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(Beginn: 9.02 Uhr)

Vizepräsident Frank Lortz:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich begrüße
Sie alle sehr herzlich mit einem fröhlichen Glückauf am
dritten Plenartag und heiße Sie willkommen.

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest.

Ganz besonders herzlich begrüße ich den neuen Studio-
chef des Hessen-Fernsehens, Herrn Andreas Clarysse, auf
der Tribüne. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass
Sie hier sind.

(Allgemeiner Beifall)

Zur Tagesordnung: Noch offen sind die Punkte 6 bis 21, 23
bis 27, 29 bis 36, 40 bis 42, 44 bis 46, 49 bis 50, 52 bis 60, 62
bis 70 und 73 bis 74.

Zum Ablauf der Sitzung: Wir tagen heute bis 18 Uhr bei
einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit
den drei Anträgen betreffend eine Aktuelle Stunde, für
die jeweils eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion
vereinbart ist. Anschließend wird der Dringliche Ent-
schließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend CDU
gefährdet sozialen Frieden, Drucks. 16/2757, aufgerufen.
Eine Aussprache hierzu wird es nicht geben. Danach kom-
men der Antrag der FDP-Fraktion zum Thema Kultusmi-
nisterkonferenz mit der Drucks. 16/2733 sowie Tagesord-
nungspunkt 74, Dringlicher Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 62 auf:

Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle
Stunde („Europa nicht überfordern – keine Vollmitglied-
schaft für die Türkei!“) – Drucks. 16/2747 –

Das Wort hat Herr Kollege Gotthardt.

Frank Gotthardt (CDU):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Um es gleich am Anfang in der notwendigen Deutlichkeit
zu sagen: Die Türkei gehört derzeit weder geographisch
noch kulturell und auch nicht geistig zu Europa. Ich
glaube, die Fairness gebietet es, dass man das offen und
deutlich sagt.

(Beifall bei der CDU)

Dies schließt nicht aus, dass man mit einem befreundeten
Land – und darum handelt es sich bei der Türkei – eine be-
sondere Partnerschaft pflegt und sich bemüht, die Türkei
besonders einzubinden. Dies ist im Rahmen der NATO in
den vergangenen Jahren auch stets sehr erfolgreich ge-
schehen.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Irmer gehört geistig auch nicht zu Europa!)

Ich glaube allerdings, dass die Aufnahme von Beitrittsver-
handlungen, wie sie gestern in Brüssel beschlossen wor-
den ist, der falsche Weg und das falsche Signal ist. Denn es
reicht nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, ins-
besondere von der SPD, wenn Herr Verheugen glaubt,
sich ein historisches Denkmal in der Türkei setzen zu
müssen. Nein, der Beitritt müsste auch funktionieren, und
die Zusammenarbeit muss funktionieren. Dort gibt es ge-
nügend Bedenken – nicht zuletzt vonseiten des Altbun-
deskanzlers Helmut Schmidt, der gesagt hat, ein Scheitern

der EU oder eine Schrumpfung zu einer bloßen Freihan-
delszone sei nicht mehr undenkbar. Europa ist mehr als
eine Freihandelszone.

(Beifall bei der CDU)

Lassen Sie mich anhand von fünf Punkten deutlich ma-
chen, warum ich glaube, dass das der falsche Weg ist.

Erstens. Ich glaube, dass mit der Entscheidung von ges-
tern das Vertrauen der Menschen in die Politik einmal
mehr geschädigt wurde. Denn für die Aufnahme von Bei-
trittsverhandlungen – nicht erst für die Aufnahme in die
EU – gelten die Kopenhagener Kriterien. Noch im März
2004 hat das Europäische Parlament beschlossen, dass
diese Kriterien von der Türkei nicht erfüllt werden. Inso-
fern wundern sich die Bürger zu Recht, dass jetzt trotz-
dem mit Verhandlungen begonnen wird.

(Beifall bei der CDU)

Wenn das Zeichen von gestern darin besteht, dass solche
Kriterien und Zusagen der Politik nichts mehr gelten,
dann ist das ein falscher Weg. Damit verhält es sich ge-
nauso wie mit der Aufweichung der Stabilitätskriterien
des Euro. Hier werden falsche Zeichen gesetzt. Übrigens
werden auch in der Türkei falsche Hoffnungen geweckt,
die dann vielleicht enttäuscht werden.

(Beifall bei der CDU)

Zweitens. Dieser Punkt betrifft die Wertegemeinschaft.
Wer sich anschaut, wie schwer sich die Türkei weiterhin
mit Menschenrechten oder mit der Strafrechtsreform tut,
wird erkennen, dass die Türkei eben nicht zu Europa ge-
hört. Es reicht aus unserer Sicht nicht, wenn die Türkei
feststellt, es würde nicht mehr systematisch gefoltert, wohl
aber noch gefoltert. Das kann nicht sein.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der
FDP)

Ein Land, das so lange darüber diskutieren muss, ob Ehe-
bruch ein strafrechtlicher Tatbestand ist oder nicht, gehört
eben nicht zur Europäischen Union – weder zur Wertege-
meinschaft noch zur Rechtsgemeinschaft.

(Beifall bei der CDU – Zuruf der Abg. Petra Fuhr-
mann (SPD))

Gerade weil Sie, Frau Kollegin Fuhrmann, sich jetzt so
aufregen, möchte ich sagen: Ich bin erstaunt, dass im Hes-
sischen Landtag, genau wie im Bundestag und an anderer
Stelle, von Ihnen bei jeder drohenden Abschiebung in die
Türkei immer gesagt wird: Um Gottes willen, das geht
nicht, denn in der Türkei wird gefoltert. – Aber jetzt wol-
len Sie dieses Land in die Europäische Union aufnehmen.
Das kann nicht sein.

(Beifall bei der CDU)

Drittens. Der Beitritt der Türkei wäre wirtschaftlich nicht
zu schultern. Die Fachleute gehen davon aus, dass der Tür-
kei in etwa eine Summe von 45 Milliarden c pro Jahr zu-
stünden. Was das für Deutschland bedeutet, kann sich je-
der vorstellen. Selbst wenn die Wirtschaft – die hessische
sowie auch die deutsche Wirtschaft – einen Beitritt durch-
aus begrüßen würde, was ich unter wirtschaftlichen
Aspekten verstehen kann, heißt das noch nicht, dass das
ein Kriterium ist. Eines ist doch klar: Die Europäische
Union ist eben keine Wirtschaftsgemeinschaft mehr. Die
Europäische Union ist mehr. Wenn die Begrüßung durch
die Wirtschaft ein Aufnahmekriterium wäre, was würden
wir dann tun, wenn Russland die Aufnahme begehrt – ein
Land, das wirtschaftlich auch auf einem guten Weg ist?
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Oder wie wäre es mit Israel oder den nordafrikanischen
Ländern? Die Zustimmung der Wirtschaft allein kann
also kein Kriterium sein. Die Europäische Union ist mehr
als ein Wirtschaftsgebiet.

Viertens. Ich glaube, wir dürfen Europa auch nicht über-
fordern. Wenn man sieht, in welcher wirtschaftlichen und
geistigen Krise sich Deutschland derzeit befindet und wie
schwer sich die Bundesregierung und einige Landesregie-
rungen tun, Deutschland wieder auf Vordermann zu brin-
gen, dann muss man feststellen, dass am 1. Mai bereits
zehn neue Länder zur Europäischen Union hinzugekom-
men sind. Wir müssen doch diesen Weg erst einmal be-
wältigen, bevor wir über die Aufnahme eines Landes mit
derzeit 60 Millionen Einwohnern nachdenken können.
Deswegen wäre ein Beitritt der Türkei meiner Meinung
nach zu viel.Wir müssen auch zusehen, dass die Menschen
in Europa den Prozess konstruktiv begleiten und nach-
vollziehen können.

Vizepräsident Frank Lortz:

Herr Kollege Gotthardt, Sie müssen zum Schluss kom-
men.

Frank Gotthardt (CDU):

Herr Präsident, mit folgendem Punkt komme ich zum
Schluss.

Fünftens. Es gibt sinnvolle Alternativen zu einem Beitritt.
Das Modell der privilegierten Partnerschaft macht deut-
lich, dass wir der Türkei helfen können. Wir können sie
mit einbeziehen und sie unterstützen. Aber es muss nicht
automatisch ein Beitritt sein.

(Beifall bei der CDU)

Jetzt komme ich tatsächlich zum letzten Satz. Ich finde,
der Staat sollte sich nicht anders verhalten, als es Privat-
menschen tun. Insofern möchte ich ein Beispiel aus dem
Privatleben anführen. Man kann Freunde haben – gute
Freunde und schlechte Freunde.Aber selbst gute Freunde
gehören nicht automatisch zur Familie. – Herzlichen
Dank.

(Beifall bei der CDU – Zuruf des Abg. Mathias
Wagner (Taunus) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat der Kollege von Hunnius,
FDP-Fraktion.

Roland von Hunnius (FDP):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die Frage einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der
Europäischen Union ist auf keiner der beiden Seiten eine
Angelegenheit ideologischer Heißsporne. Das gilt sowohl
für die Befürworter als auch für die Gegner einer Mit-
gliedschaft.

(Beifall bei der FDP)

Wir brauchen eine nüchterne Abwägung, bei der wir über-
legen, unter welchen Bedingungen beide Partner, sowohl
die Türkei als auch die Europäische Union, Vorteile ha-
ben. Einen Beitritt kann es nicht geben, wenn nur einer

der beiden Partner, etwa die Türkei, einen Vorteil darin
sieht.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Wenn wir dies abwägen, stellen wir fest, dass zurzeit beide
Seiten nicht reif für einen Beitritt der Türkei sind.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Die heutige Türkei könnte unter keinen Umständen der
heutigen Europäischen Union beitreten.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Sowohl in der Türkei als auch in der Europäischen Union
müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.
Diese Voraussetzungen will ich noch einmal aufzählen.

Erster Punkt. Aufseiten der Türkei sind die Kopenhage-
ner Kriterien zu erfüllen: im Wesentlichen die Einführung
der Marktwirtschaft, eine rechtsstaatliche Demokratie
und die Umsetzung des so genannten Acquis communau-
taire, also des Rechtsbestands der Europäischen Union.
Darüber hinaus muss die Türkei die Werte, die die Euro-
päische Union festgeschrieben hat, nicht nur anerkennen,
sondern auch in ihrem praktischen Handeln umsetzen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Festgeschrieben sind sie in Art. 1 Abs. 2 des Entwurfs für
einen Verfassungsvertrag. Auch diese Werte will ich noch
einmal aufzählen: Menschenwürde, Freiheit, Demokratie,
Gleichheit – auch für die Kurden –, Rechtsstaatlichkeit,
Wahrung der Menschenrechte, Pluralismus, Toleranz ge-
genüber Minderheiten, Gerechtigkeit, Solidarität und
Nichtdiskriminierung. Diese Werte muss die Türkei aner-
kennen und umsetzen. Für die wirtschaftlichen Vorausset-
zungen gilt das ohnehin.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU – Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das gilt aber beispielsweise auch für Rumä-
nien!)

Die Europäische Union muss prüfen, ob eine Aufnahme
der Türkei mit ihren Zielen vereinbar ist. Wir müssen in
der Europäischen Union endlich einmal dazu kommen,
eine breite Diskussion über diese Ziele zu führen.

Wohin wollen wir mit der Europäischen Union? Viel zu
lange galt die Aussage, dass der Weg das Ziel ist. Damit
haben wir uns nach dem Prinzip des Ölflecks vorange-
wurschtelt. Aber das reicht nicht mehr aus. Wir müssen
fragen:Wohin wollen wir? Wo liegen die Grenzen der Eu-
ropäischen Union, und zwar unter geografischen, sach-
lichen und inhaltlichen Gesichtspunkten? Dann können
wir darüber entscheiden, ob die Türkei beitreten kann
oder nicht.

(Beifall bei der FDP)

Zweiter Punkt. Die Vertiefung der Europäischen Union
hin zu einer wirklichen politischen Union darf nicht be-
hindert werden.

(Beifall bei der FDP)

Wir sehen deutlich, dass die Aufnahme zehn neuer Staa-
ten ein ganz großer Schluck aus der Reformpulle ist – um
das einmal flapsig auszudrücken. Dieser Schluck muss
erst einmal verdaut werden. Er ist noch längst nicht ver-
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daut. Wir haben noch sehr große Unterschiede innerhalb
der Europäischen Union.

Dritter Punkt. Durch die Aufnahme eines Mitglieds darf
kein Präjudiz für die Aufnahme weiterer Mitglieder erfol-
gen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Weder darf die Aufnahme Polens dazu führen, dass die
Türkei beitreten muss, noch darf die Aufnahme der Tür-
kei zur Folge haben, dass eines Tages Weißrussland oder
die Ukraine – Gott bewahre – aufgenommen werden.

Vierter Punkt. Die Finanzierbarkeit – die mir als Finanz-
politiker besonders am Herzen liegt – muss natürlich ge-
klärt sein. Wir müssen ganz klar wissen, dass eine erhebli-
che Steigerung des Beitragsaufkommens der Europäi-
schen Union weder möglich noch denkbar ist. Wenn ein
großes Mitglied mit einer Empfängerfunktion aufgenom-
men wird, führt das dazu, dass die anderen Mitglieder we-
niger Geld bekommen. Das muss allen klar sein. Das ist
im gewissen Umfang eine Wohlstandssenkung. Man kann
das wollen. Aber man muss wissen, was man damit be-
schließt.

Um dies alles beurteilen zu können, müssen Verhandlun-
gen aufgenommen werden. Wir bekennen uns dazu, dass,
nachdem die Türkei 17 Jahre lang darauf vorbereitet wor-
den ist, der Beginn der Verhandlungen auch tatsächlich
erfolgt. Die Verhandlungen müssen ergebnisoffen sein.
Ich bin sehr froh darüber, dass die Europäische Kommis-
sion diesen Punkt deutlich gemacht hat.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Es darf keinen Automatismus nach dem Motto geben:
Wer einen Antrag stellt, wird früher oder später sowieso
aufgenommen. –  Vielmehr müssen die Verhandlungen er-
gebnisoffen sein. Das muss man von vornherein klar sa-
gen. Es darf daher weder falsche Versprechungen noch
Vorfestlegungen, noch einen Zeitdruck geben.

Eines darf ich hinzufügen. Die Aufnahme der Türkei in
die Europäische Union wird die kritischste Situation
schaffen, in der sich die Europäische Union bis dahin be-
funden hat – kritischer als nach allen anderen bisher er-
folgten Beitritten.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Die Aufnahme der Türkei kann nicht erfolgen, wenn man
das Volk außen vor lässt und sagt: Die Kommission ver-
einbart irgendetwas; wenn das relativ weit vorangeschrit-
ten ist, treffen sich die Regierungschefs und meinen, das
sei schon gut, ganz zum Schluss wird es ratifiziert.

Vizepräsident Frank Lortz:

Herr Kollege von Hunnius, Sie müssen zum Schluss kom-
men.

Roland von Hunnius (FDP):

Ich komme gleich zum Schluss, Herr Präsident. Vielen
Dank für den Hinweis. – Nein, das Volk muss einbezogen
werden. Deshalb unterstützen wir den Vorschlag des
künftigen Präsidenten Barroso, das Volk der Europäi-
schen Union vor dem Beitritt der Türkei zu befragen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Letzter Satz. Die FDP-Fraktion sagt Ja zu Verhandlungen,
aber sie sagt noch lange nicht Ja zu einem Beitritt. – Vie-
len Dank.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat die Frau Kollegin Hoffmann,
SPD-Fraktion.

Christel Hoffmann (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPD-
Fraktion begrüßt das Votum der EU-Kommission zur
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.

(Beifall bei der SPD)

Anders, als Sie von der CDU das in der Aktuellen Stunde
suggerieren wollen – das belegt auch der Titel der Aktuel-
len Stunde –, ist mit diesem Votum kein Automatismus
verbunden.

(Frank Gotthardt (CDU): Na ja!)

Ich empfehle Ihnen die Lektüre der Erklärungen, die die
Europäische Union dazu veröffentlicht hat.

(Beifall bei der SPD – Frank Gotthardt (CDU):
Das lässt sich gut kleinreden!)

Vor diesem Hintergrund ist Ihre Türken-vor-Brüssel-Po-
lemik sehr leicht zu durchschauen. Sie können das nachle-
sen. Ich zitiere einen Satz aus der Erklärung der Europäi-
schen Kommission.

Die Unumkehrbarkeit des Reformprozesses, seine
Umsetzung insbesondere im Hinblick auf die
Grundfreiheiten müssen sich über einen längeren
Zeitraum bestätigen.

An anderer Stelle heißt es:

Das Tempo der Reformen wird den Fortgang der
Verhandlungen bestimmen.

Ich denke, es ist deutlich, was damit gemeint ist.

Wir diskutieren hier über etwas ganz anderes. Die CDU
hat ein völlig neues Wahlkampfthema entdeckt. Wenn
Edmund Stoiber plötzlich sagt, die Europäer müssten
über einen Beitritt der Türkei abstimmen, weil es einem
stolzen, selbstbewussten Land wie der Türkei nicht zuzu-
muten sei, wenn sich das europäische Volk in einer Volks-
abstimmung dagegen entscheidet, zeigt das ganz deutlich,
wohin die Reise geht.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren von der CDU, bevor wir da-
rüber diskutieren, sind Sie aufgefordert, im Bundestag
dem Entwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz über die Einführung ei-
nes Referendums und von Volksabstimmungen zuzustim-
men, damit in Deutschland wenigstens über die europäi-
sche Verfassung abgestimmt werden kann.

(Beifall bei der SPD – Dr. Franz Josef Jung (Rhein-
gau) (CDU): Das werden wir nicht tun!)

Herr Kollege von der CDU
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(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Er heißt Gotthardt! –
Frank Gotthardt (CDU): Ich nehme die Entschul-
digung an!)

– Herr Gotthardt –, Sie haben eine privilegierte Partner-
schaft mit der Türkei gefordert. Diese privilegierte Part-
nerschaft mit der Türkei existiert, auf der Grundlage
international anerkannter Rechtsakte, seit 40 Jahren.

(Beifall bei der SPD)

Wer so argumentiert, zeigt uns, dass er ein sehr gespalte-
nes Verhältnis zum europäischen Recht hat.

(Beifall bei der SPD)

Zu dem wirtschaftspolitischen Argument, das Sie auch
noch gebracht haben: Vor 15 Jahren hätte sich niemand
vorstellen können, dass die Länder Ost- und Mitteleuro-
pas zum 1. Mai 2004 der Europäischen Union beitreten
würden – mit allen Problemen, die ohne Zweifel damit
verbunden sind. Als in den Siebzigerjahren beschlossen
wurde, Beitrittsverhandlungen mit Portugal aufzuneh-
men, war Portugal so arm, wie es die Türkei heute ist. So-
wohl in der Türkei als auch in der Europäischen Union
wird es eine Entwicklung geben.

Zum nächsten Aspekt: Integration und kulturelle Unter-
schiede. Es wird immer wieder betont, die Europäische
Union sei eine Wertegemeinschaft, in die die Türkei auf-
grund ihrer kulturellen Unterschiede nicht hineinpasse.
Ich möchte noch einmal betonen und halte es für einen
ganz wichtigen Aspekt: Eine demokratische Türkei kann
einen Modellcharakter für die Demokratisierung in der
islamischen Welt haben.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ein weiterer Aspekt ist eine Frage, die ich an die CDU
richte: Wie wollen Sie den hier lebenden türkischen Mit-
bürgern erklären, dass sie sich in unsere Gesellschaft inte-
grieren sollen? Sie bringen genau diese kulturelle Prä-
gung mit, die die Gegner des EU-Beitritts nicht innerhalb
der Europäischen Union sehen wollen. Diesen Wider-
spruch können Sie nicht auflösen.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, wir haben am 12. Mai hier
schon einmal eine ähnliche Debatte geführt. Die Argu-
mente der CDU sind in dieser Zeit nicht besser geworden.

(Zurufe der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP)
und Frank Gotthardt (CDU))

Wir haben gestern Abend eine sehr ernsthafte Debatte
über den 8. Mai 1945 geführt und über die Frage, wie wir
als Hessischer Landtag mit dem 60. Jahrestag des 8. Mai
umgehen wollen. Ich will dieser Debatte im Nachhinein
nicht ihre Ernsthaftigkeit bestreiten. Gestern Abend hat
jedoch Staatsminister Riebel sinngemäß erklärt, es ärgere
ihn immer wieder der Kleinmut vieler Menschen, mit dem
sie Debatten über Europa führten.

Vizepräsident Frank Lortz:

Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen.

Christel Hoffmann (SPD):

Ja, sofort. – Der Gedanke Europa taugt nicht nur für nach-
denkliche Debatten am Abend,

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Aber auf der
Grundlage von Menschenrechten!)

der Gedanke Europa muss sich auch in politischen Aus-
einandersetzungen bewähren, auch auf der Grundlage
von Menschenrechten, liebe Frau Kollegin Wagner. Lesen
Sie die Dokumentation der Europäischen Kommission
zur Empfehlung der Aufnahme von Beitrittsverhandlun-
gen.

Zum Abschluss ein Zitat von Richard von Weizsäcker. Ich
nenne jetzt nur die Überschrift, weil die Zeit fehlt. Ri-
chard von Weizsäcker sagte vor dem Beschluss zur Auf-
nahme von Beitrittsverhandlungen: „Weisen wir sie ab, ju-
beln die Fundamentalisten“. – Meine Damen und Herren,
dem ist nichts hinzuzufügen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat Frau Kollegin Hölldobler-
Heumüller.

(Frank Gotthardt (CDU): Sie sagt jetzt etwas zur
Folter!)

Margaretha Hölldobler-Heumüller (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN):

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Die EU-Kommission hat gestern eine
richtige Entscheidung getroffen. Sie hat eine richtige Ent-
scheidung getroffen, sie hat eine sorgfältig geprüfte Ent-
scheidung getroffen, sie hat eine ernsthafte Entscheidung
getroffen,

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Das ist doch lächer-
lich!)

die den Umständen in der Türkei – Herr Kollege Dr. Jung,
die auch nicht unseren Vorstellungen entsprechen – ge-
recht wird. Es ist wichtig, diese Zustände zu benennen und
klare Forderungen zu stellen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Wenn in der EU jede Entscheidung so sorgfältig vorbe-
reitet worden wäre wie der Beitritt der Türkei, dann hät-
ten wir in der EU einige Probleme weniger.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Kindergarten!)

Es ist deutlich, dass ein Beitritt der Türkei keine Liebes-
heirat ist. Es handelt sich aber um eine Vernunftehe. Herr
Gotthardt, wenn Sie sagen, die Türkei gehöre nicht nach
Europa, kann ich nur erwidern, sind Sie einfach 55 Jahre
zu spät.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

1959 ist die Türkei dem Europarat beigetreten, 1952 der
NATO, 1963 ist das Assoziierungsabkommen zwischen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Tür-
kei geschlossen worden. 1987 stellte die Türkei einen Bei-
trittsantrag zu den Europäischen Gemeinschaften. Seit
1996 gilt die Zollunion EU-Türkei.

(Frank Gotthardt (CDU): Ist die NATO Europa?)

– Herr Gotthardt, lehnen Sie sich zurück, hören Sie zu, an
keinem Punkt hat auch nur irgendjemand gesagt, die Tür-
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kei gehöre nicht zu Europa. Das hätten Sie 1949, 1952,
1963, 1987 tun müssen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Dann argumentieren Sie, man könne gleich die Ukraine
oder Marokko aufnehmen. Das stimmt überhaupt nicht,
die haben nämlich eine andere Geschichte. Der marokka-
nische Aufnahmeantrag ist 1987 abgelehnt worden.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Eine Schande!)

Vor diesem Hintergrund ist die Türkei ein völlig anderer
Fall. Dass sie zu Europa gehört, ist schon lange akzeptiert.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Als Nächstes erzählen Sie, die Türkei habe andere Werte.
Wer der EU beitritt, unterschreibt die Charta der Men-
schenrechte und die Charta der Grundrechte, die mit zur
EU-Verfassung gehören.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Was ist
mit Folter? – Weitere Zurufe von der CDU)

Damit bekennt man sich zu den Werten der Europäischen
Union. Das sind die gemeinsamen Werte der Europäi-
schen Union und nichts anders.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Hans-Jürgen Irmer (CDU): Warum gibt es so viele
Asylanträge aus der Türkei? – Tarek Al-Wazir
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Herr Irmer, Luft
holen!)

Von daher wird über den Beitritt in der Türkei entschie-
den. Das sagt sowohl Kardinal Karl Lehmann mit seiner
Äußerung, entscheidend sei, ob sich die Türkei so weit
selbst als europäisch definiere, dass sie bereit und in der
Lage sei, die Kopenhagener Kriterien für einen Beitritt zu
erfüllen. Genau darum geht es.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Herr Lehmann
ist aber kein Abgeordneter des Bundestags!)

Auch Joschka Fischer sagt, über den Beitritt werde in An-
kara und Diyarbakir entschieden. Dort müssten die Ent-
schlüsse gefasst werden, ob die Türkei nach Europa passe.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Herr Gotthardt, es ist ja schade, dass ich keine Kurzinter-
vention machen konnte, denn eines müssen Sie den Bür-
gern doch auch einmal erklären: Was, bitte, ist eine privi-
legierte Partnerschaft nach all den Verträgen, die es mit
der Türkei schon gibt? Gerade nach der Entscheidung
gestern:Was möchten Sie der Türkei denn noch anbieten?

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Sie müssen es
nachlesen!)

Dann sagen Sie, Sie wollten die Verhandlungen abbre-
chen, Sie wollten die Türkei überhaupt nicht haben. Sie
eiern herum nach dem Motto:Wir wedeln ein bisschen mit
einem Papierchen zur privilegierten Partnerschaft herum.–
Mir war bisher nie klar und es hat mir bis heute – Sie kön-
nen es mir nachher gerne beim Kaffee erklären – noch
keiner erklären können, was die CDU mit einer privile-
gierten Partnerschaft wirklich meint.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der CDU – Frank Gotthardt
(CDU): Nach dem, was Sie sagen, sollte die Türkei
sofort beitreten!)

Dann kommt die Geschichte mit dem angeblichen wirt-
schaftlichen Ruin der EU. Sie haben sich schon auf den
BDI, auf Herrn Rogowski, bezogen. Herr Rogowski hat in
der „Bild“-Zeitung gesagt, Deutschland werde von einem
Beitritt der Türkei wirtschaftlich profitieren. Der Präsi-
dent des Bauernverbandes, Herr Sonnleitner – der inhalt-
lich auch nicht direkt neben uns steht –, sagt, nicht nur für
unsere Bauern sei es entscheidend, dass die Türkei zu glei-
chen Bedingungen wirtschafte wie die übrigen Länder in
der EU. Das von den europäischen Verbrauchern ge-
wünschte Tierschutz-, Umwelt- und Naturschutzniveau
müsse auch in der Türkei Standard sein, denn eine nach-
haltige Landwirtschaft, die vielseitige Funktionen zu er-
füllen habe, müsse in jedem EU-Land gelten.

(Frank Gotthardt (CDU): Folter ist Ihnen egal,
aber Sie wollen Tierschutz!)

Das diene auch dem Schutz unserer Landwirtschaft.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie können natürlich sagen: Was interessiert es uns, wenn
sich in der Türkei die Situation der Menschenrechte ver-
bessert? – Diese Situation hat sich verbessert.

(Frank Gotthardt (CDU): Sie reden über Tier-
schutz!)

Sie können sich hierhin stellen und sagen, was interessiert
es uns, wenn sich in der Türkei die Minderheitenrechte
verbessern? – Sie können sich hinstellen und sagen, es sei
Ihnen völlig wurscht, wenn sich in der Türkei die Stellung
der Frau verbessert. Ich sage bewusst: Sie hat sich verbes-
sert, und sie hat sich rapide verbessert. Ich sage genauso
bewusst: Es reicht noch nicht.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Vizepräsident Frank Lortz:

Frau Kollegin, darf ich Sie bitten?

Margaretha Hölldobler-Heumüller (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN):

Dann muss ich leider zum Schluss kommen. – Wenn Sie
diese Art von Diskussionen weiterführen, dann ist das in-
nen- und außenpolitische Brandstiftung. Die Wahlen in
Brandenburg und Sachsen haben gezeigt, wohin es führt,
wenn in den Wahlkämpfen auf dumpfe populistische Pa-
rolen gesetzt wird.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD – Zurufe von der
CDU)

Wenn Sie den Graben zwischen dem Islam und dem
Christentum aufreißen, dann gießen Sie Benzin ins Feuer,
das die islamischen Extremisten angezündet haben. – Vie-
len Dank.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD – Zurufe von der
CDU)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Für die Landesregierung spricht Herr
Staatsminister Jochen Riebel.
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(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Oh! – Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Zweimal hintereinander! – Frank-Pe-
ter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Was für eine Freude, Jochen ist wieder da!)

Jochen Riebel, Minister für Bundes- und Europaangele-
genheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim
Bund:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Frau Kollegin Hoffmann, ich habe, ohne zu wissen,
dass Sie diesen Ratschlag heute Morgen geben würden,
den Bericht der Kommission, fast 100 Seiten stark, gestern
Nacht nicht nur gelesen, sondern studiert.

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: Oh! – Jörg-Uwe Hahn (FDP): Deshalb
sieht er so müde aus!)

Nach der intensiven Lektüre komme ich zu einem Schluss,
von dem ich mir gewünscht hätte, dass Herr Kommissar
Verheugen zu dem gleichen Schluss gekommen wäre. Um
mein Urteil über den Schluss von Kommissar Verheugen
vorweg zu sagen: Es ist eine der grandiosesten Mogel-
packungen, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehn-
ten öffentlich gemacht worden ist, denn außen steht ein Ja
drauf und innen ist eindeutig ein Nein drin.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, das Unerträgliche an diesem
Vorgang ist,

(Zuruf des Abg. Norbert Schmitt (SPD))

dass fälschlicherweise ein Schluss, der politisch gewollt
war, der über viele Monate indoktrinierend öffentlich er-
klärt wurde, gezogen worden ist.

(Sabine Waschke (SPD): Was denn?)

Meine Damen und Herren, das begründe ich Ihnen aus-
drücklich nicht mit meiner Meinung und meinen Schlüs-
sen, sondern mit dem Bericht der Kommission an das Par-
lament und an den Europäischen Rat, der nachzulesen ist.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Keine Substanz!)

Mit Genehmigung des Herrn Präsidenten werde ich ei-
nige Passagen zitieren. Der, der seine sieben Sinne bei-
sammen hat, wird zu dem exakt gleichen Schluss kom-
men, wie ich ihn ziehe: Derzeit kann die Türkei ausdrück-
lich kein Beitrittskandidat für die Europäische Union
sein.

(Beifall der CDU – Zuruf der Abg. Hildegard Pfaff
(SPD))

Meine Damen und Herren, ich beginne mit einem Zitat
aus dem Bericht.

Die Türkei hat in ihrem politischen Reformprozess
erhebliche Fortschritte erzielt ...Allerdings sind we-
der das Vereinsrecht, das neue Strafgesetzbuch
noch das Gesetz über die zweitinstanzlichen Beru-
fungsgerichte bisher in Kraft getreten.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Hört, hört!)

Darüber hinaus warten der Beschluss über die
Strafprozessordnung, die Gesetzgebung zur Schaf-
fung einer Kriminalpolizei und 

– hören Sie gut zu –

das Gesetz über Strafvollzug und Maßregeln noch
immer auf ihre Verabschiedung.

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP))

Dieser Staat, der uraltes Strafprozessrecht und das Gesetz
über den Strafvollzug in Kraft bleiben lässt, ist derzeit
noch nicht beitrittsfähig.

(Beifall der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP)
– Christel Hoffmann (SPD): Lesen Sie weiter!)

Dann geht es weiter:

Die Türkei bemüht sich nachdrücklich um die wirk-
same Umsetzung dieser Reformen. Gesetzgebung
und Umsetzungsmaßnahmen müssen trotzdem
weiter gefestigt und ausgedehnt werden.

Frau Kollegin Vizepräsidentin, wie haben wir uns im
Main-Taunus-Kreis gestritten, als ich Kurden nach Recht
und Gesetz abschieben wollte

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

und vor dem Kreishaus Demonstranten aufgezogen sind,
die gesagt haben, dass man niemanden in einen Staat ab-
schieben dürfe, der foltere.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und Beifall der
Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP) – Zuruf der
Abg. Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Weniger als 15 Jahre später treten Sie hier mit der Chuzpe
auf, zu sagen, das sei ein Staat, der in die Europäische
Union aufgenommen werden könnte.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD und
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Jetzt hören Sie sich weiter an, was der Bericht von Kom-
missar Verheugen sagt – nicht ich sage.

(Margaretha Hölldobler-Heumüller (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Haben Sie die Fortschrittsbe-
richte gelesen? – Zurufe von der SPD)

Vizepräsident Frank Lortz:

Herr Staatsminister, gestatten Sie Zwischenfragen?

Jochen Riebel, Minister für Bundes- und Europaangele-
genheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim
Bund:

Im Moment nicht. Nachher stehe ich für alle zur Verfü-
gung. Da ich gerade so schön drin bin, will ich mich nicht
gern unterbrechen lassen.

(Zurufe von der SPD)

Dies gilt

– so schreibt Kommissar Verheugen – 

insbesondere für die „Null-Toleranz-Politik“ ge-
genüber Folter und Misshandlung und für die Um-
setzung der Bestimmungen über Meinungs- und
Religionsfreiheit, Frauenrechte, ILO-Standards
einschließlich Gewerkschaftsrechte sowie Minder-
heitenrechte.

Herr Kommissar Verheugen schreibt dies selbst.

(Beifall der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP)
– Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja!)
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Dann zieht er den Schluss, die Türkei sei ein Beitrittskan-
didat. Meine Damen und Herren, die richtige Antwort an
diesem Punkt ist: Türkei, entwickle dich. In 20, 30 Jahren
reden wir darüber, ob du dann Beitrittskandidat sein
kannst, aber nicht heute.

(Beifall bei der CDU und der Abg. Ruth Wagner
(Darmstadt) (FDP) – Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Also, in 20 Jahren ist auch die
Hessen-CDU dafür?)

Meine Damen und Herren, es geht weiter.

(Zuruf des Abg. Volker Hoff (CDU) – Clemens
Reif (CDU): Er hat nur drei Sinne von sieben bei
sich!)

Ich zitiere wörtlich:

Die Unumkehrbarkeit des Reformprozesses, seine
Umsetzung insbesondere im Hinblick auf die
Grundfreiheiten,

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja!)

müssen sich über einen längeren Zeitraum bestäti-
gen.

(Demonstrativer Beifall des Abg. Tarek Al-Wazir
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Herr Kollege Al-Wazir, die denklogisch zwingende
Schlussfolgerung daraus ist:

(Zuruf des Abg. Mathias Wagner (Taunus)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Wenn wir zu einem Zeitpunkt, der in der Zukunft liegt,
festgestellt haben, dass sich die Verfestigung der Grund-
freiheiten nicht nur durchgesetzt, sondern auch bewährt
hat,

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja!)

dann reden wir mit dem Beitrittkandidaten Türkei,

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja!)

ob weitere Kriterien erfüllt sind. Meine Damen und Her-
ren, dann reden wir über eine Aufnahme,

(Zuruf der Abg. Margaretha Hölldobler-Heumüller
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

aber nicht vorher, weil das Prinzip Hoffnung in diesem
Zusammenhang falsch interpretiert werden würde.

Vizepräsident Frank Lortz:

Herr Staatsminister, darf ich Sie freundlich darauf hinwei-
sen: Die zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist
jetzt abgelaufen.

Jochen Riebel, Minister für Bundes- und Europaangele-
genheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim
Bund:

Jawohl. Da das Thema aber so wichtig ist, gestatten Sie
mir, noch zwei Zitate zu bringen.

(Zuruf der Abg. Christel Hoffmann und Norbert
Schmitt (SPD))

Es geht um das Gesetz der Pressefreiheit:

Mit dem neuen Gesetz werden Sanktionen wie das
Verbot von Veröffentlichungen, die Unterbindung
des Vertriebs und die Beschlagnahme von Druck-
maschinen abgeschafft. In zahlreichen Fällen je-
doch werden Journalisten und andere Bürger, die
ihre Meinung friedlich äußern, noch rechtlich ver-
folgt. Das neue Strafgesetzbuch stellt im Hinblick
auf die Meinungsfreiheit nur einen beschränkten
Fortschritt dar.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja!)

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Das
Resümee ist: Für die Hessische Landesregierung, aber
ausdrücklich auch für mich persönlich ist die Entschei-
dung, die Türkei derzeit zum Beitrittskandidaten zu er-
nennen, ein schwerer politischer Fehler. – Herzlichen
Dank.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Jörg-Uwe Hahn
(FDP))

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 63 auf:

Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle
Stunde (CDU-Angriff auf Arbeitnehmerrechte abweh-
ren!) – Drucks. 16/2748 –

Das Wort hat Frau Kollegin Ypsilanti.

Andrea Ypsilanti (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jetzt zeigt die
CDU endlich ihr wahres Gesicht: Sie hat an dem sozialen
Frieden in diesem Land überhaupt kein Interesse mehr.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Die CDU hat den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern den Kampf in der Tarifpolitik, beim Kündigungs-
schutz, bei der Arbeitszeitverlängerung und auch in der
Gesundheitspolitik angesagt.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Ist das die Vorberei-
tung für Samstag? – Volker Hoff (CDU): 5 Millio-
nen Arbeitslose!)

Wir diskutieren das heute an dieser Stelle, weil der Minis-
terpräsident und auch Sie, Herr Jung, bei diesem Thema
immer in der ersten Reihe zu finden sind.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Fa-
milien sind Ihnen egal.

(Zurufe von der SPD: So ist es! – Michael Bodden-
berg (CDU): Das können Sie am Samstag vortra-
gen!)

Es ist noch viel schlimmer. Sie machen sie zu den Schuldi-
gen der wirtschaftlichen Lage.

(Volker Hoff (CDU): Sie haben doch die wirt-
schaftliche Lage mit Ihrer unsinnigen Politik her-
beigeführt! – Zuruf des Abg. Heinrich Heidel
(FDP))
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Das kann ich Ihnen mit einem Zitat belegen. In Ihrem
Leitantrag der CDU sagen Sie:

(Volker Hoff (CDU): Maßeinheit für Unvermögen
ist ein Ypsilanti! Das hat Herr Schröder gesagt!)

Einen nicht geringen Anteil an der Entwicklung der
Arbeitslosigkeit in Deutschland hat in den zurück-
liegenden Jahrzehnten die zwischen den Tarifpart-
nern vereinbarte Lohnpolitik.

Das müssen Sie sich einmal auf der Zunge zergehen las-
sen.

(Zurufe von der SPD: Unglaublich! – Dr. Franz Jo-
sef Jung (Rheingau) (CDU): Aber leider wahr! Wir
haben 40 % mehr Lohn, und die Arbeitslosigkeit ist
nach oben gegangen!)

Einmal abgesehen von dem Angriff auf die verfassungs-
rechtlich garantierte Tarifautonomie,

(Volker Hoff (CDU): Wenden Sie sich an den
Bundeskanzler! Er schätzt Sie außerordentlich!)

einmal abgesehen davon, dass die realen Stundenverdiens-
te in Deutschland in den letzten Jahren hinter den Pro-
duktivitätsgewinnen zurückgeblieben sind, einmal ganz
abgesehen davon, dass die Lohnarbeit eigentlich die Exis-
tenz sichern sollte: Wir haben kein Exportproblem auf-
grund der Löhne, sondern wir haben ein Problem bei der
Binnennachfrage.

(Beifall bei der SPD – Hans-Jürgen Irmer (CDU):
Woran liegt das denn? Erklären Sie es doch einmal!
Wer regiert seit fünf, sechs Jahren?)

Ihr Rezept ist eine umfassende Lohnsenkung.Wer hat Sie
eigentlich volkswirtschaftlich beraten?

(Beifall bei der SPD – Jörg-Uwe Hahn (FDP): Wir
haben ein Problem mit der Bundesregierung!)

Dann kommen wir zum nächsten alten Hut: Zur Lohn-
dumping-Mentalität gesellt sich die Mentalität des Hire
and Fire.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Wer ruiniert Deutsch-
land? – Zuruf des Abg. Volker Hoff (CDU))

Den Kündigungsschutz für Neueinstellungen bei Betrie-
ben unter 20 Mitarbeitern schaffen Sie faktisch ab.Wissen
Sie, was das heißt? Dass 90 % aller Betriebe keinen Kün-
digungsschutz mehr haben.

(Günter Rudolph (SPD): Sehr richtig!)

Wie die Abschaffung des Kündigungsschutzes mit mehr
Arbeitsplätzen zusammenhängen soll, bleibt Ihr Geheim-
nis. Ich sagen Ihnen:Auch viele Ihrer Kollegen in Ihrer ei-
genen Partei kennen das Geheimnis nicht.

(Beifall bei der SPD – Zurufe der Abg. Hans-Jür-
gen Irmer und Volker Hoff (CDU))

Sie können auch nicht belegen, wie Sie mit Ihrem Vor-
schlag, ein Wahlrecht zwischen einer Abfindung und dem
Kündigungsschutz einzuführen, Arbeitsplätze schaffen.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Sagen Sie das den 
6 Millionen Arbeitslosen!)

Der deutsche Kündigungsschutz ist grundsätzlich auf die
Erhaltung des Arbeitsplatzes gerichtet.

(Volker Hoff (CDU):Waren Sie schon einmal in Ih-
rem Leben beim Arbeitsgericht? Sie haben keine

Ahnung, aber davon viel! – Zuruf des Abg. Michael
Boddenberg (CDU))

Wir haben Instrumente geschaffen. Haben Sie vielleicht
nicht mitgekriegt, dass mit der Personal-Service-Agentur
genau das Instrument geschaffen wurde, um flexibel ein-
stellen zu können und die Arbeitnehmerrechte trotzdem
abzusichern?

Vizepräsident Frank Lortz:

Frau Kollegin, gestatten Sie Zwischenfragen?

Andrea Ypsilanti (SPD):

Nein. – Deshalb brauchen wir Ihre Mentalität des Hire
and Fire am deutschen Arbeitsmarkt nicht.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Tarek Al-Wazir
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Die nächste Forderung aus der Mottenkiste: Arbeitszeit-
verlängerung ohne Lohnausgleich. Das ist besonders pi-
kant. Wer hat Ihnen eigentlich gesagt, dass eine Arbeits-
zeitverlängerung Arbeitsplätze schafft? Wir wissen schon
lange, dass das nicht so ist. Wir wissen schon lange, dass
eine intelligente Arbeitszeitverkürzung und die Einfüh-
rung flexibler Arbeitszeiten Arbeitsplätze schaffen.

(Beifall bei der SPD)

Reden wir einmal über die gesellschaftlichen Konsequen-
zen einer allgemeinen Arbeitszeitverlängerung – Thema:
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ministerin Wolff ist
immer in der ersten Reihe zu finden, wenn es darum geht,
dass sich die Eltern nicht mehr ausreichend um ihre Kin-
der kümmern. Was ist außerdem z. B. mit dem ehrenamt-
lichen Engagement? Auf der anderen Seite nehmen Sie
den Familien die Zeit weg, in der sie sich um die Kinder
kümmern könnten. Das hat überhaupt keine Logik. Ich
sage Ihnen, was das für eine Logik ist: die alte familienpo-
litische Logik, der Mann könne ruhig 60 Stunden pro Wo-
che arbeiten, wenn die Frau zu Hause ist und sich um die
Kinder kümmert.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Zurufe von der CDU)

Sie haben einen Antrag zum Thema Tagesbetreuung in
Hessen vorgelegt. Darin heißt es, eine familienfreundliche
Arbeitswelt brauche flexible Arbeitszeiten. In dem An-
trag, den wir gerade behandeln, heißt es hingegen, Sie wol-
len den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit abschaffen. Das
ist eine „wunderbare“ Logik.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Sie haben aber auch etwas Neues im Angebot, nämlich die
Kopfpauschalen. Das bedeutet Gesundheit nach Kassen-
lage. Ich sage Ihnen: Es macht es nicht besser, wenn der
Ministerpräsident sagt, das sei kein Schnellschuss, son-
dern lange und gut überlegt worden.

Vizepräsident Frank Lortz:

Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen.
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Andrea Ypsilanti (SPD):

Der Ministerpräsident hat lange und gut überlegt, dass es
fair ist, dass der Pförtner genauso viel zahlt wie der Ma-
nager. Das ist „wunderbar gerecht“ in der Gesundheits-
politik.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich komme zum Schluss. Sie werden dafür sorgen, dass im
Gesundheitssystem ein Leistungsdruck entsteht und dass
Maßnahmen aus dem Leistungskatalog ausgegliedert
werden. Diejenigen, die es sich leisten können, werden
sich die Leistungen dazukaufen, und die, die es sich nicht
leisten können, werden auf der Strecke bleiben. Um es mit
den Worten von Herrn Seehofer zu sagen: Das ist ein er-
schütternder Vorschlag.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich füge eines hinzu: Auch in Ihren eigenen Reihen wer-
den Sie massive Probleme bekommen. Herr Arendt, der
Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse, sagt, die Debatte
sei außerordentlich ärgerlich und von nackter Ideologie
geprägt. Recht hat der Mann.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Frank Lortz:

Frau Kollegin, darf ich bitten?

Andrea Ypsilanti (SPD):

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie wissen nicht,
was Sie tun. Das hat auch die CSU gemerkt. Deshalb wün-
sche ich Ihnen bei dieser Debatte in der nächsten Zeit viel
Spaß. Wir werden Sie aufmerksam beobachten.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Zurufe von der CDU)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank, Frau Kollegin. – Ich weiß noch, was ich tue.
Das Wort hat der Kollege Dr. Jung, Fraktionsvorsitzender
der CDU.

Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Frau Kollegin Ypsilanti, mit Ihrer Politik und dem
Geist, der aus Ihrer Politik hervorsticht, versündigen Sie
sich an den Menschen in Deutschland. Die Arbeitslosig-
keit führt zu dem größten Sozialabbau, den es in Deutsch-
land je gegeben hat. Das ist ein Ergebnis Ihrer Politik.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD)

Schauen Sie sich doch einmal die Bilanz an. Wir haben in
Deutschland die höchste Arbeitslosigkeit seit Kriegsende.
Im Winter sollen 5 Millionen Menschen arbeitslos sein.
Wir haben den höchsten Schuldenstand und die meisten
Konkurse. Wir sind das Schlusslicht in Europa. Deutsch-
land wird täglich ärmer.Täglich gehen 1.600 Arbeitsplätze
verloren. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik.

Wir brauchen Wachstum und Arbeit in Deutschland, und
deshalb brauchen wir den Leitantrag, den wir formuliert
haben, um Deutschland wieder nach vorne zu bringen.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD)

Meine Damen und Herren, das beste Konjunkturpro-
gramm wäre eine neue Bundesregierung unter unserer
Führung.

(Beifall bei der CDU – Lachen bei der SPD und
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Darauf bereiten wir uns mit diesem Leitantrag vor. Es ist
schon interessant, dass Sie einen Leitantrag, der noch
überhaupt nicht beschlossen ist, zum Thema einer politi-
schen Debatte machen. Das zeigt, dass Sie offensichtlich
sehr viel Angst davor haben, dass dieser Antrag zum Er-
folg führen könnte.

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Die Wahrheit ist doch, dass wir Arbeitsmarkt- und Struk-
turreformen durchsetzen müssen.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Aus Ihrem Mund hört man nie die
Wahrheit!)

Wenn wir dazu nicht die Kraft haben, werden wir nicht
mehr die Chance bekommen, einen Aufschwung in
Deutschland zu bewirken. Zu den notwendigen Änderun-
gen gehört, dass in Zukunft Betriebsvereinbarungen Vor-
rang vor Tarifverträgen haben sollen, wenn zwei Drittel
der Arbeitnehmer dies wollen.

Dazu gehört außerdem, dass wir hinsichtlich der Arbeits-
zeiten flexibler werden. Der Hessische Rundfunk hat am
Montag ein Unternehmen aus Wiesbaden vorgestellt, wo
flexiblere Arbeitszeiten zu mehr Arbeitsplätzen und zu
besseren Arbeitsergebnissen geführt haben.

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Dazu gehört auch die Forderung, dass wir die Arbeitneh-
mer, die wir bei diesem Prozess mitnehmen, auch an dem
zu erwartenden Gewinn beteiligen, wenn sich die Be-
triebsergebnisse wieder bessern. Das sind unsere Vorstel-
lungen, die wir in diesem Leitantrag konzipiert haben.

(Zurufe von der SPD)

Meine Damen und Herren, wir können doch nicht einfach
die Augen davor verschließen, dass 70 % der Unterneh-
men sagen, dass für sie bei der Entscheidung über Neu-
einstellungen, d. h. bei der Entscheidung über die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze, die Kündigungsschutzbestim-
mungen eine hohe Hürde seien. Darauf müssen wir doch
reagieren. Es geht nicht um diejenigen, die in Arbeit sind,
sondern es geht darum, wie wir Menschen wieder in Ar-
beit bringen. Deshalb geht es darum, Möglichkeiten der
befristeten Einstellung und der Lockerung der Kündi-
gungsschutzbestimmungen zu schaffen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Frank Lortz:

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU):

Nein, ich habe leider Gottes zu wenig Zeit. Über einen
solchen Antrag müsste man eine halbe Stunde lang spre-
chen. Unser Konzept ist über 70 Seiten stark.
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(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich will noch drei Punkte hervorheben. Gestern hat der
Chef von Sanofi – ich will hier sagen, dass ich einen posi-
tiven Eindruck von Herrn Dehecq habe, was seine Ein-
schätzungen zum Standort Deutschland angeht – sehr
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Rahmenbedin-
gungen endlich geändert werden müssen. Er hat wörtlich
gesagt: Die Bundesregierung tut alles, um Investitionen in
Deutschland zu verhindern.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Meine Damen und Herren, wir brauchen wieder Investi-
tionen in diesem Land, um mehr Wachstum und Beschäf-
tigung zu schaffen.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Zum Thema Gesundheitskosten sage ich Ihnen:Wenn wir
nicht die Kraft haben, die Lohn- und die Lohnnebenkos-
ten herunterzufahren und die Belastungen zu verringern
– dazu gehören auch die Gesundheitskosten –, dann wer-
den wir nicht vorankommen.

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Der für Ihre Bundesregierung tätige Gutachter hat ge-
sagt: Die Einführung der Bürgerversicherung kostet 
1 Million Arbeitsplätze, die Einführung von Gesundheits-
prämien schafft 1 Million Arbeitsplätze.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD und
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, Sie können sich das ja an-
schauen. Wir stehen in dieser Frage vor dem Problem, ob
wir für eine wettbewerbsorientierte Prämiengestaltung
sind, wenn es um die Gesundheitskosten geht, oder ob wir
weiterhin in der Staatsmedizin bleiben, die zu einer Zwei-
Klassen-Medizin führen wird. Das ist Ihr Konzept. Genau
das wollen wir nicht.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD und
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir müssen endlich die Kraft haben, den Sozialismus im
Gesundheitswesen abzuschaffen.

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Deshalb ist die Einführung von Gesundheitsprämien der
richtige Weg. Wir brauchen hier aber einen sozialen Aus-
gleich, den wir über die Steuern herstellen wollen.

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Das sind die wesentlichen Punkte unseres Grundkon-
zepts. Wir wollen, dass die Menschen wieder in Arbeit
kommen. Wir wollen Wachstum in Deutschland schaffen.
Deshalb hat unser Antrag sehr konkrete Vorstellungen
formuliert. Das Ergebnis Ihrer Politik ist: Deutschland
wird immer ärmer, und wir haben eine unglaublich hohe
Arbeitslosigkeit. Deshalb ist Ihr Konzept falsch, und Ihr
Antrag muss abgelehnt werden. Die Union ist die Hoff-
nung für Deutschland.

(Lachen bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Dieser Leitantrag ist die Grundlage unserer Politik.

(Beifall bei der CDU – Zurufe von der SPD und
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat Frau Kollegin Schönhut-
Keil, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Evelin Schönhut-Keil (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen
und Herren! Herr Dr. Jung, Sie mögen glauben, dass eine
neue Bundesregierung das beste Konjunkturprogramm
sei. Ihre heutige Rede war aber allenfalls das beste Pro-
gramm für die Steigerung unseres Blutdrucks.

(Heiterkeit und Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Mehr haben Ihre Sprechblasen nicht gebracht. Verehrte
Kollegen, ich empfehle Ihnen aber trotzdem, das 78 Seiten
starke Konvolut für den nächsten Bundesparteitag der
CDU zu studieren. Ich habe nämlich selten eine Zu-
sammenballung von so viel unbezahlbarem Blödsinn ge-
lesen wie in diesem Programm.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Es zeigt sich auch schon relativ deutlich, dass Sie ein Pro-
blem haben. Im Moment sind Sie auf dem mühseligen
Weg von Ihrer alten schönen Illusion zurück in die Rea-
lität. Bis vor kurzem haben Sie geglaubt, Sie hätten die
Zweidrittel-Blockademehrheit im Bundesrat in der Ta-
sche und die Bundestagswahl 2006 sei quasi schon ent-
schieden, Sie kämen im Schlafwagen zur Macht.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Dann
würden wir keinen solchen Leitantrag machen!)

Meine Damen und Herren, seitdem sich die Christdemo-
kraten locker in Chamäleon-Demokraten verwandeln,
merkt auch der geneigte Wähler und die geneigte Wähle-
rin, dass es mit Ihren Zielvorstellungen nicht so arg weit
her ist.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich kann Ihnen das auch ganz böse sagen:Wer im Bundes-
rat Hartz IV pausenlos verschärft und dann die Spitze der
Demonstrationen anführt, der ist an Unglaubwürdigkeit
nicht mehr zu überbieten. Und das merken die Wähler.
Das sehen wir jetzt auch an den Umfragen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): In Hessen
liegen wir immer noch am höchsten in Deutsch-
land!)

Meine Damen und Herren, die Öffentlichkeit hat inzwi-
schen registriert, dass die Union für allzu viele Probleme
jeweils unterschiedliche Lösungen anpreist und ver-
spricht. Schlimm für Sie ist, dass sich diese Lösungen nicht
nur nicht vertragen, sondern sich teilweise diametral
widersprechen. Ich möchte Ihnen einmal ein Beispiel lie-
fern: den Kündigungsschutz.

Im Leitantrag zur Wirtschaftspolitik, den Ihr Bundesvor-
stand in dieser Woche beschlossen hat, machen Sie neue
Vorschläge, wie der Kündigungsschutz umgebaut werden
soll. – Unter Lafontaine wurde der Kündigungsschutz re-
formiert, Clement hat ihn zum 1. Januar 2004 erneut ver-
ändert. Ich sage Ihnen ganz klar: Ob der Kündigungs-



Hessischer Landtag  ·  16. Wahlperiode  ·  49. Sitzung  ·  7. Oktober 2004 3251

schutz in Unternehmen ab 5, ab 10 oder ab 20 Mitarbei-
tern gilt, wird allein über das wirtschaftliche Wohlergehen
dieses Landes nicht entscheiden.

(Dieter Posch (FDP): Nicht allein, aber auch!)

Ich füge hinzu: Es wäre wirklich sehr schön, wenn allein
durch diese schlichte Veränderung beim Kündigungs-
schutz Prosperität und Vollbeschäftigung – wie Sie das
versprechen – herzustellen wäre. Dann wären wir viel-
leicht sofort dabei.

(Frank Gotthardt (CDU): Aber nur vielleicht!)

Aber das einzige, was Sie derzeit bei Ihrem Meisterspiel
erreichen, ist, dass die Menschen zunehmend das Ver-
trauen in die Zukunft verlieren. Meine Damen und Her-
ren, nur wenn die Konsumenten sich hinreichend sicher
fühlen, kaufen sie wieder ein. Nur wenn nach dem Export
auch die Konsumnachfrage anspringt, kommt es zu einem
nachhaltigen Aufschwung. Diskussionen um den Kündi-
gungsschutz schaffen derzeit keine Beschäftigung, son-
dern sie vernichten sie.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Deswegen kann ich Ihnen nur raten, diese Debatte so
schnell wie möglich wieder einzustellen.

Mein zweiter Punkt. Geradezu in das Chronikerpro-
gramm der CDU müsste der legendäre Streit der Unions-
parteien zur Gesundheitspolitik aufgenommen werden.
Die Schwesterpartei in Bayern reagiert allzu allergisch
auf die merkelsche Medizin der Kopfpauschale als Kran-
kenversicherungsbeitrag.

Das können wir auch verstehen. Meine Damen und Her-
ren, das ist so windig, dass schon die CSU immer wieder
versucht, Ihnen das Thema abzukaufen. Ihr Finanzminis-
ter liegt uns seit Jahren damit in den Ohren, dass die Steu-
ereinnahmen wegbrechen. Dafür haben Sie dem Wahl-
volk 2003 eine großzügige Steuerreform versprochen. Es
wurde geschätzt, dass dieses Steuergeschenk Bund, Län-
dern und Kommunen Jahr für Jahr 45 Milliarden c kosten
würde.

Meine Damen und Herren, die volkswirtschaftliche Steu-
erquote in Deutschland ist von 24 % im Jahre 1980 auf
gegenwärtig 21 % gesunken, trotz der hohen Zusatzbelas-
tung der deutschen Einheit. Sie versprechen in Ihrem An-
trag zusätzliche Steuergeschenke von 45 Milliarden c
– plus 25 Milliarden c zur Finanzierung der Kopfpau-
schale. Finanzierung aber Fehlanzeige. Meine Damen und
Herren, so wird man nicht Bundeskanzler.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, in Ihrem Leitantrag verspre-
chen Sie den Arbeitnehmern, die längere Zeit sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt waren, dass sie auch länger
als 12 Monate Arbeitslosengeld erhalten werden. Das
klingt sehr gut. Aber wie das zu Ihrer gleichzeitigen For-
derung passt, dass der Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung von jetzt 6,5 % auf 5 % und mittelfristig sogar auf
4 % sinken wird

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Indem
wir die fremd finanzierten Dinge herausnehmen,
das ist doch logisch!)

– auch dazu haben Sie nichts gesagt.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Doch! Sie
haben es nicht genau genug gelesen!)

Sie verteilen Geldgeschenke, ohne sich um die Finanzie-
rung zu kümmern. Regierungsfähig ist das überhaupt
nicht.

Vizepräsident Frank Lortz:

Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen.

Evelin Schönhut-Keil (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich komme zum Schluss und füge einen weiteren Punkt
hinzu: Sie wollen den Niedriglohnsektor beleben und
„echte Vollerwerbsarbeitsplätze durch staatliche Finan-
zierung“ erreichen. Sie gehen sogar so weit, zu behaupten,
der haushaltsnahe Dienstleistungssektor könne zu einem
Schlüssel zur Bewältigung der Beschäftigungsprobleme in
Deutschland werden.

Meine Damen und Herren, die dafür notwendigen Mittel
wollen Sie aus der Zusammenlegung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe finanzieren. Noch gestern haben Sie uns
dazu erklärt, unsere Position sei windig, da gebe es über-
haupt keine Mittel. – Auch das können Sie hier überhaupt
nicht erklären.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat der Kollege Posch, FDP-
Fraktion.

Dieter Posch (FDP):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Zu Beginn dieser Aktuellen Stunde ist ein Vorwurf
erhoben worden, den ich für meine Fraktion – auch wenn
er sich nicht unmittelbar an uns gerichtet hat – so nicht
stehen lassen kann.

(Zuruf der Abg. Evelin Schönhut-Keil (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Frau Ypsilanti, Sie haben gesagt, dass diejenigen, die über
Arbeitnehmerrechte und Deregulierungen am Arbeits-
markt diskutieren, kein Interesse am sozialen Frieden ha-
ben. – Meine Damen und Herren, ich weise diesen Vor-
wurf mit Nachdruck zurück.

(Beifall bei der FDP)

Sozialer Friede und soziale Gerechtigkeit setzen voraus,
dass es wirtschaftlichen Wohlstand gibt. Wirtschaftlichen
Wohlstand aber erzielen wir dann, wenn wir die Gesell-
schaft und die Wirtschaft in die Lage versetzen, mehr Ar-
beitsplätze zu schaffen. Ihr Arbeitsrecht schafft aber
keine Arbeitsplätze, es vernichtet Arbeitsplätze.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Meine Damen und Herren, deswegen sage ich an Ihre
Adresse: Frau Ypsilanti, ich nehme Ihr Engagement ernst.
Aber ich halte es für fatal, diese Auseinandersetzung in
der Art und Weise zu führen. Derjenige, der für mehr Ar-
beit sorgt – und eine Novellierung des Kündigungsschutz-
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rechtes würde dazu führen –, bereitet soziale Politik über-
haupt erst einmal vor. Die beste Sozialpolitik ist die, deren
Fundament eine gute Wirtschaftspolitik ist.

(Beifall bei der FDP)

Deswegen geht es beim Kündigungsschutz darum, deut-
lich zu machen, was erreicht wird, wenn wir hier Verände-
rungen vornehmen. Es geht eben nicht um einen Angriff
auf Arbeitnehmerrechte in pauschaler Art, sondern da-
rum, zu fragen, was der Gesetzgeber tun kann, um die Ar-
beitslosigkeit zu bekämpfen.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): So ist es!)

Meine Damen und Herren, das Kündigungsschutzrecht
der jetzigen Art schützt den Arbeitsplatzinhaber, aber es
erschwert es dem Arbeitsplatzsuchenden, einen Arbeits-
platz zu finden.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Meine Damen und Herren, ich sage auch Folgendes:
Wenn wir Arbeitsplatzsuchenden helfen können, dann
müssen individuelle Schutzrechte zurücktreten, damit
wieder mehr Menschen in Arbeit kommen. Das ist die po-
litische Aussage.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns gegenwärtig in
einer wirtschaftlichen Situation befinden, die durchaus
mit der Situation im Nachkriegsdeutschland vergleichbar
ist – wenngleich die Parameter andere sind.Aber die Pro-
bleme, die zu lösen sind, sind den damaligen ähnlich.

Da kann man sich auch einmal daran erinnern, was das
Wirtschaftswunder bewirkt hat. Das Wirtschaftswunder
ist durch Arbeiten, durch viel Arbeiten bewirkt worden –
und nicht durch ausgeweitete und ausgedehnte Mitbe-
stimmungs- und Kündigungsschutzrechte.

(Beifall bei der FDP)

Ich darf einmal an das erinnern, was Herr Müntefering
vor wenigen Tagen gesagt hat. Er hat einen sehr schönen,
plakativen Satz formuliert und gesagt: Wir brauchen
Unternehmer und keine Unterlasser.

(Beifall bei der FDP)

Meine Damen und Herren, er hat Recht.Aber bei diesem
Satz muss man auch sagen, dass Politik eine Bringschuld
hat, nämlich Regelungen und Gesetze abzuschaffen, die
Unternehmer daran hindern, etwas zu unternehmen. Das
Kündigungsschutzgesetz ist genau ein solches Gesetz, das
Unternehmer daran hindert, neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen.

(Beifall bei der FDP)

Meine Damen und Herren, ich sage das deswegen, weil
auch über die Größenordnung diskutiert wird – ob das 20
oder 50 Beschäftigte sein sollen. Meine Damen und Her-
ren, darüber lässt sich trefflich streiten. Entscheidend ist,
dass wir die kleineren und mittleren Unternehmen in die
Lage versetzen, wieder Arbeitsplätze zu schaffen.

Wenn ich unterwegs bin und mit Handwerksbetrieben
spreche, dann höre ich, gerade das Argument des Kündi-
gungsschutzes ist sehr entscheidend. Die Unternehmen
flüchten in einer solchen Situation, in der wir uns jetzt be-
finden, in Überstunden, anstatt Neuanstellungen vorzu-

nehmen. Der Grund dafür ist das Instrumentarium, das
ich eben genannt habe.

Meine Damen und Herren, die FDP – das darf ich an die-
ser Stelle Franz Josef Jung sagen – freut sich sehr, dass Sie
auf den Marsch gegangen sind, Vorstellungen der FDP zu
übernehmen.

(Beifall bei der FDP)

Denn ich erinnere mich sehr gut: Es ist noch keine zwei
Jahre her, lieber Franz Josef Jung, dass die CDU/FDP-
Landesregierung auf Betreiben der FDP einmal versucht
hat, eine Bundesratsinitiative zur Lockerung des Kündi-
gungsschutzes einzubringen. Damals hat mir die Union
gesagt: Das ist mit uns nicht machbar. – Herzlichen Dank,
dass der Meinungsbildungsprozess in der Union so weit
fortgeschritten ist.

(Beifall bei der FDP)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Zu-
sammenhang habe ich auch mit Interesse zur Kenntnis ge-
nommen, was Franz Josef Jung eben zur Gesundheitspoli-
tik gesagt hat. Ich sage nur:A la bonne heure. Ich wünsche
gute Verrichtung. Angenehme Verhandlungen mit Herrn
Stoiber.

Meine Damen und Herren, daran wird deutlich: Ohne Li-
berale wird die Union eine solche Politik nicht umsetzen
können. Insofern herzlichen Dank dafür und viel Erfolg. –
Danke schön.

(Beifall bei der FDP – Jörg-Uwe Hahn (FDP): Ge-
meinsam sind wir stark!)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat die Sozialministerin, Frau
Staatsministerin Lautenschläger.

Silke Lautenschläger, Sozialministerin:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Das Spannende an der Debatte ist, dass wir von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN keinen einzigen Vorschlag
gehört haben, wie in Deutschland wieder Arbeitsplätze
geschaffen beziehungsweise gehalten werden können.
Das ist die entscheidende Kernfrage, wenn wir über 5 Mil-
lionen Arbeitslose in unserem Land diskutieren. Ich will
Ihnen sehr deutlich sagen, es geht nicht darum, dass Sie
heute schon vorbeugen und sagen, wie Sie mit 1-c-Jobs
Leute aus der Statistik bringen, weil Sie wissen, dass im 
Januar die Arbeitslosigkeit höchstwahrscheinlich noch
weiter ansteigt. Es ist nämlich an dieser Stelle Ihr Pro-
blem, dass Sie keinerlei Lösungen für die Schaffung der
Rahmenbedingungen haben, die in Deutschland notwen-
dig sind. Frau Ypsilanti, das sollten Sie sich als SPD an-
schauen, denn sozial ist noch immer das, was Arbeit
schafft.

(Beifall bei der CDU)

Es wäre natürlich auch ganz spannend, wenn Sie sich ein-
mal damit auseinander setzen würden, was der Sachver-
ständigenrat der Bundesregierung zu all diesen Themen
gesagt hat. Er weist genau darauf hin, dass je strenger der
Kündigungsschutz, desto höher der Anteil an Langzeitar-
beitslosen ist.

(Norbert Schmitt (SPD): Was für ein Quatsch!)
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Ich will mit einem von Ihnen gern gepflegten Vorurteil –
oder besser gesagt: Sie versuchen, es weiter zu verbreiten
– aufräumen. Es geht nicht darum, den Kündigungsschutz
für bestehende Arbeitsverhältnisse aufzuheben. Genau
dort wird keinerlei Änderung vorgeschlagen. Es geht da-
rum, wieder neue Einstellungen zu ermöglichen, Men-
schen wieder in Arbeit zu bringen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Genau das ist das Thema, das auch Kollege Posch eben an-
gesprochen hat, wenn wir mit Handwerkern vor Ort be-
sprechen, wo die Hemmnisse tatsächlich sind, wo wir fle-
xible Gestaltungsmöglichkeiten brauchen. Herr Kollege
Posch, nur eine Anmerkung. Im Bundesrat hatten wir be-
reits das Arbeitsrechtsmodernisierungsgesetz, das davon
eine ganze Menge aufgenommen hat, das mit dem Land
Hessen verabschiedet und von der Bundesregierung lei-
der nicht umgesetzt wurde. In der Zielsetzung sind wir uns
einig.

Ich frage in Richtung SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:Wie wird es mit dem Industriestandort Deutschland
weitergehen, wie es Kollege Jung angesprochen hat? Neh-
men wir die Pharmaindustrie: Wollen Sie weiter die Ar-
beitsplätze aus Deutschland vertreiben oder endlich die
Rahmenbedingungen schaffen, dass auch diese Industrie
bei uns eine Zukunft hat?

(Beifall bei der CDU)

Warum diskutieren wir über die Frage der Krankenversi-
cherung, über die Gesundheitsprämie? Doch nur darum,
um neue Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen.

(Zuruf von der SPD: Das ist doch Quatsch!)

Wo ist Ihr Lösungskonzept, wie wir den Gesundheitsbe-
reich, der im Übrigen gerade in einer alternden Gesell-
schaft ein ganz wichtiger Punkt ist, wieder zum Wachs-
tumsmarkt machen, um Arbeitsplätze nicht nur im
Pharmabereich, sondern im gesamten Gesundheitsbe-
reich zu haben? Wo sind die Senkungen der Lohnneben-
kosten, über die Sie diskutieren? Die Bürgerversicherung
verhindert jegliche weitere Impulse am Arbeitsmarkt und
wird gerade nichts in diesem Bereich bringen.

Aber ich will Ihnen ein letztes Beispiel nennen. Ich frage
mich schon, ob Sie mit uns über Arbeitsplätze, über Zu-
kunftsfähigkeit von Deutschland diskutieren wollen oder
sich weiter mit dem Abbau abfinden und den Dienstleis-
tungssektor inzwischen komplett abgeschrieben haben.
Was machen Sie in der Frage der Mitbestimmung, wenn es
um die neue EU-Richtlinie geht, die Fusionsrichtlinie, in
der das Recht in dem Staat gelten soll, in dem das Unter-
nehmen seinen Sitz haben wird? Wenn das Mitbestim-
mungsrecht von Deutschland in der EU nicht übernom-
men wird, wie die Bundesregierung schon signalisiert hat
und dieser Richtlinie trotzdem zustimmen wird, es aber
bei uns belässt, wie es ist, ist das ein weiterer Faktor, wie
Sie bei Fusionen Arbeitsplätze aus Deutschland vertrei-
ben, den Sitz von Unternehmen nicht hier halten, sondern
dafür sorgen, dass die Abwanderungstendenzen noch 
größer werden.

(Beifall des Abg. Dr. Franz Josef Jung (Rheingau)
(CDU))

Sie müssen sich fragen lassen, was Sie unternehmen, da-
mit wir wieder Arbeit bekommen. Mit Hartz IV – auch
das dürfte Ihnen bekannt sein – geht es um bessere Ver-
mittlung und die Zusammenführung von Systemen, aber
gerade nicht um die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Sie

lehnen sich zurück und sagen, wir brauchten nichts mehr
zu machen, und schauen weiter zu, wie Sie Industrie ver-
treiben beziehungsweise warten ab. So bleibt die hohe Ar-
beitslosigkeit. Dazu sage ich Ihnen: Dann können Sie die-
ses Buch zumachen, denn 1-c-Jobs und 15-Stunden-Be-
schäftigungen sind keine echten Arbeitsverhältnisse.

Unterstützen Sie uns, wenn wir um die Aktivierung eines
Niedriglohnsektors, der über der heutigen 400-c-Rege-
lung liegt, kämpfen. Unterstützen Sie uns, wenn wir darum
kämpfen, dass die Pharmaindustrie, das Gesundheitswe-
sen und all diese Zweige wieder Zukunftschancen in
Deutschland haben. Die grüne Gentechnik könnte man
noch anführen, eine ganze Latte von Bereichen, wo Sie
Arbeitsplätze vertreiben und nichts für neue Arbeits-
plätze tun. Es gehört eben dazu, die Rahmenbedingungen
zu verändern. Ihre Bundesregierung ist gefordert. Sie
müssen endlich handeln und Vorschläge machen. Die
Union macht das. Sie hat sie im Bundesrat eingebracht
und wird sie auch weiterverfolgen,

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

weil es darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen und damit
wieder soziale Gerechtigkeit herzustellen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank, Frau Staatsministerin.

Es gibt zu dieser Aktuellen Stunde keine weiteren Wort-
meldungen mehr.

Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 64 – eine weitere
Aktuelle Stunde – auf und weise darauf hin, dass wir am
Ende der Aussprache über diese Aktuelle Stunde den
Dringlichen Entschließungsantrag der SPD-Fraktion so-
fort und ohne Aussprache abstimmen werden.

Ich rufe also Tagesordnungspunkt 64 auf:

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
treffend eine Aktuelle Stunde (Obskure Entscheidungen
der Landesregierung bei der  Umsetzung von Hartz IV in
Hessen) – Drucks. 16/2749 –

Das Wort hat Frau Kollegin Schulz-Asche.

Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt
manchmal schöne Zufälle. Ich kann direkt nach der Sozi-
alministerin zu diesem Punkt reden. Was Sie wieder an
Sprechblasen verbreitet haben – wenn man genau hin-
guckt –: „Schwerpunkt Arbeitsmarktpolitik“ dieser Lan-
desregierung. Seit dem Beschluss des Vermittlungsaus-
schusses im Juli dieses Jahres ist es Ihre Aufgabe, die Um-
setzung von Hartz IV in Hessen zu organisieren. Wenn
man guckt, was Sie gemacht haben, dann stellt man fest,
seit diesem Zeitpunkt herrscht in der Arbeitsmarktpolitik
dieser Landesregierung nur noch Chaos.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen bin ich froh, dass ich direkt anschließen kann.
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen bei Ihnen Wel-
ten.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Zu spät bringen Sie ein Ausführungsgesetz ein, das über-
haupt nur noch durch das Entgegenkommen der Opposi-
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tion rechtzeitig zum 1. Januar verabschiedet werden
könnte. Seit Monaten vernachlässigt die Sozialministerin
die Kommunen und Städte, die nicht am Optionsmodell
teilnehmen. Das ist nicht irgendwer. Dazu gehören Kas-
sel, Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, vier von sechs
mittelhessischen und vier von sechs nordhessischen Kom-
munen, also die Mehrheit der Kommunen.

Meine Damen und Herren, im September ging das Chaos
erst richtig los. Der Fraktionsvorsitzende der CDU for-
dert BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die SPD auf, ei-
nem Vorschaltgesetz zuzustimmen, das noch nicht einmal
vorliegt. Dann wird der eingebrachte Entwurf wieder zu-
rückgezogen. Zur Anmerkung: Mit diesem Entwurf hät-
ten theoretisch mehr Kommunen am Optionsmodell als
geplant teilnehmen können. Wenige Tage später, am
Dienstag, den 14. September, wird dem Kreis Groß-Gerau
telefonisch mitgeteilt, er könne nicht optieren. Am fol-
genden Tag macht die Sozialministerin eine Pressekonfe-
renz, auf der sie sagt, alle 14 Kommunen und Städte könn-
ten optieren, also auch Groß-Gerau.

Meine Damen und Herren, auf dieser Pressekonferenz
fragt ein Journalist die Ministerin, warum sie sich eigent-
lich so sicher sei. Daraufhin antwortet mitnichten die So-
zialministerin, sondern Regierungssprecher Metz – wa-
rum auch immer er anstelle der Fachministerin antworten
muss –:

Wir stehen in Kontakt mit allen anderen Staats-
kanzleien und Fachabteilungen in den Ministerien.
Von daher können wir sicher sein.

Dieser Satz des Regierungssprechers galt genau bis zum
27. September, als klar wurde, dass Groß-Gerau die Op-
tion nicht wird ziehen können.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Seit Wochen wird dem Landtag, aber auch den beteiligten
Kommunen die Begründung verweigert, wie die Rang-
folge auf der Liste, die die Landesregierung zusammenge-
stellt hat, zustande gekommen ist. Zur Aufstellung dieser
Rangfolge ist das Ministerium nach § 6 Abs. 3 SGB II ver-
pflichtet. Wie wird z. B. – ich nenne wegen der Kürze der
Zeit nur Beispiele – das Vorhandensein oder das Fehlen
einer kommunalen Beschäftigungsgesellschaft bewertet?

Warum ist die erfolgreiche Teilnahme an dem Modellver-
such „Kommunalisierung sozialer Hilfen“, wie sie beim
Landkreis Groß-Gerau stattgefunden hat, offensichtlich
für die Bewertung nicht von Bedeutung? Ist für die Fest-
legung der Rangfolge das betonte Auftreten eines Land-
rats in der Staatskanzlei entscheidend gewesen? Wir wis-
sen das nicht. Aber die Sozialministerin weiß es. Sie ver-
weigert aber die Aussage zu diesem Thema.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Frau Ministerin, ich fordere Sie erneut auf: Sorgen Sie
endlich für Transparenz. – Das würde auch im Interesse
der optierenden Kommunen geschehen, die über ihre
Stärken und Schwächen im Dunkeln gelassen werden.Wir
fordern die Offenlegung dieser Unterlagen.

Frau Lautenschläger, Sie haben die Umsetzung dieses
Optionsmodells mit Ihrer eigenen politischen Zukunft
verbunden. Bisher haben Sie nur Chaos produziert. Wir
werden Ihnen im Interesse aller Kommunen und aller
Langzeitarbeitslosen dieses Landes genau auf die Finger
schauen. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Anhaltender Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat Herr Kollege Florian
Rentsch für die FDP-Fraktion.

Florian Rentsch (FDP):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Auch wenn wir nicht von Anfang an der Frage nachge-
gangen sind, ob wir das Optionsmodell in dieser Form ha-
ben wollen, haben wir uns doch alle relativ übereinstim-
mend während der Plenarsitzungsrunde im September
2004 darüber gefreut, dass in Hessen die 14 Kommunen,
die sich bereit erklärt hatten, auf der Grundlage des Op-
tionsmodells die Option zu ziehen, in die Lage versetzt
werden sollten, die Option auch ziehen zu können.

Heute müssen wir darüber diskutieren, dass die Situation
entstanden ist, dass eine Kommune, nämlich der Land-
kreis Groß-Gerau, an der Umsetzung des Optionsmodells
nicht mehr teilnehmen kann. Das ist eine Situation, mit
der wir Landespolitiker uns beschäftigen müssen. Wir
müssen uns allein auch deshalb damit beschäftigen, weil
wir, die Mitglieder der FDP in diesem Land, genauso wie
die Kollegen der Union, ein großes Interesse daran hat-
ten, dass alle Kommunen Deutschlands die Möglichkeit
erhalten zu optieren.

(Beifall bei der FDP)

Frau Kollegin Schulz-Asche, wir haben das in der Aus-
schusssitzung schon sehr ausführlich diskutiert. Bei die-
sem Punkt bin ich nicht Ihrer Meinung. Wenn wir den
Vorschlägen der FDP und der CDU dazu gefolgt wären,
wäre überhaupt nicht die Situation entstanden, dass wir
heute darüber reden müssen.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Denn wir haben dazu immer gesagt: Geben Sie doch den
Kommunen in Deutschland, die optieren wollen, die
Chance, die Option zu ziehen. – Die Lösung, die wir dann
erarbeitet haben, derzufolge 69 Kommunen in Deutsch-
land optieren können, stellt einen Kompromiss dar. Wir
haben diesen Kompromiss für nicht weit gehend genug
gehalten. Aber es war immerhin ein Kompromiss, der un-
seren Vorstellungen in einigen Bereichen entgegenkam.

Frau Fuhrmann ist jetzt leider gerade nicht da. Ich will das
an dieser Stelle noch einmal erwähnen, denn das kann
man nicht oft genug sagen: Frau Fuhrmann hat im Früh-
jahr dieses Jahres behauptet, es wäre doch völlig gleich, ob
die Kommunen optieren oder eine Arbeitsgemeinschaft
bilden würden. Sie sagte, das würde überhaupt keine
Rolle spielen. Ich muss dazu an dieser Stelle feststellen,
dass es nicht nur so ist, dass die Bundesregierung im
Bundesrat und im Vermittlungsausschuss völlig anders
verhandelt hat. Es ist nicht nur so, dass es zu einem völlig
anderen Verhandlungsergebnis gekommen ist. Nein, es er-
geben sich auch völlig andere Strukturen, je nachdem, ob
eine Kommune optiert und die Arbeitsvermittlung kom-
plett alleine übernimmt oder ob sie mit der Bundesagen-
tur für Arbeit eine Arbeitsgemeinschaft bildet.

(Beifall bei der FDP)
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Wer diesen Unterschied nicht erkennt, muss hinsichtlich
der Arbeitsmarktpolitik sicherlich noch einige Nachhilfe-
stunden nehmen.

Zweitens. Es besteht jetzt die Situation – das ist auch der
Anlass für diese Aktuelle Stunde –, dass eine Kommune
nicht mit dabei ist. Das ist der Landkreis Groß-Gerau. Da-
bei geht es jetzt um die Frage, wie die Reihenfolge zu-
stande gekommen ist. Wir hatten zu dieser Frage in der
Ausschusssitzung eine sehr hitzige Debatte. Wie Sie wis-
sen, läuft derzeit ein Gerichtsverfahren, das der Landkreis
Groß-Gerau gegen die Bundesrepublik Deutschland an-
gestrengt hat und zu dem das Land Hessen beigeladen
worden ist. Ich teile in diesem Punkt die Meinung der So-
zialministerin, die gesagt hat: Solange dieses Verfahren
nicht abgeschlossen ist, ist es schwierig, Unterlagen he-
rauszugeben, die Bestandteil des Verfahrens sind. – Herr
Kollege Schäfer-Gümbel hat dazu während der Aus-
schusssitzung folgendes sehr Schönes gesagt: Natürlich
besteht eines der ureigensten Kontrollrechte des Parla-
ments darin, zu schauen, auf welchen Grundlagen eine
Regierung ihre Entscheidungen aufbaut.

(Beifall bei der FDP und der Abg. Jürgen May
(SPD) und Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Frau Ministerin, es ist deshalb auch völlig klar, dass wir Li-
berale sagen: Die Grundlage, die Sie für dieses Ranking
mit, wenn ich es richtig weiß, den fünf Kriterien, hatten,
wollen wir sehen. Denn es ist natürlich schon ein Unter-
schied, ob ich sage, jedes Kriterium geht gleich, mit 20 %,
in die Bewertung ein, oder ob ich sage: Einzelne Kriterien
stechen deutlich hervor und sind mehr wert als andere.

Darüber hinaus wissen auch Sie, dass wir die Frage, wie
die Optionen regional verteilt werden sollen, für sehr
schwierig halten. Das ist natürlich eine Frage, die man
unterschiedlich beurteilen kann. Sicherlich ist es das gute
Recht dieses Parlaments, wissen zu wollen, wie diese
Rangliste zustande gekommen ist und auf welchen Krite-
rien wie viel Last ruht, also wie Sie die einzelnen Kriterien
bewertet haben.

(Beifall bei der FDP und der Abg. Frank-Peter
Kaufmann und Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Ich glaube, es ist ein völlig normaler Vorgang, dass das
Parlament sagt:Wir wollen die Unterlagen einsehen. – Ich
sage aber auch: Ich bezweifle nicht, dass Sie die Liste nach
Recht und Gesetz aufgestellt haben. – Es ist völlig klar,
dass ich nicht bezweifle, dass das nach Recht und Gesetz
erfolgt ist und dass es zu keiner politischen Einmischung
gekommen ist. Solange ich nichts Gegenteiliges dazu ge-
hört habe, ist das für mich relativ unbestritten. Aber ich
glaube auch:Wer kein schlechtes Gewissen hat, kann dem
Parlament diese Unterlagen auch vorlegen. Das sollten
Sie tun. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP und der Abg. Thorsten Schä-
fer-Gümbel (SPD) und Kordula Schulz-Asche
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat Herr Kollege Boddenberg
für die CDU-Fraktion.

Michael Boddenberg (CDU):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Herr Rentsch, Sie haben gesagt, wir hätten uns im Hessi-
schen Landtag über das gute Ergebnis für das Land Hes-
sen gefreut, nämlich darüber, dass etwa die Hälfte der
Kommunen die Zuständigkeit entsprechend der in dem
Hartz-IV-Gesetz vorgesehenen Regelung erhalten wer-
den.

Herr Rentsch, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Bei Ge-
legenheit würde ich gerne auch einmal die Abgeordneten
von Rot und Grün fragen, ob sie sich darüber gefreut ha-
ben, denn damit könnte man das eine oder andere erklä-
ren, was in heutigen Debatte gesagt wurde. Ich bringe es
nämlich nach wie vor nicht so ganz überein:Ausgerechnet
diejenigen, die auf bundespolitischer Ebene mit allen Mit-
teln versucht haben, zu verhindern, dass die Kommunen
die Option erhalten, sind jetzt diejenigen, die fordern, dass
auch die letzte Kommune, nämlich die 14., dabei Berück-
sichtigung findet.

(Beifall bei der CDU – Zurufe der Abg. Kordula
Schulz-Asche und Frank-Peter Kaufmann (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Das passt nicht zusammen. Frau Schulz-Asche, Herr Kol-
lege Kaufmann, Folgendes haben ich Ihnen schon wäh-
rend der Ausschusssitzung gesagt: Wenn ich das als eine
Vorabbestätigung dafür werten darf, dass die CDU mit
dem Ziehen der Option den deutlich besseren Weg geht,
dann nehme nicht nur ich, sondern dann nimmt sicherlich
auch die Öffentlichkeit das mit einigem Interesse zur
Kenntnis.

Wir haben auf Bundesebene einen Kompromiss erreichen
können, der leider nur 69 Kommunen die Möglichkeit er-
öffnet – Herr Rentsch hatte das schon angesprochen –,
sich um die Arbeitsmarktpolitik vor Ort zu kümmern. Ur-
sprünglich war vorgesehen, dass davon fünf in Hessen sein
sollten. Das heißt, von den 26 Kommunen in Hessen
konnten sich zunächst nur fünf einigermaßen sicher sein,
dabei zu sein. Da die Vertreter der Kommunen schon län-
ger miteinander zu tun haben und auch schon länger über
diese Angelegenheit miteinander gesprochen haben,
wussten einige, dass ihre Kommune ziemlich sicher bei
diesen fünf dabei sein würde.

Fünf Kommunen konnten sich also sicher sein, dass sie am
Ende würden optieren können. Frau Kollegin Schulz-
Asche, dass daraus dann 13 Kommunen wurden, hätte bis
Mitte September 2004 niemand erwartet. Die Tatsache,
dass es leider nur 13 und nicht 14 Kommunen geworden
sind, hat ausschließlich damit zu tun, dass es eine Meldung
gab, derzufolge bundesweit 69 Kommunen nach Berlin
gemeldet worden seien. Daraus konnten wir selbstver-
ständlich den Schluss ziehen, dass für Hessen am Ende 14
Kommunen das Recht zum Optieren erhalten würden. Ich
glaube, dafür, dass in Mecklenburg-Vorpommern ein
Landkreis gegen die eigene Landesregierung geklagt hat,
können Sie nun wirklich jeden, aber nicht die Hessische
Sozialministerin oder sogar die Landesregierung verant-
wortlich machen.

(Beifall der Abg. Gottfried Milde (Griesheim) und
Anne Oppermann (CDU) – Zuruf des Abg. Frank-
Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Es wird eine Überprüfung geben. Herr Kollege Kauf-
mann, auch Ihnen dürfte das nicht entgangen sein. Der
Landkreis Groß-Gerau hat die Entscheidung beklagt.
Demnach wird es also eine Klärung geben.
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Wir haben uns heute zum dritten Mal mit der von Ihnen
andauernd gestellten Frage zu beschäftigen, nach welchen
Kriterien dort entschieden wurde.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Sie haben es noch nie dargestellt! Sie
haben es immer vertuscht!)

Wir haben das während einer regulären Ausschusssitzung
erörtert. Weil Sie ein bisschen Klamauk machen wollten,
hatten wir dazu am vergangenen Montag eine Sondersit-
zung des entsprechenden Ausschusses.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Sie haben Nebelkerzen geworfen, aber
nichts erklärt!)

Während dieser Sitzung hat Ihnen die Ministerin erneut
erklärt, dass es unterschiedliche Kriterien gegeben hat,
dass die Kommunen gefragt wurden, wie es bei ihnen mit
den räumlichen Bedingungen aussieht, und dass die Kom-
munen gefragt wurden, welchen Personalschlüssel sie für
die Betreuung vorsehen wollen. Wir alle wissen, dass das
ein sehr wesentliches Entscheidungskriterium ist. An die
Kommunen wurde die Frage gestellt:Wie sehen denn ihre
Konzepte zur eigenen Personalgewinnung aus? Wir haben
die Kommunen gefragt: Wie sieht denn die bisher geleis-
tete Einzelfallarbeit aus? Welche Qualifizierungsmaß-
nahmen werden sie unternehmen? Wie sieht ihr Case Ma-
nagement aus? Wir alle, die wir uns damit beschäftigen,
wissen, was damit gemeint ist. Wir haben die Kommunen
außerdem gefragt: Welche Kooperationen bestehen bis
heute, und welche sind geplant, mit den Wohlfahrtsver-
bänden, mit den Kirchen, mit privaten Trägern usw.?
Meine Damen und Herren, all das gibt ein Konglomerat
von Entscheidungskriterien, die am Ende von den Fach-
leuten im Sozialministerium zu einer Reihenfolge zu-
sammengeführt wurden.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Was ist herausgekommen? – Kordula
Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Das Ergebnis ist doch entscheidend für eine Rang-
folge!)

Das ist Ihnen so oft erklärt worden, dass ich wirklich nur
noch unterstellen kann, dass Sie Klamauk machen wollen.

(Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das ist völliger Quatsch! Ich lasse mir von
Ihnen keinen Klamauk unterstellen, wenn Sie die
Informationsrechte der Parlamentarier missach-
ten!)

Eine letzte Bemerkung will ich machen. Wenn ich schon
ein bisschen Verständnis für diesen Klamauk habe, weil
ich mir vorstellen kann, dass man als so schwache Oppo-
sitionspartei nichts anderes als solche Themen findet,
liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün, dann ist
das die eine Seite.

(Zuruf der Abg. Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Aber wer kein Verständnis für eine solche Art von Politik
hat, das sind die Menschen,

(Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Hören Sie auf mit den Menschen! Sie ma-
chen hier Chaos auf Kosten der Langzeitarbeitslo-
sen!)

die befürchten müssen, dass sie, wenn sie es nicht schon
sind, arbeitslos werden. Keiner dieser 5 Millionen Men-

schen hat Verständnis dafür, dass Sie hier anfangen, Krü-
mel zu zählen bei einem solch gewaltigen und gewichtigen
Thema, das vor uns liegt. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU – Frank-Peter Kaufmann
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Da müssen Sie
arg was zu vertuschen haben!)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat Herr Kollege Schäfer-Güm-
bel, SPD-Fraktion.

Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD):

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr
Boddenberg, Sie haben zum zweiten Mal in dieser Woche
das Thema verfehlt.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Zuruf des Abg. Michael Boddenberg
(CDU))

Herr Boddenberg, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört,
weil ich gehofft habe, dass Sie intellektuell in der Lage
sind, heute zum Gegenstand der Aktuellen Stunde zu re-
den. Das ist leider gescheitert. Deswegen bitte ich Sie,
jetzt fünf Minuten zuzuhören. Es könnte unter Umstän-
den helfen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Michael Bod-
denberg (CDU): Nehmen Sie zur Kenntnis, dass
mich Ihr Thema nicht interessiert!)

Das Thema Arbeitsmarktpolitik – das haben wir in diesem
Hause schon diskutiert – ist nicht Gegenstand dieser Ak-
tuellen Stunde, es war auch nicht das Thema im Ausschuss.
Florian Rentsch hat darauf dankenswerterweise im zwei-
ten Teil seiner Bemerkungen ausdrücklich hingewiesen.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Guter Mann!)

Das Thema der Ausschusssitzung und der heutigen Ak-
tuellen Stunde ist vielmehr die Frage, welches die Krite-
rien sind. Hier hat Herr Boddenberg zur Ausnahme wie-
der Recht: Die Ministerin hat mehrfach gesagt, was die
Kriterien sind. Zweitens war Thema, welche Bewertung
diese Kriterien erfahren haben, die letztlich zu einer
Rangfolge geführt hat.

(Beifall der Abg. Kordula Schulz-Asche (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Frau Lautenschläger, über diese Bewertung haben Sie uns
nach wie vor nicht informiert. Sie weigern sich konse-
quent, zur Bewertung dieser Kriterien Auskunft zu ge-
ben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Sie waren am Montag eine halbe Stunde lang nicht in der
Lage oder nicht willens, die Frage zu beantworten, ob die
Entscheidung der Landesregierung, auf die Sie sich im-
mer wieder zurückgezogen haben, eine Entscheidung des
Kabinetts oder der obersten Fachbehörde ist, was unter-
schiedliche Konsequenzen gehabt hätte. Sie sind eine
halbe Stunde lang allein um diesen Punkt herumgeeiert,
weil Sie das Parlament in dieser Frage konsequent nicht
informieren wollen.
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(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Im Übrigen stehen wir mit dieser Kritik als Opposition –
und zwar übereinstimmend zwischen allen drei Opposi-
tionsfraktionen – nicht alleine. Der Kreistag des Land-
kreises Groß-Gerau hat mit den Stimmen der CDU-
Kreistagsfraktion am Montag ausdrücklich gefordert,
dass Sie nicht nur die Kriterien, sondern vor allem die Be-
wertung, die zu der Reihenfolge geführt hat, endlich öf-
fentlich und transparent machen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Zuruf des Abg. Michael Boddenberg
(CDU))

– Es gibt einen Antragstext, den können auch Sie lesen,
Herr Boddenberg. So viel zum Thema Intellektualität. –
Aber auch an dieser Stelle haben Sie sich erneut im Aus-
schuss verweigert. Den Hinweis auf das laufende Verfah-
ren kann man jetzt stehen lassen oder auch nicht. Aber
selbst auf den Hinweis von Herrn Rentsch, ob wir die
Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens bekommen,
haben Sie nicht nur keine Antwort gegeben, sondern woll-
ten letztlich, dass darüber abgestimmt wird. Das war die
Konsequenz, weil Sie nicht bereit waren, mit dem Aus-
schuss zu kooperieren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür gibt es
drei mögliche Ursachen. Entweder es gibt ein intellek-
tuelles Problem, Sie sind nicht in der Lage, die Frage zu
verstehen. Ich unterstelle aber dem Ministerpräsidenten,
dass er das nicht zur Bemessungsgrundlage der Personal-
auswahl für das Kabinett macht.

Zweitens. Es gibt ein konzeptionelles Problem. Sie sind
nicht in der Lage, zu sagen, was Sie eigentlich wollen. Ich
glaube im Übrigen sogar, dass dort teilweise ein Problem
besteht.

Drittens. Es gibt ein politisches Problem – wie Sie sich ver-
halten, glaube ich, dass das Ihr Problem ist –, weil die Rei-
henfolge eben nicht nur nach fachlichen Kriterien erstellt
wurde.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Zuruf des Abg. Michael Boddenberg
(CDU))

Frau Lautenschläger, wenn es fachliche Kriterien gewesen
wären, die den Bewertungen zugrunde gelegt worden wä-
ren, dann könnten Sie das hier transparent machen. Das
Thema Benchmarking ist international rauf- und runter-
diskutiert worden, auch die Vergleiche in Kennzahlen und
Konzeptionen. Da geht es nicht um Brüskierung; denn die
13 Landkreise und die Stadt Wiesbaden, die sich bewor-
ben haben, waren offensichtlich der Auffassung, dass sie
gute, intelligente, zukunftsfähige Konzepte haben.

Herr Boddenberg, da geht es nicht um die Frage: Option
ja oder nein? Vielmehr geht es um die Frage: Was war die
Bewertung, die zu dieser Reihenfolge geführt hat?

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Zuruf des Abg. Michael Boddenberg
(CDU))

Herr Boddenberg, ich mache es Ihnen sehr konkret: Mich
überzeugt die Reihenfolge an den Beispielen Hochtau-
nuskreis und Landkreis Groß-Gerau überhaupt nicht. Ich
bin sehr gespannt, ob die Ministerin ein einziges Mal in

dieser ganzen Debatte in der Lage ist, außer Lautstärke
ein fachliches Kriterium zu nennen. Außer Lautstärke
hätte ich von Ihnen gerne einmal etwas in der Sache ge-
wusst.

(Lebhafter Beifall bei der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Letzter Punkt. Wenn Sie wirklich ein Interesse daran ha-
ben, den Verdacht auszuräumen, dass hier auch andere
Kriterien eine Rolle gespielt haben, nämlich die der poli-
tischen Besetzung von Landkreisen,

(Michael Boddenberg (CDU): Unverschämtheit!)

wenn Sie diesen Verdacht ausräumen wollen, dann kön-
nen Sie hier und heute die Bewertung öffentlich machen
und dem Ausschuss die Unterlagen zur Verfügung stellen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Zuruf des Abg. Hans-Jürgen Irmer
(CDU))

Allerletzte Bemerkung. Frau Ministerin, an dieser Stelle
finde ich es schon etwas schofelig – aber das sind wir seit
einem Jahr gewohnt –, dass Sie bis heute offensichtlich
nicht in der Lage waren, selbst zum Telefonhörer zu grei-
fen, beim Landkreis Groß-Gerau anzurufen und zu sagen,
es tue Ihnen Leid, dass es so passiert ist. Mit Verlaub, Frau
Lautenschläger, das ist ein echt schwaches Stück. – Herz-
lichen Dank.

(Lebhafter Beifall bei der SPD und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU:
Oh!)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat die Sozialministerin, Frau
Staatsministerin Lautenschläger.

Silke Lautenschläger, Sozialministerin:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube,
wir müssen an dieser Stelle doch zur Sachlichkeit zurück-
kehren und uns genau ansehen, wie wir zu diesem Op-
tionsmodell gekommen sind.

(Petra Fuhrmann (SPD): Das war sehr sachlich! –
Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das darf doch nicht wahr sein! Das ist nicht
das Thema! – Weitere Zurufe von der SPD und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

– Ich muss wahrscheinlich doch lauter reden, Herr Schä-
fer-Gümbel, auch wenn Sie es nicht ganz so gerne haben,
aber Sie müssen jetzt zuhören.

Es ist schon beachtlich, dass Sie hier Krokodilstränen ver-
gießen und vorher an jeder Stelle versucht haben, das Op-
tionsmodell, die Zuständigkeit der kommunalen Seite, zu
verhindern.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Jörg-Uwe Hahn
(FDP) – Petra Fuhrmann (SPD): Darum geht es
jetzt doch gar nicht!)

Diese Landesregierung – und nicht Sie – hat mit den
Landkreisen vor Ort gesprochen, hat mit ihnen das Mo-
dell umzusetzen versucht und hat den Kompromiss ausge-
handelt. Ich will Ihnen schon sehr deutlich sagen: Das ge-
schah ungeachtet jeglicher parteipolitischer Zusammen-
setzung von Landkreisen. – Das sollten Sie sich vielleicht
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doch noch einmal in aller Ruhe und Gelassenheit – die
möchte ich Ihnen empfehlen – zu Gemüte führen.

(Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Nur mit Arroganz kommen Sie da nicht
durch, Frau Lautenschläger!)

Wir als Landesregierung hatten ursprünglich vorgeschla-
gen, dass jeder frei dem Bund gegenüber entscheiden
kann, ob er daran teilnimmt oder nicht. Das wäre die ab-
solut einfachste Vorgehensweise gewesen.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Ich habe kein einziges Mal von Ihnen im Landtag gehört,
dass Sie das unterstützen, und ich habe es schon gar nicht
von der Bundesregierung gehört. Deswegen haben wir ein
Kompromissmodell entwickelt, und deswegen müssen wir
jetzt darüber reden, dass nur 69 Kommunen bundesweit
am Optionsmodell teilnehmen können.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Darüber müssen wir nicht reden! Das
ist nicht das Thema!)

In Hessen haben sich 14 kommunale Gebietskörperschaf-
ten um dieses Optionsmodell beworben.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

– Lesen Sie es doch im Gesetz nach. – Die Hessische Lan-
desregierung war nicht nur gezwungen, zu entscheiden, ob
jemand in der Lage ist, das auszufüllen, sondern sie
musste eine Rangliste erstellen, die wir dem Bund gemel-
det haben. Wir haben eine Rangliste von 1 bis 14 erstellt
und haben gleichzeitig gesagt, dass alle der hessischen
Kreise, die sich beworben haben, und die kreisfreie Stadt
Wiesbaden dazu in der Lage sind.Wir haben eine positive
Bescheinigung nach Berlin geschickt. Interessanterweise
ist unsere Rangliste genau so in Berlin übernommen wor-
den, wie wir sie dorthin geschickt haben, und per Rechts-
verordnung festgestellt worden.

(Beifall bei der CDU – Kordula Schulz-Asche
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Es steht im Ge-
setz, dass der Bund es so übernimmt, wie es vorge-
schlagen wird! Er bewertet nicht selbst!)

Die Kriterien, die wir angelegt haben, sind Ihnen in meh-
reren Ausschusssitzungen erläutert worden, und zwar aus-
führlich.

Im Vorfeld – das ist das Wichtigste in diesem Bereich –

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Warum lügt sie? Nichts ist erläutert
worden! Es ist absolut unwahr, was sie sagt!)

wurden die unterschiedlichen Kriterien den Landkreisen
nicht nur schriftlich übersandt – –

(Fortgesetzte Zurufe des Abg. Frank-Peter Kauf-
mann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

– Herr Kaufmann, ich weiß, dass Sie das nicht hören wol-
len. Sie müssen sich das aber an dieser Stelle anhören.

Vizepräsident Frank Lortz:

Einen Moment. – Meine Damen und Herren, wir sind
doch alle friedliche Menschen, auch in der Aktuellen
Stunde.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Wir sind überhaupt keine friedlichen
Menschen! Da regen wir uns zu Recht drüber auf!)

Frau Ministerin, Sie haben das Wort, und Herr Kollege
Kaufmann beruhigt sich mir zuliebe wieder.

Silke Lautenschläger, Sozialministerin:

Es tut mir fürchterlich Leid, wenn Ihr Blutdruck an dieser
Stelle steigt. Das würde ich gern verhindern.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Mein Blutdruck ist ganz in Ordnung!)

Trotzdem müssen Sie sich anhören, dass wir die Kriterien
mehrfach erläutert haben – sowohl die regionalen als
auch die anderen Kriterien, die wir angelegt haben.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Sie haben sie nie erläutert!)

Wir hatten sie vorher mit den Landkreisen besprochen.
Daraus wurde die Rangliste erstellt. Jetzt warten wir ab,
was in diesem Verfahren, das gegen die Bundesrepublik
Deutschland angestrebt wird, herauskommt. Wir haben
allen Kreisen gesagt, dass sie dazu in der Lage sind. Mir
wäre es lieber gewesen, wenn sich nicht ein Kreis in Meck-
lenburg-Vorpommern eingeklagt hätte, sondern wenn wir
alle 14 hessischen Kreise im Optionsmodell gehabt hät-
ten.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Aber es wäre Ihre Aufgabe gewesen, im Vorfeld sicherzu-
stellen, dass das tatsächlich möglich ist.

(Zuruf des Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Sie haben sich nie um das Optionsmodell gekümmert. Sie
haben sich an keiner Stelle für die Kreise eingesetzt. Des-
wegen brauchen wir Ihre Krokodilstränen an dieser Stelle
tatsächlich nicht.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Frank Lortz:

Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wort-
meldungen. Damit ist auch der Tagesordnungspunkt 64
behandelt.

Ich rufe nun vereinbarungsgemäß Tagesordnungspunkt
73 zur Abstimmung auf:

Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD
betreffend CDU gefährdet sozialen Frieden – Drucks.
16/2757 –

Wer diesem Dringlichen Entschließungsantrag seine Zu-
stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Gegenstimmen? – Dafür gestimmt haben SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dagegen gestimmt
haben CDU und FDP. Damit ist dieser Dringliche Ent-
schließungsantrag abgelehnt.

Eingegangen und auf Ihren Plätzen verteilt ist ein Dring-
licher Antrag der Fraktion der CDU betreffend Födera-
lismus im Bildungs- und Wissenschaftsbereich stärken,
Drucks. 16/2761. Die Dringlichkeit wird bejaht? – Das ist
der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesord-
nungspunkt 75.
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Ich rufe vereinbarungsgemäß Tagesordnungspunkt 49
auf:

Antrag der Fraktion der FDP betreffend Abschaffung der
real existierenden Kultusministerkonferenz und der
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-
schungsförderung (BLK) – Drucks. 16/2733 –

gemeinsam mit Tagesordnungspunkt 74:

Dringlicher Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN betreffend Fortführung und Weiterentwick-
lung der Kultusministerkonferenz – Drucks. 16/2758 –

und mit Tagesordnungspunkt 75:

Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU betreffend Fö-
deralismus im Bildungs- und Wissenschaftsbereich stär-
ken – Drucks. 16/2761 –

Der Kollege Hahn, Fraktionsvorsitzender der FDP, hat
das Wort.

Jörg-Uwe Hahn (FDP):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und
Kollegen! Die FDP-Fraktion im Hessischen Landtag for-
dert die Abschaffung der real existierenden Kultusminis-
terkonferenz, nicht etwa die Einstellung der Koordinie-
rung des Schulwesens und der Bildungsplanung der Län-
der. Die Abschaffung der real existierenden Kultusminis-
terkonferenz soll dazu führen, dass ein effektiver arbei-
tendes Gremium geschaffen wird, das die dringend not-
wendigen Abstimmungsaufgaben im Schul- und Hoch-
schulbereich zwischen den Ländern erledigt.

Die FDP begrüßt den Vorstoß des Niedersächsischen Mi-
nisterpräsidenten und der CDU/FDP-Landesregierung in
Niedersachsen außerordentlich, da die Diskussion um
eine Abschaffung bzw. Neuorganisation der bürokratisch
aufgeblähten Kultusministerkonferenz nun endlich wie-
der ins Rollen kommt.

(Beifall bei der FDP)

Die Aussage der amtierenden KMK-Präsidentin Doris
Ahnen, die Reform der KMK werde intern bereits lange
diskutiert, ist insofern wertlos, als diese internen Diskus-
sionen augenscheinlich noch nicht viel erbracht haben.

(Beifall bei der FDP)

Wir Liberale halten den Schritt von Christian Wulff, von
Walter Hirche und der CDU/FDP-Regierungskoalition in
Niedersachsen für einen mutigen und richtigen Schritt. Er
setzt das um, was die FDP-Fraktion in diesem Hause und
die Liberalen bundesweit schon seit Jahren fordern, näm-
lich endlich von der bürokratisch organisierten Zu-
sammenkunft von Ministern und vielen hoch bezahlten
Ministerialbeamten wegzukommen hin zu einer mutigen
Koordination der Länderinteressen untereinander und
auch gegenüber dem Bund.

(Beifall bei der FDP)

Wir finden es schade, dass Hessen nicht dabei ist. Hessen
wäre dabei, wäre die FDP in diesem Lande genauso mit
der Union in einer Regierungskoalition wie in Nieder-
sachsen.

(Beifall bei der FDP – Priska Hinz (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Sie hatten doch vier Jahre Zeit
dazu!)

Schade, dass sich Hessen weiterhin für eine Mammutbü-
rokratie ausgesprochen hat. Schade, dass sich Hessen
weiterhin für eine Bildungspolitik im Schleichgang ausge-
sprochen hat. Schade, dass sich Hessen konservierend und
nicht nach vorn blickend verhält. Dies ist keine moderne
Politik, die die Landesregierung im Bereich der Kultusmi-
nisterkonferenz und der Bund-Länder-Kommission zeigt.
Es ist eine nach hinten gerichtete konservative Politik.

(Beifall bei der FDP)

Frau Kultusministerin, es mutet schon ein bisschen aben-
teuerlich an, wenn Sie nicht nur in einer ersten, vielleicht
noch emotional getragenen und von Ihrer Arbeit als ehe-
malige Präsidentin der KMK geleiteten Spontanäußerung
so etwas sagen, sondern wenn Sie in einer Erklärung vom
vorgestrigen Tag noch einmal nachlegen – ganz nach dem
Motto: Das ist ein leichtfertiger Frontalangriff auf die
Kultusbürokratie und auf die Föderalismusbestrebungen
der Länder.

Meine sehr verehrte Frau Kollegin Wolff, wenn Sie wie ich
in der Bundesrats- und Bundestagskommission für Föde-
ralismus sitzen würden, so wüssten Sie, dass wir auch ge-
rade deswegen, weil die KMK so schlafmützig ist, Pro-
bleme mit dem Bund haben. Das Problem ist die KMK.
Deshalb muss sie von vorn neu aufgebaut werden. Wenn
Sie das als Frontalangriff empfinden, so kann ich Ihnen sa-
gen: Gott sei Dank haben Christian Wulff und die
CDU/FDP-Regierung diesen Frontalangriff auf die KMK
nun gefahren.

(Beifall bei der FDP)

Der Weg muss für eine Neuordnung freigemacht werden,
und zwar für eine Neuordnung der Abstimmung im Bil-
dungswesen zwischen den Bundesländern. Wir müssen
uns dagegen wehren, dass insbesondere die sozialdemo-
kratische Bundestagsfraktion, leider auch von der Frak-
tionsvorsitzenden der GRÜNEN, Frau Sager, unterstützt,
in Berlin zurzeit mit aller Macht versucht, noch mehr Ein-
fluss auf die Bildungshoheit der Länder zu bekommen.
Dazu brauchen wir aber ein schlagfertiges und schnelles
Instrument der Absprache der Länderinteressen und
nicht das altmodische KMK-Modell, das wie ein alter Tan-
ker durch das Meer dümpelt und zu keinen Ufern gelangt.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist
gut, dass Christian Wulff die Reißleine gezogen hat. Es
macht deutlich, dass offensichtlich Ministerpräsidenten –
oder, um es etwas abstrakter zu sagen: nicht originär die
Bildungspolitiker – das Thema in die Hand nehmen muss-
ten, weil es die Bildungspolitiker allein offensichtlich
nicht geschafft haben.

(Beifall bei der FDP)

Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass Frau Ahnen ei-
nerseits und der Direktor der KMK andererseits erklären,
sie seien auf einem guten Weg, sie führten interne Diskus-
sionen, und es werde alles wieder gut, denn der PISA-
Schock habe sie aufgeweckt. Fakt ist nun einmal, dass die
KMK ein Moloch mit einem Haushalt von insgesamt
knapp 50 Millionen c ist. Es ist nun einmal wahr, dass die
KMK derzeit zwischen 230 und 240 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Es ist nun einmal wahr, dass die KMK ein Sekretariat
in Bonn und eines in Berlin hat. Es ist nun einmal klar,
dass die KMK insgesamt 36 Ausschüsse, Unterausschüsse
und Kommissionen hat.

Frau Kultusministerin Wolff, dass Sie so etwas weiterhin
beibehalten wollen, wundert uns Liberale in diesem
Hause schon sehr.
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(Beifall bei der FDP)

Gemäß der Entscheidung des Kabinetts in Niedersachsen
ist der Stecker gezogen worden. Nunmehr sind alle ver-
pflichtet, eine moderne und schlagkräftige Einrichtung in
der Organisation der Bildungspolitik der Länder – auch
im Zusammenhang mit dem Bund – aufzubauen.

Ruth Wagner, Nicola Beer und Doris Henzler haben in
den letzten Monaten in diesem Haus schon mehrfach De-
batten geführt. Der Beschluss, auf den sich nunmehr der
Antrag der CDU bezieht, ist von der FDP in diesem
Hause vorbereitet worden. Es wird Sie nicht überraschen,
dass wir sagen: Die Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung muss weg.

Es ist überhaupt ein Treppenwitz der Geschichte, dass die
Veranstaltung „BLK“ heißt, obwohl es die Kompetenz
der Länder ist, Bildungspolitik zu machen.Aber der Bund
hat uns schon immer vorgeführt, und wir haben ihm den
Vortritt gelassen.

Die ZVS muss weg.Wir brauchen sie nicht mehr.Wir räu-
men den Hochschulen die Autonomie ein, sich ihre Stu-
denten selbst auszusuchen.

(Beifall bei der FDP)

Wir brauchen ein Treffen der Kultusminister, genauso wie
es Treffen der Justizminister und der Innenminister gibt.
Nur, Frau Wolff, eines wissen Sie besser als ich: Das Se-
kretariat der Kultusministerkonferenz ist mit 230 oder 240
Leuten besetzt. Man streitet sich zurzeit über die genaue
Zahl. Offensichtlich gibt es unbesetzte Stellen. Manche
nennen die eine Zahl, manche die andere; das ist mir völ-
lig egal.

Das Sekretariat der Innenministerkonferenz dagegen ist
nur mit vier Leuten besetzt. Ansonsten ist der Leiter des
Ministerbüros des jeweiligen Präsidenten gleichzeitig
auch der Sekretär der Kommission. Fragen Sie doch Die-
ter Posch. Er hat während seiner Dienstzeit als Minister
mehreren Konferenzen vorgestanden, z. B. der Woh-
nungsbauminister- und der Wirtschaftsministerkonferenz.
Er hatte überhaupt keine zusätzlichen Mitarbeiter in
irgendwelchen Sekretariaten.

(Beifall bei der FDP)

Die Bildungsbürokraten – Frau Ministerin Wolff, offen-
sichtlich gehören auch Sie dazu, wie Ihre Zwischenrufe
zeigen – sollten sich ein Beispiel an den Organisationsfor-
men der anderen Ministerkonferenzen nehmen.

Wir Liberalen sind nicht blind; wir sind sogar sehr gut in-
formiert. Wir wissen, dass es Aufgabenbereiche gibt, die
man am besten organisiert, indem man sie zusammen-
führt. Dabei handelt es sich z. B. um die Anerkennung der
ausländischen Schul- und Hochschulabschlüsse sowie um
die Betreuung deutscher Schulen im Ausland – um nur
zwei Beispiele zu nennen. Sie brauchen uns gar keinen
Vortrag zu halten. Dass man das irgendwie organisieren
muss, ist klar. Aber man benötigt nicht 220 Menschen, um
so etwas zu organisieren, sondern man kann das einfacher
und besser machen.

(Beifall bei der FDP)

Wir Liberalen haben in Punkt 3 unseres Antrags ausführ-
lich dargelegt, was wir wollen. Wir wollen ein neues Gre-
mium, dessen Kernaufgabe die Selbstkoordination in Fra-
gen von länderübergreifender Bedeutung zur Sicherung
bundesweiter Mobilität und Qualität ist, und zwar für Ler-
nende, Studierende, Lehrende und wissenschaftlich Tä-

tige. Wir wollen, dass die Organisation effizient arbeitet
und einen größeren Wert auf Qualität legt, als das in der
Vergangenheit der Fall war. Wir wollen, dass sämtliche
Ausschüsse, Unterausschüsse und Kommissionen, die
überflüssig sind, aufgelöst werden.

(Beifall bei der FDP)

Wir Liberale können verstehen, dass der Präsident, der
Direktor oder der Chef der Kultusministerkonferenz –
wie auch immer er heißt – mit großem Bedauern zur
Kenntnis bringt, dass seine Mitarbeiter verunsichert sind.
Das ist das tägliche Geschäft, das wir hier abzuarbeiten
haben. Auch viele Mitarbeiter hessischer Behörden sind
verunsichert. Aber es gibt einen Unterschied zwischen
den Mitarbeitern der KMK und z. B. einem Forstwirt in
Nordhessen: Ein Mitarbeiter der KMK ist in aller Regel
von Beruf Pädagoge, und ein Pädagoge gehört eher in
eine Schule, als dass er wissenschaftliche oder bürokrati-
sche Tätigkeiten ausüben sollte.

(Beifall bei der FDP)

Die Bedenken, die dort vorgetragen worden sind, halten
wir für völlig neben der Kappe, wie man so schön sagt.Wir
brauchen ein effizientes Gremium, das sich um die Kern-
aufgaben der Koordination zwischen den Bundesländern
kümmert und das Absprachen über die zu beachtenden
Standards trifft, damit z. B. ein Offizierskind, das von
Bundesland A zu Bundesland B ziehen muss – wie es bei
mir einmal war –, nicht den Anschluss verliert. Wir brau-
chen dafür aber keine zusätzliche Bürokratie. Wenn wir
die Qualitätsstandards evaluieren wollen, wie es auf Neu-
deutsch so schön heißt, müssen wir ein externes Institut
damit beauftragen. Um diese Arbeit auf den Punkt zu
bringen, brauchen wir keine Bürokratie.

(Beifall bei der FDP)

Letzte Bemerkung. Das Einstimmigkeitsprinzip muss fal-
len.

(Beifall bei der FDP)

Es kann nicht sein, dass das schwächste Glied in der Kette
das Marschtempo bestimmt. Das Einstimmigkeitsprinzip
darf es nur bei einem einzigen Punkt geben, nämlich bei
der Anerkennung der Abschlüsse, sodass ein Schüler Mo-
bilität erfahren kann, ohne dabei auf der Strecke zu blei-
ben. Ansonsten müssen die Leistungen und die Qualität
der Bildungsgänge in den einzelnen Bundesländern in ei-
nem Wettbewerb zueinander stehen können.Wir könnten
uns in Hessen – das haben wir von 1999 bis 2003 bewiesen
– durchaus im Wettbewerb mit anderen Bundesländern
qualifizieren. Wir müssen es nur wollen, und wir müssen
es auch dürfen. Die KMK hindert uns allerdings daran.

(Beifall bei der FDP)

Lassen Sie mich deshalb für die FDP-Fraktion in diesem
Hause abschließend sagen – aber ich glaube, ich spreche
auch für alle anderen liberalen Fraktionen in den Bundes-
ländern sowie für die Bundestagsfraktion –: Wir müssen
die Chance nutzen. Das, was Niedersachsen jetzt gemacht
hat, war dringend notwendig, um den Mehltau wegzubla-
sen und die Talare über die Köpfe der Mitglieder der
KMK zu ziehen. Chancen nutzen: Für Hessen muss das
heißen, aus dem Schmollwinkel herauszukommen und die
richtigen Weichen für eine vernünftige und effiziente Ko-
ordination der Bildungspolitik der Länder zu stellen. Nur
dann können wir im Föderalismuskampf mit dem Bund
stark sein. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)
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Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. – Das Wort hat der Kol-
lege Weinmeister, CDU-Fraktion.

Mark Weinmeister (CDU):

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Um es
gleich zu Anfang deutlich zu sagen: Wir wollen in der Bil-
dungslandschaft keinen Partikularismus und keinen Zen-
tralismus, sondern wir wollen einen gelebten Födera-
lismus.

(Beifall bei der CDU – Jörg-Uwe Hahn (FDP): Ein-
stimmig!)

Manche der Diskussionen, die heute in unserem Land ge-
führt werden, hätten zu einem anderen Zeitpunkt durch-
aus ihre Berechtigung gehabt. Aber es gibt auch Zeit-
punkte, an denen eine solche Diskussion längst nicht
mehr die Berechtigung hat, die sie noch zu haben scheint.
Das gilt sowohl für die notwendige Diskussion über die
Rechtschreibreform als auch für die Debatte, die sich mit
der Zukunft der Kultusministerkonferenz in Deutschland
beschäftigt und die Sie, Herr Hahn, eben angesprochen
haben. Ich hätte mir gewünscht, dass die Diskussion über
die Rechtschreibreform, die in diesen Tagen geführt wird,
in den Jahren 1995 und 1996 stattgefunden hätte.

(Beifall bei der CDU)

Aber zu dem Zeitpunkt, als die Weichen für die Recht-
schreibreform gestellt wurden, war in diesem Land nur
Lethargie zu spüren.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Völlig
richtig! Da waren wir allein!)

Niemand hat sich wirklich darum gekümmert. Heute, acht
Jahre später, nachdem wir bereits ganze Schülergenera-
tionen mit der neuen Rechtschreibung beschäftigt haben,
regen sich die Leute darüber auf. Diese Diskussion
kommt schlichtweg zu spät.

(Beifall bei der CDU – Ruth Wagner (Darmstadt)
(FDP): Es war immer so, dass es zu spät war! Das ist
nie öffentlich diskutiert worden!)

Das gilt meiner Meinung nach auch für die Diskussion
über die Zukunft der Kultusministerkonferenz. Auch
diese Diskussion findet nicht im Jahr 1996, sondern im
Jahr 2004 statt. Wenn sich bei der Kultusministerkonfe-
renz seit 1996 wirklich nichts bewegt hätte, müsste man
hier tatsächlich eine Diskussion über ihre Abschaffung
führen. Aber dass sich nichts bewegt habe, will in diesem
Hause niemand ernsthaft behaupten.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Das ist wahr!
Aber die Geschwindigkeit!)

– Frau Wagner, damit hier keine Missverständnisse auf-
kommen: Die KMK in ihrer jetzigen Form ist nicht sakro-
sankt.

(Beifall bei der CDU)

Auch wir glauben, dass ihre Arbeitsweise und ihre Orga-
nisationsform immer wieder auf den Prüfstand gestellt
werden müssen.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Sehr gut!)

Aber eine Abschaffung – das sage ich jetzt sehr deutlich;
ich werde später noch einmal darauf eingehen – wäre
kontraproduktiv. Gerade in den letzten fünf Jahren hat

sich mehr bewegt als in all den Jahren zuvor seit ihrer
Gründung im Jahre 1948.

(Beifall bei der CDU)

Dass die Funktion und die Tätigkeit der Kultusminister-
konferenz immer wieder diskutiert und infrage gestellt
worden sind, hatte seine Berechtigung, und ich bin auch
nicht geneigt, zu sagen, dass die Kultusministerkonferenz
einen Idealtypus effizienten Verwaltungshandelns dar-
stellt. Sie ist bestimmt noch nicht der rasante Sportschuh,
den wir uns wünschen, aber ein Hemmschuh ist sie zu-
mindest seit Beginn dieses Jahrhunderts auch nicht mehr.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Wie unsere Fußballmann-
schaft! So wie unsere Landtags-Elf!)

Wenn man offen und ehrlich an die Fragestellung heran-
geht, die die FDP in ihrem Antrag aufgeworfen hat, kann
man heute nicht mehr sagen, dass die Strukturen der
KMK und die Denkweisen ihrer Mitglieder erstarrt seien.
Ich sage hier ganz deutlich – Frau Wagner, Sie wissen das
am besten –: Gerade in den letzten Jahren, als Sie und
Frau Kultusministerin Wolff verantwortlich waren – Frau
Kultusministerin Wolff war im letzten Jahr sogar Vorsit-
zende der KMK –, sind Fortschritte erzielt worden, von
denen wir früher nur geträumt hätten.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Aber nur, weil
wir zwei die einmal aufgemischt haben!)

Liebe Karin Wolff, noch nicht einmal Ihre Kritiker kön-
nen bestreiten, dass im letzten Jahr unter Ihrer Präsident-
schaft sehr viel in der Kultusministerkonferenz vorange-
gangen ist.

(Beifall bei der CDU)

Ich erinnere nur an die Vereinbarung über die Bildungs-
standards. Diese Übereinkunft wäre in den Neunzigerjah-
ren noch gar nicht möglich gewesen. Das föderale Bil-
dungswesen hat meines Erachtens mit diesem Beschluss
gezeigt, dass es bereit ist, sich zu verändern und den He-
rausforderungen zu begegnen. Wir haben jetzt beispiels-
weise abschlussbezogene Profile, unabhängig von der
Schulform. Das war früher undenkbar.

(Zuruf der Abg. Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))

Wir haben jetzt ein einheitliches Profil für den Realschul-
abschluss, egal, ob er an einer grundständigen Realschule
absolviert wurde, an einer Fachschule, an einem Real-
schulzweig, einer kooperativen Gesamtschule oder einer
integrierten Gesamtschule: Es gilt in der gesamten
Bundesrepublik der gleiche Standard. Meine Damen und
Herren, wenn das kein Fortschritt ist, dann weiß ich nicht,
was ein Fortschritt ist.

(Beifall bei der CDU)

In der Bundesrepublik gibt es zum ersten Mal eine Über-
einkunft darüber, dass sich Deutschland an international
vergleichenden Tests beteiligt.

(Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Das
ist ja die Jahrhundertreform!)

Die Teilnahme an TIMSS, IGLU und PISA wäre früher
undenkbar gewesen. Ich denke nur an das Beispiel, das
Hans-Jürgen Irmer hier immer wieder anführt.

(Zuruf der Abg. Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))



3262 Hessischer Landtag  ·  16. Wahlperiode  ·  49. Sitzung  ·  7. Oktober 2004

Es gab früher in den SPD-Kultusministerdebatten den
Hinweis darauf, solche Vergleichstest nicht zu machen,
weil man davon ausgegangen ist, dass die sozialdemokra-
tischen Bundesländer im nationalen Vergleich schlecht
abschneiden. Heute ist das Gott sei Dank nicht mehr so,
man hat es anerkannt und macht es gemeinsam.

Die Umsetzung des achtjährigen Gymnasiums mit all ih-
ren Folgen und Veränderungen, die wir auch in diesem
Hause immer wieder diskutiert haben, ist in fast allen
Bundesländern ohne großes Gepolter über die Bühne ge-
gangen. In den Neunzigerjahren wäre das fast unvorstell-
bar gewesen.

(Beifall bei der CDU – Zuruf der Abg. Priska Hinz
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Wir haben gerade erfahren, dass sich gestern das Land
Brandenburg entschlossen hat, zum achtjährigen Gymna-
sium überzugehen.

(Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Was
hat das mit der Reform der KMK zu tun?)

Meine Damen und Herren, früher hätte die KMK einen
Hemmschuh auferlegt, heute macht sie es nicht mehr, son-
dern kümmert sich darum und überlegt, wie man das am
besten umsetzen kann.

Gerade nach PISA und vor allem PISA-E hat sich die Re-
formfähigkeit der KMK enorm beschleunigt. Ich erinnere
dabei an die Pressemitteilung der Kultusministerin, die
die aufgenommene Fahrt mit der eines ICE vergleicht.
Das kann man als hohle Phrase abtun, aber es zeigt nur
die Wirklichkeit. Als Kronzeuge nenne ich Jürgen Bau-
mert – das ist der deutsche Mister PISA –, der unverdäch-
tig ist, im deutschen Bildungswesen ein Bremser zu sein.
Er hat neulich gesagt, es müsse darauf geachtet werden,
dass das Tempo nicht so hoch werde, dass nicht alle auf
dem eingeschlagenen Weg der KMK dem Tempo folgen
könnten und somit in Gefahr gerieten, auf der Strecke zu
bleiben. Das macht deutlich: Diese KMK ist bei weitem
nicht so reformunfähig, wie es immer wieder dargestellt
wird.

Die KMK ist auch nicht, wie immer wieder gesagt wird,
selbstzufrieden, sondern

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP) –
Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Was
soll denn jetzt eigentlich geändert werden?)

versucht immer wieder, neue Denkweisen zu erproben
und neue Denkanstöße zu geben.

Ich verweise nur darauf: In der Zeit der Präsidentschaft
von Karin Wolff ist ein Ausschuss eingesetzt worden, der
sich genau mit den Fragen, die Herr Hahn eben angespro-
chen hat, beschäftigt.

(Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Al-
les wunderbar, was Frau Wolff gemacht hat! Am
besten sollte sie da bleiben!)

Dabei handelt es sich um Fragen der Funktion und der
Strukturen. Jemand, der betriebsblind geworden ist, setzt
doch nicht selbst eine Kommission ein. Das macht doch
nur jemand, der etwas weiterentwickeln will und auch et-
was hinterfragt.

(Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das haben wir gestern gesehen!)

Diese Ergebnisse sollen bis zum Ende des Jahres vorge-
legt werden, sie sollten dann ernsthaft geprüft und disku-

tiert werden. Herr Hahn hat das Land Niedersachsen als
Kronzeugen angeführt. Wir wollen nichts anderes, als
Christian Wulff gesagt hat. Er hat gesagt, er wolle nicht die
Abschaffung der KMK, sondern eine Veränderung der
KMK. Das wollen wir als CDU in Hessen auch.

(Beifall bei der CDU und der Abg. Ruth Wagner
(Darmstadt) (FDP) – Priska Hinz (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Na ja!)

Was würde denn eine Abschaffung bedeuten? Ich bin der
festen Überzeugung, wir hätten dann die Wahl zwischen
Pest und Cholera, entweder Partikularismus oder Zentra-
lismus.

(Zuruf der Abg. Heike Habermann (SPD))

Beides wollen wir nicht. Wir wollen nicht zurück zur
Kleinstaaterei. Damit hat sich Deutschland in der Ge-
schichte noch nie einen Dienst erwiesen. Sollen wir denn
den Menschen, denen wir auf der einen Seite immer wie-
der vermitteln, sie sollten mobil sein, bereit sein, im Be-
rufsleben Standorte zu verändern, sagen, wir könnten ih-
nen nicht garantieren, dass die Kinder in der Schule ver-
gleichbare Inhalte lernten? Das wäre doch wirklich
kontraproduktiv.

Im schlechtesten Fall hätten wir 16 verschiedene Systeme,
im besten Fall wahrscheinlich zwei Systeme, eines der 
A-Länder und eines der B-Länder. Das kann doch keiner
im Ernstfall wirklich wollen.

(Beifall des Abg. Dr. Franz Josef Jung (Rheingau)
(CDU))

Die andere Variante ist aber, alles zu zentralisieren. Diese
Variante ist für mich eher ein Schreckgespenst. Ein zen-
trales Bundeskultusministerium mit weit reichenden
Kompetenzen für das Bildungswesen steht unserem Wol-
len, das wir in diesem Hause schon alle bekräftigt haben,
diametral entgegen. Wir wollen in unserer hessischen Bil-
dungspolitik keine weiteren Luftblasen bulmahnscher
Prägung, wie wir z. B. die Eliteuniversitäten haben ver-
schwinden sehen. Meine Damen und Herren, finden Sie
nicht auch, dass es um dieses Thema sehr ruhig geworden
ist?

Wir als Hessen brauchen uns bei dieser Thematik wahr-
lich nicht zu verstecken. Das neue TUD-Gesetz, unsere
Aktivitäten in der Begabtenförderung – ich erinnere nur
an BRAIN in Marburg –, die gezielte Förderung an
Grundschulen und von Schloss Hansenberg untermauern
doch die Tatsache, dass wir in Hessen auf dem richtigen
Weg sind und uns vom Bund nichts vorschreiben zu lassen
brauchen.

Meine Damen und Herren, wir haben gestern über die Ju-
niorprofessuren gesprochen. Frau Bulmahn ist damit voll-
kommen auf den Hintern gefallen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat deutlich gesagt, dass es nicht in Ordnung
ist, dass sie sich hier Kompetenzen herausgenommen hat.
Wir haben heute einen neuen Vorschlag, und dieser Vor-
schlag ist keinen Deut besser. Ich glaube, Frau Bulmahn
hat nichts daraus gelernt. Deswegen bin ich der festen
Überzeugung, das Schlimmste, was uns passieren könnte,
wäre eine Zentralisierung von Bildungsaufgaben auf
Bundesebene.

(Beifall bei der CDU und der Abg. Ruth Wagner
(Darmstadt) (FDP))

Aus diesem Grund haben wir auch im letzten Plenum vor
den Sommerferien darüber gesprochen, Herr Hahn hat
darauf hingewiesen, dass auch wir als CDU-Landtags-



Hessischer Landtag  ·  16. Wahlperiode  ·  49. Sitzung  ·  7. Oktober 2004 3263

fraktion die Abschaffung der Bund-Länder-Kommission
fordern und andere Strukturen wollen, die dazu führen,
dass wir den Ländern mehr Kompetenzen geben und der
Bund in diesem Bereich Kompetenzen abgibt.

(Beifall des Abg. Dr. Franz Josef Jung (Rheingau)
(CDU))

Wenn man sich die KMK anguckt – Herr Hahn hat darauf
hingewiesen –, muss man bedenken, dass zwei Drittel ih-
rer Mitarbeiter bestimmte Dienstleistungen erbringen.
Sie reichen von der Anerkennung internationaler Schul-
und Universitätsabschlüsse bis hin zu den pädagogischen
Austauschdiensten in europäischen Programmen. Das
müsste dann in den einzelnen Ländern neu organisiert
werden.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Das kann doch
auch bei Bulmahn gemacht werden, das sind zen-
trale Aufgaben!)

Wie das ohne finanziellen Mehraufwand gehen soll, ist
mir nicht ganz klar. Ich glaube, wir sollten diese Aufgaben
nicht an die einzelnen Länder weitergeben, sondern sie
zentral weiter verwalten.

Ich gebe Herrn Hahn Recht, organisatorisch gegliedert
werden muss die Frage des Einstimmigkeitsprinzips. Hier
besteht, wie ich bereits ausgeführt habe, Handlungsbe-
darf.

(Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wir
nähern uns doch!)

Die GRÜNEN haben einen Änderungsantrag zum An-
trag der FDP eingebracht. Liebe Frau Hinz, in Ihrem An-
trag sehe ich durchaus gute Ansätze. Es gibt vieleVor-
schläge, die auch wir unterstützen können.

(Beifall der Abg. Kordula Schulz-Asche (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Bevor Sie sich aber falsche Hoffnungen auf eine mögliche
schwarz-grüne Koalition an diesem Punkt machen,
möchte ich darauf hinweisen, dass es noch einige Punkte
dabei gibt, die sehr diskussionswürdig sind, z. B. die Frage
der Staatsverträge, die Sie angesprochen haben.

Wenn Sie alle Punkte in Staatsverträgen regeln wollen,
bedeutet das, dass man mit jedem Staatsvertrag durch 16
Parlamente gehen muss, um diesen zu ratifizieren. Dabei
wünsche ich wirklich gute Verrichtung. Ich halte das eher
für schwierig als für durchführbar.

Der angesprochene spezifische Bereich des Einstimmig-
keitsprinzips – ich habe es eben schon ausgeführt – bedarf
einer genaueren Definition. Eines wollen wir nicht, was
Sie in Ihrem Antrag angesprochen haben: Der Bund soll
unserer Meinung nach keinen Sitz in der KMK bekom-
men. Wir wollen dem Bund dort nicht noch zusätzliche
Kompetenzen geben.

Fazit: Ich denke, die KMK ist weiter zu verbessern.Wir er-
kennen an, dass die Fortschritte der KMK in den letzten
Jahren stattgefunden haben. Karin Wolff hat sie in beson-
derer Weise in ihrer Funktion als Vorsitzende der Kultus-
ministerkonferenz auf den Weg gebracht und vorangetrie-
ben. Wir wollen eine Reform im System der KMK und
nicht deren Abschaffung. – Danke schön.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Ruth Wagner:

Nächste Rednerin für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist
Frau Hinz.

Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Wein-
meister, ich habe leider nicht viele entscheidende Re-
formvorschläge von Ihnen gehört,

(Beifall der Abg. Sarah Sorge (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))

außer dass das Leben besonders schön ist, wenn Frau Mi-
nisterin Wolff KMK-Präsidentin ist, und dass sie es des-
wegen am besten immer bleiben soll.

(Demonstrativer Beifall bei Abgeordneten der
CDU – Jörg-Uwe Hahn (FDP): Wir ernennen sie
nochmals zur KMK-Präsidentin! Einstimmiger Be-
schluss des Landtags!)

Ich glaube, das wäre keine entscheidende Reform für die
KMK. Meine Damen und Herren, wir halten die Kündi-
gung des Landes Niedersachsen für falsch.

(Beifall der Abg. Sarah Sorge (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))

Wir halten es für falsch, aus dem KMK-Vertrag auszustei-
gen. Es ist nicht so, dass wir mit der Arbeit der KMK un-
eingeschränkt einverstanden wären. Nein, wir haben sie
auch sehr oft kritisiert. Viele Entscheidungen halten wir
für falsch.Aber es findet zurzeit – darauf hat Herr Kollege
Hahn schon hingewiesen – eine Föderalismusdebatte zwi-
schen dem Bund und den Ländern statt. Die Länder ha-
ben bereits die Kulturhoheit. Wir wollen, dass die Länder
im Bildungsbereich mehr Kompetenzen erhalten. Wir
wollen eine Entflechtung. Wir wollen, dass bei den Ent-
scheidungen dargestellt werden kann, wo die Verantwor-
tung liegt, damit die Verantwortlichkeit klar ist.Wir halten
die Kündigung für falsch, weil dadurch öffentlich der Ein-
druck entstanden ist, dass sich die Länder wieder unter-
einander streiten und es nicht können. Deswegen finde
ich, dass Niedersachsen dieser Diskussion einen Bären-
dienst erwiesen hat.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, der Föderalismus, auch der
Bildungsföderalismus, ist kein Selbstzweck. Die KMK
sollte kein Gremium zur Selbstbeschäftigung sein. Des-
wegen wollen wir GRÜNEN eine Reform der KMK und
haben dazu bereits Vorschläge vorgelegt. Die KMK ist ein
Gremium, das sich auch in den letzten Jahren trotz aller
Fortschritte, die das Gremium gemacht hat, in Überregu-
lierungen und Detailentscheidungen verheddert hat.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP))

Sie krankt daran, dass sie bei allen Entscheidungen einen
einstimmigen Beschluss, einen Konsens herbeiführen
muss. Es kann so nicht weitergehen, dass immer alle auf
eine Entscheidung warten müssen. Oftmals ist es dann nur
ein Minimalkonsens.

(Zuruf des Abg. Hans-Jürgen Irmer (CDU))

Zu Recht wird die Geschwindigkeit der KMK mit der
Langsamkeit einer griechischen Landschildkröte ver-
glichen.
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(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Das war Möllemann!)

Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu anderen
Länderparlamenten haben wir in Hessen – auch im
Gegensatz zu Niedersachsen – bereits Debatten über die
Frage geführt, wie man den Bildungsföderalismus ausge-
stalten kann.Wir hatten dazu eine Anhörung.Von Nieder-
sachsen konnte man bislang weder Vorschläge hören,
noch haben sie sich mit dem Thema eingehend beschäf-
tigt. Niedersachsen hat das erst jetzt mit der Vertragskün-
digung nachgeschoben. Ich konnte nur allgemeine For-
mulierungen hierzu nachlesen.

Aber auch der FDP muss ich den Vorwurf machen,

(Heinrich Heidel (FDP): Na, na, na!)

dass sie in den letzten Jahren, als sie mit in der Regierung
war, nicht darauf eingewirkt haben, dass der Vertrag ge-
kündigt wird, wenn Sie der Meinung waren, dass das alles
furchtbar ist.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Das hat Ihnen Frau Wag-
ner doch schon erzählt! Haben Sie nicht aufge-
passt? – Zuruf des Abg. Mark Weinmeister (CDU))

Aber damals hatten Sie auch eine Ministerin in der KMK.
Vielleicht hat das Ihren Blick ein bisschen getrübt.Vor al-
len Dingen haben Sie im Juni, als wir hier im Hessischen
Landtag die Anträge beschlossen haben, zwar Vorschläge
gemacht, wie die KMK reformiert werden kann. Aber
auch da haben Sie den Ausstieg nicht gefordert. Sie haben
nur Vorschläge für den Hochschulbereich gemacht.Außer
dem Vorschlag, dass die BLK aufgelöst werden soll, ist in
Ihrem Antrag für die Reform der KMK kein einziger Vor-
schlag enthalten.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Das wollen die GRÜ-
NEN!)

Das mache ich Ihnen zum Vorwurf.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Das trifft mich hart, Frau
Hinz!)

Bis heute hat sich daran nichts geändert. Deswegen sind
wir der Meinung, dass Sie hier auf einen fahrenden Zug
aufspringen, ohne konkrete Vorschläge zu machen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Wir GRÜNEN haben bereits im Jahr 2002 ein Konzept
für die Neugliederung des Bildungsföderalismus und für
Veränderungen der Grundlage der Zusammenarbeit in
der KMK vorgelegt. Für uns heißt eine Reform: Reduzie-
rung auf die Kernaufgaben. Ich habe ein bisschen ge-
schmunzelt, als ich gelesen habe, dass Frau Ahnen meint,
die KMK habe sich schon auf die Kernaufgaben reduziert.
Das finde ich ein bisschen weit hergeholt.

(Beifall des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP))

Ich rede nun für den Schulbereich: Wir sind der Meinung,
dass die KMK hier eine Verständigung über nationale Bil-
dungsstandards, über die unabhängige Qualitätsagentur,
die bereits eingerichtet wird, daraus folgend über ein Bil-
dungsmonitoring und die nationale Berichterstattung,
über die Anerkennungsregelungen der Schulabschlüsse
und über Mindeststandards für die Aus-, Fort- und Weiter-
bildung von Lehrerinnen und Lehrern erreichen soll. All
diese Punkte betreffen die Mobilität von Schülerinnen
und Schülern und Eltern. Diese Regelungen müssen auch
weiterhin nach dem Einstimmigkeitsprinzip entschieden
werden, weil sich die KMK nicht über die Schulgesetze

der Länder und die Entscheidungen der Länderparla-
mente in diesen Bereichen hinwegsetzen kann.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Sehr richtig!)

Detailentscheidungen können nach dem Mehrheitsprin-
zip erfolgen, wie z. B. Entscheidungen über Verwaltungs-
vorschriften zur Ausführung. Dabei ist es schon fraglich,
ob das die KMK letztendlich entscheiden muss.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Punkt 4 unseres Antrages!)

Wir sind aber auch der Meinung, dass der Bund einen Sitz
und eine Stimme in einer solchen KMK haben sollte.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Sitz, ja!)

Wenn die BLK aufgelöst bzw. auf die Forschungsförde-
rung zurückgeführt wird, wenn es da künftig noch Ge-
meinsamkeiten geben soll, wenn die Bildungsplanung
entfallen soll und in der KMK die Grundsätze geregelt
werden, dann muss der Bund einen Sitz und eine Stimme
haben. Denn man muss dann über gemeinsame Projekte
beraten. Auch künftig wird es Modellprojekte und Ähnli-
ches geben. Ich finde, dass es sinnvoll ist, dass der Bund
dabei ist.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD))

Meine Damen und Herren, die Länderparlamente sollen
aus unserer Sicht mehr Kontroll- und Entscheidungs-
rechte bekommen und die Beschlüsse der KMK damit
demokratisch legitimiert werden. Das sind sie bislang
nicht. Die KMK entscheidet auf der Grundlage des alten
Hamburger Abkommens, in dem alles im Detail geregelt
ist. Wir dürfen die Bildungsstandards zur Kenntnis neh-
men, welche Qualitätsagenturen es gibt und was sie ma-
chen. Wir als Landesparlament, das die Entscheidungen
zu treffen hat, da wo die Bildungshoheit liegt, haben keine
Einflussmöglichkeiten. Das ist nicht korrekt. Das muss ge-
ändert werden. Daher sind wir der Meinung, dass das
Hamburger Abkommen abgelöst werden muss, dass es ei-
nen oder mehrere Staatsverträge zu den wichtigen Details
geben muss. Herr Weinmeister, Sie haben in Ihrem Antrag
im Juni übrigens selbst Staatsverträge gefordert.

(Zuruf des Abg. Mark Weinmeister (CDU))

Wenn Sie ein besseres Instrument wissen – d’accord. Ich
glaube, dass in diesen Zeiten Staatsverträge, die in den
Parlamenten zur Diskussion stehen, die Möglichkeit ge-
ben, darüber zu diskutieren, was für die Bildung wichtig
ist und was die KMK tatsächlich machen muss. Ich glaube,
das würde auch die Bildungsdebatte produktiv befördern.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ansonsten sollen die Länder in ihren Entscheidungen frei
sein, wie sie ihre Schulen auf den Weg bringen, z. B. um
Bildungsstandards zu erreichen. Da soll die KMK nicht
mehr hineinreden. Es darf uns kein Hamburger Abkom-
men daran hindern, zu entscheiden, wie die Schulen orga-
nisiert und gestaltet werden sollen. Nicht jeder Schulver-
such soll mehr angemeldet und genehmigt werden müs-
sen. Das sollen doch bitte die Länder in eigener Verant-
wortung entscheiden. Dafür brauchen wir die KMK nicht.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP))

Dann können wir entscheiden, wie wir neue Formen des
Lernens einführen, wie wir die Selbstständigkeit der
Schulen und die Qualitätsentwicklungsprozesse an den
Schulen vorantreiben. Darum geht es doch im Bildungs-
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föderalismus. Es muss darum gehen, wie wir es schaffen,
dass die Schulen besser werden. Die KMK ist nur da, um
zu koordinieren, und zwar am Scharnier, an den Gelenk-
stellen, wo es um die Mobilität geht. Aber die Ausgestal-
tung können die Länder im Gestaltungswettbewerb wei-
testgehend den Schulen überlassen – so, wie wir GRÜ-
NEN das in unserem Programm „Selbstständigkeit für
Schulen“ fordern.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wichtig ist allein, dass am Ende eine Gleichwertigkeit
festgestellt werden kann. Meine Damen und Herren, für
uns GRÜNE bedeutet der Gestaltungswettbewerb im
Bildungsföderalismus also: statt Ausstieg aus der KMK
Reduzierung auf die Kernaufgaben, statt Regierungsab-
kommen demokratische Legitimation, statt Regulie-
rungswut Gestaltungsfreiheit und Stärkung der Länder-
parlamente, statt Reglementierung jeder einzelnen Schule
durch die KMK und das Hamburger Abkommen mehr
Selbstständigkeit der Schulen bei gleichzeitiger Transpa-
renz ihrer Arbeit und der Überprüfung ihrer Ergebnisse
und ihrer Qualität.

Für diesen Weg sollten wir uns in der Föderalismuskom-
mission und auch in der KMK gemeinsam stark machen –
zugunsten einer schnellen Reform. Wir brauchen nämlich
am allerwenigsten eine Selbstbeschäftigung der Politike-
rinnen und Politiker mit diesem Thema und auch keine
Selbstbeschäftigung der KMK mit sich selber. Wir brau-
chen vielmehr eine schnelle Reform, damit wir tatsächlich
in einen Wettbewerb zur Verbesserung der Qualität von
Schule eintreten können.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Ruth Wagner:

Nächste Rednerin ist Frau Habermann für die Fraktion
der SPD.

Heike Habermann (SPD):

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor
wenigen Tagen hat die OECD ihre jüngste Bildungsstudie
unter dem Titel „Education at a Glance“ vorgestellt und
Deutschland nochmals erheblichen Reformbedarf in der
Bildungspolitik bescheinigt.

Die einzige Antwort des Niedersächsischen Ministerpräsi-
denten Wulff war die Aufkündigung der Verwaltungsver-
einbarung über das Sekretariat der KMK für sein Bundes-
land. Ich bin der Auffassung, diese Entscheidung wird die
Frage der Zuständigkeiten für die Bildung weiter chaoti-
sieren. Das ist ein Schritt zurück in die Kleinstaaterei.

(Beifall bei der SPD)

Man braucht kein Fan der Kultusministerkonferenz zu
sein – ich will mich hier auch nicht als Fan darstellen –, um
festzustellen, dass die Auflösung bestehender Strukturen
ohne erkennbare Alternative eine weitere Verzögerung
von ohnehin nur sehr zögerlich in Gang gesetzten Re-
formprozessen bedeuten wird. Es ist ohnehin bedauerlich,
dass die konservativen Länder in der aktuellen Debatte
um eine Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung
einem Extremföderalismus anhängen, der jegliche Ko-
operation mit dem Bund in der Bildungspolitik ausschlie-
ßen will und die alleinige Kompetenz in allen Bildungs-
fragen für sich selbst beansprucht.

(Lachen des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP))

Jetzt wird, zumindest von Niedersachsen, auch noch die
Kooperation der Länder untereinander zur Disposition
gestellt. Alle Fortschritte – vom Ganztagsschulprogramm
über die Einführung von Bildungsstandards bis hin zur
Etablierung einer nationalen Bildungsberichterstattung
unter Einrichtung eines Qualitätsinstituts –, die seit dem
PISA-Schock in der KMK und in Kooperation von Bund
und Ländern erzielt wurden, werden damit infrage ge-
stellt.

Ministerpräsident Wulff, der im ersten Überschwang von
einer „Abschaffung der KMK“ gesprochen hat, rudert
zwar bereits wieder zurück und verkündet, der Reform-
prozess werde durch die Kündigung beschleunigt; aber
die FDP, die auf allen Ebenen nichts Besseres zu tun hatte,
als ohne Zeitverlust auf den von Niedersachsen angesto-
ßenen Zug aufzuspringen und in die KMK-Schelte einzu-
stimmen, geht mit ihren Anträgen noch einen Schritt wei-
ter.

Die Forderung der FDP nach einem nicht näher definier-
ten Ersatzgremium für die KMK wird weder zu schnelle-
ren noch zur besseren bildungspolitischen Entscheidun-
gen in den Ländern führen. Herr Hahn, Sie haben uns lei-
der nicht näher erläutert, wie ein solches effektives Koor-
dinierungsgremium nach Ihrer Meinung aussehen kann.
Daher ist vielmehr zu befürchten, dass die bildungspoliti-
sche Diskussion und Entwicklung in den Länder noch
weiter auseinander driftet.

Die KMK in Deutschland ist kein Solitär. Sie findet ihre
Entsprechung in Organisationen in der Schweiz, in Ka-
nada und in Australien.Auch deren Aufgabe ist die Siche-
rung von Einheit in der Vielfalt eines föderativen Staates.
In diese Länder sollten wir schauen, statt bei uns einfach
die Strukturen zu zerschlagen.

(Beifall bei der SPD)

Um die Grundsätze und Ziele einer nachhaltigen Bil-
dungspolitik für die Republik festzulegen, ist eine – zuge-
gebenermaßen mühsame – Kraftanstrengung in Form des
Zusammenschlusses der Kultusminister unter Beteiligung
des Bundes weiterhin notwendig. Die FDP löst mit ihrem
Vorstoß kein einziges Problem. Sie selbst ist das Problem.
Das ist mir gestern in der Debatte wieder sehr deutlich ge-
worden – um einen Ausspruch Ihres Bundesvorsitzenden
über die Kultusministerkonferenz etwas abzuwandeln.

(Beifall bei der SPD)

Bei drei Fraktionen in diesem Haus sind zwei Feststellun-
gen unumstritten. Erstens. Die Ständige Konferenz der
Kultusminister ist zur Abstimmung von grundlegenden
Fragestellungen im deutschen Bildungswesen weiterhin
notwendig. Sie ist nach der Definition der KMK notwen-
dig, um in der föderal organisierten Republik ein Min-
destmaß an Gemeinsamkeit und Vergleichbarkeit im Bil-
dungswesen zu gewährleisten.

Zweitens. Es besteht zweifellos erheblicher Reformbe-
darf. Eine Straffung der Aufgaben der Kultusministerkon-
ferenz ist erforderlich. Ich füge für meine Fraktion hinzu:
Die im Laufe der Jahrzehnte im so genannten Hamburger
Abkommen festgelegten Überreglementierungen müssen
aufgehoben werden.

(Beifall bei der SPD)

In dem Hamburger Abkommen ist das dreigliedrige
Schulwesen als Voraussetzung für die gegenseitige Aner-
kennung der Bildungsabschlüsse bis in die Details der Fä-
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cherkombinationen und Stundenzahlen festgeschrieben
und erzwingt auch eine Differenzierung in den Kernfä-
chern der Gesamtschulen. Ein solches Korsett behindert
nachdrücklich die Entwicklung neuer Ideen und neuer
Förderkonzepte in den einzelnen Ländern.

Die Arbeit der Kultusministerkonferenz muss auf die
Kernaufgaben reduziert werden, z. B. die Festlegung von
Qualitätszielen, von Bildungsstandards, die nach unserer
Auffassung schulformunabhängig sein müssen, und die
gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen. Auch in die-
ser Hinsicht ist der Vorstoß von Niedersachsen und der
FDP gegen die KMK kontraproduktiv, denn genau zu die-
sen Aufgabenbereichen wurden im vergangenen Jahr
erste Beschlüsse gefasst, deren Weiterentwicklung und
Umsetzung nun gefährdet sind.

Zentrale Aufgaben bei der Qualitätssicherung sind nicht
mehr gewährleistet. Dazu zählen die internationalen Bil-
dungsstudien, die Weiterentwicklung der Bildungsstan-
dards, die Bildungsberichterstattung sowie die länder-
übergreifende Zusammenarbeit mit dem Institut für Qua-
litätsentwicklung im Bildungswesen an der Humboldt-
Universität in Berlin.

Noch nicht abgeschlossen ist auch der Diskussionsprozess
zur Einführung einer rechtlichen Grundlage für das Sys-
tem der Akkreditierung der Bachelor- und Master-Stu-
diengänge.

Meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, die
KMK ist umso besser, ihre Beschlüsse führen umso mehr
zu einer nachhaltig positiven Entwicklung unseres Bil-
dungssystems, je mehr sich die Vertreter der Länder an
den Ergebnissen der Bildungsforschung und an interna-
tionalen Bildungsstudien orientieren und das Gesamt-
interesse unseres Landes im Auge behalten.

(Beifall bei der SPD)

Die KMK ist umso schlechter, je unbeweglicher und inef-
fektiver sie ist, je mehr sich die anwesenden Kultusminis-
ter von parteipolitischen Auffassungen, Ideologien und
falsch verstandenen Wettbewerbsgedanken leiten lassen.
Ein Beispiel dafür, wie durch solche Haltungen Entwick-
lungen verschleppt oder verhindert wurden, ist die Ent-
wicklung von Ganztagsschulen in jüngster KMK-Vergan-
genheit. Der Begriff Ganztagsschule stand lange Zeit –
meiner Meinung nach tut er das in Hessen immer noch –
unter Ideologieverdacht, obwohl die Vormittagsschule
von heute längst ihre Untauglichkeit bewiesen hat.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Das ist eine Frechheit
den Schulen gegenüber!)

Weiterhin tabu ist die Rolle des dreigliedrigen Schulsys-
tems in Deutschland. Das rigorose Abblocken aller Dis-
kussionsansätze über eine längere gemeinsame Schulzeit
und über eine veränderte Form der Förderung, insbeson-
dere durch die konservativ regierten Länder, führte zu
endlosen quälenden Diskussionsprozessen in der KMK.

(Beifall bei der SPD – Hans-Jürgen Irmer (CDU):
Sprüche!)

Herr Irmer, das ist übrigens ein Streitpunkt seit der ersten
Sitzung der neu gegründeten KMK im Jahre 1948, als der
bayerische Kultusminister Hundhammer eine Resolution
über die Verlängerung der Grundschulzeit mit formalisti-
schen Argumenten verhinderte.

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Er war sehr weise! –
Lebhafte Gegenrufe von der SPD)

Trotzdem ist der nur träge bewegliche Tanker KMK – –

(Hans-Jürgen Irmer (CDU): Die sechsjährige
Grundschule ist ein Verbrechen an den Kindern!
Habt ihr das immer noch nicht begriffen? Lest doch
einmal die Studien dazu!)

– Herr Irmer, ich mache trotzdem weiter. – Der träge be-
wegliche Tanker KMK ist immer noch das beste Trans-
portmittel für die Absprache von bildungspolitischen Zie-
len über die Landesgrenzen hinaus.

Nach einer Umfrage des Instituts Infratest dimap im Auf-
trag der Bundesregierung vom September sprachen sich
89 % der Befragten für bundesweit einheitliche Regelun-
gen bei der Festlegung und Anerkennung von Schulab-
schlüssen aus.

(Zuruf des Abg. Frank Gotthardt (CDU))

Zugleich vertraten 76 % der Befragten die Meinung,
Schulen und Hochschulen sollten mehr Freiheit als bisher
bekommen, über das Bildungsangebot und die Einstel-
lung von Personal zu entscheiden – ein Signal, dass die
Länder auch an anderer Stelle Kompetenzen und Ent-
scheidungsstrukturen anders gestalten müssen als bisher.

Die Länder setzen die Ziele und Standards, überprüfen
und sichern sie. Der Weg, auf dem diese Ziele und Stan-
dards erreicht werden, ist zukünftig den Schulen und
Hochschulen zu überlassen.

Meine Damen und Herren, insgesamt können wir dem
Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in vielen
Punkten zustimmen; eine Abschaffung des Einstimmig-
keitsprinzips muss aber meines Erachtens noch genauer
durchdacht und im Ausschuss diskutiert werden. Priska
Hinz hat auch schon gesagt, in welcher Form sie das ein-
geengt zu sehen wünscht. Ich glaube, an dieser Stelle kön-
nen wir möglicherweise zusammenkommen. Es gibt von
den GRÜNEN in Baden Württemberg sogar verfassungs-
rechtliche Bedenken, ob denn die Aufhebung des Ein-
stimmigkeitsprinzips nicht die Länderparlamente in ihrer
Entscheidungsfreiheit einschränkt.

Ich denke, es wird sich lohnen, über diese Fragen im Aus-
schuss zu diskutieren. Zum Abschluss will ich noch einmal
den Bundeskanzler zitieren – das tue ich nicht allzu oft.

(Zurufe von der CDU: Oh! – Jörg-Uwe Hahn
(FDP): Artig!)

Nach dem PISA-Schock sagte er: „Wir müssen die deut-
sche Schule retten und nicht die Kultusminister.“

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): „Die Lehrer sind faule
Säcke“, hat er gesagt!)

Ich möchte hinzufügen: Wir sollten die Kultusminister-
konferenz retten und eine Struktur entwickeln, die mehr
auf die Kernziele als auf die Befindlichkeiten einzelner
Länder und Ministerien ausgerichtet ist und Spielräume
für neue Ideen lässt.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Hans-Jürgen Irmer (CDU): Wir soll-
ten Deutschland vor dem Kanzler retten! – Zuruf
des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP))

Vizepräsidentin Ruth Wagner:

Für die Landesregierung hat Frau Staatsministerin Wolff
das Wort.
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Karin Wolff, Kultusministerin:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich glaube, angesichts des FDP-Antrags muss sich die
FDP – nur mein bescheidener Rat – über ihre eigene Po-
sition zur Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund
und Ländern einigen.

Es gibt in der Bundes-FDP die Position, die gleich in den
ersten Anlauf von Niedersachsen, die KMK aufzulösen,
jubelnd eingestimmt und gesagt hat, endlich kommt diese
Kompetenz zum Bund – siehe Frau Flach, Frau Pieper.

Aber es gibt innerhalb der FDP auch eine andere Posi-
tion, die etwas föderaler gesonnen ist, mit mehr oder we-
niger Kritik an der Kultusministerkonferenz.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Das ist die große Mehr-
heit, Frau Wolff! Machen Sie sich keine Sorgen um
uns!)

– Herr Kollege Hahn, dabei ist die Begrifflichkeit des
„real Existierenden“ eigentlich nur aus wenigen anderen
Zusammenhängen bekannt; eigentlich kenne ich diese
Formulierung nur im Zusammenhang „real existierender
Sozialismus“. Dies an der Stelle zu verwenden ist zumin-
dest ungewöhnlich.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Oh, wenn Sie ein „Tempo“
brauchen!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag der
FDP entspricht allerdings auch in Punkt 5 – nach meiner
Erinnerung entspricht das einem alten FDP-Antrag –
nicht mehr der Realität. Ich finde schon, man könnte von
einem Antragsteller verlangen, dass er à jour mit dem ist,
was nicht nur in den bildungspolitischen Debatten, son-
dern auch in den bildungspolitischen Tatsachen stattfin-
det.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Das ist aber nett, dass Sie
nur angreifen, Frau Ministerin!)

– Herr Kollege Hahn, ich bin mit meinen Formulierungen
vorsichtig. Ich könnte das auch schärfer sagen.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Jetzt habe ich aber Angst!)

Sie sollten zur Kenntnis nehmen, dass es bereits ein unab-
hängiges Institut an der Humboldt-Universität gibt – des-
sen Leitung nicht nur ausgeschrieben, sondern über deren
Besetzung mittlerweile auch entschieden ist –,

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Klasse!)

das die Rolle der Bildungsstandards nach der ersten
Runde überprüft und die nächsten Standards erarbeiten
soll. Selbstverständlich werden dort Mechanismen für die
Qualitätskontrolle – sprich: Normen für die Vergleichsar-
beiten – erarbeitet.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Sollen, sollen, sollen!)

Auch die Bildungsberichterstattung soll dort nach Kräf-
ten angedockt werden. Meine Damen und Herren, wer
diese Tatsachen und Beschlüsse – Herr Kollege Hahn –
nicht zur Kenntnis nehmen will, der ist in der aktuellen
Diskussion nicht ganz drin.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Dann führen Sie uns ein!)

Meine Damen und Herren, was ist denn eigentlich in die
derzeitige Diskussion inhaltlich zentral einzuführen? Wer
die Föderalismusdiskussion dieser Monate, Wochen und
Tage – es soll sich ja nun in den nächsten Wochen zuspit-
zen – beobachtet, hat gehört, dass insbesondere über Ent-
flechtung geredet wird und dass im Rahmen der Ent-

flechtung – dazu ist auch hier im Landtag beschlossen
worden – die Bund-Länder-Kommission abgeschafft wer-
den soll; dass die Gemeinschaftsaufgaben zwischen Bund
und Ländern nach Kräften reduziert werden sollen, auch
in der Forschungsförderung, und zwar deswegen, weil die
Forschungsförderung politisch unabhängig gehalten wer-
den muss und deswegen in eine breite Unterstützung
hineinkommen muss; dass, wir haben es auch gemeinsam
gefordert, die ZVS entweder komplett abgeschafft oder
aber auf eine minimale Dienstleistungsagentur reduziert
wird – nach den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz
über die Neuformulierung des Hochschulzugangs.Wir ha-
ben gesehen, dass sich hier einiges bietet, was demnächst
in der Föderalismuskommission beschlossen werden
muss.

Wenn man sich in dieser Situation befindet, ist allerdings
schon die Frage, ob es dann zielführend ist – um es ganz
vorsichtig zu sagen –, das zentrale Gremium der Koordi-
nation von Länderinteressen unter Wahrnehmung ge-
samtstaatlicher Aufgaben, die die KMK übernommen hat,
in Zweifel zu ziehen und in dieser Weise anzugreifen, wie
dies etwa durch Niedersachsen erfolgt ist.

Meine Damen und Herren, es sind wichtige Herausforde-
rungen in der Debatte eben auch schon angesprochen
worden, die jetzt unmittelbar vor der KMK liegen. Wir
müssen die Frage der Akkreditierung von Bachelor- und
Master-Abschlüssen an unseren Universitäten im Zu-
sammenhang mit einer Qualitätssicherung und Vergleich-
barkeit über die Bühne bekommen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Wir müssen zwingend Standards für eine zukunftswei-
sende Lehrerbildung formulieren, die auch die Anerken-
nung zwischen den Ländern beinhaltet.Wir müssen unbe-
dingt die Standards fort- und überführen, damit wir zu
vernünftigen Vergleichsarbeiten kommen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Meine Damen und Herren, es gibt einiges, was kritisiert
worden ist, was auch kritisierenswert ist. Ich komme noch
zu einigen Reformvorschlägen, ich will aber zunächst das,
was Herr Prof. Baumert als Leiter des Max-Planck-Insti-
tuts für Bildungsforschung in der letzten Woche zum
Thema KMK gesagt hat, zitieren. Er ist in misslicher
Weise in eine Auseinandersetzung politischer Art geraten,
in die er nicht hineinkommen wollte. Aber wenn ich ver-
schiedene Aussagen von Prof. Baumert aus seinem Vor-
trag beim PISA-Kongress der KMK zusammennehme,
dann heißt das:

Erstens. Der Austritt eines Landes würde die KMK um
Jahre zurückwerfen – nach Aussage von Prof. Baumert.

Zweitens. Die KMK hat – ich zitiere – „fast eine kleine
Revolution in der Organisation unseres Gemeinwesens“
eingeleitet. Er meint die Zeit nach PISA.

Drittens sagt er: Die KMK hat ein hohes Arbeitstempo,
das an die Grenze der Überforderung der Länder und der
konkreten Schulen in ihrer täglichen Arbeit stößt – nach
PISA.

Prof. Baumert sagt, die Bildungsstandards und das Tempo,
in dem sie erzeugt worden sind, sind – ich zitiere – „eine
Meisterleistung“. Er sagt, es sei geradezu erstaunlich, in
welcher Mehrgleisigkeit der sieben Handlungsfelder die
KMK die Langfristigkeit der Entwicklungsperspektive in
den Blick genommen hat, und zwar eine Entwicklungs-
perspektive, die deutlich über die Grenzen von Legisla-
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turperioden hinausgeht. Ich glaube, das ist ein sehr deutli-
ches Kennzeichen dieser Kultusministerkonferenz und ih-
rer Entscheidungen – dass eben nicht nur Wahlrhythmen
im Blick sind, sondern langfristige Entwicklungsräume,
die zwingend in den Blick genommen werden müssen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Er sagt, die konzentrierte Arbeit der KMK nach PISA er-
möglicht eine Sichtbarkeit der Ergebnisse nach sieben bis
acht Jahren. Das ist die Perspektive des Wissenschaftlers,
der sagt, in welcher Distanz von Jahren Maßnahmen tat-
sächlich in real messbare Leistungen umschlagen. Aber
das setzt voraus, dass die KMK an dieser Stelle ihre Qua-
litätsarbeit weitermacht, damit in sieben bis acht Jahren
tatsächlich solches wirksam werden kann.

Zum Letzten. Er sagt, die KMK sei neben dem Bundesrat
eines der erfolgreichsten Koordinierungsgremien der
Länder überhaupt. Ich darf dieses einmal dem entgegen-
stellen, was immer – auch berechtigterweise – an Negati-
vem gesagt wird.

Ich darf einmal darauf kommen, was an Fakten dem ent-
gegensteht, was gelegentlich als Moloch oder mit Aus-
drücken bezeichnet wird, die Kollege Hahn genannt hat.
Was ist Faktum? Es sind etwas über 200 Stellen, wenn ich
die des Auswärtigen Amtes einmal weglasse. Darunter
sind bereits 10 % in den letzten Jahren abgebaut worden.
Davon dient – Herr Kollege Weinmeister hat darauf hin-
gewiesen – ein Drittel der politischen Koordinierung. Das
bedeutet, dass dieses Drittel der knapp über 200 Stellen
der politischen Koordinierung dient, die alles umfasst, von
der Qualitätssicherung – also Bildungsstandards – über
die berufliche Bildung, über die Auslandsschulen, die wir
in allen Kontinenten haben, bis zur Hochschule, bis zur
Kunst, denn auch diese umfasst die KMK,

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Bis zum Goethe-Institut!)

bis hin zu einem vernünftigen Verhältnis der Kultusmini-
sterkonferenz als dem Träger des Bildungsföderalismus
im Verhältnis zur Europäischen Kommission und zur Klä-
rung der Festlegung, dass die Europäische Kommission
nicht durch Benchmarks und andere Maßnahmen in die
bildungsföderale Kompetenz der Länder eingreifen darf.
Zwei Drittel der Bediensteten der Kultusministerkonfe-
renz befinden sich in Dienstleistungsbetrieben, die, wo
auch immer sie angesiedelt sind, notwendig sind. Wenn
das beim Bund stattfände, würde es erfahrungsgemäß –
wenn Sie sich die Größe des BMBF anschauen – viel teu-
rer. Dann wird es eine richtige Agentur für Bildung – ich
sage jetzt nichts über die Agentur für Arbeit.

Wenn das bei jedem einzelnen Land angesiedelt sein soll
und wir den Sachverstand, den wir dazu brauchen, beim
Land lokalisieren wollen, dann wird es erheblich, um ein
Vielfaches teurer. Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, wer es fertig bringt, in einem engen Rahmen von 48
Stellen jährlich 35.000 Schülerinnen und Schüler, aber
auch Lehrerinnen und Lehrer in 90 Ländern zu bewegen
und die Austauschprogramme, die Assistent-Teacher-Pro-
gramme und vieles andere zu gestalten, braucht sich nicht
vorwerfen zu lassen, dass das überdimensioniert sei.

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP))

– Frau Wagner, wo die 48 Stellen angesiedelt sind, ist rela-
tiv egal.Wir müssen sie gemeinsam zahlen. Darum geht es.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Doch, genau
darum geht es, nicht darum, die Bürokratie zu ver-
teidigen!)

– Das hat doch an dieser Stelle nichts mit Bürokratie zu
tun. Nein, Frau Kollegin, da muss man sich in die Details
wirklich einmal hineinwühlen.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Ich bin wieder
dümmer als Sie! Unglaublich, eine Rechthaberin!)

Es sind 32 Stellen, die bei 15.000 Bildungsnachweisen in
der Überprüfung gefragt werden, was die Äquivalenzen
sind. Meine Damen und Herren, wenn es 30 Beamte in der
KMK sind, dann, glaube ich – ich bin bei den schlichten
Fakten –, wird nicht die Mehrheit der Bediensteten Leh-
rer sein, die gerade einmal schnell abgezogen werden kön-
nen. Wenn wir bei den Untergremien sind: Es sind deut-
lich weniger als in jeder anderen Ministerkonferenz und
in der Bund-Länder-Kommission, die im Durchschnitt 41
Untergremien haben. Die KMK hat gerade noch 24. Herr
Wulff geht immer noch von den 36 aus, von denen mitt-
lerweile aber 33 % abgebaut sind.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Es muss
an allen Stellen abgebaut werden!)

Das heißt, wir wollen mit dem Begriff „aufgebläht“ ein
bisschen vorsichtiger umgehen. Wenn es um die Gesamt-
summe der Geldmittel für die KMK geht, handelt es sich
nicht um 50 Millionen c, sondern es handelt sich, was das
Sekretariat angeht, um 15 Millionen c. Ich weise darauf
hin, dass in den weiteren Kosten Aufgaben wie z. B. die
Förderung des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes, die Deutsche Künstlerhilfe – wenn ein Land 
daraus aussteigen will, wünsche ich frohe Verrichtung –,
die Stiftung Kuratorium deutscher Film oder die Hoch-
schule für jüdische Studien und das Deutsch-Polnische 
Institut enthalten sind. Alle diese Maßnahmen und wei-
tere hier nicht aufgezählte werden über den gesamten
Topf der KMK finanziert.An dieser Stelle kann man nicht
von einem Moloch reden.

Meine Damen und Herren, Konstruktives hat der Be-
schluss des niedersächsischen Kabinetts nicht gebracht,
denn die Aufgaben, die bereits die Kommission zur Re-
form der KMK – drei A-Länder und drei B-Länder sind
darin vertreten – auf sich genommen hat, will ich kurz
skizzieren.Auf das erste Thema, das dort beraten wird, hat
Kollege Weinmeister zu Recht hingewiesen. Bis zum
Ende des Jahres werden sehr konkrete Vorschläge auf
dem Tisch liegen. Ich habe das im letzten Jahr angeregt
und diese Kommission eingesetzt. Ich bin auch dabei, sehr
intensiv mitzuarbeiten.

Es geht in erster Linie um die Einstimmigkeit. Aber so
leicht, wie es manchmal gesagt wird, die Einstimmigkeit
schlicht abzuschaffen, ist es selbstverständlich auch nicht.
In der Fragestellung, wo Regierungen – also Minister –
Aufgaben, die sonst in Landtagen besprochen werden
müssten, die haushaltsrelevant sind, die auch als eine
Selbstverpflichtung gesehen werden können und müssen,
wenn ein Land zustimmt: Das sind Haushaltsbeschlüsse,
Bildungsstandards, etwa die Gründung eines auch finanz-
relevanten Instituts wie des Instituts für Qualitätssiche-
rung, die Frage der Sicherung der Vergleichbarkeit und
die Anerkennung von Abschlüssen. In diesen Fragen wer-
den wir um eine Einstimmigkeit nicht herumkommen.

(Beifall der Abg. Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))

Aber in anderen Fragestellungen, wie z. B. die Stellung-
nahme der KMK zum Berufsbildungsgesetz des Bundes
oder eine inhaltliche Positionsbestimmung der KMK zum
Übergang Kindertagesstätten – Grundschulen, brauchen
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wir selbstverständlich keine Einstimmigkeit, sondern dort
reicht eine absolute oder Zweidrittelmehrheit sehr wohl
aus. Es wird noch in diesem Jahr in dieser Richtung Vor-
schläge der KMK geben.

(Beifall der Abg. Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))

Es geht um den Sitz – da prasseln die Interessen der Län-
der aufeinander. Es geht darum, dass wir eine solide Auf-
gabenkritik vornehmen wollen, dass wir es nicht nur bei
der Kürzung der Ausschüsse um 30 % belassen, sondern
auch überprüfen: Welche in der Vergangenheit gefassten
Beschlüsse müssen eigentlich noch bestehen, und welche
können wir schlicht aufheben? – Auch das wäre eine Re-
form, die der Verwaltungsstrukturreform der Hessischen
Landesregierung relativ nahe stehen würde, also eine
Überprüfung aller bisherigen Beschlüsse.Wie können wir
im Blick auf eine stärkere Außenwirkung die Interessen
der Länder stärker bündeln, zum einem gegenüber zum
Bund, aber auch gegenüber der Europäischen Union?

(Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Und
die Landesparlamente stärken!)

Wie können wir zwischen den notwendigen Tagungen der
Kultusministerkonferenz schneller – etwa durch Be-
schlüsse eines Präsidiums – reagieren? Zu allen diesen
Themen wird es im Laufe dieses Jahres noch Beschlüsse
geben. Wer Zusätzliches, aber bitte Konstruktives, Kon-
kretes hat, der ist herzlich eingeladen, das einzubringen.

(Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Frau
Ministerin, eine Frage!)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Frau Staatsministerin, die Redezeit der Fraktionen ist ab-
gelaufen – für Sie als Hinweis.

Karin Wolff, Kultusministerin:

Dann muss ich allerdings – tut mir Leid, Frau Hinz – mit
einer Schlussbemerkung weitermachen.

Meine Damen und Herren, es wird in dieser Debatte oft
gesagt, die Langsamsten bestimmten das Tempo in der
Bildungsentwicklung. Ich glaube, dass man mit Fug und
Recht sagen kann, dass in den letzten Jahren die Innova-
tivsten das Tempo der Kultusministerkonferenz bestimmt
haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Ich will das an drei Beispielen belegen. Wenn Sie beden-
ken, dass wir Hessen in der Kultusministerkonferenz nie-
mals einen Beschluss durchbekommen hätten, der die
Einrichtung vonVorlaufkursen und eine Einschulung erst
mit deutschen Sprachkenntnissen bestimmt hätte, dann ist
doch zur Kenntnis zu nehmen, dass wir im Rahmen eines
Wettbewerbsföderalismus dieses einfach tun konnten und
mittlerweile 16.000 Kinder an diesen Kursen teilnehmen.
Das hat das Ergebnis, dass mittlerweile bundesweit min-
destens sechs Länder diesem Beispiel gefolgt sind und
Kurse zwischen zehn Wochen und sechs Monaten anbie-
ten – wir allerdings noch deutlich mehr.

(Beifall bei der CDU)

Sie sollten sich einmal den Gesetzentwurf für die Lehrer-
bildung anschauen, den wir in den Landtag eingebracht
haben. Ich hoffe, dass er noch im Laufe dieses Jahres ver-

abschiedet werden wird. Danach wird es bundesweit kein
Gesetz zur Lehrerbildung geben, das innovativer als das
ist, das wir in Hessen verabschiedet haben werden. Des-
wegen wird dieses Gesetz in der Bildungspolitik innerhalb
des Konzerts der Länder Tempo machen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Das Gleiche gilt für den Bildungs- und Erziehungsplan.
Das ist im Konzert der Länder etwas Neues.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Es wird alles wieder gut!)

Die Handlungsfähigkeit der Kultusministerkonferenz
muss auf dem schnellsten Wege wieder hergestellt wer-
den. Es muss dazu schnell Beschlüsse geben. Entweder
wird es sehr schnell zu einer Verständigung zwischen allen
Ländern auf ein neues Konzept kommen, oder es wird,
sollte Niedersachsen bei der Formulierung bleiben, die es
gestern gewählt hat und die besagt: „Es gibt ein Leben
nach der Kultusministerkonferenz“, eine Vereinbarung
zwischen 15 Ländern dieser Republik geben, damit diese
wichtige, zentrale und nicht nebensächliche Entscheidun-
gen gemeinsam treffen können, also die Entscheidungen,
die zu treffen sind.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Lothar Quanz:

Frau Ministerin, vielen Dank. – Den Oppositionsfraktio-
nen sind drei Minuten Redezeit zugewachsen, also jeder
Fraktion eine Minute. – Frau Wagner, Sie haben damit
sechs Minuten Redezeit für die FDP-Fraktion.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Ich habe nicht
eine, sondern sechs Minuten Redezeit!)

– Sie haben ab jetzt sechs Minuten Redezeit.

Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Frau
Kollegin Wolff, nach dieser Rede muss ich wirklich sagen:
Ich bin froh, dass ich die Option, die ich in der Koalition
hatte, Präsidentin der Kultusministerkonferenz zu wer-
den, ausgeschlagen habe. Dieses Gremium ist in der Tat
so, wie es nun einmal ist. Schon damals war meine Über-
zeugung: Ich hätte niemals die Reformen umsetzen kön-
nen, die wir beide wollten. Nun hat der Ministerpräsident
Niedersachsens endlich einmal einen deutlichen Ham-
merschlag gemacht.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Ich möchte noch auf das zu sprechen kommen, was sich in
den letzten zwei Jahren hinsichtlich der Rechtschreibre-
form abgespielt hat. Aber ich möchte auch das erwähnen,
was sich z. B. hinsichtlich der Anzeigen der Hessischen
Kultusministerin zur Anwerbung von Lehrern abgespielt
hat. Ich möchte Sie an die „wunderbare“ Situation erin-
nern, dass wir zwei dann auf der Anklagebank sämtlicher
Bürokraten dieses „hochmögenden“ Gremiums gesessen
haben. Die Tochter des Herrn Strauß ist zu mir gekom-
men und hat gesagt: Sie haben überhaupt kein Recht, hier
zu reden. – Das zeigt das Prinzip, das es in der Kultusmi-
nisterkonferenz gibt.

(Beifall des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP))

Die Schulminister haben irgendetwas miteinander zu be-
reden. Die Wissenschaftsminister sind dort die Under-
dogs. Herr Corts, Sie werden das bestätigen können. Da-
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bei waren die Wissenschaftsminister diejenigen, die unter
der jahrzehntelang andauernden Koordinierung des
Herrn Zehetmair schnell und unbürokratisch die Refor-
men durchgebracht haben, während Herr Thies und seine
Beamten immer die Bürokratie verteidigt haben. Herr
Thies soll angeblich morgen vor der Türe stehen. Frau
Wolff, zu so etwas haben Sie sich hinreißen lassen.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Vor den Schulen!)

Es stimmt doch nicht, dass wir nur 15 Millionen c für
diese Bürokratie ausgeben. Anders, als es bei der Justiz-
ministerkonferenz, der Innenministerkonferenz oder der
Wirtschaftsministerkonferenz der Fall ist, wird in den
Ländern noch einmal Bürokratie zur Vorbereitung der
Sitzungen dieser „wunderbaren“ Institution betrieben.
Ich hatte in meinem Haus dafür keinen Mitarbeiter. Das
hat die Parlamentsreferentin, die für die Verbindung zum
Hessischen Landtag zuständig war, mit gemacht. Aber im
Kultusministerium sind für die KMK seit Jahrzehnten
zwei oder drei Bedienstete zuständig. Das muss alles da-
zugezählt werden.

Dass es endlich seit vier bis fünf Jahren zu schnelleren Ab-
sprachen, einer besseren Koordinierung und einer besse-
ren Kooperation gekommen ist – das haben wir gemein-
sam erreicht –, lag doch nicht daran, dass Herr Thies oder
der jeweils amtierende Präsident entsprechende Einsicht
gezeigt hätte. Vielmehr geschah dies, weil uns in der bil-
dungspolitischen Diskussion der Schock nach der Veröf-
fentlichung der Ergebnisse der PISA-Studie nun wirklich
fast an den Abgrund gebracht hat.

(Beifall bei der FDP)

Das war doch der Anlass. Ich meine, auch bei einer sol-
chen Diskussion sollte mehr Wahrheit zutage treten.

Meine Damen und Herren, ich möchte für die FDP-Frak-
tion etwas beantragen. Denn nach dem, was ich hier von
vielen Rednern aus allen Fraktionen gehört habe, glaube
ich, dass wir uns in vielen Bereichen völlig einig sind. Die-
ser Eindruck entsteht, wenn man sich die Mühe macht,
wirklich einmal objektiv hinzuhören. Dabei ging es um die
Reform der Kultusministerkonferenz. Da wurde gefor-
dert, eine Koordinierung sei nötig. Vor allen Dingen wird
auch gefordert, das Einstimmigkeitsprinzip aufzuheben.
Frau Hinz hat zu Recht eine Demokratisierung ange-
mahnt. Das ist ein Thema, mit dem wir uns im Hessischen
Landtag beschäftigen, seitdem wir uns mit den Staatsver-
trägen herumzuschlagen haben.

Ich glaube, es wäre richtig, sich in beiden Ausschüssen mit
diesen Fragen zu beschäftigen. Denn auch der Wissen-
schaftsminister gehört der Kultusministerkonferenz an.
Die drei Initiativen sollten also beiden Ausschüssen über-
wiesen werden.

Frau Habermann hat die Meinung vertreten, der Antrag
der FDP-Fraktion weise in eine zentralistische Richtung.
Ich bin für ein offenes Wort immer zu haben. Das sage ich
hier klar und deutlich. Ich möchte dazu sagen: Der hessi-
schen FDP ist es völlig egal, was Frau Pieper und Frau
Flach zu dieser Angelegenheit denken.

(Beifall bei der FDP und des Abg. Dr. Rolf Müller
(Gelnhausen) (CDU))

Die Mehrheit der Landesparlamentarier hat ein bisschen
mehr Ahnung davon als die Menschen, die glauben, dass
man mit der Installierung eines neuen nationalen Bil-
dungsrats die Probleme lösen könnte.

(Dr. Rolf Müller (Gelnhausen) (CDU): Sehr gut!)

Das würde doch wiederum nur Bürokratie erzeugen. Herr
Baumert lässt sich jetzt sehr gut zur Verteidigung der Kul-
tusministerkonferenz gebrauchen. Als er die Ergebnisse
der PISA-Studie vorgetragen hat, haben diese Kultusmi-
nisterin und viele andere Kultusminister gefragt: Was
macht er eigentlich mit unserem Land?

(Beifall der Abg. Priska Hinz (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))

Auch da ist endlich einmal Ehrlichkeit gefragt.

(Beifall des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP))

Lassen Sie mich zum Schluss meiner Rede noch eines sa-
gen. Das, was sich die Verteidiger der Kultusministerkon-
ferenz und ein Teil der Schul- und Kultuspolitiker der
Länder in den letzten Wochen geleistet haben, kann man
nur vor dem Hintergrund verstehen, was sich seit 15 Jah-
ren rund um die so genannte Rechtschreibreform abge-
spielt hat. Die rechthaberische Festhalterei an dem Be-
schlossenen hat wirklich dazu geführt, dass die Frage nach
der Existenzberechtigung dieses „wunderbaren“ Gremi-
ums der Bundesrepublik Deutschland gestellt wurde.

Herr Wulff hat doch Recht. Er ist mutig und selbstbe-
wusst. Warum müssen wir uns das von den Menschen sa-
gen lassen, die an der Rechtschreibreform Geld verdient
haben? Ich sage das hier einmal so laut. Die Leute, die
dort in diesem Gremium saßen und deren Namen wir
nicht kannten, waren die Ersten, die 1995 neue Wörterbü-
cher aufgelegt haben. Noch am selben Tag der Pressekon-
ferenz im Jahre 1995 haben sie die neuen Wörterbücher
aufgelegt. Das können Sie alles bei Herrn Ickler und an-
deren nachlesen.

Die CDU Hessens wollte niemals die Rechtschreibre-
form. In diesem Haus wurde die Reform gegen Herrn
Holzapfel, Herr Koch, Ruth Wagner und viele andere
durchgesetzt. Wenn jetzt das Festhalten an der Recht-
schreibreform die einzige Begründung dafür ist, das Gre-
mium Kultusministerkonferenz zu erhalten, dann glaube
ich, wirklich sagen zu können: Es wird Zeit, dass die Kul-
tusministerkonferenz in der derzeit real existierenden
Form aufgelöst wird. – Mir ist dabei egal, ob da Wulff ge-
gen Wolff steht. Die Frage besteht doch darin, ob wir in
Deutschland endlich Reformen hinkriegen und aufhören,
die Bürokratien zu verteidigen, die uns in diesen Abgrund
gebracht haben.

(Beifall bei der FDP und der Abg. Dr. Rolf Müller
(Gelnhausen) und Angelika Scholz (CDU))

Vizepräsident Frank Lortz:

Frau Kollegin Wagner, herzlichen Dank. – Meine Damen
und Herren, wir sind am Ende der Aussprache angelangt.
Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor.

Es wurde vorgeschlagen, den unter Tagesordnungspunkt
49 aufgeführten Antrag der Fraktion der FDP und die bei-
den Dringlichen Anträge dem Kulturpolitischen Aus-
schuss 

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Und dem Ausschuss für
Wissenschaft und Kunst!)

und, mitberatend, dem Ausschuss für Wissenschaft und
Kunst zu überweisen.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Dem Ausschuss für Wis-
senschaft und Kunst soll er mitberatend überwiesen
werden!)
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– Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst soll ihn mit-
beraten. Ist das die allgemeine Auffassung? – Ihr seid euch
also einig. Okay, dann machen wir das so. Damit ist das so
beschlossen.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Okay!)

Ich rufe dann Tagesordnungspunkt 6 auf:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Hessisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch und des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch und zur Änderungen anderer sozialrechtlicher
Vorschriften – Drucks. 16/2720 –

Vereinbart ist eine Redezeit von 15 Minuten pro Faktion.
Der Gesetzentwurf wird von Frau Staatsministerin Lau-
tenschläger eingebracht.

Silke Lautenschläger, Sozialministerin:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Heute lege ich Ihnen den Entwurf für ein Hessisches Ge-
setz zur Ausführung des Zweiten und des Zwölften So-
zialgesetzbuchs vor. Dabei geht es in der Tat darum, die
Reform der Arbeitslosen- und Sozialhilfe jetzt auch in
Hessen umzusetzen.

Ich will dazu eine Vorbemerkung machen. Dieses Geset-
zesvorhaben setzt sich aus dem so genannten OFFEN-
SIV-Gesetz und den Ausführungsbestimmungen zum So-
zialgesetzbuch XII zusammen.

Bevor ich auf die Regelungen im Einzelnen eingehen
werde, möchte ich zunächst einmal ganz deutlich betonen,
dass die Zusammenlegung der Arbeitslosen- und der So-
zialhilfe mit Sicherheit eine der bedeutendsten Reformen
in der Sozialpolitik der vergangenen 20, 30, wenn nicht so-
gar 40 Jahre ist.

(Beifall des Abg. Florian Rentsch (FDP))

Ich will aber auch noch an etwas anderes erinnern. Noch
vor wenigen Jahren – das ist erst zwei Jahre her – haben
hier im Landtag die Oppositionsmitglieder der SPD und
der GRÜNEN die Auffassung vertreten, neben dem Job-
AQTIV-Gesetz seien weitere Reformen nicht notwendig.

Heute haben wir über einen Kompromiss Reformen im
Bundesrat beschlossen, und Hessen war daran durchaus
nicht unbeteiligt. Vielmehr haben wir von Anfang an die
Reformen entscheidend mitentwickelt – über das Wiscon-
sin-Modell der Landesregierung. Daraufhin haben wir mit
dem Hessischen OFFENSIV-Gesetz einen Vorschlag
unterbreitet. Die entscheidenden Punkte waren das För-
dern und Fordern bei einer Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe, um Zukunftssicherungssys-
teme praxistauglich umzusetzen, sodass maßgeschnei-
derte Hilfen vor Ort angeboten werden können.

Ich will daran erinnern, dass wir das damalige Gesetz OF-
FENSIV-Gesetz genannt haben, als Abkürzung für „Op-
timal fördern und fordern – engagierter Service in Ver-
mittlungsagenturen“. Ich erwähne das heute noch einmal,
da das genau die Punkte waren, die wir von Anfang an in
diesem Bereich betrieben haben, um vermitteln, fördern
und fordern besser wieder miteinander in Einklang zu
bringen, weil wir in Deutschland immer eine Diskussion
hatten, die von dem Argument der „sozialen Hänge-
matte“ bis zur Frage ging: Werden diejenigen, die Arbeit
wollen, vor Ort überhaupt richtig angenommen und bera-
ten? Welche Möglichkeiten gibt es dort?

Das waren die Leitlinien, die die Hessische Landesregie-
rung in die Diskussion eingebracht hat. Sie wissen, wir ha-
ben das mit dem Existenzgrundlagengesetz weiterent-
wickelt, bei dem es gerade um das Fördern geht, mit dem
weit reichende Maßnahmen geschaffen werden sollen, um
diejenigen, die Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe bezie-
hen, künftig das Arbeitslosengeld II bekommen, schneller
wieder in Arbeit zu vermitteln.

Heute haben wir ein Gesetz, das wir im Bundesrat als
Kompromiss mitgetragen haben, mit dem zumindest der
Bereich des Forderns abgedeckt ist. Das Fördern hat aus
Sicht der Hessischen Landesregierung nicht den Stellen-
wert, den wir im Existenzgrundlagengesetz vorgesehen
haben. Man muss aber sagen: Das ist ein Kompromiss, mit
dem man als erstem Schritt leben kann. Wir wollen be-
weisen, dass man das Fördern noch besser ausrichten
kann, auch mit der Möglichkeit der Beteiligung der kom-
munalen Seite.

Der vorliegende Gesetzentwurf schafft die landesrecht-
lichen Regelungen, damit die Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe am 01.01.2005 starten kann.

Sehr geehrte Frau Kollegin Schulz-Asche, ich möchte auf
eine Bemerkung von Ihnen von heute Morgen zurück-
kommen. Die Landesregierung legte sehr zügig einen Ge-
setzentwurf vor, und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass
vor der Sommerpause im Bundesrat überhaupt erst ein
Kompromiss gefunden wurde. Wir haben dann sofort ei-
nen Gesetzentwurf erarbeitet und eine Regierungsanhö-
rung zu diesem Entwurf durchgeführt, um die entspre-
chenden Fristen einzuhalten, und ihn heute dem Landtag
vorgelegt. Wir nutzen genau die Möglichkeiten, die vor-
handen sind, um zum 01.01.2005 das Gesetz in Kraft zu
setzen und die Rahmenbedingungen für die Option in
Hessen zu schaffen.

Die notwendigen Weichen werden mit diesem Gesetz ge-
stellt, damit die optierenden Kommunen in Hessen zügig
die Zuständigkeit für das Arbeitslosengeld II überneh-
men können. Ziel ist die Zusammenführung der Leis-
tungssysteme in einer Hand, die Einrichtung von Job-
Centern, in denen die Hilfe aus einer Hand und die bes-
sere Betreuung und Vermittlung von Langzeitarbeitslo-
sen in den Arbeitsmarkt durch effektive Unterstützung
erreicht werden kann.

Das Ausführungsgesetz enthält auch die Ausführungsbe-
stimmungen zum SGB II, in dem das Arbeitslosengeld II
für die erwerbsfähigen Leistungsbezieher geregelt ist. Es
schreibt aber auch vor, dass die optierenden Kommunen
kommunale Vermittlungsagenturen als klar abgegrenzte
Einrichtungen und zentrale Anlaufstellen für die Hilfesu-
chenden einrichten müssen. Diese Vermittlungsagenturen
haben die Aufgabe, die Langzeitarbeitslosen zu aktivieren
und sie in entsprechende Maßnahmen zu bringen. Das
heißt, das Fördern ist hier wiederum sehr ausgeprägt auf-
genommen worden, um die Rahmenbedingungen, die das
Bundesgesetz vorsieht, auf die hessische Ebene zu über-
tragen.

Die optierenden Gebietskörperschaften sollen bei der
Aufgabenerfüllung mit anderen Sozialleistungsträgern
und Dritten zusammenarbeiten. Die Durchführung von
Maßnahmen zur Aktivierung Langzeitarbeitsloser kann
aber auch den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und
Dritten übertragen werden. Das ist einer der wichtigen
Grundsätze. Die Subsidiarität ist hier verankert, damit die
erfolgreiche Zusammenarbeit mit freien Trägern auch in
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Zukunft unter den neuen gesetzlichen Bedingungen fort-
geführt werden kann.

Nach unserem Gesetz soll das Land die Kommunen bei
den neuen Aufgaben und Herausforderungen insbeson-
dere durch Beratung unterstützen. Da Hessen die kom-
munale Trägerschaft seit Jahren favorisiert hat, bin ich
klar davon überzeugt, dass mit der Experimentierklausel
die kommunalen Gebietskörperschaften jetzt die Mög-
lichkeit haben, die Option erfolgreich umzusetzen. Von
daher wird das Land – deshalb haben wir das gesetzlich
festgeschrieben – allen Kommunen, ob Arbeitsgemein-
schaft oder Option, mit Rat und Tat zur Seite stehen.Auch
das wurde in diesem Raum zum Teil unterschiedlich dis-
kutiert. Wir werden deswegen die Mittel für die regionale
Arbeitsmarktpolitik, das jetzige Programm HARA,
selbstverständlich so umwandeln, dass sie regionalisiert
werden und entsprechend allen zur Verfügung stehen.

Das OFFENSIV-Gesetz legt weiterhin fest, dass die Aus-
gleichsleistungen des Bundes an die Kommunen weiter-
geleitet werden.

Im zweiten Teil enthält das Gesetz die Ausführungsbe-
stimmungen zum SGB XII, das die Sozialhilfe für nicht er-
werbsfähige Leistungsbezieher regelt. Dort werden alle
Nachfolgeregelungen, zum Teil auch gesetzlicher Art, in
das Nachfolgegesetz aufgenommen, da das ehemalige
Bundessozialhilfegesetz in das SGB XII überführt wurde
und dadurch eine umfassende Gesetzesänderung auch auf
Landesebene nötig geworden ist.

Die Pauschalierung von Leistungen, die im Übrigen auch
durch das neue Gesetz vorgesehen ist, ist in Hessen seit
längerem mit Erfahrung belegt.Wir hatten einige Modell-
kommunen, die das ausprobiert haben. Es war eine aus
unserer Sicht längst überfällige Novellierung, dass die
Selbstverantwortlichkeit und individuelle Gestaltungs-
möglichkeit auch der Leistungsbezieher durch die Pau-
schalisierungsmöglichkeiten gestärkt werden.

Meine Damen und Herren, insofern werden mit diesem
Gesetz die Grundlagen für die Umsetzung der Option,
aber auch der Zusammenführung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe auf hessischer Ebene geschaffen. Sie wird
schnell und zügig umgesetzt, und wir werden damit die
Möglichkeiten für die optierenden Kommunen stärken
und eine klare Abgrenzung vornehmen, sodass es möglich
wird, zum 01.01.2005 regelgerecht die Sozialhilfereform in
Hessen umzusetzen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat der Kollege Dr. Jürgens,
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Dr. Andreas Jürgens (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Ge-
schäftsordnung der Landesregierung heißt es, Ausfüh-
rungsvorschriften zu Bundesgesetzen sind zu bezeichnen
als „Hessisches Ausführungsgesetz zum ...“. Die eigene
Geschäftsordnung legt die Regierung jetzt einmal eben
beiseite und formuliert großspurig: „Hessisches OFFEN-
SIV-Gesetz“.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Man muss einmal sehen, was in dieser Offensive steckt.
Schauen wir es uns an. Gleich in § 1 geht es richtig los:

Kommunale Träger ... sind die kreisfreien Städte
und die Landkreise ...

Ja, wer hätte das gedacht? So richtig offensiv geht es los.
Das muss man anerkennen.

In Abs. 2 geht es weiter:

Die kommunalen Träger ... erlassen den Wider-
spruchsbescheid nach dem Sozialgerichtsgesetz ...

Wow, das ist eine Offensive. Da wird einem richtig schwin-
delig.

Ganz offensiv wird es dann, wenn es um die Arbeit der
kommunalen Job-Center geht. Es gibt einen § 7 Abs. 2,
den ich Ihnen nicht vorenthalten will, weil er super-offen-
siv und konkret auf den Punkt gebracht ist:

Die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit ...
soll durch geeignete Maßnahmen sichergestellt
werden.

Das ist die Offensive: keine ungeeigneten Maßnahmen,
sondern immerhin geeignete Maßnahmen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Da wäre es natürlich kleinlich, zu verlangen, auch noch zu
erfahren, wozu sie eigentlich geeignet sein sollen. Denn
bei einer richtigen Offensive – da haben Sie ganz Recht –
muss die eigentliche Stoßrichtung im Verborgenen blei-
ben, wenn sie Erfolg haben soll.

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

In dieser Qualität geht es dann weiter, Vorschrift für Vor-
schrift. Bürokratische Regeln werden aneinander gereiht.
Das ist es, was von der Offensive des Roland Koch, des
brutalstmöglichen Operateurs der düsteren Zukunft,
übrig geblieben ist.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ein paar banale Ausführungsvorschriften als Offensive
auszugeben fällt einer Landesregierung ein, die ihre an-
dauernde Erfolglosigkeit durch plakative Schlagworte ka-
schieren will. So ist es eben. Jeder blamiert sich, so gut er
kann.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sehen wir uns den Entwurf im Einzelnen an. Man könnte
meinen, Sie haben Realität und Rechtslage einfach nicht
zur Kenntnis genommen. Die nicht optierenden kommu-
nalen Träger bilden mit der Bundesagentur für Arbeit Ar-
beitsgemeinschaften. Das ist im SGB II so vorgesehen. Da
geht es um vertragliche Arbeitsgemeinschaften. Aber das
Wort „Arbeitsgemeinschaft“ kommt in Ihrem Gesetzent-
wurf überhaupt nicht vor. Sie scheuen die Erwähnung die-
ses Wortes wie der Teufel das Weihwasser, und das aus
rein ideologischen Gründen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Dabei wäre das so wichtig gewesen. Das möchte ich an
zwei Beispielen deutlich machen. Nach § 2 beispielsweise
können die Kreise die Delegationsgemeinden zu be-
stimmten Aufgaben nach dem SGB II heranziehen. Das
mag sinnvoll sein. Aber da gibt es kein Wort zu den Ar-
beitsgemeinschaften. Schließt dann der Kreis oder die
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Kommune die Arbeitsgemeinschaft? Wenn es der Kreis
macht, wie ist dann die Zusammenarbeit mit der Delega-
tionsgemeinde? – Dazu kein Wort.

Nach § 5 unterstützt das Land die kommunalen Träger
und die zugelassenen kommunalen Träger bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben beratend. Das ist sicherlich ver-
nünftig. Aber was ist mit der Arbeitsgemeinschaft? Wird
die Arbeitsgemeinschaft beraten? Wird nur der kommu-
nale Träger beraten? Wie ist dann die Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgemeinschaft? – Kein Wort dazu. Sie ver-
suchen krampfhaft, vergessen zu machen, dass nach dem
SGB II die Arbeitsgemeinschaft die Regel ist.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES
90/DIE GRÜNEN)

Sie tun so – auch in diesem Gesetzentwurf –, als seien nur
die optierenden Kommunen gute Träger. Das ist eine
Missachtung gegenüber denjenigen, die sich aus, wie ich
finde, guten Gründen gegen die Option entschieden ha-
ben.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich in den meisten Fällen
gerade die Option als der problematische Weg erweisen
wird, weil auf das Know-how der Bundesagentur verzich-
tet wird. Wenn die Kommunen einmal merken, dass sie
nicht nur vermitteln, sondern auch aktiv Ausbildung, Fort-
bildung, Rehabilitation, Umschulung und all das gestalten
sollen, dann werden sich einige noch ziemlich umschauen.
Das wird vor allem bei denjenigen der Fall sein, bei denen
die Landräte schon gesagt haben, dass sie optieren, weil
sie dann mehr Geld bekommen. Dass sie dann auch mehr
Geld ausgeben müssen, weil sie weitere Aufgaben haben,
ist offenbar völlig aus dem Blickfeld geraten. Da wird es
in der Umsetzung noch einigen Spaß geben.

Deswegen ist es höchst vernünftig, dass sich die Hälfte der
hessischen Kommunen dafür entschieden hat, den ideolo-
gischen Vorgaben der Landesregierung nicht zu folgen,
sondern eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, wie es im
Übrigen auch bundesweit die überwiegende Mehrheit ge-
tan hat.

Aber Sie tun in dem Gesetzentwurf, den Sie uns heute
hier vorlegen, so, als gäbe es das alles gar nicht. Ihre an-
gebliche Offensive ist stecken geblieben, bevor sie richtig
begonnen hat. Sie haben sich in den ideologischen Untie-
fen der persönlichen Machtstrategie des Ministerpräsi-
denten verfranzt. Das ist keine Offensive, sondern ein
Rückzug auf der ganzen Linie.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Kommen wir zu einem weiteren Bereich, nämlich dem
Ausführungsgesetz zum SGB XII. Das nennt sich immer-
hin Ausführungsgesetz. Sie hätten es allerdings genauso
gut auch Defensivgesetz nennen können. Ein Skandal ist
bereits, dass Sie uns das heute erst vorlegen und das heute
erst einbringen. Ich erinnere daran: Das SGB XII steht
seit dem 30. Dezember 2003 im Bundesgesetzblatt. Dieser
Teil der Reform war politisch unumstritten. Es ist seitdem
auch nichts am SGB XII geändert worden. Sie hätten am
2. Januar 2004 mit den Arbeiten am Ausführungsgesetz
anfangen können. Sie hatten ein Jahr Zeit, einen Entwurf
auszuarbeiten, vernünftig vorzulegen und in den Aus-
schüssen beraten zu lassen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Sie haben die Zeit verschlafen. Sie sind zu spät gekom-
men. Jetzt wird uns zugemutet, das in aller Eile durchzu-
ziehen. Sie haben in einer Presseerklärung und auch heute
wieder gesagt, Sie hätten den Gesetzentwurf schnell er-
stellt. Das ist nichts anderes als eine Verhöhnung dieses
Parlaments.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn man sich das einmal anschaut, sieht man, dass eine
gründliche Beratung dieses Ausführungsgesetzes zum
SGB XII dringend notwendig gewesen wäre. Was Sie uns
jetzt in aller Eile vorlegen, ist nämlich handwerklich so
schlampig gemacht, wie ich es selten erlebt habe. Das
fängt schon bei den Formalien an. Es hätte sich vielleicht
doch noch einmal jemand die Mühe machen sollen, bevor
es zur Drucksache wird, das Ganze Korrektur zu lesen.
Dann hätte vielleicht jemand festgestellt, dass der § 5
nicht auf sich selbst, sondern auf § 4 verweisen müsste und
dass im OFFENSIV-Gesetz der § 8 nicht sich selbst, son-
dern § 7 in Bezug nimmt. Gut, das sind Schreibfehler. Nur
ist es ärgerlich, wenn das in Drucksachen auftaucht. Rich-
tig ärgerlich wird es dann bei den Regelungen über die
Zuständigkeitsverteilung zwischen dem überörtlichen
und dem örtlichen Sozialhilfeträger. Diese sind bei Ihnen
in dem Gesetzentwurf so verquast und mit komplizierten
Bezügen,Ausnahmen, Rückbezügen,Ausnahmen von der
Ausnahme und Querverweisen gespickt, dass ein völlig
unverständliches Kauderwelsch dabei herauskommt.

Es hat erhebliche Mühe gekostet, mich durch den Gesetz-
entwurf und die einzelnen Vorschriften zu wühlen und da-
bei herauszufinden, wie jetzt eigentlich die Zuständig-
keitsverteilung zum 01.01.2005 in Hessen aussehen soll.
Nachdem ich mich durch einige Paragraphen gequält
hatte und das Ganze mit der gegenwärtigen Rechtslage
verglichen habe, habe ich am Ende festgestellt, dass sich
zunächst einmal gar nichts ändert. Das ist in der Sache
auch richtig. Das sage ich gleich dazu. Es ist richtig, dass
die Sozialhilfeträger, die zum 01.01.2005 die Umsetzung
von SGB II und SGB XII schultern müssen, nicht auch
noch mit Änderungen in Zuständigkeitsfragen belastet
werden, sondern dass die Übergangsfrist zum 31.12.2006
dazu genutzt wird, das vernünftig zu diskutieren.

Aber dann taucht bei Ihnen im Gesetzentwurf plötzlich
ein § 2 auf, der eine von der bisherigen Regelung deutlich
abweichende Regelung über die Zuständigkeitsverteilung
enthält. Erst in § 13 wird mitgeteilt, dass diese zunächst
gar nicht gelten soll. In der Begründung erfahren wir
dann, dass die Zeit genutzt werden soll, um mit den Ver-
bänden zu diskutieren, was eigentlich ab 01.01.2007 gelten
soll. Das bedeutet doch im Grunde genommen nichts an-
deres, als dass Sie uns hier etwas vorlegen, was ins Gesetz-
und Verordnungsblatt hineinkommen soll, aber niemals
Geltung erlangen wird. Sie muten uns zu, hier etwas zu
verabschieden, nämlich Ihren § 2, der schon nach den Vor-
stellungen der Landesregierung niemals normative Kraft
entfalten wird.

Wenn Sie eine vertiefende Erörterung der zugrunde lie-
genden Probleme wirklich wollen, warum nehmen Sie
dann das Ergebnis schon vorweg? Warum sagen Sie dann
schon, was zum 01.01.2007 gelten könnte, obwohl Sie in
der Begründung sagen, dass das noch gar nicht gelten
soll? Falls Sie es mit § 2 wiederum nicht so ernst meinen –
nach dem Motto: Das habe ich zwar hineingeschrieben,
aber nicht so ernst gemeint –, warum dann dieser unnötige
Beitrag zur Verwirrung? Es wäre doch ganz einfach gewe-
sen. Das, was Sie in § 13 als § 2 formuliert haben, hätten
Sie in das Gesetz hineinschreiben und das Ganze bis zum
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31.12.2006 befristen können, um rechtzeitig eine endgül-
tige Regelung zu treffen. Das wäre einfacher, klarer und
für alle Beteiligten nachvollziehbar.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist auch deswegen so unsinnig, weil Ihr jetziger § 2,
von dem, wie bereits gesagt, zweifelhaft ist, ob er jemals
Geltung erlangt, schon systematisch völlig falsch ist. Er
beginnt mit den Worten: „Abweichend von § 97 Abs. 3
SGB XII werden den Trägern bestimmte Aufgaben zuge-
wiesen.“ Dabei wird völlig übersehen, dass § 97 Abs. 3
überhaupt nur dann greift, wenn das Landesrecht keine
Regeln über die Zuständigkeiten der Sozialhilfeträger
enthält. Wenn wir irgendeine Aufgabe dem Landeswohl-
fahrtsverband zuweisen, dann gilt § 97 Abs. 3 schon nicht
mehr. Dann brauchen wir davon auch nicht abzuweichen.

Wir können uns also ganz einfach darauf beschränken, zu
regeln, was der LWV machen soll. Ihre Formulierung ist
nicht nur systematisch falsch, sondern dadurch vor allem
auch in höchstem Maße kompliziert geworden – und das
völlig überflüssigerweise. Kollege Wintermeyer von der
CDU-Fraktion hat anlässlich des Deutschen Juristenta-
ges, wo über die Qualität von Gesetzgebung diskutiert
worden ist, in einer Presseerklärung als Kriterium für eine
gute Gesetzgebung Folgendes genannt – ich zitiere –: „Die
Regelungen sind sprachlich einfach und möglichst knapp
gefasst.“ Genau so ist es. Gemessen daran haben wir hier
einen schlechten Gesetzentwurf und keinen guten.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Zuruf des Abg. Michael Boddenberg (CDU))

Auch in der Sache nehmen Sie mit diesem § 2 falsche Wei-
chenstellungen vor. Nach Ihrem Vorschlag wäre es weiter-
hin zum 01.01.2007 so, dass z. B. die ambulante Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen Sache des örtlichen
und die stationäre oder teilstationäre Hilfe Sache des
überörtlichen Trägers wäre. Nun wissen wir aber aus der
Praxis, dass gerade diese Unterscheidung in der Zustän-
digkeit dazu führt, dass die Frage, ob ambulant oder sta-
tionär betreut wird, vielfach nicht nach sachlichen Ge-
sichtspunkten, sondern nach Trägerinteresse entschieden
wird. Das ist im Übrigen der Grund, weshalb in Hessen
seit längerem gilt, dass bei der Hilfe zur Pflege bei über
65-Jährigen diese Zuständigkeitsspaltung aufgegeben
und alles auf den kommunalen Träger übertragen wurde.
Weshalb Sie in diesem § 2 die Vorfestlegung treffen, ohne
die Diskussion abzuwarten, kann ich überhaupt nicht
nachvollziehen.

Wenn man sich einmal da durchgewühlt hat, stellt man
auch fest, dass Sie Aufgaben vom überörtlichen auf den
örtlichen Träger übertragen wollen. Man weiß – wie gesagt
– nicht so genau, ob das schlussendlich auch Gesetz wer-
den soll. Aber jedenfalls steht es so zunächst einmal drin.
Da geht es z. B. um die Versorgung mit orthopädischen
und anderen Hilfsmitteln oder die Hilfe beim Hochschul-
besuch. Man mag das wollen.Aber weshalb man sagt, man
wolle das offen diskutieren, aber gleichzeitig schon eine
Vorfestlegung trifft, muss mir jemand erklären.

Unsere grüne Fraktion in der Verbandsversammlung des
Landeswohlfahrtsverbandes hat den Vorschlag gemacht,
in einem Workshop oder einer Anhörung über Ziele einer
zeitgemäßen Eingliederungshilfe und über erforderliche
Strukturanpassungen zu diskutieren. Das wäre genau der
richtige Weg. Die Möglichkeiten, die uns die neue
Bundesgesetzgebung bei der Entscheidung über die Zu-
ständigkeiten gibt, dazu zu nutzen, auch über die Inhalte
der Eingliederungshilfe zu reden und dann in vernünfti-

gen Gesetzgebungsverfahren im Laufe des Jahres 2006 zu
einer guten Regelung zu kommen, wäre der richtige Weg.
Noch einmal: Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb Sie
hier Vorfestlegungen treffen.

Es geht aber noch weiter. Sie schaffen mit Ihrem Gesetz-
entwurf bewährte Strukturen in der Sozialhilfe ab. Inte-
ressant ist nämlich nicht nur das, was in dem Gesetz steht,
sondern auch das, was nicht drinsteht.

Zunächst einmal wollen Sie die Anhörung sozial erfahre-
ner Personen beim Erlass von Verwaltungsvorschriften
und im Widerspruchsverfahren abschaffen. Eine 30 bis 40
Jahre alte Tradition in Hessen soll mit einem Federstrich
ausgelöscht werden. Die Sozialhilfekommissionen bei den
örtlichen und überörtlichen Trägern sollen abgeschafft
werden. All dies ist in der Tat ein starkes Stück und darf
nach unserer Überzeugung so nicht in das Gesetz aufge-
nommen werden.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich weise darauf hin, dass die sozial erfahrenen Personen,
die angehört werden sollen, in der Regel ehrenamtlich tä-
tige Menschen sind, die ihre Lebenserfahrung in den
Dienst der Allgemeinheit stellen. Sie können die Beteili-
gung dieser Menschen abschaffen. Aber dann müssen Sie
auch aufhören, so zu tun, als ob das Land Hessen die Eh-
renamtlichkeit besonders fördern würde. Sie schaffen ge-
rade eine bewährte Form institutionalisierter Ehrenamt-
lichkeit ab und schaden damit dem Ehrenamt mehr, als sie
ihm durch die warmen Worte in Ihren Sonntagsreden je
nutzen könnten.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Der Gesetzentwurf ist auch an anderer Stelle unvollstän-
dig. Sie sagen nichts zu der Möglichkeit, die es nach dem
neuen Bundesrecht gibt, im Landesrecht andere – in die-
sem Fall für die Betroffenen günstigere – Einkommens-
grenzen festzusetzen, als das im Bundesgesetz vorgegeben
ist. Dazu sagen Sie kein Wort. Die früher im Bundesso-
zialhilfegesetz in drei Stufen gestaffelte Einkommens-
grenze wurde vor allem auf Initiative der Länder auf eine
einheitliche Einkommensgrenze zurückgeführt. Als Aus-
gleich wurde den Ländern die Möglichkeit gegeben, für
besondere Formen von Hilfe oder für bestimmte Perso-
nengruppen eine höhere Einkommensgrenze festzuset-
zen.

Nun kann man sagen:Wir wollen das in Hessen nicht, weil
es uns zu viel Geld kostet. – Aber dann müssen Sie die
Verantwortung dafür übernehmen und den behinderten
Menschen im Lande Hessen sagen: Wenn ihr Eingliede-
rungshilfe für Behinderte oder Hilfe zur Pflege bezieht,
müsst ihr dafür in Zukunft einen größeren Teil eures Ein-
kommens aufwenden als bisher. – Sie können sich nicht
aus Ihrer Verantwortung davonstehlen, indem Sie das ein-
fach verschweigen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es gibt noch einige andere Unzulänglichkeiten. So fehlt z.
B. die Festlegung der für die Festsetzung des Barbetrags
für Minderjährige zuständigen Landesbehörde. Das ist
eine Landesangelegenheit.Wer das in Hessen machen soll
– keine Ahnung. In dem Gesetzentwurf steht das jeden-
falls nicht.

Es fehlt die Festlegung, wer eigentlich die oberste Lan-
desbehörde sein soll. Das ist im Bundesgesetz mehrfach
erwähnt. Auch da haben wir keine Ahnung.
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Mein Fazit lautet also: Der Gesetzentwurf kommt zu spät,
ist zu schlampig gemacht, klingt zu vollmundig, und er ist
unvollständig, ungenau und unzureichend.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Nach den Erfahrungen mit dieser Landesregierung be-
fürchte ich, dass sie hier, wie auch in allen anderen Fällen,
beratungsresistent ist. Deswegen fürchte ich, dass dieses
legislative Monstrum tatsächlich einmal im Gesetz- und
Verordnungsblatt auftauchen wird. Aber, wie gesagt, je-
der blamiert sich so gut, wie er kann. Wenn ich an das
denke, was vorhin im Zusammenhang mit dem Anspruch
auf Bundesebene gesagt wurde: Ich finde, wer das hessi-
sche Landesrecht so schlampig behandelt, sollte nicht den
Anspruch erheben, auch noch das Bundesrecht verhun-
zen zu dürfen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank, Herr Dr. Jürgens. – Das Wort hat der Kol-
lege Boddenberg, CDU-Fraktion.

Michael Boddenberg (CDU):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Nachdem wir den spannenden Ausführungen des Kolle-
gen Jürgens folgen durften, der sich fast mit jeder einzel-
nen Zeile des Gesetzentwurfs beschäftigt hat

(Zuruf des Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

– was ich nicht kritisiere, Herr Kollege Kaufmann, son-
dern nur feststelle –, möchte ich mich, wenn Sie damit ein-
verstanden sind, ein wenig mehr mit dem Grund ausein-
ander setzen, aus dem wir diesen Gesetzentwurf heute
verabschieden.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich bin nie mit Ihnen einverstanden,
Herr Kollege!)

Es geht um die Arbeitslosigkeit und um die nicht mehr fi-
nanzierbaren sozialen Leistungen aus den unterschied-
lichen Töpfen. Vor allem möchte ich mich mit der Frage
beschäftigen, wie die Gesetze, die die Länder nun be-
schließen – wozu wir durch unsere Vermittlung auf der
Bundesebene beigetragen haben –, vollzogen werden sol-
len.

Man muss immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir uns
in unserem Land an etwas zu gewöhnen beginnen, an das
wir uns nicht gewöhnen dürfen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Wir müssen nämlich daran erinnern, dass die Entwicklung
bei der Langzeitarbeitslosigkeit so negativ ist, dass es uns
alle tagtäglich umtreiben müsste. Ich glaube, das ist völlig
unstrittig. Man muss nur die Zahlen lesen: 1992 hatten wir
745.000 Langzeitarbeitslose in diesem Land. Als Lang-
zeitarbeitslose werden diejenigen bezeichnet, die länger
als ein Jahr arbeitslos sind. Heute haben wir 1,5 Millionen
Langzeitarbeitslose in unserem Land. Das Schlimme
daran ist, dass es sich bei etwa 50 % der Langzeitarbeits-
losen um Menschen über 45 Jahre handelt. Sie gelten als
nicht mehr vermittelbar. Das ist häufig die eigene Aus-
kunft der Betroffenen.

Die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit zwingt uns
an mehreren Stellen zum Handeln. Es stellt sich nicht nur
die Frage, wie wir diesen Menschen ein Existenzminimum
sichern können, sondern es geht auch darum, dass diese
Menschen überhaupt noch einmal die Chance erhalten,
eine Arbeit aufzunehmen.

In dem Zusammenhang – darüber haben wir heute Mor-
gen gesprochen – ist der Kündigungsschutz zu thematisie-
ren. Sie haben dieses Thema heute Morgen in der Aktuel-
len Stunde aufgerufen. In einer Aktuellen Stunde, wenn
einem nur fünf Minuten Redezeit zustehen, kann man
nicht alles zu diesem wichtigen Thema sagen. Deshalb er-
greife ich jetzt die Gelegenheit, um Folgendes festzustel-
len.

Das, was heute Morgen behauptet wurde, ist nachweislich
falsch. In einem noch nicht vom Bundesparteitag verab-
schiedeten Antrag beabsichtigt die CDU, den Kündi-
gungsschutz wie folgt neu zu strukturieren.

Der erste und entscheidende Punkt ist, dass sich nach un-
serer Auffassung bei bestehenden Arbeitsverhältnissen
am Kündigungsschutz nichts ändern soll. Das ist des-
wegen eine wichtige Feststellung, weil wieder einmal ver-
sucht wird, ein eigentlich sehr wichtiges und seriös zu dis-
kutierendes Thema mit einigen plakativen und bewusst
falschen Überschriften kaputtzumachen. Wir sagen sehr
deutlich: Der Kündigungsschutz für bestehende Beschäf-
tigungsverhältnisse wird nicht verändert.

(Zuruf der Abg. Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Aber wir wollen, dass Langzeitarbeitslose – die Gruppe,
um die es uns vor allem geht, habe ich eben genannt: äl-
tere Langzeitarbeitslose ab 45 Jahren – die Chance be-
kommen, eine neue Beschäftigung zu finden. Das wollen
wir erreichen, indem wir festlegen, dass bei neuen Be-
schäftigungsverhältnissen in den ersten drei Jahren kein
Kündigungsschutz gilt. Was nützt dem Langzeitarbeitslo-
sen der Kündigungsschutz, wenn er langzeitarbeitslos
bleibt und ohnedies nie davon betroffen sein wird?

(Beifall bei der CDU – Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Das steht aber nicht in dem
Gesetzentwurf!)

– Herr Al-Wazir, wir wollen, dass Unternehmen mit bis zu
20 Beschäftigten – die Sie in Ihrem Lebensalltag noch gar
nicht kennen gelernt haben – mutiger mit Neueinstellun-
gen umgehen.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich habe 17 Mitarbeiter in der Fraktion! 18 seit letz-
ter Woche!)

Das ist eine alte Forderung des Mittelstands und des
Handwerks, die sehr wohl bereit sind – damit bin ich wie-
der bei den Betroffenen –, Menschen, die älter sind als 45
oder 50, einzustellen. Damit will ich nur zwei Punkte be-
nennen, über die Sie immer wieder völlig falsch diskutie-
ren.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Wo steht denn das in Ihrem OFFEN-
SIV-Gesetz? Nirgendwo!)

Kommen wir auf die aktuelle Gesetzeslage zurück.
Schauen wir, was Sie mit Ihrer Politik bei der Lösung die-
ses Problems bisher erreicht haben.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Gut!)
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Die Inszenierung im französischen Dom rufe ich der Ord-
nung halber in Erinnerung. Als am 16. August 2002 die
Hartz-Konzepte verkündet wurden

(Zurufe von der SPD)

– ich weiß, Sie hören das nicht gern –, hatten wir in
Deutschland 4.018.000 Arbeitslose.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Steht das auch in dem Gesetz?)

Heute haben wir 4.359.000 Arbeitslose. Damit hat sich die
Zahl der Arbeitslosen um 341.000 erhöht. Wir hatten vor
zwei Jahren – das ist die schwerwiegendere Zahl –
27.580.000 Arbeitsverhältnisse. Heute haben wir noch
26.449.000 Arbeitsverhältnisse. Wir haben 1,1 Millionen
Jobs in einem Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahren
verloren.

(Zurufe von der SPD)

Das treibt uns besonders im Hinblick auf die in diesem
Gesetzgebungsverfahren in erster Linie ins Auge gefasste
Gruppe der Langzeitarbeitslosen und der Sozialhilfeemp-
fänger um.

Bei dem zweiten Thema in diesem Zusammenhang geht
es darum, wer in Zukunft überhaupt noch in der Lage sein
wird, die Zahlung von Sozialhilfeleistungen in der bisheri-
gen Höhe zu gewährleisten. Ich möchte dazu nur einige
wenige, aus meiner Sicht wichtige Hinweise geben. Die
Kosten für die Sozialhilfe haben sich im Lauf ihrer Ge-
schichte – in den letzten 40 Jahren – verfünffacht. Die
kommunalen Ausgaben haben sich zwischen 1970 und
1997 verdreifacht. Wir alle wissen, wie es um die kommu-
nalen Finanzen steht.

Wir haben in Deutschland das Phänomen, dass im Zeit-
raum zwischen 1970 und dem Jahr 2000 die Stundenlöhne
in Deutschland um 350 % gestiegen sind, aber die Sozial-
hilfesätze in diesem Zeitraum um 450 % gesteigert wur-
den. Das Thema, dass es sich wieder lohnen muss, zu ar-
beiten, macht sich an diesen Zahlen sehr deutlich. Des-
wegen sind in diesem Gesetz,

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): In welchem Gesetz? – Kordula Schulz-
Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wie heißt
das Gesetz? – Michael Siebel (SPD): Wie heißt das
Gesetz, über das wir reden?)

das im Sommer im Vermittlungsausschuss verabschiedet
worden ist und in Verbindung mit dem steht, was wir
heute als Ausführungsgesetz beschließen,

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN):Von welchem Gesetz reden Sie denn?)

auf Druck der CDU die Zumutbarkeitskriterien deutlich
artikuliert und definiert worden.

Wir werden im Vollzug nicht nur darüber reden und sehr
genau prüfen müssen, wie das in der Praxis gehandhabt
wird.Wir werden uns anschauen müssen, wo wir noch wei-
tere Motivationen schaffen können, diesen beschäfti-
gungslosen und erwerbsfähigen Menschen zu einer Be-
schäftigung zu verhelfen.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Da hilft Ihr Gesetzentwurf aber nicht
weiter!)

Das Thema Hinzuverdienstgrenzen – darüber hat Herr
Kollege Jürgens kurz gesprochen – ist ein Thema, über das
wir uns weiter werden beraten müssen. Wir alle wissen,

welches Problem wir dort zu lösen haben, nämlich, dass
wir einerseits Motivation zur Beschäftigungsaufnahme
schaffen und andererseits erreichen müssen, dass wir
nicht zu sehr in subventionierte Arbeitsmärkte geraten,
die dann wiederum von der Wirtschaft kritisiert werden.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Das steht in Ihrem Gesetzentwurf
auch alles nicht drin!)

Bei der jetzt vorliegenden Aufgabe haben wir ab
01.01.2005 und auch bis dahin vieles im Verzug zu ge-
währleisten.

(Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Dann gewährleisten Sie doch einmal!)

Herr Kaufmann, wir haben mit Spannung festzustellen,
dass die Umstrukturierung der Bundesagentur offensicht-
lich an vielen Stellen problematisch ist. Wir hören in die-
sen Tagen, und das muss uns alle umtreiben, aus der
Bundesagentur Aussagen, die lauten, sie sei noch nicht so
weit. Sie habe große Schwierigkeiten bei der Datenerfas-
sung.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ihre Sorgen nehme ich Ihnen nicht
ab!)

Bei den Kommunen ist es anders. Im Main-Taunus-Kreis
höre ich den Herrn Hielscher, der sagt, er habe die 16 Sei-
ten des Antragsformulars – ich freue mich, dass er es
macht – auf ein paar Seiten reduziert und auf das Wesent-
liche konzentriert. Dort sind sie schon dabei, alles zu er-
fassen. Währenddessen sagt die Bundesagentur, sie habe
einen solchen Wust an Daten zu erheben, dass sie es nicht
zeitgerecht schaffen könne. Das ist ein weiterer Beleg da-
für, dass die Option und die kommunale Verantwortung
der richtigere Weg war.

Von Herrn Jürgens ist zum Stichwort OFFENSIV-Gesetz
kritisiert worden, was die Landesregierung bisher unter-
nommen und im Gesetz formuliert hat.

(Zuruf des Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Mit dem Existenzgrundlagengesetz – das haben wir als die
hessische Philosophie in der Arbeitsmarktpolitik bezeich-
net – haben wir sehr deutlich gemacht, was wir wollen.Wir
haben Erfahrungen aus anderen Ländern aufgenommen.
Wir haben Pilotprojekte in Hessen, d. h. in Fulda, Wal-
deck-Frankenberg und im Main-Kinzig-Kreis, um nur ei-
nige zu nennen, gestartet.

(Zuruf der Abg. Petra Fuhrmann (SPD))

Dort haben wir erste Unternehmungen zu den Job-Cen-
tern veranstaltet, also in der komplexen und gemein-
schaftlichen kooperativen Zusammenarbeit in Richtung
der Betroffenen. Ich finde, auf diesen Erfahrungen kön-
nen wir innerhalb der Kommunen, aber auch außerhalb
der Kommunen jetzt sehr gut aufbauen.

(Zuruf der Abg. Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Herr Dr. Jürgens, Sie haben das zum wiederholten Mal
vorgetragen. Wir haben 13 Kommunen, die optieren. Die
anderen optierten nicht. Ich finde den Vorwurf fast unge-
heuerlich, ständig und immer wieder zu unterstellen, es
gebe hier eine Bevorzugung.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Was steht denn im Gesetz?)
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Ich finde diesen Vorwurf allein deswegen unsinnig und
ungeheuerlich, weil diese Landesregierung am Ende
daran gemessen wird, wie sich die Arbeitslosigkeit in die-
sem Land entwickelt. Es wird eine Statistik geben, die Ge-
samthessen umfasst und die keine Differenzierungen zwi-
schen den Kommunen vornimmt. Wir werden am Ende
darüber reden müssen, wo am Ende die erfolgreicheren
Modelle gewesen sind. Insofern wird es sicherlich eine po-
litische Debatte geben, ob der kommunale Weg der bes-
sere ist oder nicht. Diese Landesregierung wird auf jeden
Fall am Gesamtergebnis gemessen.

Um noch einmal auf das zurückzukommen, was mich als
Mittelständler und Wirtschaftspolitiker immer wieder
umtreibt:Wir bleiben dabei:Wir werden das eine oder das
andere sicherlich lösen können. Wir werden die Betreu-
ung verbessern können. Das ist alles sehr wichtig.

Weit auseinander sind wir bei dem Punkt, wenn die
Bundesregierung von 1 : 75 spricht. Wir wissen dann, dass
das im Bereich der Bundesagentur auf lange Zeit nicht
funktionieren wird. Das ist auch ein großer Vorteil der
kommunalen Ebene. Dort kann man mehr Mitarbeiter in
der Betreuung und der Vermittlung einsetzen. Das ist al-
les nur ein Teil der gesamten Veranstaltung.

Der wesentliche Teil dieses Themas liegt in der Verant-
wortlichkeit und im Funktionieren des Arbeitsmarktes
außerhalb der staatlichen Fürsorge. So ist es immer wie-
der in Erinnerung zu rufen, dass die Hauptgründe für die
hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland unter anderem in
Veröffentlichungen der Bundesanstalt immer wieder auf
einige wenige Kernpunkte konzentriert werden, nämlich
auf das zu starre Festhalten an alten Strukturen und Ver-
haltensweisen.

Zugegebenerweise gibt es jetzt an einer Stelle mit Hartz
IV einen gewaltigen Sprung nach vorn. Wir haben nach
wie vor einen zu hohen Abgabenanteil bei den Löhnen in
Deutschland. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung sagt, es werde auch nach wie vor zu diskutieren
sein, dass wir zu oft zu hohe Lohnsteigerungen und zu ge-
ringere Lohndifferenzierungen haben. Das wiederum ist
ein wichtiger Punkt für die Geringverdienergrößen und
Jobs in diesem Land, die wir dringend brauchen.

Ich sage auch an der Stelle immer wieder, wir werden uns
niemals mit osteuropäischen Ländern vergleichen kön-
nen, aber die Summe aller Standortkriterien muss am
Ende auch die Frage der Lohnhöhe und der Nebenkosten
beinhalten. Insofern wird das weiter Teil der Debatte blei-
ben, dass am Ende die Flexibilität im Arbeitsrecht und
mehr Flexibilität im Tarifrecht ebenso dazu angetan sind,
den betroffenen Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu
verhelfen. Das zeigen insbesondere die Beispiele in den
skandinavischen Ländern, aber auch in unseren Nachbar-
ländern Dänemark und Holland.

(Beifall des Abg. Dr. Franz Josef Jung (Rheingau)
(CDU))

Die wesentliche Aufgabe der Wirtschafts- und Beschäfti-
gungspolitik wird es sein, dass wir diese wichtigen kon-
junkturellen Maßnahmen ergreifen. Dazu ist die CDU an-
getreten. Ich sage das noch mal sehr deutlich, weil heute
Morgen bei Ihnen immer wieder der Versuch aufgetaucht
ist, mit kurzen knappen Sätzen völlig falsche Behauptun-
gen hinsichtlich der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik
der CDU aufzustellen. Meine Damen und Herren, das las-
sen wir nicht zu. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. – Es liegt eine
Wortmeldung für eine Kurzintervention vor. Frau Kolle-
gin Schulz-Asche, bitte sehr.

Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Herr Kollege Boddenberg, bei Ihrer Rede hatte ich das
Gefühl, ich sei in der letzten Plenarsitzung und hörte Frau
Apel, die es schafft, statt über die Marketinggesellschaft
„Gutes aus Hessen“ über die Schweinemast zu reden. Ge-
nau so haben Sie gerade geredet.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Wie man es schaffen kann, nachdem mein Kollege Dr.An-
dreas Jürgens hier vorgetragen hat, wie schlampig und un-
zureichend Sie diesen Gesetzentwurf eingebracht haben,
eine Viertelstunde lang über etwas völlig anderes, über
andere Gesetze, über andere Ziele und über andere Zu-
sammenhänge zu sprechen, das muss Ihnen wirklich je-
mand nachmachen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, das beweist, auf welchem Ni-
veau die CDU in diesem Land inzwischen Arbeitsmarkt-
politik betreibt. Es wird nur noch geschwätzt. Es wird,
wenn gehandelt wird, nur noch Chaos gestiftet und
schlechte Qualität geliefert. Ich habe es Ihnen heute Mor-
gen schon gesagt: Wir werden Ihnen bei jedem Schritt auf
die Finger gucken. Wir gucken zunächst beim Ausfüh-
rungsgesetz hin. Wir sehen Chaos, Schlampigkeit,
schlechte und späte Ausführung, außerdem ist es zu spät
eingebracht. All dies ist wieder nur ein Beweis dafür, was
wir Ihnen schon die ganze Zeit vorwerfen: Sie sind nicht
in der Lage, in Hessen eine anständige Arbeitsmarktspo-
litik umzusetzen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank. – Das Wort hat die Frau Kollegin Fuhrmann
für die SPD-Fraktion.

Petra Fuhrmann (SPD):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen,
worüber wir gerade debattieren: Wir debattieren über ein
Thema, bei dem Herr Boddenberg wortreich schwadro-
nierte. So muss man es bezeichnen.

(Kordula Schulz-Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Nicht gesprochen hat! – Zuruf des Abg. Mi-
chael Boddenberg (CDU))

Wir reden über den Gesetzentwurf für ein Hessisches Ge-
setz zur Ausführung des Zwölften Bundessozialgesetzbu-
ches und des Zweiten Bundessozialgesetzbuchs und zur
Änderung anderer sozialrechtlicher Vorschriften. Herr
Kollege Boddenberg, ich möchte noch einmal sagen, dass
Sie es wortreich geschafft haben, eine Viertelstunde lang
über die grundsätzliche Philosophie der CDU zu schwa-
dronieren.
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Ich will ganz kurz zusammenfassen, was Sie sehr wort-
reich und blumig vorgetragen haben – es bleiben drei Aus-
sagen übrig –: Weg mit dem Kündigungsschutz, Tarifver-
träge brauchen wir nicht, und Niedriglöhne sind die Zu-
kunft. – Ich sage Ihnen: Die Bevölkerung begreift das so,
egal, wie blumig Sie das umschreiben, meine Damen und
Herren.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben hiermit eindeutig das Thema verfehlt. Ich kann
es ja verstehen. Es war Ihnen offenbar peinlich, zu diesem
schlampig gemachten Gesetzentwurf zu sprechen.

Meine Damen und Herren, mit der Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einer einheitlichen
Grundsicherung für alle Arbeit suchenden Menschen –
für Menschen, denen nichts fehlt außer Arbeit – mit dem
Ziel, dass diese Menschen besser und effektiver in Arbeit
vermittelt werden, vollziehen wir in Deutschland einen
Paradigmenwechsel. Die Zusammenlegung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe führt erstens zu einer finanziellen
Entlastung der Kommunen, die lange überfällig war.
Denn die Kommunen sind über die letzten 20 Jahre als
Ausfallbürgen in Anspruch genommen worden für die
Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit, für die Sie natürlich
nie zuständig waren.

Zweitens wird mit dem Grundsatz des Förderns und For-
derns allen arbeitsfähigen Menschen in Deutschland der
Zugang zu aktiven Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik
eröffnet. Das ist eine große Chance für die Menschen, die
oft jahrelang Sozialhilfe erhalten haben, weil sie langzeit-
arbeitslos waren. Ich möchte deutlich betonen, was sozial-
demokratische Landräte und Oberbürgermeister in Hes-
sen in Verantwortung für die Menschen vor Ort seit Jah-
ren getan haben, und in dem Zusammenhang einige der
Beschäftigungsgesellschaften erwähnen: die ZAUG in
Gießen, die GOAB in Offenbach, die WJW in Wiesbaden,
die WAUS in der Wetterau und das BBZ im Main-Kinzig-
Kreis.All das geschah unter der Leitung sozialdemokrati-
scher Landräte und Oberbürgermeister,

(Birgit Zeimetz-Lorz (CDU): Falsch!)

die sich ihrer Verantwortung gestellt haben. – Frau Kolle-
gin, als die WJW entstand, wurde die Stadt Wiesbaden so-
zialdemokratisch regiert. – Alle diese Institutionen haben
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vor Ort ein-
gerichtet, weil sie in Verantwortung für die Menschen Ar-
beit, Beschäftigung und Qualifizierung schaffen wollen,
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD)

Insofern ist es gut, dass sich der Paradigmenwechsel in-
zwischen in der ganzen Republik ausbreitet. Das ist nicht
auf Ihrem Mist gewachsen – schon gar nicht auf dem Mist
von Herrn Koch oder Frau Lautenschläger. Das muss hier
einmal ganz klar gesagt werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, diese Reform bietet durch die
finanzielle Entlastung der Kommunen auch große Chan-
cen, endlich etwas zu tun, was mir sehr am Herzen liegt:
1,5 Milliarden c für den hoffentlich massiven Ausbau der
Betreuung von Kindern unter drei Jahren einzusetzen.

Was steht dem vonseiten der Landesregierung gegen-
über? Eine Chaosstrategie und die Operation Giftpille –
so hat der „Spiegel“ sehr richtig getitelt. Wir erleben Ne-
belkerzenwerfen, Chaos im Bundesrat und Chaos in Hes-

sen. Ich nenne nur das Stichwort Groß-Gerau. Darüber
wurde heute Morgen schon gesprochen. Lauter Etiketten,
lauter Luftblasen. Es werden Netzwerke gegründet, öf-
fentlichkeitswirksam wird ein Label an das Ministerium
geklebt. Meine Damen und Herren, das ist alles ein biss-
chen zu wenig für die Menschen. Das ist nämlich Etiket-
tenschwindel.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Im Fall Groß-Gerau ist deutlich geworden, dass Ihr Ver-
waltungshandeln offensichtlich keinen fachlichen Überle-
gungen, sondern nur parteitaktischen Spielchen folgt.
Denn sonst wären Sie in der Lage, uns die Kriterien und
die Entscheidungsgründe ganz klar auf den Tisch zu legen.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): So ist es!)

Sie wären in der Lage, zu sagen, wer sich mit welchem
Konzept beworben hat und nach welchen fachlichen
Überlegungen die Landesregierung entschieden hat. Es
ist die Aufgabe einer Landesregierung, dies fachlich zu
entscheiden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Ursula Hammann (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Es waren wahrscheinlich gar
keine fachlichen Überlegungen!)

Dann stelle ich fest: Dieser Gesetzentwurf, den Sie uns
heute vorlegen, ist total schlampig gearbeitet. Er kommt
viel zu spät. Darauf hat Herr Dr. Jürgens in großer Klar-
heit und großer Eindeutigkeit hingewiesen. Ich möchte
dieser juristischen Bewertung, die ich voll und ganz teile,
nichts hinzufügen.

Ein Ausführungsgesetz zum SGB II und SGB XII „offen-
siv“ zu nennen, zeigt: Herr Metz ist unglaublich gut in
Sprechblasenwerbung und Frau Lautenschläger im Ne-
belkerzenwerfen und Etikettenschwindeln.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, ich will jetzt nicht in Einzel-
heiten gehen. Das hat Herr Dr. Jürgens bereits gut darge-
stellt. Außerdem werden wir dazu auch eine Anhörung
haben.Aber ich möchte an zwei Stellen doch ein paar Be-
merkungen machen.

Erstens. Unter dem Punkt „Kosten“ auf dem Vorblatt
steht, das Gesetz sei im Verhältnis zwischen Land und
Kommunen finanzneutral. Das stimmt nicht. Es ist nicht
finanzneutral. Hier fehlt zumindest ein Bezug zum Wohn-
geld bzw. zum Finanzausgleichsgesetz. Den Kommunen
steht nämlich das eingesparte Wohngeld in voller Höhe
zur Verfügung. Das sind mindestens 50 Millionen c. Ich
betone das Wort „mindestens“. Hier muss noch einmal re-
cherchiert werden, wie hoch die Kosten im Augenblick
wirklich sind.

Zweiter Punkt. Es sollen sowohl das Widerspruchsverfah-
ren als auch die Sozialhilfekommission abgeschafft wer-
den. Auch das kritisieren wir nachdrücklich.

Was fällt sonst noch auf? Der Gesetzentwurf strotzt vor
sprachlich eindeutiger Bevorzugung der optierenden
Kommunen. Das Wort Arbeitsgemeinschaft kommt in
dem gesamten Gesetzentwurf nicht ein einziges Mal vor.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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Ich habe es an dieser Stelle schon einmal gesagt: Es ist re-
lativ egal, ob die Menschen von einer optierenden Kom-
mune oder von einer Arbeitsgemeinschaft betreut wer-
den. Das ist den Menschen völlig egal.Wichtig ist, dass sie
gefördert werden, dass sie beraten werden, dass sie Quali-
fizierungsangebote erhalten und – nicht zuletzt – dass sie
Geld bekommen. Die Organisationsform ist ihnen völlig
egal.

Ich empfinde es schon als Provokation, wenn in der Be-
gründung zu § 8 Abs. 1 steht:

Im Zentrum der erfolgreichen Vermittlung von
Hilfe suchenden in Erwerbstätigkeit stehen die
kommunalen Vermittlungsagenturen. Sie vereinen
Sachverstand und Ortsnähe und bieten die Gewähr
für eine effiziente Eingliederungsarbeit.

Das ist schlicht eine Provokation. Das ist zynisch gegen-
über all den Arbeitsgemeinschaften, die das mindestens
genauso gut und mit großer Bereitschaft leisten werden.

(Beifall bei der SPD und der Abg. Kordula Schulz-
Asche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

In diesem Gesetzentwurf fehlt das grundsätzliche Be-
kenntnis des Landes – das fordere ich hier zum wieder-
holten Male ein – zur Unterstützung aller Organisations-
formen und nicht nur der optierenden Kommunen. Des-
wegen noch einmal: Sie müssen beide Organisationsfor-
men gleich behandeln. Das gilt in sprachlicher Hinsicht
für diesen Gesetzentwurf, das gilt beim Wohngeld, das gilt
bezüglich der wenigen übrig gebliebenen Arbeitsmarkt-
mittel oder auch beim Sozialhilfelastenausgleich.

Ich sagen Ihnen:Wir werden Ihnen sehr genau auf die Fin-
ger sehen. Denn dieser Gesetzentwurf zeigt wieder ein-
deutig:

(Zuruf des Abg. Clemens Reif (CDU))

Ihnen mögen Ihre offensiven Experimentierklauseln,
sonstigen Spielchen und die Wortschöpfungen des Herrn
Metz gefallen, aber wir werden Ihnen das nicht durchge-
hen lassen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank, Frau Kollegin Fuhrmann.

Bevor der Kollege Rentsch das Wort bekommt, darf ich
darauf hinweisen, dass auf Ihren Plätzen ein Dringlicher
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU betreffend
Standort des Opel-Werks in Rüsselsheim erhalten,
Drucks. 16/2762, verteilt worden ist. – Die Dringlichkeit ist
gegeben. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesord-
nungspunkt 76.

Florian Rentsch, Sie haben das Wort.

Florian Rentsch (FDP):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Dass wir im Herbst 2004 über die Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe hier im Landtag sprechen
können, ist für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitiker si-
cherlich ein sehr großer Erfolg.

Wie Sie wissen, ist das eine Diskussion, die die Politik
schon seit Jahren begleitet. Die FDP hat Mitte der Acht-

zigerjahre zum ersten Mal gefordert, dass wir zwei steuer-
finanzierte Hilfesysteme zusammenführen, damit auch
Verwaltungsstrukturen und Bürokratie abbauen, den
Menschen, die in Sozialhilfe sind, die Möglichkeit geben,
an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen, und allen
erwerbsfähigen Arbeitslosen die Chance eröffnen, wieder
in das Berufsleben zurückzukehren. Das ist ein sozialpoli-
tisches Anliegen, das wir alle unterstützen. Deshalb ist
heute ein schöner Tag für die Menschen in diesem Lande.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU)

Wir diskutieren das Thema Hartz IV heute nicht zum ers-
ten Mal. Das Thema Hartz IV ist nicht nur für die Kom-
munen und die Menschen in diesem Land, sondern auch
für die Politiker eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Wenn Sie bedenken, wie oft und intensiv wir uns hier mit
diesem Thema auseinander gesetzt haben, dann sehen Sie,
wie wichtig wir das Thema nehmen. Es ist keine Frage,
dass wir darüber streiten können, wie die Landesregie-
rung den Gesetzentwurf ausgestaltet hat, und Hartz IV
wird uns auch in Zukunft beschäftigen, weil die Probleme,
die mit Hartz IV und dem Arbeitslosengeld II auf uns zu-
kommen, erst in 2005 richtig wirksam und sichtbar wer-
den.

Meine Damen und Herren, es geht uns darum, dass wir ab
2005 kein Chaos in unserem Land haben. Deshalb stimme
ich der Kollegin Fuhrmann ausnahmsweise einmal zu,
nämlich bei der Forderung, dass das Land sowohl die op-
tierenden Kommunen als auch die Kommunen, die eine
Arbeitsgemeinschaft bilden, unterstützt. Wir dürfen nicht
nur eine Organisationsform unterstützen, auch wenn ich
an der Stelle zugeben muss, dass wir Liberale uns immer
gewünscht haben, dass die Option und nicht die Arbeits-
gemeinschaft zur Regel wird. Das ist aber eine Frage, die
wir an der Stelle nicht noch einmal neu aufrollen wollen.

(Beifall bei der FDP – Demonstrativer Beifall bei
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich will konkret auf den Gesetzentwurf eingehen. Frau
Ministerin, ich sage ganz ehrlich, ich habe gar nicht wahr-
genommen, dass das Wort Arbeitsgemeinschaft nicht im
Gesetzentwurf steht. Der Kollege Dr. Jürgens hat aber da-
rauf hingewiesen. Vielleicht handelt es sich nur um einen
Formulierungsfehler im Gesetzentwurf, aber es ist klar,
dass das Land auch die Arbeitsgemeinschaften unterstüt-
zen muss. Deshalb denke ich, ist es keine Frage, die Minis-
terin wird nicht nur die optierenden Kreise unterstützen,
sondern auch die Arbeitsgemeinschaften.

(Beifall bei der FDP)

Ich will den Titel des Gesetzentwurfs nicht kommentie-
ren, aber es ist schon so, dass mit diesem Gesetz erhebli-
che Probleme auf die Kommunen zukommen werden. In
vielen Kommunen, die optiert haben, wird momentan ein
Streit über die Einführung von 1-c-Jobs geführt, der die
Ausmaße eines Glaubenskriegs angenommen hat. Leider
ist das Wiesbadener Kommunalparlament nicht so pro-
gressiv wie der Frankfurter Sozialdezernent Franz Frey
von der SPD, der zu den 1-c-Jobs einen aus meiner Sicht
sehr progressiven Vorschlag gemacht hat. Ich würde mir
von vielen Kommunen in Hessen wünschen, dass sie die-
sem Beispiel folgen, denn Herr Frey nutzt die Möglich-
keiten, die das Gesetz bieten wird.

Wir haben in der Vergangenheit viele Millionen Euro für
die Versuche ausgegeben, langzeitarbeitslose Menschen
über theoretische Maßnahmen aus der Spirale der Ar-
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beitslosigkeit herauszuholen. Diese Maßnahmen sind
zum Teil im Rahmen des Sparpakets weggefallen. Sie sind
meines Erachtens mittlerweile völlig überflüssig, denn es
ist sinnvoller, 1-c-Jobs zu schaffen. Wir können damit
Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit herausholen,
wir können sie wieder auf den Arbeitsmarkt zurückfüh-
ren, wir können ihnen wieder eine Sinn stiftende Tätigkeit
geben.

Ich bin an der Stelle aber der gleichen Überzeugung wie
der Kollege Boddenberg, dass wir darauf achten müssen,
den „Drehtüreffekt“ zu vermeiden: den zweiten Arbeits-
markt zu stärken und dadurch legale Arbeitsplätze auf
dem ersten Arbeitsmarkt zu vernichten.

(Beifall bei der FDP)

Nichtsdestotrotz bitte ich auch hier darum, die Idee der 
1-c-Jobs nicht schlechtzureden. Es sind keine menschen-
verachtenden Tätigkeiten, die dort ausgeführt werden.
Wenn der Staat Menschen eine Unterstützung zukommen
lässt, dann können diese auch etwas an die Gesellschaft
zurückgeben. Ich denke, wir sollten diesen Weg gemein-
sam gehen und nicht politisch zerreden.

Frau Ministerin, ich habe zu dem Gesetzentwurf unter an-
derem die konkrete Frage, wie die Unterstützung der
Kommunen im Rahmen der Beratung ausgestaltet wird.
Wie wird das Land die Kommunen unterstützen? Wie
wird das Land mit ihnen zusammenarbeiten? Wie arbeitet
das Land mit den Arbeitsgemeinschaften zusammen?
Alle diese Fragen werden wir hoffentlich klären können,
denn sie sind für uns wichtig.

Frau Ministerin, Sie haben in der letzten Woche ein Netz-
werk zur Zusammenarbeit der Kommunen im Rahmen
der Option ins Leben gerufen. Ich will nicht wie die Kol-
legen über die Frage schwadronieren, ob ein Netzwerk die
richtige Form der Zusammenarbeit ist. Ich finde es gut,
dass das gemacht wird, weil ich glaube, dass ein Austausch
unter den Kommunen sehr sinnvoll ist. Die Kommunen
verfügen über unterschiedliche Erfahrungen und können
voneinander profitieren. Frau Ministerin, es wäre aber
schon schön – das ist ein Zeichen, dass wir uns nicht vor
Arbeit drücken –, wenn die Kolleginnen und Kollegen So-
zialpolitiker an dem Netzwerk mitwirken könnten, denn
wir würden schon gerne wissen, was passiert. Daran sehen
Sie, dass wir unsere Verantwortung als Opposition an die-
ser Stelle sehr ernst nehmen.

(Lachen des Abg. Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

– Der Kollege Frömmrich freut sich. Das ist auch für mich
eine große Freude.

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP)

Da hatte meine Rede doch etwas Positives. Vielen Dank,
Herr Kollege Frömmrich.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Von Opposition kann bei Ihnen keine Rede
sein!)

Meine Damen und Herren, wir würden uns freuen, wenn
das Netzwerk auch für uns offen wäre. Ich glaube, in die-
sem Netzwerk wird nichts Geheimes besprochen. Wir
wollen daran progressiv und konstruktiv mitwirken. Ich
würde mich freuen, wenn wir Sozialpolitiker die Möglich-
keit hätten, an dem Netzwerk teilzunehmen.

(Beifall bei der FDP – Clemens Reif (CDU): Ich
freue mich auch!)

– Ich bemerke nicht nur Freude im ganzen Haus, sondern
auch, dass viele Kollegen an dem Netzwerk teilnehmen
wollen. Das ist immer gut. Es gibt Netzwerke in den Par-
teien, aber auch Netzwerke auf der Regierungsebene. Ich
denke, beides sollte man an der Stelle verknüpfen. Das ist
ein ganz hervorragender Vorschlag der Kollegen der
CDU.

Meine Damen und Herren, ich will noch auf zwei Punkte
hinweisen, die mir besonders wichtig sind. Wir haben im
Rahmen der Ausgestaltung von Hartz IV in den optieren-
den Kommunen erhebliche Probleme.Wir Liberale haben
immer gesagt, wir sehen die Option als eine große Chance
an. Das ist keine Frage.Aber sie ist auch ein großes Risiko.
Sie ist deshalb ein erhebliches Risiko, weil auf die Kom-
munen eine große finanzielle Belastung zukommt und die
Kommunen Strukturen schaffen müssen, die sie vorher
nicht hatten.

In Wiesbaden diskutieren wir beispielsweise im Moment
ganz konkret über die Vorstellung, dass die Leute, die frü-
her die Sozialhilfe ausgezahlt haben, in Zukunft als Sach-
bearbeiter, als Fallmanager alle Probleme, die ein Lang-
zeitarbeitsloser mit sich bringt, lösen sollen. Früher ging es
nur darum, einem Arbeitslosen am Monatsanfang sein
Geld auszuzahlen. In Zukunft soll der zuständige Sachbe-
arbeiter dafür sorgen, dass alle Erwerbshemmnisse eines
Arbeitslosen aus dem Weg geräumt werden: Drogenpro-
bleme, Familienprobleme, Schulden usw. Er soll für den
Betroffenen Qualifikationsmaßnahmen einleiten. Da
frage ich an dieser Stelle zu Recht: Welche Qualifikatio-
nen brauchen diese Fallmanager? Auch das wird für viele
Kommunen ein Problem werden.

(Beifall bei der FDP)

Wir müssen dafür sorgen, dass die Fallmanager qualifi-
ziert sind. Mich würde eine Antwort der Landesregierung
auf die Frage interessieren, wie wir es schaffen, Sachbear-
beiter zu echten Fallmanagern zu machen. Diese Idee ha-
ben wir ja übernommen, sie stammt gar nicht von uns. Es
wird nichts bringen, wenn wir reine Sachbearbeiter in den
Amtsstuben sitzen haben, die weiterhin Geld auszahlen
und zu einem Arbeitslosen sagen: Machen Sie doch viel-
leicht einmal eine SAP-Schulung oder etwas anderes. –
Die Fallmanager müssen sich wirklich um die Betroffenen
kümmern, sonst wird das ein Riesenreinfall.

(Beifall bei der FDP)

Ich möchte an dieser Stelle trotzdem ein paar Punkte her-
ausstellen, weil Hartz IV ein Vermittlungsergebnis zwi-
schen den Fraktionen im Deutschen Bundestag gewesen
ist. Diese Feststellung kommt mir gerade in der Debatte
um die Hartz-IV-Demonstrationen, die wir jeden Montag
in Deutschland erleben, zu kurz. Hartz IV bringt den
Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen, eine deutlich
stärkere soziale Absicherung, als diese jemals vorher hat-
ten. Die Arbeitslosengeldbezieher sind komplett sozial-
versichert. Das heißt, sie sind pflege-, kranken- und ren-
tenversichert. Das hat es vorher nicht gegeben. Dies er-
folgt zusätzlich zu der Auszahlung des Grundregelsatzes,
der im Westen Deutschlands 345 c beträgt. Wenn be-
hauptet wird, Hartz IV sei eine „Ausbeutung der Leis-
tungsbezieher“, dann sollten wir das parteiübergreifend
zurückweisen. Das, was der Staat hier macht, ist sozial ver-
antwortlich. Das haben wir immer gefordert. Wir sollten
nicht in die Falle gehen, den Demonstranten zuzustimmen
nach dem Motto, das sei alles ganz schlimm.

Zweitens. Die Grenzziehung zwischen Leistungsempfän-
gern, die erwerbsfähig sind, und solchen, die es nicht sind,
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wird im Gesetz klar gezogen. In SGB II und SGB XII neh-
men wir eine strikte Trennung vor. Es ist ein Erfolg, dass
man auch das geschafft hat. Das war ein langer Prozess,
aber auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Drittens. Sozialhilfe und Grundsicherung sind klar ge-
trennt. In der Kommune gibt es dafür eine klare Zustän-
digkeit – für beides ist ja die Kommune, der Sozialhilfe-
träger zuständig.Auch das ist ein Erfolg, das muss man an
dieser Stelle herausstellen.

Meine Damen und Herren, ich sehe also beim SGB II
nicht so schwarz wie die Kollegen der Opposition.Aber es
sind hier noch viele Fragen offen. Diese Fragen müssen
wir besprechen, wenn wir mit diesem Gesetz verantwor-
tungsvoll umgehen wollen.

(Beifall bei der FDP)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kollege Dr.
Jürgens hat das SGB XII angesprochen. Wie Sie wissen,
haben wir Liberale uns auf Bundesebene nicht unbedingt
begeistert zu den Vorstellungen der Bundesregierung zu
SGB XII erklärt. Denn in vielen Bereichen gibt es dort
eine stärkere Bürokratisierung, als wir uns das vorgestellt
haben. Aber Dr. Jürgens hat den Aspekt der Zuständig-
keit für die ambulante und die teilstationäre Pflege ange-
sprochen. Das in zwei Hände zu geben, ist sicherlich nicht
der richtige Weg, und auch das müssen wir diskutieren,
Frau Ministerin.

Dann die Frage der Budgets. Beim Pflegebudget sehen
wir schon einen deutlichen Fortschritt gegenüber der bis-
herigen Regelung. Durch persönliche Budgets werden
Menschen mit Behinderung in die Lage versetzt, ihr Le-
ben – hoffentlich – weitestgehend eigenständig führen zu
können. Sie werden nicht mehr – Sie kennen diese For-
mulierung – zum Objekt der staatlichen Förderung, son-
dern sie werden wirklich als Menschen ernst genommen.
Wir sollten von dieser staatlichen Fürsorgementalität
wegkommen. Sie sollen ihr Leben selbst gestalten kön-
nen.

Ich glaube, auch das ist ein Fortschritt. Gemeinsam mit
dem Landeswohlfahrtsverband werden wir hier schauen
müssen, dass wir das sehr sorgfältig und verantwortungs-
voll organisieren. Auch das wird nicht ganz einfach wer-
den.

Meine Damen und Herren, insgesamt kommt auf uns als
Landtagspolitiker eine ganze Reihe von Diskussionen
zum SGB II und SGB XII zu. Wir werden diese Diskus-
sionen im Ausschuss ausführlichst führen und freuen uns
über jede konkrete Antwort.

Für meine Person – ich glaube, das sehen die Kollegen
auch so – sage ich, wir könnten im Rahmen des Netzwerks
konstruktiv mitwirken. Ich hoffe, dass wir diese Diskus-
sionen langsam zum Abschluss bringen und schließlich am
01.01.2005 ein neues System mit Hartz IV beginnt, das
den Menschen wirklich hilft und ihnen nicht schadet. –
Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Kordula
Schulz-Asche und Dr. Andreas Jürgens (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Vizepräsident Frank Lortz:

Vielen Dank, Kollege Rentsch. – Damit ist diese Ausspra-
che zur ersten Lesung beendet.

Der Gesetzentwurf wird zur Vorbereitung der zweiten
Lesung dem Sozialpolitischen Ausschuss überwiesen. –
Das ist Konsens. Damit ist dieser Punkt erledigt.

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Vormit-
tagssitzung. Ich berufe die Fortsetzung dieser Sitzung für
14 Uhr ein. – Alles Gute.

(Unterbrechung von 12.53 bis 14.02 Uhr)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Meine Damen, meine Herren! Wir setzen die unterbro-
chene Plenarsitzung fort. Vereinbarungsgemäß rufe ich
die Tagesordnungspunkte 31, 32 und 33 auf. Bevor ich das
tue, möchte ich Ihnen bekannt geben, dass in der Mittags-
pause auf Ihren Plätzen die Publikation über das Sympo-
sium aus Anlass des 150. Todestages von Georg Moller
ausgelegt worden ist. Sie ist in der Reihe hessischer Schrif-
ten zum Föderalismus und des Parlamentarismus als Nr.
10 erschienen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 31 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Europaausschus-
ses zu dem Antrag der Fraktion der CDU betreffend not-
wendige Überarbeitung des Entwurfs der Verordnung für
die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer
Stoffe – Drucks. 16/2528 zu Drucks. 16/2217 –

Berichterstatter ist Herr Abg. Lenz. – Auf Berichterstat-
tung wird verzichtet.

Tagesordnungspunkt 32:

Beschlussempfehlung und Bericht des Europaausschus-
ses zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend EU-
Chemikalienpolitik – Drucks. 16/2529 zu Drucks. 16/2345 –

Auch hier wird auf Berichterstattung verzichtet.

Ich rufe weiter Tagesordnungspunkt 33 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Europaausschus-
ses zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN betreffend Ökologie und Verbraucherschutz
zu einer innovativen und wettbewerbsfähigen EU-Chemi-
kalienpolitik – Drucks. 16/2530 zu Drucks. 16/2406 –

Auch hier wird auf Berichterstattung verzichtet. – Die
Fraktionen haben vereinbart, dass diese drei Beschluss-
empfehlungen mit zehn Minuten Redezeit besprochen
werden. Als erster Redner hat sich Herr Dr. Lennert für
die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet.

Dr. Peter Lennert (CDU):

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Keine andere bedeutende Branche in Europa ist be-
reits heute so stark reguliert wie die chemische Industrie.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Dabei ist das Europaprogramm zur Registrierung, Be-
wertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe,
mit Abkürzung REACH, nicht berücksichtigt. Nahezu al-
les wird von Brüssel jetzt schon geregelt. Das betrifft nicht
nur die großen chemischen Unternehmen, sondern das
geht über die kleinen und mittleren Unternehmen bis hin
zur chemischen Reinigung.

Zunächst bezogen sich die Regulierungen mehr auf Ein-
träge in die Luft, das Wasser und den Boden sowie auf die
Sicherheit der Chemieanlagen. Dann kamen Arbeits-
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schutzaspekte und Regulierungen hinzu, die auf einen
sparsamen Umgang mit den knappen Ressourcen hinwir-
ken sollen. In den letzten zehn Jahren sind es zunehmend
stoff- und produktbezogene Regelungen, die zu beachten
sind. Die Unternehmen der chemischen Industrie unter-
liegen heute über 500 Umweltregulierungen, rund ein
Drittel davon betreffen chemische Stoffe. Darunter sind
die EU-Altstoffverordnung, die Notifizierungs- und Prüf-
pflichten für neue Stoffe, Spezialvorschriften sowie Richt-
linien für Arzneimittel, für Kosmetika, für Biozide, für
Pflanzenschutzmittel, für Düngemittel, Lebensmittel, Be-
darfsgegenstände und vieles mehr.

Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus haben die chemi-
schen Unternehmen sowohl national als auch internatio-
nal eine Reihe von Eigeninitiativen mit dem Ziel ergrif-
fen, die Sicherheit ihrer Stoffe zu überprüfen und zu ver-
bessern. Zum Beispiel wurde 1988 das deutsche Prüfpro-
gramm für Altstoffe in Kooperation mit der Bundesregie-
rung gestartet. Das Programm verlief außerordentlich er-
folgreich, wesentlich erfolgreicher als die seit 1993 gel-
tende EU-Altstoffverordnung. Die Ergebnisse wurden
auch in Englisch veröffentlicht, sodass sie grundsätzlich
europaweit verwertbar sind.

Programme für die Beurteilung der möglichen Wirkung
von Hormonen und hormonähnlichen Stoffen auf den
Menschen und die Umwelt sowie die Risikobewertung
von Waschmittelinhaltsstoffen wurden dargelegt. Viele
Stoffe werden bereits seit Jahrzehnten produziert, ver-
marktet und von uns allen verwendet. Die chemischen
Unternehmen haben in dieser langen Zeit vielfältige Er-
fahrungen mit dem Umgang mit diesen Stoffen gesam-
melt und die Sicherheitsmaßnahmen Schritt für Schritt
auf den heutigen hohen Stand gebracht. Die Zahlen der
Berufsgenossenschaften belegen, dass die chemiespezifi-
schen Arbeitsunfälle auf historischem Tiefstand sind und
die Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit seit Jah-
ren zurückgehen.

In der Bevölkerung sind die Ursachen für die Zunahme
bestimmter Krankheiten wie Krebs oder Allergien nicht
etwa Industriechemikalien. Es handelt sich vielmehr zum
großen Teil um Alterskrebs, der bei steigender Lebenser-
wartung natürlich zunimmt, und Krebsarten, die nach-
weislich mit dem Rauchen, ungesunder Ernährung, Infek-
tionen und erhöhtem Alkoholgenuss zusammenhängen.
Internationale Studien erhärten einen positiven Zu-
sammenhang zwischen Wohlstand, übertriebener Hy-
giene und der Zunahme von Allergien.

(Christel Hoffmann (SPD): Wir müssen wieder
dreckig werden!)

Vor diesem Hintergrund wird klar, wir haben ein sehr ho-
hes Niveau erreicht. Mit REACH wird es kaum einen gro-
ßen Sprung nach vorne beim Schutz von Umwelt und Ge-
sundheit geben. Die Möglichkeit, von Chemikalien ausge-
hende Risiken noch weiter zu reduzieren, ist begrenzt.
REACH ist jedoch eine Chance für die europäische Che-
mieindustrie, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovations-
kraft im internationalen Vergleich zu stärken. Anstelle ei-
ner Vielzahl von komplizierten und nicht aufeinander ab-
gestimmten stoff- und chemikalienbezogenen EU-Rege-
lungen könnte ein konsistentes Regelwerk für Chemika-
lien entstehen – könnte. Insbesondere müsste das ineffi-
ziente, innovationshemmende Verfahren zur Zulassung
neuer Stoffe verbessert werden. Das neue System könnte
auch dem Verbraucher klarmachen, dass der Umgang mit
Chemikalien sicher ist. Das wäre für das Geschäft in Eu-
ropa nicht schlecht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Der Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommis-
sion vom 29. Oktober 2003 war diesbezüglich allerdings
eine Enttäuschung.

(Beifall des Abg. Frank Gotthardt (CDU))

Die Chance, ein wirklich neues, fortschrittliches und flexi-
bles Chemikalienrecht zu schaffen, wurde verpasst. Das
ist schade. Das vorgesehene System aus Registrierung,
Bewertung und Zulassung ist viel zu bürokratisch, zu
komplex und zu aufwendig. Mit REACH wird ein über 20
Jahre altes Konzept, das sich in der Praxis nicht bewährt
hat, im Prinzip weitergeführt und auch auf die Altstoff-
verordnung ausgedehnt.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das stimmt doch gar nicht!)

Die Prüfanforderungen richten sich weiterhin in erster Li-
nie danach, in welcher Menge ein Stoff produziert oder
importiert wird und ob er gefährliche Eigenschaften hat.
Entscheidend dafür, ob ein Risiko für Mensch oder Um-
welt existiert, ist aber die Exposition, d. h. die Höhe, Art
und Dauer der Belastung, der Mensch und Umwelt tat-
sächlich ausgesetzt sind. Gefährliche Eigenschaften an
sich ergeben noch kein Risiko.

Ein weiterer Kritikpunkt ist für uns, dass die Chance, ein
einheitliches konsistentes Regelwerk zu schaffen, nicht
genutzt wurde. Die Vielzahl bereits bestehender chemika-
lienrechtlicher Regelungen wird nach dem Kommissions-
vorschlag neben REACH weiter Bestand haben.

Hieraus ergeben sich zwangsläufig Doppelregelungen
und Widersprüche. Wenn der Verordnungsvorschlag so
verabschiedet werden wird, wird REACH gravierend ne-
gative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Chemieunternehmen und der gesamten In-
dustrie haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Eine Reihe von Studien, die es in verschiedenen Mitglied-
staaten der Europäischen Union dazu gegeben hat, hat
das bestätigt. Die Ergebnisse sind alarmierend. Insbeson-
dere in den vielen kleinen und mittleren Unternehmen
wird der zeitliche, personelle und finanzielle Aufwand, der
erforderlich sein wird, um die wesentlichen Anforderun-
gen, die sich aus der Verordnung ergeben, zu erfüllen, nur
in begrenztem Umfang oder gar nicht geleistet werden
können. Es ist deutlich geworden, dass die Mehrzahl der
Unternehmen eine fachliche Beurteilung der Produkte in
der von REACH geforderten Detailtiefe und in dem ge-
forderten Umfang insbesondere wegen der dabei entste-
henden Kosten nicht gewährleisten kann. Hier muss sach-
gerecht nachgearbeitet werden. Dabei sind Broschüren
wie die, die Bundesumweltminister Trittin verbreitet, we-
nig hilfreich. Ja, sie sind sogar für unser Land schädlich.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Widerspruch
der Abg. Ursula Hammann und Martin Häusling
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Darin wird eine Schlüsselindustrie unseres Landes insge-
samt als von Katastrophen geschüttelt diffamiert. Die
Mitarbeiter der chemischen Industrie sind zu Recht be-
sonders darüber empört, dass der Minister in seinen Ver-
lautbarungen sogar so weit gegangen ist, der chemischen
Industrie Großversuche an Menschen zu unterstellen.
Herr Trittin sollte sich für diese Entgleisung entschuldi-
gen. Denn die Beschäftigten der chemischen Industrie
sind keine Hasardeure, die mit dem Leben ihrer Mitbür-
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ger und ihrem eigenen Leben spielen. Sie haben es nicht
verdient, dass man so mit ihnen umgeht.

(Beifall bei der CDU)

Meine Ausführungen haben deutlich gemacht, dass es in
den nächsten 20 Jahren in der chemischen Industrie und
der gesamten Industrielandschaft Europas zu erheblichen
Verwerfungen kommen würde, wenn REACH so in Kraft
gesetzt würde, wie es bisher von der Kommission vorge-
schlagen wurde. Das wird natürlich insbesondere da spür-
bar werden, wo die chemische Industrie eine große Be-
deutung hat. In Deutschland sind das Nordrhein-Westfa-
len, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Wir
werden dadurch neue so genannte strukturschwache Re-
gionen erhalten. Nicht nur ehemalige Regionen des Berg-
baus und der Stahlindustrie, wie das Ruhrgebiet, werden
dann nach Subventionen rufen. Vielmehr werden dann
auch Regionen, in denen es ehemals die chemische Indus-
trie gab, nach Subventionen rufen. Kann das politisch ge-
wollt sein? Wir sagen dazu Nein. Noch ist es Zeit, die Wei-
chen für eine neue Chemikalienpolitik richtig zu stellen.
Der Antrag der CDU-Fraktion zielt darauf ab. Wir bitten
um Ihre Unterstützung. – Ich danke Ihnen für die Auf-
merksamkeit.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Als nächste Rednerin spricht Frau Abg. Hoffmann für die
SPD-Fraktion.

Christel Hoffmann (SPD):

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir disku-
tieren über die Neuordnung des Chemikalienrechts in der
Europäischen Union. Herr Kollege Dr. Lennert hat da-
rauf hingewiesen, dass seit Oktober letzten Jahres dazu
ein Verordnungsentwurf vorliegt. Es handelt sich dabei
um den zweiten Verordnungsentwurf, der auf ein Weiß-
buch folgt. Zurzeit läuft ein Modifikations- und Verbesse-
rungsprozess zu diesem Verordnungsentwurf.Wir fordern
die Landesregierung auf, sich endlich aktiv in diesen Pro-
zess einzubringen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dieser Entwurf enthält eines der komplexesten Gesetzes-
werke der europäischen Umweltpolitik. Der Entwurf soll
später ca. 40 alte Verordnungen ersetzen.

Ich möchte noch einmal betonen: Alle in der europäi-
schen Chemikalienpolitik sind sich in der Zielsetzung ei-
nig. Es geht um einen vorsorgenden Umwelt- und Ver-
braucherschutz, der gleichzeitig den ökonomischen Er-
folg und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der che-
mischen Industrie unterstützen soll.

Ich möchte nun in aller Kürze den Unterschied zwischen
der derzeitigen Genehmigungspraxis im Chemikalien-
recht und der beabsichtigten Art der Chemikalienzulas-
sung skizzieren. Dabei möchte ich besonders den Gedan-
ken der Vorsorge herausarbeiten, der in der neuen Rege-
lung niedergelegt ist.

Zunächst möchte ich auf die alte Rechtslage zu sprechen
kommen. Es besteht kein Zweifel darüber, dass die Alt-
stoffverordnung der Europäischen Union gescheitert ist.
An ihr gab es auch heftige Kritik vonseiten der Unter-
nehmen. Mittlerweile sind sehr viele Altstoffe nach den
neu geltenden Regelungen der Europäischen Union auf

ihre Gefährlichkeit untersucht worden. Aber da klaffen
noch erhebliche Lücken. Außerdem muss immer noch
von der Behörde der Nachweis erbracht werden, dass ein
Stoff ein besonderes Risiko darstellt. Ich möchte in die-
sem Zusammenhang an die Diskussion erinnern, die vor
einigen Jahren in der gesamten Europäischen Union in
der Öffentlichkeit über die Frage der Anwendung von Tri-
butylzinn geführt wurde. Jeder, der das mitverfolgt hat,
kennt diese lang andauernden und quälenden Prozesse.

Lediglich neue Stoffe unterliegen einem Anmeldeverfah-
ren. Dieses ist von der jährlich produzierten Menge ab-
hängig. Auch beim Import müssen abhängig von der
Menge verschiedene Angaben gemacht werden.

Diese ungleiche Behandlung alter und neuer Stoffe führte
gerade in der Europäischen Union zu einem heftigen
Streit. Herr Kollege Dr. Lennert, da können Sie doch nicht
sagen: Das war doch alles schön und wunderbar.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Nun möchte ich auf die neue Regelung zu sprechen kom-
men, das so genannte REACH-System. Demnächst wer-
den alle Stoffe mit bestimmten Grunddaten angemeldet
werden müssen. Ab einer Produktion von 10 t pro Jahr
steigen dann noch einmal die Anforderungen. Dies ge-
schieht mit Blick auf die Risiken für Mensch und Umwelt.

Der nächste Schritt wird dann die Evaluierung sein. Die
von den Unternehmen eingereichten Daten werden be-
wertet. Je nachdem, wie die Bewertung ausfällt, werden
weitere Daten erhoben werden, oder der Stoff wird sofort
zugelassen werden. Problematische Stoffe werden dabei
noch einmal einem erneuten Zulassungsverfahren unter-
worfen werden. Am Ende wird es dann um die Zulassung
der Stoffe gehen, die zu besonderer Besorgnis Anlass ge-
ben. Über deren Zulassung wird die Kommission ent-
scheiden. Das Neue daran wird sein, dass über die Zulas-
sung eines Stoffes entschieden wird. Über diesen wird
nicht erst dann entschieden, wenn er bereits in Verkehr
gebracht wurde.

Der politische Streit, den wir führen, dreht sich um die
Praktikabilität und um die Kosten des neuen Verfahrens.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Und es
geht darum, ob das überhaupt der Umwelt dient!)

Ich möchte mit den Kosten beginnen. Dazu gibt es sehr
unterschiedliche Angaben und unterschiedliche Ergeb-
nisse aus Untersuchungen. Die Europäische Union hat
dazu etwas mitgeteilt. Das sind die Zahlen, die der Sach-
verständigenrat für Umwelt dazu mitgeteilt hat. Dort wird
geschätzt, dass innerhalb von elf Jahren Kosten in Höhe
von 2,3 Milliarden c auf die gesamte chemische Industrie
Europas zukommen. Das ist natürlich ein hoher Betrag.
Der Sachverständigenrat hat errechnet, dass dies etwa
0,1 % des jährlichen Umsatzes in der chemischen Indus-
trie ausmacht.

Herr Minister, die Landesregierung argumentiert aber
immer noch mit anderen Zahlen. – Ich meinte jetzt Herrn
Minister Dietzel. Auf Herrn Minister Riebel komme ich
später noch zu sprechen.

(Minister Jochen Riebel: Sehr gut! – Frank Got-
thardt (CDU): Das ist heute ja ein Rundumschlag!)

Sie bauen ein Schreckensszenario auf und behaupten im-
mer noch, dass das Untersuchungsverfahren die chemi-
sche Industrie innerhalb von zehn Jahren mit 6,3 bis 11
Milliarden c belasten würde. Sie sollten eigentlich wissen,
dass das Gutachten, auf dem diese Angaben beruhen,
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wegen methodischer Fehler inzwischen längst widerlegt
ist.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): So ist es!)

Wir brauchen eine rationale Auseinandersetzung dazu.
Wir brauchen nicht das Aufzeigen von Schreckensszena-
rien.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die chemische Industrie Hessens ist davon gekennzeich-
net, dass in ihr kleine und mittelständische Unternehmen
arbeiten, die eine Vielzahl spezieller Substanzen produ-
zieren. Da gibt es kein Vertun. Das bestreitet auch nie-
mand. Diese Betriebe werden durch das neue System zeit-
liche und finanzielle Probleme bekommen. Gerade kleine
Unternehmen sehen da fachliche und personelle Pro-
bleme auf sich zukommen.Wir fordern daher die Landes-
regierung auf, sich aktiv in den Modifikations- und Ver-
besserungsprozess hinsichtlich des Verordnungsentwurfs
der Europäischen Union einzubringen.

(Beifall der Abg. Reinhard Kahl und Norbert
Schmitt (SPD))

Bei der Europäischen Union wird derzeit ein Planspiel
durchgeführt, bei dem das REACH-System anhand von
Produktketten erprobt wird. Wir fordern die Landesre-
gierung auf:

Erstens. Sorgen Sie dafür, dass hessische Unternehmen,
die Gewerkschaften, die Arbeitsgeberverbände und auch
die Umweltverbände an diesem Planspiel beteiligt wer-
den.

Zweitens. Entwickeln Sie entlang dieses Planspiels mit
den kleinen und mittleren Unternehmen praktikable Re-
gelungen und auch für diese Unternehmen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten.

Drittens.Achten Sie darauf, dass vor der endgültigen Ver-
abschiedung eine pilothafte Erprobung des REACH-Ver-
fahrens auf der gesamten europäischen Ebene erfolgt.

Meine Damen und Herren, bisher hat sich diese Landes-
regierung nur sehr oberflächlich mit der Neuordnung der
Chemikalienpolitik auseinander gesetzt.

(Minister Jochen Riebel: Das ist eine Unverschämt-
heit!)

– Herr Minister, ich werde es Ihnen gleich belegen. – Es
gibt einen Brief des Ministerpräsidenten im Rahmen der
Internetkonsultation vom vergangenen Sommer. Dieser
Brief war eher ein Besinnungsaufsatz über die sicherlich
sehr wichtige Rolle der chemischen Industrie.Aber es war
keine intensive Auseinandersetzung.

(Beifall bei der SPD – Norbert Kartmann (CDU):
Da sind Sie falsch informiert, Frau Kollegin!)

Es gibt ein Netzwerk europäischer Chemieregionen. Die
Landesregierung hat die Mitarbeit daran bisher verbum-
melt. Es finden zwar im halbjährlichen Turnus Veranstal-
tungen der Landesregierung zur Chemikalienpolitik statt.
Aber eine intensive Beschäftigung zur Unterstützung der
Betriebe kann das nicht leisten. Ein Beleg dafür, wie ober-
flächlich sich die Landesregierung bisher damit beschäf-
tigt hat, ist die Beantwortung eines Berichtsantrags der
FDP-Fraktion. Herr Kollege von Hunnius, ich bin Ihnen
dankbar, dass Sie diesen Berichtsantrag gestellt haben.

Ich frage zunächst die Landesregierung. Herr Minister
Riebel, haben Sie dem Bundesratsbeschluss so zuge-
stimmt, der an der Antwort auf den Berichtsantrag hängt?
– Er nickt. Dieser Bundesratsbeschluss steht in einem zen-
tralen Punkt im Widerspruch zu dem CDU-Antrag und
auch zu Ihren Ausführungen im Europaausschuss, Herr
Minister Riebel. Es geht um den Vollzug des REACH-
Verfahrens. Im CDU-Antrag lesen wir, die Errichtung ei-
ner EU-Agentur wird abgelehnt, der Vollzug von 
REACH muss durch nationale Behörden sichergestellt
werden. So war auch Ihre Einlassung im Europaaus-
schuss.

Im Bundesratsbeschluss heißt es dazu: „Darum sind die
Bewertungen der Registrierung und die Zulassungen zen-
tral und einheitlich durch die EU-Agentur zu bearbei-
ten.“ – Herr Minister Riebel, Sie müssten einmal sagen,
wie Sie es gerne hätten.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Die Antwort auf den Berichtsantrag ist von Minister Diet-
zel unterschrieben. Auch dort wird die zentrale Bewer-
tung und Zulassung von Stoffen gefordert.Auch das steht
im Widerspruch zum CDU-Antrag und auch zu Ihnen,
Herr Riebel, zumindest zu dem, was Sie verbal äußern
und wo Sie den Arm heben. Ich hätte gerne eine Erläute-
rung von Ihnen, was Sie eigentlich gemeint haben. Das
Ganze zeigt, dass Sie die Bedeutung dieses Themas bisher
nicht verstanden haben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Ich darf Ihnen zusichern, Herr Minister Riebel, wir wer-
den mit großer Aufmerksamkeit beobachten, wie Sie im
Ausschuss der Regionen dieses Thema als Berichterstat-
ter behandeln werden. Es geht um Ihre Einlassungen hier,
um die Umsetzung von europäischer Politik.Aber es geht
nicht um die Umsetzung beispielsweise von regionenspe-
zifischen Programmen, bei denen Subsidiarität gefordert
ist. Vielmehr geht es um vorsorgende Umweltpolitik, und
die ist nicht regionenspezifisch zu behandeln.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Frau Abgeordnete, kommen Sie bitte zum Schluss Ihrer
Rede.

Christel Hoffmann (SPD):

Es geht um die chemische Industrie in Hessen; denn wenn
der ursprüngliche Zeitplan der Europäischen Kommis-
sion eingehalten worden wäre, dann hätte die Landesre-
gierung dieses für Hessen sehr wichtige Thema glatt ver-
schlafen.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben eine leistungsfähige chemische Industrie in
Hessen, gekennzeichnet durch die hohe Spezialisierung
der Mitarbeiter, durch die Innovationsbereitschaft der
Betriebsleiter. Wir wollen diese chemische Industrie in
Hessen erhalten. Dazu brauchen wir in der Praxis er-
probte Regelungen für kleine und mittlere Betriebe. Die
Landesregierung ist aufgefordert, mit ihnen zusammen
diese Regelungen zu erarbeiten. – Vielen Dank.

(Anhaltender Beifall bei der SPD)
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Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Als nächste Rednerin spricht Frau Abg. Hammann,
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich war sehr verwundert, dass die Beschlussempfeh-
lungen, d. h. die zugrunde liegenden Anträge, heute als
Setzpunkt der CDU auf der Tagesordnung stehen.

(Christel Hoffmann (SPD): Schlechtes Gewissen!)

Immerhin gibt es eine Vorgeschichte. Sie standen schon
zweimal auf der Tagesordnung des Plenums, sie wurden
zweimal verschoben.

(Frank Gotthardt (CDU): Ihr Setzpunkt von ges-
tern ist in der letzten Plenarsitzung auch schon ein-
mal diskutiert worden!)

Es fand am 15. Juli, während des Plenums, eine gemein-
same Sondersitzung von Europaausschuss und Umwelt-
ausschuss mit einer ausgiebigen Diskussion statt. Heute
ist es wieder auf der Tagesordnung. Da fragt man sich, wel-
cher Sinn dahinter steckt. Nicht, dass ich das Thema ab-
werten will, aber ich sehe, dass man einem Minister eine
Plattform geben will, der sonst im Landtag zu Recht we-
nig Möglichkeiten hat, zu bestimmten Themen zu reden:
Herr Minister Riebel. Ich sage: Das ist schade für dieses
Thema; denn das ist Aktionismus.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Nun kommen wir zum eigentlichen Thema. Es geht um
die EU-Chemikalienpolitik. Wer kennt nicht die Schre-
ckensmeldungen? Man muss sich erst einmal bewusst ma-
chen: Warum macht die EU-Politik in diesem Bereich et-
was Neues, etwas Besonderes? Wir wissen alle: Krebs er-
regende Substanzen in der Bettwäsche, Allergie auslö-
sende Farbstoffe in Kleidern, schädliche Substanzen in
Babyspielzeug. Die Ursache dafür waren Chemikalien,
deren Auswirkungen leider erst im Laufe der Zeit erkannt
wurden.

Meine Damen und Herren, das soll die EU-Chemikalien-
politik verändern. Man will mehr über die Chemikalien
wissen, mehr über die Inhaltsstoffe der Chemikalien, um
einen sicheren Umgang damit zu erreichen. Es ist ganz
deutlich erkennbar, dass dies ein ganz ambitioniertes Pro-
jekt innerhalb der Europäischen Union ist. Es trägt den
Namen REACH und bedeutet eine Registrierung, eine
Evaluierung, eine Bewertung und natürlich auch die Zu-
lassung von chemischen Stoffen.

Meine Damen und Herren, deshalb begrüßen wir GRÜ-
NEN diese Änderung der Chemiepolitik ausdrücklich.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Denn über diese REACH-Verordnung werden erstmalig
ein hohes Schutzniveau für Gesundheit und Umwelt, aber
auch die Sicherstellung einer innovativen und wettbe-
werbsfähigen Chemieindustrie angestrebt. Das fordern
wir GRÜNEN schon immer, denn wir fordern schon im-
mer Vorsorge statt Nachsorge. Vorsorge im Umgang mit
Chemikalien bedeutet, der Kern muss die Produktverant-
wortung sein.

Es ist auch notwendig, angesichts der vielen Erkrankun-
gen, die unter dem Einfluss von Chemikalien entstanden
sind, endlich zu handeln. Wir wissen, dass gerade Chemi-
kalien einen großen Einfluss auf bestimmte Krankheiten

haben: Krebs, Allergien, Herz-Kreislauf- und Atemwegs-
erkrankungen. Die stehen nun einmal auch mit Chemika-
lien in Verbindung.

An dieser Stelle kann ich es nicht verstehen, wenn ich im
Antrag der CDU etwas wieder finde, was nicht in mein
Weltbild passt. Dort heißt es, dass die Ziele der REACH-
Verordnung skeptisch und zurückhaltend betrachtet wer-
den und dass deshalb die REACH-Verordnung abgelehnt
wird. – Aber was sind denn die Ziele der REACH-Ver-
ordnung? Die Ziele der REACH-Verordnung sind, dass
Sicherheitsstandards erhöht werden, dass ein Schutzni-
veau für Umwelt und Gesundheit eingeführt wird und
dass – das ist ganz wichtig bei diesem Thema – die Indus-
trie nicht vernachlässigt wird; denn man will eine innova-
tive Chemiepolitik fördern.

Deshalb ist es bedauerlich, dass im Antrag der CDU über-
haupt kein positives Wort im Hinblick auf diese Verände-
rungen zu finden ist, die wirklich weit reichend sind und
die die Chemikalienpolitik auf EU-Ebene umkrempeln
werden.

Worum geht es bei dieser Reform im Detail? Es gibt mehr
als 100.000 Chemikalien, die keine offizielle Prüfung auf
mögliche Risiken für Umwelt und Gesundheit durchlau-
fen haben. Das sind die so genannten Altstoffe, die vor
1981 auf den Markt gekommen sind. Man weiß bei vielen
Stoffen nicht, wie die Wirkungen im Hinblick auf Ge-
sundheit, auf die Umwelt sind, was sie insgesamt bewir-
ken.

Die REACH-Verordnung fordert eine Registrierung die-
ser Stoffe ab 1 Jahrestonne Produktion pro Hersteller und
Importeur, und dies umfasst ca. 30.000 Stoffe. Von den
Herstellern müssen bestimmte Informationen vorgelegt
werden über – das ist wichtig – mögliche Risiken im Hin-
blick auf Gesundheit und Umwelt, im Hinblick auf Stoff-
eigenschaften und Anwendungsbereiche.

Die Bewertung, die Evaluierung erfolgt für alle Stoffe
über 100 Jahrestonnen Produktionsvolumen durch die
staatlichen Behörden, um auch hier Sicherheit zu bieten.
Es ist aber ganz klar: Besonders giftige Stoffe, die nicht
unter diese Mengenschwellen fallen, können, wenn die
Befürchtung einer Gefahr besteht, ebenso in diese Be-
wertung aufgenommen werden.

Der letzte Punkt ist die Zulassung, die Autorisierung der
chemischen Produkte, der Chemikalien. Die Zulassung
der Hochrisikochemikalien wird nur erfolgen, wenn de-
ren Sicherheit vom Hersteller zuvor nachgewiesen wird.

In der REACH-Verordnung ist sicherlich nicht alles opti-
mal. Da gibt es auch vieles zu verbessern. Das haben wir
GRÜNE in unserem Antrag auch sehr deutlich gemacht.
Darauf werde ich am Ende meiner Rede noch einmal ein-
gehen.

Ich denke, allein Kritik zu üben ist falsch. Man muss die
Chancen erkennen, die gerade in dieser REACH-Verord-
nung deutlich vor unseren Augen stehen. Die Bundesre-
gierung ist hier auf dem richtigen Weg. Sie hat diese Chan-
cen erkannt.Wer befürchtet, dass die chemische Industrie
in Deutschland gravierende Nachteile davon haben wird,
der muss doch erkennen, dass das gar nicht der Fall sein
kann. Denn wir haben seit 1997 bereits eine freiwillige
Selbstverpflichtung der chemischen Industrie. Seit 1997
ist also die chemische Industrie bemüht, dazu beizutragen,
Licht in das Dunkel zu bringen, gerade was grundlegende
Stoffeigenschaften angeht. Daher haben auch die chemi-
schen Betriebe in Deutschland einen gewaltigen Wettbe-
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werbsvorteil gegenüber anderen Chemieindustrien, ge-
rade in der Europäischen Union.

Die Vorteile liegen auf der Hand. REACH wird sichere
Produkte fördern. Der Warenaustausch wird auch welt-
weit exportierende Firmen dazu zwingen, Produktsicher-
heit zu gewährleisten. Denn Sie glauben doch nicht, dass
eine Chemikalie, wenn sie in Deutschland verboten wird,
weiterhin in den USA im Handel bleibt. Dort hat man gut
organisierte Verbraucher- und Umweltschutzorganisatio-
nen. Insgesamt wird es also eine Verbesserung für die Si-
cherheit in der Chemikalienproduktion geben.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Kommen wir einmal zu den volkswirtschaftlichen Schä-
den. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass gerade durch
unsichere und gefährliche Chemikalien enorme volks-
wirtschaftliche Schäden entstehen. Die EU spricht von 2
Milliarden c an Gesundheitskosten, die pro Jahr weniger
entstehen würden, wenn es in diesem Bereich mehr Si-
cherheit und mehr Aufklärung gäbe – vom menschlichen
Leid, das damit verhindert werden könnte, einmal ganz zu
schweigen, obwohl das an erster Stelle steht.

Diese Aussagen wurden vor kurzem vom Fraunhofer-In-
stitut für Systemtechnik und Innovationsforschung sowie
auch vom Institut für Ökologie und Politik, Ökopol, durch
eine Studie belegt. Ihr Fazit ist: Die neue EU-Chemika-
lienpolitik nutzt auch der Wirtschaft. – Aber diese Lan-
desregierung sieht leider überall nur Schattenseiten.

Kommen wir doch einmal zu Staatsminister Riebel, der
heute seinen großen Auftritt in der Chemikalienpolitik
hat, weil er auch Berichterstatter im Ausschuss der Regio-
nen ist. Wir gönnen es ihm.

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Aber ich denke, Herrn Riebels Ausführungen sollten
hinterfragt werden. Ich habe eine Presseerklärung von
ihm gelesen, sie war vom 16.06. Da beschwert er sich ge-
genüber der EU-Kommission, dass die Kosten und der
Aufwand bei der Registrierung, Einschätzung und Beur-
teilung von 30.000 chemischen Stoffen auf die Industrie
abgewälzt werden sollen. Wer sollte denn diese Kosten
auffangen? Sollen das die Bürgerinnen und Bürger mit ih-
ren Steuergeldern bezahlen, oder sollen es die bezahlen,
die durch den Verkauf der Chemikalien auch Gewinne er-
zielen können? – Herr Riebel weiß anscheinend nicht, was
das Verursacherprinzip wirklich bedeutet.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn er uns im Rat der Regionen vertritt, dann sollte er
auch die Gesundheit der Menschen im Auge behalten –
ebenso wie die Steuergelder der hessischen Bürgerinnen
und Bürger sowie die Entwicklung und Innovation der
hessischen Chemieindustrie.

Auch Herr Minister Dietzel muss sich fragen lassen, ob er
seine Aussagen weiter beibehalten will. Ich finde es immer
sehr witzig, wenn die Presseabteilung schneller ist als der
Redebeitrag des Ministers. Ich habe eine Presseinforma-
tion vom 16. September zum Aufruf des Tagesordnungs-
punktes Chemikalienpolitik. Diese Rede wurde nie gehal-
ten. Aber es ist schön, wenn man lesen kann, was der Mi-
nister gern dazu gesagt hätte.

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Dieser Rede kann man entnehmen, dass die Landesregie-
rung im Prinzip die Reform begrüßt, soweit diese den Ge-

sundheits-, Arbeits- und Umweltschutz verbessert, aber
nur, wenn auch die Wettbewerbs- und Innovationsfähig-
keit der Industrie gestärkt und nicht geschwächt wird.

Das ist absurd und hoch problematisch. Viele Stoffe hät-
ten gar nicht aus dem Verkehr gezogen werden können,
wenn Sie mit dieser Haltung überall durchgekommen wä-
ren.

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss.

Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich werde zum Schluss kommen.

Ich denke, die REACH-Verordnung ist gut. Es gibt eini-
ges zu verbessern, und das haben wir in unserem Antrag
deutlich gemacht. Wir wollen REACH unterstützen. Wir
wollen dazu beitragen, dass REACH zu einem effektiven
Instrument wird, welches ein Mehr an Umwelt- und Ver-
braucherschutz bringt, aber auch der chemischen Indus-
trie neue Chancen für zukunftsfähige Innovationen eröff-
net. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Das Wort zur Kurzintervention hat der Kollege Dr. Jung
für die CDU-Fraktion.

Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU):

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich finde, hier wird wieder an einem praktischen Bei-
spiel deutlich, dass durch die Positionen von SPD und
GRÜNEN – wenn REACH so umgesetzt wird, wie sie es
wollen – Arbeitsplätze in unserem Land vernichtet wer-
den.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der
FDP)

Es gibt Berechnungen, nach denen es 6 Milliarden c kos-
tet und 100.000 Arbeitsplätze vernichtet. Frau Kollegin
Hammann, wenn Sie noch das Ziel erreichen würden, et-
was für Gesundheit und Umwelt zu tun, wäre es gut.Aber
das Gegenteil ist doch der Fall. Allein die Registrierung
eines Stoffes kostet 200.000 c. Das ist an die Kosten und
nicht an die Gefährlichkeit gebunden. Das bedeutet, dass
die teureren Produkte vom Markt verschwinden, wäh-
rend diejenigen, die im Grunde genommen giftig sind, auf
dem Markt bleiben. Es wird nicht das erreicht, was Sie
wollen.

(Beifall bei der CDU)

Sie können selbstverständlich im außereuropäischen Aus-
land produzieren. Sie können das in Asien herstellen und
auf den deutschen Markt einführen. Dann ist es genauso
da. Sie haben für die Umwelt nichts erreicht.

(Beifall bei der CDU)

Das Einzige, was Sie erreichen, ist die Vernichtung von
Arbeitsplätzen in Deutschland. Deshalb ist Ihre Position
so verhängnisvoll. Deshalb ist es notwendig, dass diese
REACH-Verordnung verändert wird. Wir unterstützen
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die Landesregierung in ihren Bemühungen, dies zu errei-
chen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Das Wort zur Erwiderung hat Frau Abg. Hammann, wenn
ich das richtig gesehen habe.

(Abg. Christel Hoffmann (SPD) tritt ans Redner-
pult.)

– Frau Hammann war gemeint. Herr Dr. Jung hat, soweit
ich es verstanden habe, auf Frau Hammann reagiert. Sie
hat sich auch gemeldet und wollte erwidern. Das wollte
ich gerade sagen. – Bitte schön.

Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Jung, ich bedauere diese Intervention, die jetzt von
Ihnen gekommen ist, sehr. Zum einen muss ich feststellen,
dass die CDU sich dieses Themas sehr spät angenommen
hat.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Widerspruch bei der CDU)

Zum anderen muss ich feststellen, dass Sie Schimären an
die Wand malen. Denn Sie wissen ganz genau, dass wir
von grüner Seite versuchen, es zu Vereinfachungen kom-
men zu lassen. Es soll Kooperationen zwischen den Pro-
duzenten und den Betrieben, die das Ganze weiter ver-
treiben, geben. Da ist eine gemeinsame Produktverant-
wortung geplant. Insgesamt wollen wir natürlich auch da-
rauf hinwirken, dass Kosten reduziert werden.

(Zuruf von der CDU: Sie führen ein System ein, das
es komplizierter macht!)

Folgender Punkt ist doch ganz besonders wichtig: Sie
schauen immer nur auf die deutsche Chemiepolitik. Wir
haben Europa. Dort gibt es ganz unterschiedliche Vorge-
hensweisen. Hier geht es darum, auch jene auf einen Le-
vel zu bringen, der dem der chemischen Industrie in
Deutschland gleichkommt.

(Zuruf von der CDU: Wo leben Sie denn?)

Wir brauchen in Europa insgesamt mehr Sicherheit.
Daran hängt es, dass in der Vergangenheit vieles nicht auf
den Weg gebracht wurde. Wir haben jetzt eine Chance,
über die REACH-Verordnung vieles im Bereich Umwelt
und Gesundheit sowie im Bereich der Innovationen zu
verbessern. Denn ein Teil dieses REACH-Projektes ist es,
dass gerade die umweltfreundlichen Produkte unterstützt
werden.

An dieser Stelle fällt mir gerade noch etwas Besonderes
ein. Herr Minister Dietzel hat in seiner nicht veröffent-
lichten Pressemitteilung

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Nicht gehaltene Rede!)

– in seiner nicht gehaltenen Rede – damals gesagt, dass in-
novative Produkte vom Markt kämen. Innovative Pro-
dukte werden nicht vom Markt gehen. Denn das sind Pro-
dukte, die vor wenigen Jahren mit entwickelt wurden. Es
wäre dumm, wenn sie vom Markt verschwinden würden,
denn sie haben Bestand. Sie haben Stoffdatenblätter,Aus-
sagen zu Risiken für Umwelt und Gesundheit sowie Aus-

sagen zu Anwendungsbereichen. Nur das kann eine zu-
kunftsfähige Chemiepolitik sein. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Als nächster Redner spricht Herr Abg. Heidel für die
FDP-Fraktion.

Heinrich Heidel (FDP):

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es geht um die EU-Chemikalienpolitik und ihre Aus-
wirkungen. Es wurde von den Vorrednern, besonders von
Herrn Dr. Lennert und Herrn Dr. Jung, darauf hingewie-
sen, dass das weit über die Chemie hinausgeht und ent-
sprechende Auswirkungen haben kann und wird.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Vorab will ich sagen:Angesichts der Gängelung von Wirt-
schaft und Unternehmen, die hier festgeschrieben werden
soll, bin ich der festen Überzeugung, dass diese Richtlinie
geändert werden muss. Dass dem so ist, geht aus der Be-
antwortung des Berichtsantrags deutlich hervor, den der
Kollege von Hunnius am 12. März dieses Jahres für die
FDP-Fraktion eingebracht hat. Dieser Berichtsantrag
wurde zum 1. Juli dieses Jahres beantwortet.

Zwischendurch wurden folgende Anträge gestellt: am
04.05.2004 ein Antrag der CDU-Fraktion, am 08.06.2004
ein Antrag der SPD-Fraktion und am 21.06.2004 ein An-
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – so viel
zu der Frage: Wer hat an dieser Stelle das Urheberrecht?

Ich wollte an die Zeitabläufe erinnern, weil Sie wieder
einmal folgendes Spiel mit uns treiben wollten: Da ist et-
was Böses, und wir GRÜNEN sind die Retter der Nation.
Wir beschützen euch alle vor dem Bösen in der Welt. –
Meine Damen und Herren, das lassen wir Ihnen nicht
mehr durchgehen.

(Martin Häusling (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Das ist aber gemein!)

Ich hätte mir auch gewünscht, dass unser Berichtsantrag
schneller beantwortet worden wäre. Die Fristen laufen
nämlich ab, und gegen Ende des Jahres werden voraus-
sichtlich die ersten Beratungen zu der REACH-Verord-
nung stattfinden. Ich hätte mich also gefreut, wenn wir uns
schon früher damit hätten befassen können – zumal in
diesem Plenum noch das Problem mit der Terminfestle-
gung hinzukam.

Ich möchte auf die Punkte eingehen, die wir in unserem
Berichtsantrag erwähnt haben. Ich glaube, der Berichts-
antrag hat dazu beigetragen, die Probleme, um die es hier
geht, zu verdeutlichen. Die nachfolgenden Anträge der
Fraktionen haben auch damit zu tun, dass man sich im An-
schluss an unseren Antrag mit diesem Thema auseinander
gesetzt hat.

Als ersten Punkt – der auch in unserem Antrag erwähnt
worden ist – möchte ich das Thema Kosten aufgreifen.Wir
können uns jetzt darüber streiten, ob die Kosten 3,8 oder
6,3 Milliarden c betragen werden, ob 60.000 oder 100.000
Arbeitsplätze in Gefahr geraten oder ob im ungünstigsten
Fall – so geht es aus der Beantwortung hervor – ein ge-
samtwirtschaftlicher Verlust von 42,2 oder 69,6 Milliar-
den c zu verzeichnen sein wird. Für die FDP-Fraktion



3288 Hessischer Landtag  ·  16. Wahlperiode  ·  49. Sitzung  ·  7. Oktober 2004

sage ich eines ganz deutlich: In der Chemieindustrie ist
der Verlust eines jeden Arbeitsplatzes ein Unglück.

(Beifall bei der FDP)

Diese Gefahr entsteht nicht nur durch die hohen Kosten.
Eine große Gefahr droht auch durch den Bürokratismus
in Form all der Vorschriften – da wiehert der Amtsschim-
mel –, die auf die kleinen und mittleren Unternehmen
herabrieseln. Die Bürokratie, mit der sich kleine und mitt-
lere Unternehmen hier auseinander setzen müssen, ist
eine Gefahr für den Erhalt der Arbeitsplätze.

(Beifall bei der FDP)

Bei dem zweiten Punkt handelt es sich um das Thema
Wettbewerb. Herr Kollege Dr. Jung ist schon darauf ein-
gegangen. Wie andere Industrien steht auch die Chemie-
industrie in einem weltweiten Wettbewerb. Sie muss sich
weltweit mit den Herstellern von Chemieprodukten aus-
einander setzen. Die Produkte würden dann zwar auf dem
hiesigen Markt gehandelt, aber sie wären aus anderen
Ländern importiert.

(Beifall bei der FDP)

Wir können überhaupt nicht verhindern, dass Produkte
aus anderen Ländern auf dem hiesigen Markt erscheinen.
Diese Wettbewerbsfeindlichkeit können wir nicht hinneh-
men.

Was die europäische Behörde betrifft: Herr Minister Rie-
bel, wir können darüber streiten, ob man das so oder an-
ders sehen muss. Aber ich glaube, wir sind uns an dieser
Stelle einig, dass kein Bürokratiemonstrum entstehen
darf, und ich gehe davon aus, dass Sie das von diesem Pult
aus noch darlegen werden. Eine so bürokratielastige eu-
ropäische Behörde wollen wir als FDP-Fraktion über-
haupt nicht.

Nächster Punkt: Innovationsfeindlichkeit. Das, was dort
vorgelegt wird, wird dazu führen, dass die Forschungskos-
ten immens steigen werden und dass es bei uns schließlich
keine Forschung mehr geben wird. Wenn bei uns noch
Forschung stattfindet, wird sie nicht mehr wettbewerbsfä-
hig sein.

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen von der SPD
und von den GRÜNEN, deshalb ist es nur folgerichtig,
dass die rot-grüne Bundesregierung, mit der ich nicht viel
gemeinsam habe 

(Beifall bei der FDP – Jörg-Uwe Hahn (FDP): „Mit
der ich nichts am Hut habe“, hätten Sie sagen kön-
nen, Herr Heidel!)

– ich habe keinen Hut auf –, anders als die hessische SPD
und die hessischen GRÜNEN, Bedenken angemeldet und
Folgendes gesagt hat: Hier können Probleme auf die deut-
schen Chemieunternehmen zukommen. Das müssen wir
erst einmal analysieren.

Sie hat die Europäische Kommission aufgefordert, die
wirtschaftlichen Folgen, die die REACH-Verordnung für
die Chemieindustrie hat, sorgfältig zu untersuchen. Damit
soll festgestellt werden, was das im Endeffekt für die
Unternehmen bedeuten würde. An diesem Punkt ist die
Bundesregierung ein Stück weiter als die Fraktionen der
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Hessischen
Landtag.

(Beifall bei der FDP)

Außerdem will ich das schöne Thema Verbraucherschutz
aufgreifen. Frau Kollegin Hammann, Sie behaupten, der

Verbraucherschutz würde dadurch gestärkt. Ich möchte
darauf hinweisen, dass die Stoffe nicht dadurch ungefähr-
licher werden, dass man sich an den Mengen orientiert.
Vielmehr müsste man sich an dem durch sie entstehenden
Risiko orientieren. Hier geht man aber lediglich von den
Mengen der Stoffe aus.

Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Was ist denn entschei-
dend? Entscheidend ist die Bewertung des Risikos, das,
abgesehen von den Eigenschaften des Stoffes, bei der An-
wendung entsteht.

Ein ganz schlichtes Beispiel ist der Abflussreiniger, der
sich in jedem Haushalt befindet. Er ist weder giftig noch
gefährlich, auch wenn er Natronlauge enthält, die bei der
Anwendung freigesetzt wird. Er ist aber dann gefährlich,
wenn man ihn hinunterschluckt. Was lernen wir daraus?
Wir lernen daraus, dass nicht das Risiko, sondern die Risi-
koanwendung der entscheidende Punkt ist.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU – Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Deshalb sage ich für die FDP-Fraktion noch einmal ganz
deutlich: Die REACH-Verordnung ist in dieser Form für
uns nicht hinnehmbar. Wir fordern deshalb die Landesre-
gierung auf, Nachbesserungen vorzunehmen. Sie muss
sich, worin ich mir mit den Mitgliedern der anderen Frak-
tionen einig bin, in die Verhandlungen einklinken, um
eine Nachbesserung zu erreichen, die zum einen praktika-
bel ist – ich kann hier nur für die hessische Industrie re-
den –, zum anderen aber den Schutz von Mensch,Tier und
Umwelt vor giftigen Chemikalien nachhaltig verbessert.
Das müssen die Forderungen sein, die das Land Hessen in
die Gespräche einbringt.

Dem CDU-Antrag wird die FDP-Fraktion zustimmen,
weil unsere Bedenken zu großen Teilen – das wird auch an
der Beantwortung unseres Berichtsantrags deutlich – mit
aufgenommen worden sind. Den SPD-Antrag halten wir
für unpraktikabel. Wir werden ihm in dieser Form nicht
zustimmen. Über den Antrag der GRÜNEN, der in vielen
Bereichen noch weiter gehende Regelungen gefordert
hat, brauchen wir nicht zu diskutieren. Wir lehnen ihn ab.

Noch etwas möchte ich sagen. Wir können darüber strei-
ten, inwieweit wir uns hier einen Freiraum, ein Wolken-
kuckucksheim, schaffen wollen, mit dem wir die Welt ver-
bessern zu können glauben. Frau Hoffmann, ich bin Ihnen
dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass es hier-
bei nicht um regionalspezifische Aktionen geht. Sie wer-
den mir sicherlich darin zustimmen, dass es bei dem Ein-
satz der Gentechnik, über den wir in diesem Haus schon
strittig diskutiert haben und noch strittig diskutieren wer-
den, auch nicht um regionenspezifische Maßnahmen ge-
hen kann und dass somit all das, was zurzeit im Gespräch
ist, z. B. die Schaffung von gentechnikfreien Zonen, ad ab-
surdum geführt wird.

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Herr Abgeordneter, kommen Sie bitte zum Schluss Ihrer
Rede.

Heinrich Heidel (FDP):

Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. – Eine letzte
Anmerkung noch dazu: Ich bitte all diejenigen, die dort in
die Gespräche gehen und Verhandlungen führen, dass es
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dabei auch und vorrangig um hessische Arbeitsplätze und
um die hessische Wirtschaft geht.

Wir werden dem CDU-Antrag zustimmen und die beiden
anderen Anträge ablehnen. – Danke.

(Beifall bei der FDP und der CDU)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Das Wort zur Kurzintervention hat Frau Abg. Hoffmann,
SPD-Fraktion.

Christel Hoffmann (SPD):

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sehr geehr-
ter, lieber Herr Kollege Heidel! Mir liegt ein Antrag der
Fraktionen der CDU und FDP aus dem Niedersächsi-
schen Landtag vom 24.08.2004 vor, also recht aktuell. In
diesem Antrag wird die Niedersächsische Landesregie-
rung aufgefordert, sich aktiv in die Brüsseler Prozesse ein-
zubringen. Als ein Punkt wird genannt:

Es ist im Besonderen darauf zu achten, dass ... die
Entscheidungskompetenz im Rahmen der Verord-
nung allein bei der Europäischen Chemikaliena-
gentur in Helsinki gebündelt wird, ...

Es ist schon höchst merkwürdig, dass diese Frage in Han-
nover völlig anders bewertet wird als in Hessen. Ich hatte
vorhin schon einmal darauf hingewiesen: Es ist auch
merkwürdig, dass es einen Widerspruch zwischen Bundes-
ratsbeschluss und dem gibt, was die Landesregierung uns
mitteilt.

Ich will zu einem weiteren Punkt kommen. Herr Minister
Riebel, ich zitiere jetzt wieder aus dem Bundesratsbe-
schluss, dem Sie zugestimmt haben – ich habe es kaum ge-
glaubt –:

Wichtigstes dieses Vorschlags ist die Aufarbeitung
der so genannten Altstoffproblematik, da die bishe-
rigen Ansätze auf europäischer Ebene ... als ge-
scheitert angesehen werden können.

Das hatten wir vorher schon einmal. Dann geht es weiter:

Der Bundesrat begrüßt, dass mit der neuen Verord-
nung die Verantwortung des Unternehmers für die
sichere Verwendung seiner Produkte im Bereich
der Chemikalien deutlich gestärkt wird.

Zu den Kosten: Herr Kollege Heidel, Sie haben aus der
Beantwortung des Berichtsantrags nur die Studie zitiert,
die die hohen Kosten nennt. Diese Studie vom BDI ist
mittlerweile längst widerlegt, sie ist methodisch unseriös.
Sie geht davon aus, dass in der Wirtschaft ein statisches
Modell herrscht. Mittlerweile gibt es vom BDI eine neue
Studie, in der die Kosten erheblich niedriger eingestuft
werden.

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist vorbei.

Christel Hoffmann (SPD):

Ein letzter Satz. – Herr Kollege Dr. Jung, wenn Sie hier
vorne mit Schaum vor dem Mund stehen und schreckliche
Vorwürfe gegen die rot-grüne Bundesregierung erheben:
Was hätte eigentlich die Landesregierung gemacht, wenn

die Verordnung, wie vorgesehen, im Mai 2004 verabschie-
det worden wäre?

(Beifall bei der SPD – Rüdiger Hermanns (CDU):
Was wollte Frau Hoffmann uns damit sagen?)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Als nächster Redner hat der Europaminister Jochen Rie-
bel das Wort.

Jochen Riebel, Minister für Bundes- und Europaangele-
genheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim
Bund:

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es gibt keinen Zweifel, dass es wenige oder gar keine
Rechtsetzungsvorhaben der Europäischen Kommission
in den letzten Jahren gab, die derart gravierend nachtei-
lige Auswirkungen auf unser Land haben wie die 
REACH-Verordnung, wenn sie so in Kraft tritt, die Ver-
ordnung zur Registrierung, Betreuung, Bewertung und
Zulassung chemischer Stoffe.

Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich die Ziele, die
die Kommission mit der Reform der europäischen Che-
mikalienpolitik verfolgt, soweit sie den Gesundheits-, Ar-
beits- und Umweltschutz verbessert. Diese Berechtigung
will ich ausdrücklich betonen, um jegliche Missverständ-
nisse im Anschluss an die weiteren Bemerkungen zu ver-
meiden und auszuschließen.

Gleichzeitig muss aber klargestellt werden, dass die Wett-
bewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Industrie
damit gestärkt und ausdrücklich nicht nachhaltig ge-
schwächt werden dürfen. Ich erinnere daran, dass es ei-
gentlich ein unstrittiges Ziel des Gipfels von Lissabon ge-
wesen ist – ein ehrgeiziges Ziel –, Europa innerhalb eines
Jahrzehnts zum leistungsfähigsten und am stärksten wis-
sensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Die-
ses Ziel darf im Interesse Europas nicht verfehlt werden,
auch nicht im Interesse der neuen Beitrittsländer, der
Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Jörg-Uwe Hahn
(FDP))

Teilweise ist so argumentiert worden, als hätte man dieses
Ziel aus den Augen verloren.Wir müssen vermeiden, dass
Nachteile im globalen Wettbewerb entstehen, dass Markt-
anteile verloren gehen, dass Arbeitsplätze verloren gehen
oder nicht entstehen. Wir müssen ebenso auf jeden Fall
vermeiden, dass Unternehmen aus Europa weggehen und
sich an anderen Plätzen dieser Welt ansiedeln. Damit wer-
den keine Probleme der Bundesrepublik Deutschland ge-
löst, sondern es entstehen weitere Probleme.

Vor diesem Hintergrund und in diesem Spannungsfeld
schwer vereinbarer Ziele ist die Vorlage der EU-Kommis-
sion zu sehen. Erlauben Sie mir hier die Anmerkung, dass
wir hier nur vordergründig über EU-Chemikalienpolitik
und REACH diskutieren.Tatsächlich führen wir eine sehr
grundsätzliche industriepolitische Debatte, die sich um in-
dustriepolitische Standorte und industriepolitische Aus-
führungen dreht. Dabei muss es erlaubt sein, dass ich die
Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün an das erinnere,
was sie in Hessen fabriziert haben.

(Zuruf des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP))

Es ist zehn oder elf Jahre her, als im Rhein-Main-Gebiet
die Absicht der damaligen Hoechst AG diskutiert wurde,
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das gentechnische Institut in Gießen anzusiedeln. Dieje-
nigen, die positiv eingestellt waren, haben dies öffentlich
diskutiert und begrüßt. In diesem Zusammenhang wären
700 Arbeitsplätze und 30 Millionen c Investitionen ent-
standen. Die Regierung Eichel hat dies damals mit allen
Mitteln verhindert. Zwei Jahre später wurde dieses Labor
in den USA eingeweiht und arbeitet bis zur Stunde.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Bei meinem zweiten Beispiel bitte ich Sie, jetzt nicht auf
Tische und Bänke zu gehen.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Dazu gehört viel, das geht nicht so einfach!)

Dabei handelt es sich um die gleiche Politik von Rot-Grün
in Hessen und in Berlin: die Tatsache, dass Sie sich ver-
stiegen haben, den Atomausstieg zu forcieren. Die Tatsa-
che, dass Sie Atomkraftwerke in der Bundesrepublik
Deutschland abschalten wollen, ist nicht nur eine politi-
sche Dummheit, sondern ein vorsätzlicher Schaden an Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland.

(Beifall bei der CDU und der FDP)

Wenn der Kollege Kaufmann – auch das muss man in ei-
nen industriepolitischen Zusammenhang in der Bundes-
republik Deutschland und in Europa stellen – im Rhein-
Main-Gebiet den Spitznamen weg hat, der ehrenwert ist
nach seiner letzten Aktion am Flughafen, nämlich „lau-
fender Meter“,

(Heiterkeit bei der CDU und des Abg. Jörg-Uwe
Hahn (FDP))

dann rege ich an, dass er sich einmal ein Metermaß kauft,
das deutlich länger als 100 m ist, und an der deutsch-tsche-
chischen Grenze einmal den Abstand zu dem ersten
Atomkraftwerk in Tschechien nachmisst. Dann würde er
feststellen, dass der Atomstrom, den wir jetzt mit einem
teuren Zuschlag aus Frankreich und aus dem Osten be-
ziehen – –

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Von was reden Sie eigentlich?)

– Ich rede zum Thema Industriepolitik. – Frau Kollegin
Hammann hat mir vorhin ungewollt eine Vorlage gege-
ben, und ich schieße sie jetzt zum Tor, wie Sie gleich hören.

(Lachen bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Die Grundlage Ihrer Politik sei Vorsorge statt Nachsorge.
Dem stimme ich ausdrücklich zu mit dem Hinweis, dass
Sie vorsorglich Arbeitsplätze vernichten und verhindern,
dass neue entstehen. Dann sorgen Sie nach, indem Sie
versuchen, dieses Elend der 4,8 Millionen Arbeitslosen in
der Bundesrepublik Deutschland zu bekämpfen.

(Beifall bei der CDU – Priska Hinz (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Was ein Blödsinn!)

Meine Damen und Herren, das ist etwas, was man mit gro-
ßer Sorge verfolgen kann, so als würden Sie vorsätzlich
die Interessen der Bundesrepublik Deutschland und der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land
missachten.

(Martin Häusling (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wann kommen Sie zum Thema? – Tarek Al-Wazir
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Na, na, na! – Jür-
gen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Es ist gut, dass Sie nicht so oft da sind und reden! –

Gegenruf des Abg. Jörg-Uwe Hahn (FDP): Was
wollt ihr eigentlich? Erst beschwert ihr euch, dass er
nicht da ist, und wenn er redet, ist es euch auch nicht
recht!)

– Ich nehme das auf, was Kollege Hahn gesagt hat, und
sage: Die Wahrheit passt Ihnen auch nicht. Sie müssen sich
schon aussuchen, was Ihnen lieber ist.

(Beifall bei der CDU – Jürgen Frömmrich (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN): Mehrheit ist nicht Wahr-
heit!)

Dann will ich den Gedanken fortführen. Wenn ich nicht
im Hessischen Landtag anwesend bin – was ich jeweils zu-
tiefst bedauere –, dann liege ich nicht zu Hause auf der
faulen Haut, sondern dann arbeite ich mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen in Berlin im Bundesrat, um den
größten Unsinn, den die Bundesregierung verzapft, zu
verhindern. Das ist auch eine ganz wichtige Arbeit für das
Land Hessen.

(Lebhafter Beifall bei der CDU und des Abg. Jörg-
Uwe Hahn (FDP) – Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN): Mit voller Kraft auf Karne-
val!)

Die Kollegin Hoffmann hat richtig aus der Vorlage zitiert.
Mit großem Nachdruck ist die Landesregierung dafür,
dass die Bewertung der chemischen Stoffe zentral zu ge-
schehen hat, dass aber der weitere Vollzug einer zentralen
Verordnung der Europäischen Union dezentral, klassisch
dem Subsidiaritätsprinzip folgend, den Nationalstaaten
überlassen bleiben muss, weil wir ausdrücklich nicht wol-
len – –

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Herr Minister, entschuldigen Sie bitte. Gestatten Sie eine
Zwischenfrage des Kollegen Al-Wazir?

(Minister Jochen Riebel: Vom Kollegen Al-Wazir
immer!)

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Minister, Sie haben gerade gesagt, dass wir uns
manchmal beschwert haben, wenn Sie nicht hier sind.
Würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass, wenn Sie uns
weiterhin so beschimpfen, wir uns nie wieder beschweren,
wenn Sie nicht da sind?

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Heiterkeit bei der CDU – Birgit Zeimetz-Lorz
(CDU): Dann nehmen wir Sie beim Wort!)

Jochen Riebel, Minister für Bundes- und Europangele-
genheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim
Bund:

Hierauf muss ich mir die Antwort genau überlegen.

(Heiterkeit)

Aber eigentlich bin ich schon dafür, öfter hier zu sein, und
ich bin gleichzeitig dafür, dass Sie mich ausdrücklich be-
schimpfen, wenn ich nicht da bin, weil ich 56 Freunde, eine
absolute Mehrheit, an meiner Seite weiß, die mich gegen
Ihre Beschimpfungen in Schutz nehmen werden.

(Beifall bei der CDU)
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Meine Damen und Herren, ich war gerade dabei, den vor-
letzten Satz zu formulieren:

(Martin Häusling (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wann kommt das Thema dran?)

Das Land Hessen wird in Brüssel daran mitarbeiten, dass
keine Behörde mit mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern entsteht, die REACH vollziehen soll. Auch
diese letzte Anmerkung gestatten Sie mir, weil die
Bundesrepublik Deutschland davon 35 % zu bezahlen
haben wird.

Kurz gesagt und zusammengefasst: REACH muss kom-
men, REACH darf aber so nicht kommen. – Herzlichen
Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Als nächster Redner spricht Herr Abg. Kartmann. Die
Redezeit beträgt fünf Minuten.

Norbert Kartmann (CDU):

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Weil der Minister auf die 56 Abgeordneten hingewie-
sen hat: Ich bin der 56.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Sind Sie einer von den Freunden? – Jörg-
Uwe Hahn (FDP): Ich dachte, du wärst der erste!)

– Für euch alle bin ich der erste, nach meiner Rechnung
bin ich der 56.

Ich habe mich zu dieser Wortmeldung entschlossen, um
aus einer ganz anderen Perspektive etwas zu dem Vorwurf
zu sagen, dieser Minister und diese Regierung durch den
Minister sei etwas spät dran und sei untätig gewesen.
Meine Damen und Herren, Sie haben mich als stellvertre-
tendes Mitglied in den AdR gewählt. Ich war einmal in
Vertretung im AdR, just zu dem Zeitpunkt, als dieser Mi-
nister versuchte, den anderen Ländern im AdR klarzu-
machen, dass diese Chemikalienverordnung von regiona-
ler Bedeutung ist. Denn nur wenn sie von regionaler Be-
deutung ist, wird sie behandelt und wird eine Beschlus-
sempfehlung an die Kommission bzw. das Europäische
Parlament gefasst.

Ich habe mich informiert und dann mit verschiedenen
Kollegen aus Holland und Frankreich über die Frage ge-
sprochen, ob sie sich darüber bewusst sind, dass diese Ver-
ordnung nicht nur eine nationale, sondern auch eine re-
gionale Bedeutung hat und welch eminente Auswirkun-
gen sie auf regionale Strukturen hat. Frau Hoffmann und
Frau Hammann, die Gespräche, die ich dort in Vertretung
geführt habe, hat dieser Minister schon in vielen, vielen
Wochen vorher geführt. Die Ignoranz der anderen Län-
der bei der Frage, ob diese Verordnung regionale Auswir-
kungen hat, war eminent. Ich habe mich manchmal ge-
wundert, dass Kollegen aus anderen Ländern über diese
Verordnung reden, obwohl sie sie überhaupt nicht ken-
nen. Dass es regionale Folgen hat, wenn diese Verordnung
in Kraft tritt, ist eindeutig festzustellen, wenn man sie
liest. Das hat der Minister dargelegt.

Aufgrund der Dinge, die ich weiß, kann ich heute feststel-
len, dass dieser Minister nicht etwa im Scheinwerferglanz
der Öffentlichkeit, sondern hinter den Kulissen massiv da-
für gearbeitet hat, dass das Thema REACH so behandelt

wird, wie es aufgrund der Interessenlage Hessens behan-
delt werden muss. Deshalb hat er viel an der Stelle gear-
beitet, und wir müssen ihm dafür Dank sagen, dass er er-
reicht hat, dass er Berichterstatter ist, um die Sache vor-
anzutreiben. – Das ist der eine Punkt.

(Beifall bei der CDU)

Zweiter Punkt. Frau Hammann, ich habe im Prinzip nichts
gegen Ihre Position. Aber Ihre Position ist nur eine Sicht-
weise. Ich glaube, das Mindeste, was wir alle machen müs-
sen, auch Sie, ist, abzuwägen: eine verbesserte Umwelt
und ein verbesserter Gesundheitsstandard gegenüber den
Auswirkungen einer solchen Verordnung auf die Indu-
strie und auf die mittelständischen Betriebe. Meine Da-
men und Herren, das ist eine Frage, die nicht nur die gro-
ßen Industriebetriebe betrifft, sondern auch kleinste Be-
triebe,

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

die die Folgen der Verordnung nicht werden schultern
können. Dann gehen sie vom Markt weg, und zwar über-
all in der Region.

(Zuruf der Abg. Christel Hoffmann (SPD))

Zumindest ist für uns die Abwägung zwischen dem, was
Frau Hammann sagte, und dem, was der Minister sagte,
verpflichtend. Dann muss man eine Entscheidung da-
rüber treffen, in welcher Form man die Verordnung ver-
hindert. Aufgrund dessen, was ich weiß und in vielen Ge-
sprächen erfahren habe, glaube ich, dass dieser Minister in
dieser Frage auf dem richtigen Weg ist. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU und des Abg. Jörg-Uwe Hahn
(FDP))

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen
liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlos-
sen.

Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe Tagesordnungs-
punkt 31 auf. Wer der Beschlussempfehlung und dem Be-
richt des Europaausschusses zu dem Antrag der Fraktion
der CDU betreffend notwendige Überarbeitung des Ent-
wurfs der Verordnung für die Registrierung, Bewertung
und Zulassung chemischer Stoffe, Drucks. 16/2528 zu
Drucks. 16/2217, seine Zustimmung geben möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Ent-
haltungen? – Damit stelle ich fest, dass die Fraktionen der
CDU und der FDP geschlossen für diese Beschlussemp-
fehlung gestimmt haben, die Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN dagegen. Ersteres war die
Mehrheit. Damit ist die Beschlussempfehlung angenom-
men.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 32 auf, die Beschlussemp-
fehlung und den Bericht des Europaausschusses zu dem
Antrag der Fraktion der SPD betreffend EU-Chemika-
lienpolitik, Drucks. 16/2529 zu Drucks. 16/2345.Wer dieser
Beschlussempfehlung seine Zustimmung geben möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? –
Enthaltungen? – Damit stelle ich fest, dass CDU und FDP
geschlossen für die Beschlussempfehlung gestimmt ha-
ben, die SPD dagegen, bei Enthaltung der GRÜNEN.
Ersteres war die Mehrheit. Damit ist diese Beschlussemp-
fehlung angenommen.
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 33 auf, die Beschlussemp-
fehlung und den Bericht des Europaausschusses zu dem
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
treffend Ökologie und Verbraucherschutz zu einer inno-
vativen und wettbewerbsfähigen EU-Chemikalienpolitik,
Drucks. 16/2530 zu Drucks. 16/2406. Wer dieser Beschlus-
sempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich ebenfalls
um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Damit stelle ich fest, dass für diese Beschlussempfeh-
lung die Fraktionen von CDU und FDP gestimmt haben,
dagegen die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und
die SPD-Fraktion hat sich enthalten. Ersteres war die
Mehrheit. Damit ist die Beschlussempfehlung in dieser
Fassung angenommen.

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 7 auf:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Hessisches Wassergesetz (HWG) – Drucks.
16/2721 –

Der Gesetzentwurf wird von der Landesregierung einge-
bracht. Herr Minister Dietzel, Sie haben das Wort.

Wilhelm Dietzel, Minister für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz:

Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Die Hessische Landesregierung legt Ihnen heute den Ge-
setzentwurf zur Neufassung des Hessischen Wassergeset-
zes vor. Ich denke, dass mit dieser großen Novelle, die wir
uns vorgenommen haben, eines der großen Gesetzge-
bungsvorhaben in dieser Legislaturperiode verwirklicht
wird. Es geht in erster Linie darum – das ist auch der
Schwerpunkt dieses Gesetzentwurfes –, die Vorgaben der
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie in hessisches Lan-
desrecht umzusetzen. Es gibt einige Dinge, die anders be-
trachtet werden, als das in den letzten Jahren der Fall ge-
wesen ist, vor allem die flussgebietsbezogene Bewirt-
schaftung. Hier geht es in Hessen in erster Linie um Rhein
und Weser. Hier ist es das Ziel, einen guten Zustand für
die oberirdischen Gewässer und das Grundwasser zu er-
reichen und eine Verschlechterung des derzeitigen Zu-
standes zu verhindern.

Meine Damen und Herren, ich denke, dass wir alle ein In-
teresse daran haben müssen, dass Flüsse und Seen in ei-
nem guten chemischen und ökologischen Zustand sind.
Außerdem muss ein Gleichgewicht zwischen den Entnah-
men und der Neubildung des Grundwassers hergestellt
werden.

Ich glaube, dass wir in diesem Gesetz die erforderlichen
Umsetzungsinstrumente vorsehen. Es ist aber wichtig –
das ist neu –, dass flussgebietsbezogene Bewirtschaftungs-
pläne zu erarbeiten sind. Dabei machen wir nicht mehr an
den Grenzen von Hessen Halt, sondern es gibt eine län-
derübergreifende Koordinierung. Ich bin Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft Weser, wo sich die Bundesländer
Bayern, Thüringen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg gemeinsam
mit diesem Thema beschäftigen. Ich denke, dass in den
letzten Jahren in dieser Arbeitsgemeinschaft gute Arbeit
geleistet worden ist und in den nächsten Jahren weiterhin
gute Arbeit geleistet werden wird.

Es geht in erster Linie auch darum, die naturnahe Gewäs-
serentwicklung zu unterstützen, die natürliche Eigendy-
namik. Wir haben das ausdrücklich in diesen Gesetzent-
wurf hineingeschrieben.

Wichtig ist für uns auch die Beteiligung der Öffentlich-
keit, die sowohl im Gesetzestext festgeschrieben ist als
auch schon im Vorfeld praktiziert wurde.Wir haben einen
Beirat eingerichtet, in dem sich alle Vertreter der betrof-
fenen Verbände zu Wort melden und an den Diskussionen
beteiligen konnten. Wir haben Wasserforen und Regio-
nalkonferenzen durchgeführt, an denen ich zum Teil
selbst teilgenommen habe. Wir haben eine Homepage
eingerichtet, wo sich jeder informieren kann. Wir haben
fünf Faltblätter mit Informationen aufgelegt, die die ent-
scheidenden Punkte kurz und verständlich zusammenfas-
sen.

Meine Damen und Herren, die fachliche Bestandsauf-
nahme über den Zustand der hessischen Gewässer steht
kurz vor dem Abschluss. Alle Entscheidungen, die etwas
mit wasserwirtschaftlichen Belangen zu tun haben, wer-
den vor dem Hintergrund geprüft, eine gute Regelung zu
schaffen. Die Überprüfungen werden entsprechend ange-
setzt.

Ich denke, dass die Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie ein bedeutsamer Baustein ist, wenn wir uns über den
Gewässerschutz insgesamt unterhalten. Die Landesregie-
rung hat sich zum Ziel gesetzt, die Ziele der Wasserrah-
menrichtlinie, soweit es möglich ist, zu erreichen. Es gibt
selbstverständlich auch die Möglichkeit der Fristverlänge-
rung oder der Inanspruchnahme von Ausnahmetatbestän-
den. Wir werden diese Möglichkeit aber nur in Anspruch
nehmen, wenn die Belastungen der Wirtschaft, der Kom-
munen und der betroffenen Bürger in einem unverant-
wortbaren Maße zu hoch sind. Ich denke, dass das Dis-
kussionen nach ziehen wird.

Wir haben den Gesetzestext insgesamt überarbeitet, in-
dem wir ihn auf Doppelregelungen oder unzeitgemäße
Vorschriften durchgesehen haben und diese herausneh-
men wollen.

Ich weiß, dass es sicher auch eine Diskussion um die Vor-
schriften betreffend die Beschränkung der Düngung in
Uferrandstreifen geben wird. Ich verweise hier aber ganz
eindeutig auf die Düngemittelverordnung. Ich denke, dass
wir den Konflikt mit der Landwirtschaft ausräumen wer-
den. Es gilt nämlich die Düngemittelverordnung des Bun-
des.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Deregulierung, wo wir
uns Gedanken darüber gemacht haben, wie wir das um-
setzen können. Es geht hier zum einen um die Wasserver-
sorgung, wo wir den Kommunen die Möglichkeit gegeben
haben, eine Privatisierung durchzuführen – aber keine
grenzenlose Privatisierung, sondern diese Aufgaben kön-
nen nur dann auf Dritte übertragen werden, wenn diese
zuverlässig, leistungsfähig und fachkundig sind und die
Erfüllung der übertragenen Pflichten dauerhaft sicher-
stellen können. Ich denke, dass das eine wichtige Formu-
lierung ist und es die Kommunen in der Hand haben, über
die Organisation ihrer Wasserversorgung selbst zu ent-
scheiden.

Die Möglichkeiten der Privatisierung der Abwasserbesei-
tigung haben wir zurückgestellt. Es gibt im Augenblick
eine unbefriedigende bundesrechtliche Regelung der
steuerlichen Seite der Angelegenheit, die lautet, dass der
volle Steuersatz erhoben wird, wenn diese Aufgabe priva-
tisiert wird. Das würde möglicherweise zu einer stärkeren
Kostenbelastung für die Bürger führen. Das ist nicht ge-
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wollt, und daher wird auf diese Regelung zum jetzigen
Zeitpunkt verzichtet.

Soweit wasserwirtschaftlich vertretbar, werden auch Zu-
lassungsverfahren abgebaut. Ich will ein Beispiel nennen.
Wasserentnahmen zum Zwecke der Gartenbewässerung
werden bei Gewässern erster Ordnung Mengen bis zu 
10 l pro Sekunde und 1.000 m3 pro Jahr ohne Erlaubnis zu-
lässig sein. Für andere Gewässer kann die zuständige Be-
hörde Wasserentnahmen zulassen.

Wasserversorgungsanlagen sind nur noch dann zulas-
sungspflichtig, wenn dies durch Gesetz vorgesehen ist, so-
dass z. B. überörtliche Wasserfernleitungen und künstliche
Wasserspeicher nicht mehr betroffen sind.

Für Abwasseranlagen wird künftig nur noch insoweit eine
Genehmigung erforderlich sein, als die Prüfungen der
Umweltverträglichkeit erfolgen müssen. Für die zuletzt
angesprochene Gruppe wird die Möglichkeit des vorzeiti-
gen Baubeginns in das Gesetz aufgenommen, weil wir
glauben, dass es vor allem bei gewerblichen und indus-
triellen Anlagen möglich ist, früher mit der Produktion zu
beginnen.

Zu einer Diskussion wird die Frage der Bebauung im Be-
reich der Uferrandstreifen führen. Diese Diskussion ha-
ben wir schon vor zwei Jahren bei der „kleinen“ Novelle
geführt. Wir haben vor zwei Jahren den Kommunen die
Möglichkeit der Bebauung freigestellt. Ich glaube, dass
sich diese Regelung bewährt hat. Wir wollen sie beibehal-
ten. Ich weiß aber, dass es sicher wieder eine Diskussion
wie vor zwei Jahren geben wird.

(Beifall bei der FDP)

Lassen wir uns doch davon leiten, dass die Kommunalpo-
litiker – viele von Ihnen sind ja Kommunalpolitiker – hier
entsprechend entscheiden können.

Bei den Bestimmungen über den Einsatz Wasser gefähr-
dender Stoffe in Überschwemmungsgebieten wollen wir
eine Änderung vornehmen. Bisher waren die Regelungen
für Überschwemmungsgebiete und für von Deichen ge-
schützte Gebiete gleich. Das ist unserer Meinung nach
nicht sachgerecht. Deiche gewähren zwar keinen absolu-
ten Schutz vor Überschwemmungen, bieten aber ein deut-
lich höheres Schutzniveau als Überschwemmungsgebiete.
Konsequenterweise soll deshalb im Gesetz eine Verände-
rung vorgenommen werden, dass unterschiedliche Anfor-
derungen gestellt werden. In Überschwemmungsgebieten
fordern wir bautechnische Maßnahmen, wie sie in der An-
lagenverordnung vorgeschrieben sind. In den Gebieten
hinter den Deichen kann es hingegen ausreichen, kosten-
günstige Vorkehrungen zu treffen, um Schäden zu ver-
meiden.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf der
Landesregierung hat den Verbänden zur Stellungnahme
vorgelegen. Ein Teil der Anregungen der Verbände ist in
den Gesetzentwurf eingeflossen. Die maßgeblichen Rege-
lungsinhalte sind aber von den Verbänden ganz überwie-
gend mitgetragen worden. Wenn ich die ersten Reaktio-
nen auf unseren Gesetzentwurf insgesamt bewerte, muss
ich sagen: Sie waren in der Regel positiv, in einem Fall zu-
gegebenermaßen negativ. Ich bin trotzdem der Meinung,
dass wir einen ausgewogenen Gesetzentwurf vorgelegt
haben, der den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie und
den Interessen der Betroffenen gerecht wird. Ich bitte
deshalb um unterstützende Diskussionen über den Ge-
setzentwurf.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Als nächster Redner hat Herr Abg. Grumbach das Wort
für die SPD-Fraktion.

Gernot Grumbach (SPD):

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin
schon für das Vorblatt dankbar. Wir haben nämlich im
März im Landtag erlebt, wie folgender Antrag mit Mehr-
heit beschlossen wurde:

Der Landtag stellt fest, dass sich das Land Hessen
bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ...
im Zeitplan befindet.

Auf dem Vorblatt finden wir den Satz:

Nach Art. 24 der Wasserrahmenrichtlinie sind die
Mitgliedstaaten aufgefordert, bis zum 22. Dezem-
ber 2003 die Rechtsvorschriften zu erlassen, die er-
forderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukom-
men.

Das heißt also, es sind „zusätzlich landesrechtliche Rege-
lungen erforderlich“.Vielen Dank für die Klarstellung. Es
hilft, wenn die Wahrheit, wenn auch spät, auf den Tisch
kommt.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Danach geht es allerdings mit einer Stilblüte weiter, bei
der mir nicht klar ist, welche neue Gesetzestradition Sie
begründen wollen. Da steht der Satz:

Die oberirdischen Gewässer mit ihren Ufern und
Überschwemmungsgebieten und das Grundwasser
sind ... so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der
Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem
Nutzen einzelner Personen dienen.

Von wem reden Sie eigentlich? Es ist das erste Mal, dass
in einem ersten Paragraphen eines Gesetzes, in dem ein
staatliches Schutzziel festgestellt wird, das Wohl der All-
gemeinheit mit den Interessen einzelner Personen auf die
gleiche Ebene gestellt wird.An der Stelle muss man schon
einmal schauen, wie man das Spannungsverhältnis zwi-
schen den Interessen der Allgemeinheit und den Interes-
sen von Einzelpersonen auflöst. Die Interessen der Allge-
meinheit und Einzelner gleichberechtigt nebeneinander
zu stellen, halte ich für einen Punkt, bei dem man sich in
den Ausschussberatungen um eine glücklichere Formulie-
rung bemühen muss. Es gibt gute Vorbilder in anderen
Gesetzen, die diese Landesregierung auf die Reihe ge-
bracht hat.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Damit sind wir bei dem ersten Streitpunkt, den Sie schon
erwartet haben, nämlich dem vorbeugenden Gewässer-
schutz. Sie müssen sich überlegen, welches Signal Sie set-
zen. Wir haben die Situation, dass wir feststellen müssen,
dass die Düngemittelverordnung einen Teil der Probleme
regelt. Wir haben aus gutem Grund gesagt, wir wollen die
Menschen darauf aufmerksam machen, wo die Grenzen
sind, und wir wollen es so machen, dass sich die Menschen
auf die Regelungen verlassen können. Wir wollen auch
beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln die Zulassungs-



3294 Hessischer Landtag  ·  16. Wahlperiode  ·  49. Sitzung  ·  7. Oktober 2004

voraussetzungen nicht einfach akzeptieren, sondern wir
wollen eine präzise Formulierung haben. Davor haben Sie
sich gedrückt. Ich denke, da verfolgen Sie bestimmte Inte-
ressen.

Aber noch viel spannender ist Ihr netter Versuch der Ent-
bürokratisierung hinter den Deichen. Sie tun so, als hätte
es das alles nicht gegeben,

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das stimmt!)

als sei die Debatte darüber, ob man wirklich noch bei ei-
nem hundertjährigen Hochwasser stehen bleiben kann
oder ob es nicht Gründe dafür gibt, die Grenzen zu erhö-
hen, spurlos an Ihnen vorbeigegangen. Ich sage Ihnen:
Das ist schlicht fahrlässig. Denn wenn hinter den Deichen
etwas passiert, unter reduzierten Schutzbedingungen,
dann haben Sie nicht nur das Problem, dass Sie das Zeug
im Boden haben, sondern Sie haben das viel größere Pro-
blem, das wieder herauszubekommen; denn der natürli-
che Weg, dass das hinausgespült wird, findet viel schlech-
ter statt. Hier haben Sie nicht zu Ende gedacht. Es ist Auf-
gabe des Parlaments, Sie darauf aufmerksam zu machen,
dass Sie eben manche Dinge zu Ende denken müssen,
auch als Landesregierung.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Auch mein zweiter Punkt in diesem Zusammenhang ist
nicht verwunderlich – Sie haben ihn schon erwartet: Das
ist die nette Frage der Überschwemmungsgebiete.

Ich will Sie an die Debatte von gestern erinnern. Gestern
haben wir gesagt, bei den Energiepreisen wollen wir
Rechtssicherheit schaffen, nicht hinterher regeln wird,
sondern von vornherein. Das war die Position des Wirt-
schaftsministers zum Thema Regulierungsbehörde.

(Zuruf des Abg. Norbert Schmitt (SPD)) 

Hier haben Sie jetzt die Situation, dass der Bürger, der
sich auf den gültigen Bebauungsplan verlässt, wenn er
Schäden hat, selbst in der Falle sitzt. Wir sollten ihn davor
schützen, hinterher klagen zu müssen – nämlich indem wir
dafür sorgen, dass klar ist, dass in solchen Gebieten nicht
gebaut wird. Dadurch wird der Bürger vor Schäden insge-
samt geschützt. Er hat Rechtssicherheit, ebenso die Versi-
cherung und, mit Verlaub, auch die Gemeindeparlamenta-
rierinnen und -parlamentarier. Das ist eigentlich mein
Hauptproblem – nicht die Gefahr, die da besteht, sondern
dass Sie den Bürger dieser Gefahr einfach aussetzen. Ein
Normalbürger muss sich darauf verlassen können, dass
Politiker ihr Tun abwägen, auch wenn sie Bebauungspläne
aufstellen. Ich finde, wir dürfen dieses Abwälzen der Ver-
antwortung auf die Kommunalparlamente nicht zulassen.
Darüber werden wir im Ausschuss noch einmal reden
müssen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Damit es nicht zu lang wird – wir werden im Ausschuss
noch viele nette Details zu bereden haben –, finde ich ei-
nes noch ganz spannend: Sie regeln im Wesentlichen nur
das, was Sie regeln müssen. Allerdings regeln Sie auch ein
paar Sachen, die Sie nicht regeln müssten. Eines dieser
Dinge ist die Öffnung der Wasserversorgung für Privati-
sierungen.

Ich erinnere Sie noch einmal an gestern. Gestern haben
wir darüber geredet, wie es ist, wenn man zehn, zwölf
Jahre nach der Liberalisierung feststellt, dass die Idee

schief gegangen ist und man die Angelegenheit neu regeln
muss.

An dieser Stelle sage ich: Wehret den Anfängen. Wir ha-
ben einen großen Druck auf die Kommunen und hohe fi-
nanzielle Versprechungen, damit sie diesen Weg einschla-
gen – wohl wissend, dass das nicht rückholbar ist, auch
nicht mit Ihrem Gesetz. Denn die Kommunen können
vielleicht die Entscheidung noch treffen, aber es wird eine
relativ schwierige Sache sein, in Zukunft dann das Geld
nochmals aufzubringen. Sie werden finanziell in der Falle
sitzen.

Ich denke, wir sollten diesen Punkt klar aus dem Gesetz
herausnehmen. Wasserversorgung ist Daseinsvorsorge,
kommunale Aufgabe und muss dezidiert bei den Kommu-
nen bleiben. Lassen Sie uns nicht heute eine Regelung im
Gesetz treffen, zu der wir in zehn Jahren im Hessischen
Landtag Debatten darüber führen, wie wir deren Pro-
bleme wieder einfangen. Streichen wir diese Passagen aus
dem § 39. Das würde dazu führen, dass die Kolleginnen
und Kollegen, die nach uns in diesem Landtag sitzen, eine
unsinnige Debatte weniger führen. Auch das wäre ein
Fortschritt, wenn das gelänge. – Danke.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Als nächster Redner hat Herr Abg. Heidel, FDP-Frak-
tion, das Wort.

Heinrich Heidel (FDP):

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Lassen Sie mich eine Vorbemerkung zu diesem Ge-
setzentwurf machen, den die Hessische Landesregierung
hier vorgelegt hat. Beim ersten Lesen machte er auf uns
den Eindruck, als wäre noch bis zu dem Tag, an dem wir
ihn in die Hand bekommen haben, daran gearbeitet wor-
den. Das konnte man auch ein bisschen am Vorblatt se-
hen. Wenn man die Synopse von 2004 betrachtet, dann
wird es auch ganz deutlich, dass hier in den letzten Tagen
und Wochen noch sehr intensiv daran gearbeitet wurde.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Stunden!)

– Ja, Stunden. – Das geschah wohl vor dem Hintergrund,
dass es, als wir das Wassergesetz vor zwei Jahren geändert
haben, vielfach auch darum ging, sich mit der Verwaltung
auseinander zu setzen. Mir scheint, dass das jetzt umge-
setzt wird – ich denke weniger, dass der politische Kon-
sens innerhalb der CDU gefehlt hätte. – Das ist nur eine
Vorbemerkung, wenn ich den Gesetzentwurf so betrachte.

(Beifall bei der FDP – Jürgen Walter (SPD): Erzäh-
len Sie einmal weiter! Jetzt wirds interessant!)

Grundsätzlich kann man feststellen, dass der seinerzeit
von uns mit eingeleitete Richtungswechsel im Wasser-
recht jetzt fortgesetzt wird. Wir haben einen Teil der Ent-
bürokratisierung gemeinsam auf den Weg gebracht. Bei
der Privatisierung gehen Sie – das will ich lobend erwäh-
nen – ein ganzes Stück über das hinaus, was wir bisher im
Hessischen Wassergesetz vorfinden. Die FDP hält diesen
Weg für richtig.

(Beifall des Abg. Roland von Hunnius (FDP))



Hessischer Landtag  ·  16. Wahlperiode  ·  49. Sitzung  ·  7. Oktober 2004 3295

Ich will es ausdrücklich sagen: Die FDP hält für richtig,
was in § 39 festgeschrieben wird – im Gegensatz zu dem,
was Kollege Grumbach eben hier vorgetragen hat.

Es gibt aber auch – ich hoffe, dass wir das in Ausschusssit-
zungen und Gesprächen noch bereinigen können – einige
Fehler und Verschärfungen. Es ist zu diskutieren, was
denn letztendlich in das Gesetz hineingeschrieben wird.
Ich glaube, es besteht die politische Chance, hier zu einer
Einigung zu kommen. Ich bin davon überzeugt, dass die
Widersprüchlichkeit, die teilweise in den Vorschriften ent-
halten ist, ausgeräumt werden kann. Hier wird noch ein
Stück Arbeit notwendig sein, aber ich glaube, wir werden
dann in der Lage sein, das Gesetz hier gemeinsam auf den
Weg zu bringen. Aber ich will an dieser Stelle auch deut-
lich sagen, damit keine falschen Gedanken aufkommen:
Ich habe den Eindruck, dass in manchen Teilen eine mas-
sive Überbetonung der ökologischen Zielsetzung hinein-
geschrieben worden ist. Das beginnt in § 1, in dem gefor-
dert wird – daran will ich es deutlich machen –:

Die Gewässer sind als Lebensraum für Pflanzen
und Tiere ... wieder herzustellen.

(Norbert Schmitt (SPD): Sehr gut!)

– Sehr gut. Herr Kollege Schmitt, hier müssen wir uns wie-
der einigen. Herr Kollege Schmitt, was bedeutet dieses
Wiederherstellen?

(Norbert Schmitt (SPD): Jetzt muss ich den Kolle-
gen Dietzel verteidigen! Das ist ein Ding!)

Das müssen Sie dann auch definieren: ob der Zeitpunkt
der Wiederherstellung historisch auf die Epoche vor Er-
scheinen des Menschen und seinen Eingriff in die Gewäs-
ser bezogen wird. Diese Eingriffe sind für jeden jeden Tag
handgreiflich, das beginnt morgens früh beim Haarewa-
schen. Das alles ist auch ein Eingriff in die Gewässer.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Haben Sie einmal etwas von Gewässerrena-
turierung gehört, Herr Kollege?)

Herr Kollege Schmitt, wenn ich das alles wieder zurück-
schrauben will, dann dürfte die Wiederherstellung doch
ganz schön problematisch werden. Das muss ich doch ein-
mal in den Raum stellen.

(Beifall bei der FDP – Norbert Schmitt (SPD): Das
war jetzt ein echter Urknall!)

Ich will auch darauf verweisen, dass sich seit dieser Zeit
etwas verändert hat. In den vergangenen Jahrhunderten
hat sich ein Verständnis zum Schutz des Eigentums her-
ausgestellt, dass das als ein gleichwertiges Gut im Verhält-
nis zum Schutz des Trinkwassers betrachtet werden darf.
Ich werde es noch an einem Beispiel deutlich machen.
Deshalb kann dieses Eigentumsrecht auch nicht einfach
der Ökologie untergeordnet werden und als untergeord-
netes Ziel in dieser Generalklausel völlig fehlen. Nach un-
seren Vorstellungen sind die Vorschriften in den §§ 7 und
8 in Teilen ein Einstieg in die Behördenwillkür, denn wir
alle wissen, was sich daraus entwickelt.

Das manifestiert sich in § 8 Abs. 2, wonach natürliche flie-
ßende Gewässer so zu unterhalten sind,

dass die Entfaltung der naturraumtypischen Eigen-
dynamik ermöglicht ... wird ...

Was bedeutet denn das im Sinne eines – ich will es so nen-
nen – falsch definierten Naturbegriffs?

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

– Frau Kollegin, lassen Sie mich erst einmal ausreden. –
Das bedeutet, dass der Schutz des Menschen vor den Ge-
fahren der Natur ganz außen vor gelassen, ausgeblendet
wird. Das bedeutet das, nicht mehr und nicht weniger.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Was haben Sie denn da gelesen?)

Denn natürliche Befestigungen natürlicher fließender
Gewässer – als Bestandteil der Natur des Menschen – tre-
ten dort doch in den Hintergrund. Was bedeutet das denn
in der Sache?

Wir hatten nun einmal im vergangenen Jahr das verhee-
rende Elbehochwasser. Was wäre damals passiert, wenn
ich diese Bestimmungen hier richtig auslege? Die natür-
lich herbeigeführten Schäden dieses Elbehochwassers,
dieses Hochwassers an sich, hätten gar nicht mehr besei-
tigt werden dürfen, weil es eine Eigendynamik, eine Eigen-
entfaltung des naturraumtypischen Wassers war.

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

– Frau Kollegin, wenn ich so etwas hineinschreiben will,
dann muss ich mir auch über die Folgen bewusst sein, was
das letztendlich bedeutet. Ich meine, das können wir doch
alle nicht wollen.

Es geht noch weiter. Die Eingriffe beim Thema Eigentum
sind noch vielfältiger. Ich will einen Punkt anmerken, das
Thema Böschungsoberkante – mittendrin im privaten Ei-
gentum.Wenn da steht, dass sich die Bebuschung auch auf
die Böschungsoberkante ausweiten darf, dann ist das im
Regelfall ein Eingriff in das private Eigentum. Das kann
so nicht hingenommen werden.

Dann: Naturraum und die Eigendynamik des Gewässers.
Das Mäandern eines Baches kann keiner von uns kennen.
Es kann keiner von uns wissen, wie das vonstatten geht
und wie sich dieser Bach, dieser Fluss verändert. Was be-
deutet das im Endeffekt? – Ist das, wo sich dieser Fluss die
Fläche holt, Eigentum, das letztlich den Gemeinden zu-
fällt? – Wieder ein Eingriff ins Eigentum. Ich meine, hier
muss auch geregelt werden, wie weit das entschädigungs-
pflichtig ist.

(Norbert Schmitt (SPD): Die CDU-Alleinregie-
rung als die echten Sozialisten in diesem Haus – das
ist unglaublich!)

In § 27 ist immer noch das drin, was bei früheren Diskus-
sionen mit den Grundbesitzerverbänden immer sehr kri-
tisch und sehr intensiv diskutiert worden ist. Da gab es
einmal einen Spruch: Das ist ökologisch legalisierter
Raub von Eigentum. – Meine Damen und Herren, auch
darüber wird nachzudenken sein, wie wir dies geregelt be-
kommen.

(Beifall bei der FDP)

Wir haben einen Bereich, der hier immer vermischt wor-
den ist und auch wieder vermischt werden wird, das ist das
Thema Bauen im Innenbereich, ein heißes Thema. Der
Minister hat es schon angesprochen. Nun ist es im Innen-
bereich zumindest so, dass die Grundstückseigentümer
Schäden, die durch Hochwasser entstanden sind, wieder
beseitigen dürfen. Ansonsten haben die Gemeinden
Unterhaltspflicht. Sie sind nur zur Wiederherstellung auf-
gefordert, wenn es dem Allgemeinwohl dient. Ich glaube,
auch da kann es nicht sein, dass sich die Gemeinden auf
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Kosten der Privaten zurückziehen. Es wird immer eine
staatliche Aufgabe bleiben.

Damit bin ich bei dem Punkt des Deichschutzes. Der
wurde vom Vorredner schon angesprochen. Ich will nur
darauf hinweisen, die Diskussion wird vor dem Hinter-
grund dessen, was in den Jahren zuvor für den Deichbau
in den Haushalten war, eigentlich ad absurdum geführt.
Hier wird – das ist richtig und wird von der FDP mitge-
tragen – Geld in die Hand genommen, um den Deichbau
zu fördern und schnellstmöglich umzusetzen, um einen
hohen Hochwasserschutz – einen hundertprozentigen
Hochwasserschutz wird es nicht geben – zu erreichen.

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss Ihrer Rede.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Sozusagen ans Ufer!)

Heinrich Heidel (FDP):

Schade, Frau Präsidentin. – Ich komme zum Schluss, klam-
mere allerdings das Thema Bauten im Innenbereich aus,
weil ich davon ausgehe, dass wir noch einmal Zeit haben
werden, diesen Punkt zu debattieren. Deshalb will ich den
Herrn Minister oder die Hessische Landesregierung nur
noch darauf hinweisen: § 10 Abs. 1 Satz 2, Neuaufnahme
oder Änderung von Auflagen,Thema Planfeststellungsbe-
schluss. Es kann nicht sein, dass im Nachhinein noch etwas
hineingenommen werden kann.

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Herr Kollege, Schlussrunde, bitte.

Heinrich Heidel (FDP):

Wenn der Planfeststellungsbeschluss da ist, hat er auch zu
gelten. Da kann nicht nachgebessert werden. In diesem
Sinne setze ich auf eine ausführliche Beratung im Aus-
schuss und hoffe, dass es gelingen wird, einige Verbesse-
rungen unterzubringen.

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Vielen Dank, Herr Kollege.

(Beifall bei der FDP)

Als nächste Rednerin hat Frau Abg. Hammann, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, das Wort.

Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Lassen Sie mich gleich zu Beginn zwei Feststellungen
zum Gesetzentwurf der CDU-Landesregierung treffen.
Erstens hat die CDU-Landesregierung ihre Hausaufgabe
nicht rechtzeitig gemacht. Kollege Grumbach hat schon
darauf hingewiesen. Zweitens hat sie sie darüber hinaus
noch schlecht gemacht, denn sie hat das Ziel verfehlt, für
eine zukunftsfähige Wasser- und Hochwasserschutzpoli-
tik im hessischen Gesetz zu sorgen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Norbert Schmitt (SPD))

Dabei kann die Fristüberschreitung für die Umsetzung
der Wasserrahmenrichtlinie noch als das kleinere Übel
angesehen werden.Viel gravierender ist jedoch, dass diese
Landesregierung offensichtlich überhaupt nicht gewillt
ist, ein modernes, den Realitäten entsprechendes Wasser-
schutzgesetz für Hessen vorzulegen. Obwohl es eine
Menge an Kritikpunkten gibt, werde ich mich in meiner
Rede auf drei Bereiche konzentrieren.

Der erste Punkt wird sein: Der vorsorgende Hochwasser-
schutz wird weiterhin sträflich vernachlässigt. Der zweite
Punkt: Unter dem Deckmantel der Deregulierung besteht
nunmehr die Gefahr, dass das Lebensmittel Nummer eins
– das ist nun einmal unser Trinkwasser – an Großkonzerne
verhökert werden kann. Punkt drei: Die Chancen der EU-
Wasserrichtlinie zur Erreichung eines guten Zustandes
von oberirdischen Gewässern, deren Auen und auch des
Grundwassers werden nicht genutzt.

Kommen wir zu Punkt eins, dem Hochwasserschutz.
Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat aus
den Hochwasserkatastrophen, z. B. an der Elbe, nichts,
aber auch gar nichts gelernt.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Wir hatten zu diesem Thema eine Anhörung. Selbst der ei-
gene Regierungspräsident Herr Schmied hat dieser Lan-
desregierung ins Buch geschrieben, dass sie hier falsch
handelt, dass Menschen von Hochwasserkatastrophen be-
troffen werden können. Meine Damen und Herren, Sie
beachten die menschlichen, finanziellen, aber auch die mit
Hochwasserkatastrophen in Verbindung stehenden Um-
weltprobleme nicht. Ich finde es schon beschämend, dass
das Land Hessen in diesem Bereich nicht auf die Realitä-
ten eingeht, wenn Menschen von solchen Katastrophen
betroffen werden.

(Beifall des Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Meine Damen und Herren, dies widerspricht den Zielen
des Hochwasserschutzes, aber auch den Zielen der Ge-
wässerrenaturierung und des gesetzlich vorgeschriebenen
Biotopverbundes. Bei Minister Dietzel und im Gesetzent-
wurf ist deutlich eine einseitige Deichfixierung des Hoch-
wasserschutzes erkennbar. Er verkennt dabei, dass alle
technischen Maßnahmen zwar wichtig sind, aber nicht im-
mer Menschen mit ihrem Hab und Gut tatsächlich schüt-
zen können. Deshalb wissen alle, die sich mit dieser The-
matik über Jahre auseinander gesetzt haben, dass der vor-
beugende Hochwasserschutz das Element ist.Vorbeugen-
der Hochwasserschutz heißt Verringerung von Schaden-
spotenzial und ist deshalb an erster Stelle zu sehen.

(Beifall des Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN))

Deswegen muss – das erwarte ich von einem fortschritt-
lichen Gesetz in Hessen – endlich ein konsequentes Bau-
verbot in den Überschwemmungsgebieten wieder veran-
kert werden, wie das vor der Novelle im Jahre 2002 vor-
handen war. Dies muss wieder in das Hessische Wasserge-
setz aufgenommen werden.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Norbert Schmitt (SPD))

Dies muss durch die Einführung von Hochwasserschutz-
plänen und die Einbeziehung der Öffentlichkeit ergänzt
werden, um eine wirksame Eigenvorsorge für die betrof-
fenen Menschen zu ermöglichen. Nur wer weiß, welche
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Katastrophen auf ihn zukommen können, weiß sich auch
anders zu schützen. Aber Herr Dietzel hat offensichtlich
kein Interesse an einem sachorientierten Umgang mit
dem Hochwasserschutz. Ich bemängele an dieser Stelle,
dass die Kleinen Anfragen vom Juli, die genau dieses
Thema umfassen, bis heute nicht beantwortet sind. Lieber
geht er mit Zahlen in die Öffentlichkeit, die er in keiner
Weise verifizieren kann.

Kommen wir zu Punkt zwei, der Wasserversorgung. Ich
möchte Sie einmal bitten, sich vorzustellen, dass Sie sich
über Monate aus einem Tanklastzug mit Wasser versorgen
lassen. Was heißt das? – Das würde eintreten, wenn § 39,
wie von der Landesregierung gewollt wird, in Kraft tritt.
Unter dem Tarnbegriff der Deregulierung will die CDU
möglichst unbemerkt von der Öffentlichkeit ein wichtiges
Schutzziel streichen, nämlich die Verpflichtung der Ge-
meinden, in ihrem Gebiet die Bevölkerung mit ausrei-
chendem Trinkwasser zu versorgen.

(Norbert Schmitt (SPD): Hört, hört!)

Bisher besteht die Regelung, dass die Gemeinden die Ver-
pflichtung hatten. Sie können jedoch die Aufgabe über-
tragen, z. B. auf Wasser- und Bodenverbände oder auf
Zweckverbände.

Bisher konnten sie sich aber nicht der Verpflichtung ent-
ziehen. Wenn dieser Gesetzentwurf umgesetzt werden
soll, wird die Privatisierung kommen. Denn angesichts der
leeren Kassen ist es keine Utopie, dass die Gemeinden
beispielsweise an Großkonzerne verkaufen. Den Jubel
der FDP an dieser Stelle verstehe ich nicht. Gerade die
gestern geführte Diskussion über den Betrieb der Strom-
netze hat uns gezeigt, welche negativen Auswirkungen
eine große Liberalisierung auch haben kann.

Es gibt auch gerade in diesem Bereich genügend
schlechte Beispiele. Sie brauchen nur einmal nach Groß-
britannien zu schauen. In Großbritannien wurde die
Trinkwasserversorgung privatisiert. Als Konsequenz er-
gab sich daraus, dass für die Verbraucherinnen und Ver-
braucher der Preis gestiegen ist. Teilweise sank die Qua-
lität des Trinkwassers sehr drastisch. Man konnte feststel-
len, dass sich die Unternehmen an Quartalsberichten
orientierten, dass sie aber nicht den langfristigen Schutz
der Ressourcen und der Umwelt im Blick hatten.

(Norbert Schmitt (SPD): Hört, hört!)

Ich denke, dies ist eine massive Fehlentwicklung. Die
Unternehmen sparten bei den bereits zugesagten Investi-
tionen in die Wasserwerke und in die Netzinfrastruktur.
Was war die Folge davon? – 1995 war ein trockenes Jahr.
Damals kam es zu einer Krise in der Versorgung mit
Trinkwasser. Ganze Regionen mussten monatelang mit
Tankwagen versorgt werden. Deshalb sprach ich das ein-
gangs an. Das wäre nämlich eine mögliche Konsequenz,
wenn man die Wasserversorgung freigibt, wenn man eine
Privatisierung bei der Versorgung mit dem Lebensmittel
Nummer eins vornimmt.

Ich sage an dieser Stelle ganz deutlich: Solche Zustände
wollen wir nicht haben. Deswegen werden wir uns ganz
massiv gegen diese Privatisierung stemmen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir wollen, dass das Trinkwasser bezahlbar bleibt und
dass es auch weiterhin in einer guten Qualität an die Be-
völkerung abgegeben werden kann.Wir wollen, dass es zu
keiner Verschlechterung kommt. Wir wollen, dass der

Stand erhalten bleibt, der sich bisher auch in Deutschland
sehr gut bewährt hat.

Meine Damen und Herren, alles, was Sie verändern wol-
len, wird zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher
gehen. Das Beispiel Großbritanniens hat gezeigt, welche
negativen Konsequenzen das haben kann.

Ich komme damit zu Punkt drei, der mangelhaften Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie. Die Staaten Europas
haben die Bedeutung des Wassers für die Umwelt und den
Menschen erkannt. Mit der Wasserrahmenrichtlinie der
Europäischen Union haben sie eine umfassende Rege-
lung vorgenommen. Denn der Gewässerschutz endet
eben nicht an den Ländergrenzen. Wir alle erinnern uns
wahrscheinlich noch an die Katastrophe bei Sandoz in der
Schweiz. Damals wurden in das Wasser Stoffe eingetra-
gen, die später auch in den Niederlanden wieder aufge-
funden wurden.

Der vorliegende Gesetzentwurf wird in keiner vernünfti-
gen Weise der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ge-
recht. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen.
Es ist doch völlig einsichtig, dass ein Fluss nur dann in ei-
nem guten Zustand sein kann, wie das in der Wasserrah-
menrichtlinie gefordert wird, wenn es von den angrenzen-
den Flächen zu keiner Beeinträchtigung kommt. Was
macht aber diese Landesregierung? Sie fährt den Schutz
der wertvollen Uferstreifen noch weiter zurück. Ich
denke, das ist ein Zugeständnis an die Landwirtschaft. In
unseren Augen ist dieses Zugeständnis aber falsch.

Ich komme auf einen weiteren Punkt zu sprechen. Mit der
im Jahr 2002 vorgenommenen Novellierung wurde bereits
der Schutz des Uferstreifens innerhalb bebauter Flächen
aufgehoben. Nunmehr soll auch die Mindestbreite von
bisher 10 m zur Disposition gestellt werden. Das ist ein
Zugeständnis an die Landwirtschaft. Das heißt, die Aus-
bringung Wasser gefährdender Stoffe, wie z. B. Dünger
und Pestizide, wird wieder näher am Wasser erfolgen kön-
nen. Das ist nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtli-
nie nicht richtig.

(Kurt Wiegel (CDU): Sie sagen die Unwahrheit!)

– Ich höre, dass gesagt wird, dies sei nicht wahr. Meine Da-
men und Herren, wenn Sie sich mit der Düngeverordnung
beschäftigt haben, wissen Sie ganz genau, dass das stimmt.
Denn in der Düngeverordnung wird kein Abstand vorge-
schrieben. Vielmehr steht in ihr, es müsse ein ausreichen-
der Abstand gegeben sein.

Diese Landesregierung will die Größe der Uferstreifen
noch einmal verringern. Das ist bei der vorhergehenden
Novellierung des Hessischen Wassergesetzes nicht ge-
schehen. Dies wird dann eine massive Verschlechterung
gegenüber dem jetzigen Stand ergeben.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wer so mit den Lebensadern der Landschaft umgeht, hat
den Sinn der Wasserrahmenrichtlinie nicht verstanden.
Da wird das Gemeinwohl falsch verstanden. Denn dies
führt einzig und allein zu einer Vereinfachung für die
landwirtschaftlichen Betriebe. Es geht aber zulasten der
Allgemeinheit.

Es kann nicht akzeptiert werden, dass die in der Verant-
wortung stehende Landesregierung offensichtlich nicht in
der Lage oder willens ist – beides ist gleich schlimm –, ei-
nen Gesetzentwurf für ein zukunftsfähiges Hessisches
Wassergesetz vorzulegen. Ich bin gespannt auf die Dis-
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kussion, die es darüber im Ausschuss geben wird. Ich bin
auf die Anhörung gespannt.

Wir werden unsere Kritik weiter vortragen. Die Stellung-
nahmen, die Sie im Rahmen der Anhörung schon im Vor-
feld des Gesetzentwurfs bekommen haben, werden bei
Ihnen keinen großen Jubel ausgelöst haben. Denn Sie wis-
sen, dass nur wenige Sie unterstützt haben. Das war z. B.
der Bauernverband.Aber von Vertretern, die die ökologi-
sche Seite und die wasserwirtschaftliche Seite vertreten
haben, wurden durchaus Bedenken geäußert. Ich bin auf
die Diskussion gespannt. – Ich danke Ihnen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Gernot Grumbach (SPD))

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Als nächster Redner hat Herr Abg. Lenhart für die CDU-
Fraktion das Wort.

Roger Lenhart (CDU):

Frau Hammann, ich danke Ihnen dafür, dass Sie erwar-
tungsgemäß in den Ring gestiegen sind. Etwas anderes
war von Ihrer Seite nicht zu erwarten. Ihre Ausführungen
waren weder überraschend noch enttäuschend.

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Weil die
Ausführungen von Frau Hammann eben so waren, ist es
einfach noch einmal notwendig, die Fakten aufzuzeigen.
Frau Hammann, zugegebenermaßen entspricht das nicht
Ihren Wünschen.Aber wir sollten uns doch einmal auf die
Fakten konzentrieren. Die sehen so aus: Die Hessische
Landesregierung setzt die Wasserrahmenrichtlinie vom
22. Dezember 2000 ganz konsequent 1 : 1 um,

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das tut sie eben nicht!)

um im Jahre 2015 das Ziel zu erreichen, dass sich die Ge-
wässer Hessens in einem guten Zustand befinden. Das ist
der Fakt.

(Beifall bei der CDU)

An der Stelle kann man auch anführen, dass die Umset-
zung vorbildlich und im Rahmen des Zeitplans erfolgt.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das ist eben nicht der Fall!)

Eine flussbezogene Bewirtschaftung mit dem Ziel, einen
guten Zustand des Flusses zu erreichen, wird nun gesetz-
lich festgeschrieben. Die Landesregierung bekennt sich
also zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Ein In-
strument zur Umsetzung ist die Erarbeitung von Maß-
nahmenprogrammen.

Von Ihnen wurde besonders kritisiert, dass die Öffentlich-
keit nur mangelnd beteiligt worden sei. Im Folgenden
werde ich das noch einmal aufzeigen: Die Öffentlichkeit
soll in vorbildlicher Art und Weise beteiligt werden.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

– Frau Hammann, wir werden genügend Gelegenheit ha-
ben, das während Ausschusssitzungen noch einmal in den
Einzelheiten zu vertiefen. Insofern möchte ich jetzt bei
der Einbringung erst einmal einen Gesamtblick auf die
Novellierung geben.

Der Gesetzentwurf wurde neu formuliert. Er ist über-
sichtlich geordnet. Etwas anderes ist auch noch wichtig –
daran liegt uns im Besonderen –: Es ist erkennbar, dass es
bei Doppelregelungen zu einer Entschlackung kommen
wird. Es wird auch zu einer Entlastung von nicht mehr
zeitgemäßen Vorschriften kommen.

Am Rande, also quasi in Klammern, möchte ich etwas an-
führen, was auch ein bisschen zum Schmunzeln ist. Die
Floßfahrt wird in Hessen dann nicht mehr als eine übliche
Form der Schifffahrt gesondert hervorgehoben werden.
In Bayern mag das anders sein als hier in Hessen. An der
Kleinigkeit kann man erkennen, dass auch am Detail ge-
arbeitet wurde.

Damit war zu rechnen: Der Verweis auf die Düngever-
ordnung in den wasserrechtlichen Vorschriften hat erwar-
tungsgemäß Ihre Kritik hervorgerufen. Ich werde darauf
im Besonderen noch einmal eingehen. Aber der Verweis
auf die Düngeverordnung ist zutreffend.

Soweit es wasserwirtschaftlich vertretbar ist, soll auf Zu-
lassungsverfahren verzichtet werden. Das ist genau der
richtige Weg. Wir wollen eine vernünftige Regelung und
keine Paragraphenwerke, die geeignet sind, die Bürger zu
gängeln. Insofern führt der Weg hier in die richtige Rich-
tung.

(Beifall des Abg. Dr. Franz Josef Jung (Rheingau)
(CDU))

Ich sagte es bereits: Soweit es aus wasserwirtschaftlicher
Sicht möglich ist, soll auf Zulassungsverfahren verzichtet
werden. – Der Minister hat bereits eingeführt, dass bei
Gewässern erster Ordnung per anno bestimmte Mengen
ohne Erlaubnis entnommen werden können sollen. Es
wird dann also keiner besonderen Genehmigung mehr
bedürfen.

Insgesamt kann man sagen: Der Entwurf zeigt, dass es zu
Vereinfachungen und Deregulierungen kommen wird.
Bei den Zuständigkeiten wird es Änderungen geben. Kos-
ten für Verfahren im Bereich der Wasserversorgung wer-
den reduziert werden.

Ich komme jetzt auf die Wasserversorgung im privaten
Bereich zu sprechen. Sicherlich kann man von Ihrer Seite
anführen, dass die Quartalsberichte privater Unterneh-
men auf die Entwicklung des Preises Einfluss nehmen
können. Aber es ist nicht so, dass die Haushalte damit da-
vor bewahrt werden, dass es zu Preissteigerungen kommt.
Dieser Einwand greift also überhaupt nicht. Jeder, der in
der Kommunalpolitik tätig ist, weiß, welche Überlegun-
gen zu Gebühren angestellt werden.

Ich möchte noch etwas hervorheben, was bereits disku-
tiert wurde. In dem Gesetzentwurf ist zwar auch formu-
liert, dass ein naturnaher Gewässerzustand herzustellen
und zu erhalten ist.Aber demgegenüber müssen auch Be-
lange des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt, der Fische-
rei, der Landwirtschaft, der Energieversorgung und der
Erholung in ausreichendem Maße berücksichtigt werden.
Gerade in einem Ballungsraum wie unserem ist es not-
wendig, dass die Menschen, die dort leben, die Natur auch
weiterhin zur Naherholung nutzen können.Von Ideologie
getragen, wurde im Rahmen der Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie auch angedacht, die Menschen aus der
Natur zu verbannen. Das ist nicht unsere Zielrichtung. Ich
begrüße deswegen die Ausgewogenheit des Entwurfs.

(Beifall der Abg. Dr. Franz Josef Jung (Rheingau)
(CDU), Jörg-Uwe Hahn und Heinrich Heidel
(FDP))
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Dass die Anhörung nicht die von Ihnen gewünschte Re-
aktion in allen Bereichen hervorgerufen hat, ist aus mei-
ner Sicht verständlich. Das war nicht anders zu erwarten.
Man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Anhörung, wie
der Herr Minister ausgeführt hat, im überwiegenden Teil
eine Zustimmung ergeben hat. Es kann nicht sein, dass
dann von Ihrer Seite alles infrage gestellt wird.

Insofern möchte ich mich auf einen Punkt beziehen, den
der NABU in der Presse öffentlich ausgeführt hat, der 
10-m-Uferbereich. Ich denke, hier im Haus besteht der
Konsens, dass der Schutz der Gewässer eine hohe Prio-
rität genießt.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Aber Sie handeln anders!)

Wir können auch sicherlich gemeinsam darüber nachden-
ken, ob eine landwirtschaftliche Nutzung von an Gewäs-
ser angrenzenden Flächen zu einer Beeinträchtigung der
Wassergüte führen könnte.

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das ist die Realität!)

Wenn man den alten Universalstreuer nimmt, dann kann
man sehr plausibel begründen, dass ein 10-m-Uferbereich
einzuhalten ist. Der Stand der Technik entwickelt sich
aber weiter, und Gutachten belegen, dass es mit einer so
genannten Präzisionsapplikationstechnik heute möglich
ist, Direkteinträge in angrenzende Gewässer zu vermei-
den.

(Martin Häusling (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Zu wie viel Prozent wird der genutzt? Ist das der
Standard?)

Dann muss man darüber nachdenken, ob ein generelles
Düngeverbot im 10-m-Bereich noch seine Berechtigung
hat. Wenn diese neue Technik eingesetzt wird und damit
gewährleistet ist, dass es nicht zu einer Verschmutzung der
angrenzenden Gewässer kommt, dann besteht aus unse-
rer Sicht kein Grund mehr, an dem generellen Verbot der
Düngung im 10-m-Bereich festzuhalten, es sei denn, es
gibt hier Kreise, die ein etwas gestörtes Verhältnis zum Ei-
gentum haben.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
CDU – Lachen bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Martin Häusling (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Es gibt welche, die haben ein gestörtes Ver-
hältnis zur Umwelt!)

Ich möchte an der Stelle besonders betonen, dass sich die
Landesregierung bei der Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie insgesamt im Zeitplan befindet. Die Beschrei-
bung der Flusseinzugsgebiete und die Analyse der Was-
sernutzung sind nach derzeitigem Stand bis zum Jahre
2004 abgeschlossen und können bis Ende März 2005 an
die Europäische Kommission gemeldet werden. Insofern
sind wir voll im Zeitplan.

Frau Hammann, wir hatten schon in der Februarrunde zur
Öffentlichkeitsarbeit eine Auseinandersetzung. Es wäre
schön gewesen, wenn Sie erwähnt hätten, dass es ganz in
Ihrem Sinne gelaufen ist. Vom 2. bis zum 16. Juli sind fünf
Veranstaltungen in Nord- und Südhessen gewesen, so ge-
nannte Regionalkonferenzen. Ich kann sagen, ich habe
mich persönlich davon überzeugt: Sehr ausführlich und
ansprechend sind die Umsetzungen dargelegt worden. Es
ist informiert worden. Begleitet werden diese Regional-
konferenzen durch die Beiräte.Am 13. Oktober ist wiede-
rum ein Termin, an dem dieses Gremium zusammentritt.

Unter anderem steht wiederum die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit auf der Tagesordnung. Insofern sollten Sie et-
was lobend zur Kenntnis nehmen. Das schadet nicht.

(Zuruf der Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Sie können sich persönlich überzeugen: Der interessierte
Bürger, der nicht zur Regionalkonferenz kommt, kann
täglich im Internet abrufen, was Stand der Dinge ist. Wer
die klassische Papierversion bevorzugt, kann bei der öf-
fentlichen Auslegung seinem Informationsbedürfnis
nachkommen.

Insofern kann ich an der Stelle ein ganzheitliches Danke-
schön an die Hausspitze des Ministeriums für Umwelt,
ländlichen Raum und Verbraucherschutz aussprechen,
bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie vorbild-
lich gearbeitet zu haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Anschließend liegt mir nur noch daran, bei der Einbrin-
gung des Gesetzentwurfs eines klar und deutlich auszu-
führen: Sehr wohl ist die CDU, also die Hessenpartei,

(Lachen des Abg. Martin Häusling (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

in der Lage, die Belange der Umwelt und der Natur vor-
anzubringen, ohne dabei die wirtschaftlich notwendigen
Interessen unseres Landes aus den Augen zu verlieren.
Zukunftsweisende Politik ist nur dann möglich, wenn die
anstehenden Themen sachorientiert und ausgewogen ver-
folgt werden und nicht ideologisch durch Festlegung be-
reits im Einsatz blockiert werden. Dazu gehört auch, dass
z. B. in schwierigen Haushaltslagen, weil man das Problem
erkannt hat, die Deichsanierung weiterhin mit 10 Millio-
nen c im Haushalt verfolgt wird und nicht, wie zu Zeiten
von Rot-Grün, auf 1 Million c heruntergefahren wird.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss Ihrer Rede.

Roger Lenhart (CDU):

Alles in allem: Die Einbringung des Gesetzentwurfs ist
ein vorbildlicher Weg. Er ist nicht nur politisch zu begrü-
ßen, sondern auch vor dem Hintergrund, dass sauberes
Wasser als natürliche Ressource ein kostbares Gut ist, was
häufig unterschätzt wird.Wasser als solches und vor allem
in der Qualität, wie wir sie in unserem Land haben, ist in
der Welt nicht überall selbstverständlich. Deshalb appel-
liere ich an Sie: Lassen Sie uns weiterhin verantwortungs-
voll an diesem Thema arbeiten. – Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsidentin Evelin Schönhut-Keil:

Meine Damen, meine Herren, mir liegt keine weitere
Wortmeldung zu diesem Tagesordnungspunkt vor. Damit
ist die Aussprache geschlossen.

Es ist vorgesehen, den Gesetzentwurf für ein Hessisches
Wassergesetz, Drucks. 16/2721, zur Vorbereitung der zwei-
ten Lesung dem Umweltausschuss zu überweisen. Erhebt
sich dagegen Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann
ist das so beschlossen.
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Zweites Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform –
Drucks. 16/2723 –

Zur Einbringung hat Herr Innenminister Bouffier das
Wort.

Volker Bouffier, Minister des Innern und für Sport:

Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren! Ich
bringe für die Landesregierung den Gesetzentwurf für ein
Zweites Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform ein. Die-
ses Gesetz fügt sich ein in eine ganze Kette von Verwal-
tungsstrukturreformmaßnahmen, die letztlich alle mit der
Aufgabe umschreiben werden können, die wir immer und
immer wieder aktuell zu leisten haben: Wir müssen eine
leistungsfähige, kostenorientierte, Steuern sparende und
bürgernahe Verwaltung zur Verfügung stellen.

Wir haben bei dem ersten Verwaltungsreformgesetz be-
reits eine ganze Reihe von Maßnahmen durchführen kön-
nen. Ich darf darauf verweisen: Wir haben die Sonderbe-
hörden aufgelöst und in die allgemeine Verwaltung über-
führt. Wir haben Widerspruchsverfahren abgeschafft. Wir
haben die Rechtsgrundlagen für Privatisierungen und die
Beauftragung von Privaten dort geschaffen, wo sie es nach
unserer Auffassung genauso gut und genauso verantwor-
tungsvoll tun können wie die öffentliche Hand.Wir haben
Rechtsgrundlagen für die Delegation geschaffen. Wir ha-
ben Genehmigungs- und Zustimmungsvorbehalte abge-
baut, und wir haben eine Vielzahl von Vorschriften gestri-
chen oder kürzer gefasst.

Das jetzt vorliegende zweite Gesetz gliedert sich ein in
eine Folge – es werden insgesamt vier sein –, in der wir uns
damit beschäftigen, die innere Struktur der Verwaltung
weiter zu modernisieren, und uns im Sinne der von mir be-
schriebenen Zielprojektion um die Frage kümmern: Sind
die Standorte der Verwaltungen und die Zuständigkeiten
so, wie sie bisher geregelt waren, wirklich sinnvoll? Ist es
notwendig? Beides führte im Ergebnis dazu, dass wir so-
wohl die Behörden- wie auch die Gerichtsstrukturen
untersucht haben.

Ich will, weil das viele Bereiche quer durch die Verwal-
tung betrifft, hier nur beispielhaft einiges zur Einbringung
erwähnen. Wir haben die Gerichtsstruktur in Hessen ge-
strafft. Wir sind dort insbesondere einer Empfehlung des
Landesrechnungshofs nachgekommen.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das ist nicht ganz richtig! Der Rechnungs-
hof schlägt etwas anderes vor!)

Ich darf daran erinnern, die Gerichtsstruktur stammt in
weiten Teilen aus dem Jahre 1961. Wir haben im Jahre
1968 eine Verminderung der Amtsgerichtsstandorte ge-
habt. Seit über 35 Jahren ist es unverändert bei 58 Amts-
gerichten geblieben. Wir hatten eine ganze Reihe von
Amtsgerichten mit zwei bis maximal fünf Richtern. Das
ist für eine moderne Rechtspflege nicht sinnvoll. Deshalb
umfasst dieser Gesetzentwurf eine ganze Reihe von Ver-
änderungen gerade in Bezug auf die Gerichtsstandorte.
Das führt auf der einen Seite natürlich dazu, dass Ge-
richtsstandorte aufgelöst werden. Es führt auf der ande-
ren Seite aber auch dazu, dass Gerichtsstandorte gestärkt
werden. Das liegt in der Natur der Dinge. Das passiert
dort, wo man Gerichte und Leistungen zusammenführt.

Wir haben – ich hatte das erwähnt – natürlich die Ver-
pflichtung, darauf zu achten, dass wir kostengünstig und
bürgernah arbeiten und dass wir die Aufgaben, die insbe-
sondere die Zukunft für uns bringt, möglichst sinnvoll er-
ledigen können. Dies bündelt sich z. B. in der Einrichtung
von so genannten Bodenmanagementbehörden. Auch
dies ist Gegenstand des Gesetzentwurfes.

Was wollen wir dort tun? Wir wollen versuchen – das ist
das Ziel –, institutionell, funktionell, aber auch datentech-
nisch die Kataster- und die Flurneuordnungsbehörden zu-
sammenzuführen. In meinem eigentlichen Leben habe ich
als Notar damit sehr viel zu tun gehabt. Ich kann nur sa-
gen, es ist vernünftig, wenn derjenige, der sich mit Grund-
stücken auseinander zu setzen hat, jetzt von einer Be-
hörde über modernste Technik und in e i n e r Antwort
die notwendigen Informationen erhält, die er braucht.

Sie wissen – Herr Kollege Frömmrich, Sie haben das
Stichwort schon genannt –, wir möchten auch die Grund-
buchämter mit hineinnehmen. Dann hätten wir alles rund
um Grundstücke – Flurverfahren, Flurneuordnungsver-
fahren, Katasterverfahren, Verfahren durch die Grund-
buchämter – in einer Behörde, die mit modernster Tech-
nik, satellitengestützt, Kartenmaterial und Informationen
dem Bürger und denjenigen, die damit arbeiten müssen,
zur Verfügung stellt. Das ist das Ziel.

Die Eingliederung der Grundbuchämter ist derzeit nicht
möglich, weil es dazu einer Änderung des Bundesgesetzes
bedarf.Wir haben im Bundesrat darum gebeten:Wenn ihr
das nicht für richtig haltet, dann gebt uns doch wenigstens
die Freiheit, das zu probieren, also eine Art Experimen-
tierklausel, wie wir sie auch in vielen anderen Gesetzen
haben. – Ich habe die Hoffnung, dass wir die Mehrheiten
dort noch überzeugen können. Ich bitte Sie, insbesondere
von SPD und GRÜNEN, auf Ihre Kollegen im Bundestag
Einfluss zu nehmen.

(Zuruf der Abg. Heike Hofmann (SPD))

Ich glaube, das ist vernünftig. Wir werden sehen, wie sich
die Debatte fortsetzt.

Ein weiterer Bereich ist die Landwirtschaftsverwaltung.
In der Landwirtschaftsverwaltung hatten wir seinerzeit
eine wirklich beeindruckende Vielfalt vorgefunden. Als
wir die Regierung übernahmen, hatten wir eine Sonder-
verwaltung, bestehend aus einem Landesamt als Mittel-
behörde, den selbstständigen Ämtern für Landwirtschaft
und Regionalentwicklung auf der unteren Ebene und acht
landwirtschaftlichen Sonderbehörden, von der Milchwirt-
schaft in Gelnhausen über die Tierzucht in Neu-Ulrich-
stein bis zum Gestüt in Dillenburg. Dass das nicht mehr
zeitgemäß war, wird niemand bestreiten. Deshalb haben
wir 2000 in einer ersten Reform z. B. von acht Sonderbe-
hörden sieben im HDLGN zusammengeführt. Die Syner-
gieeffekte sind dort bereits erkennbar.

Was wollen wir jetzt tun? Wir möchten eine Konzentra-
tion in der Landwirtschaftsverwaltung vornehmen.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Die haben Sie doch erst vor drei Jahren re-
formiert!)

Durch die Veränderung des Hessischen Dienstleistungs-
zentrums für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz
und die Übertragung der Aufgaben auf den Landesbe-
trieb führen wir eine weitere Bündelung herbei. Durch die
Errichtung des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen
stellen wir fachbezogene Informations- und Beratungs-
stellen für die Landwirtschaft und den Gartenbau in Hes-



Hessischer Landtag  ·  16. Wahlperiode  ·  49. Sitzung  ·  7. Oktober 2004 3301

sen zur Verfügung. Der Sinn des Ganzen ist, in dieser
Fachverwaltung Landwirtschaft den Landwirten als den-
jenigen, um die es eigentlich geht, kundennah und gebün-
delt die Verwaltung zur Information und Weiterbildung
zur Verfügung zu stellen, möglichst ohne unnötige Büro-
kratie und letztlich auch ohne unnötige Kostenbelastung
des Steuerzahlers.

Wir schlagen in diesem Gesetzentwurf vor, die Außenstel-
len der Ämter für Straßen- und Verkehrswesen zu redu-
zieren. Wir verlagern und schließen zwei Abteilungen der
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden – alles letztlich
aus den gleichen Gründen. Ich will besonders darauf hin-
weisen, dass wir in diesem Gesetzentwurf eine wesentli-
che Verbesserung unter dem Gesichtspunkt des Verbrau-
cherschutzes vorgesehen haben. Was soll passieren? Wir
wollen einen Landesbetrieb Hessisches Landeslabor ein-
richten, wo wir die Laborkapazitäten des Staatlichen
Untersuchungsamtes, des Hessischen Dienstleistungszen-
trums für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz,
des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie
und die Aufgaben der tierärztlichen Grenzkontrollstelle
bündeln. Das sind vier verschiedene Behörden, die möch-
ten wir sozusagen unter ein Dach bringen, weil wir glau-
ben, dass die Aufgaben sehr nah beieinander liegen und
dass wir auf diese Weise Laborkapazitäten nicht viermal,
sondern nach Möglichkeit nur einmal vorhalten. In Er-
gänzung zu der Schaffung des Landesbetriebs Hessisches
Landeslabor haben wir auch die Möglichkeit in das Ge-
setz aufgenommen, Untersuchungsaufgaben auf Private
zu übertragen.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, der Gesetzentwurf umfasst eine Vielzahl einzelner
Punkte. Ich will auf zwei noch eingehen, darunter einen,
der eine Besonderheit darstellt. Sie wissen, wir haben den
Nationalpark Kellerwald-Edersee eingerichtet. Wir wol-
len dort eine besondere Maßnahme schaffen, nämlich die
Bündelung, dass das Nationalparkamt gleichzeitig als un-
tere Forst-, Jagd-, Naturschutz- und Fischereibehörde zu-
ständig wird. Das heißt, wir haben dort alles unter einem
Dach, und das ist sinnvoll.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das war unsere Forderung von Anfang an!)

– Dann können Sie dem Gesetzentwurf ja zustimmen,
Herr Kollege. Das ist eine sinnvolle Regelung.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Dem Schnipselchen!)

Wir regeln dort auch eine Vielzahl anderer Punkte. Weil
der jetzt nicht im Saal befindliche Fraktionsvorsitzende
der GRÜNEN gestern in einem anderen Redebeitrag auf
eine Position hingewiesen hat, die sich ebenfalls in diesem
Gesetzentwurf findet: In Hessen wird ein Inspekteur der
hessischen Polizei eingeführt, nach B 4 besoldet. Dafür
kommen der Direktor der hessischen Schutzpolizei nach
B 3 und der Direktor der hessischen Kriminalpolizei nach
B 3 in Wegfall. Das macht nach Adam Riese einen gerin-
geren Aufwand und eine klarere Struktur. Hessen schließt
sich damit einer Lösung an, die wir nahezu überall im
Bundesgebiet haben.

(Beifall bei der CDU – Jürgen Frömmrich (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN): Wo steht das?)

Meine Damen und Herren, das Ganze ist in vier Verwal-
tungsreformgesetze eingebettet. Ich werde Ihnen in ab-
sehbarer Zeit ein drittes vorlegen. Darin geht es insbe-
sondere um die Regierungspräsidien und Ähnliches

mehr. In einem vierten Gesetz werden wir Ihnen die Kom-
munalisierung der unteren staatlichen Behörden vor-
schlagen. Im Ergebnis kommen wir unserer Verpflichtung
nach: leistungsfähige Verwaltung, bürgernahe Verwal-
tung, aber auch kostengünstige Verwaltung. – Ich bitte das
Haus um Zustimmung.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Abg. Bender für die Fraktion der SPD.

Bernhard Bender (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem
heute vorgelegten Gesetzentwurf zur Verwaltungsstruk-
turreform wird die ganze Konzeptionslosigkeit dieser
Landesregierung deutlich.

(Beifall bei der SPD und des Abg. Jürgen Frömm-
rich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

In der Überschrift und in der Vorlage als „Zweites Ge-
setz“ tituliert, entstammt es dem Entwurf aus der Regie-
rungsanhörung zum dritten Gesetz zur Verwaltungsstruk-
turreform. Wie überhastet und, man könnte sagen, wie
wenig sorgfältig hier gearbeitet worden ist, beweist die
Formulierung in der Begründung des Gesetzentwurfs, in
der noch von der „dritten Verwaltungsstrukturreform“
gesprochen wird. Eigentlich hatten Sie doch fast ein Jahr
Zeit, um die Ankündigungen aus der „Operation düstere
Zukunft“ in Gesetzesform zu bringen.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Jetzt geht es im Schweinsgalopp!)

Die Hoffnung, dass diese zehn Monate von Ihnen genutzt
worden seien, um mit Fachleuten und durch die Regie-
rungsanhörung eine kritische Wertung der damals ver-
kündeten Absichten zu vollziehen, ist leider völlig ent-
täuscht worden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Günter Ru-
dolph (SPD): So kann man sich irren!)

Es wird allerdings richtig von Ihnen ausgeführt, dass eine
umfassende Verwaltungsreform nicht nur Maßnahmen
zum Aufgabenabbau und zur Straffung des inneren Be-
hördenaufbaus umfassen darf. Doch wo bleibt die Konse-
quenz aus dieser Erkenntnis?

Die Opposition in diesem Haus hat Sie mehrfach darauf
hingewiesen, dass vor jeder Entscheidung zur Strukturän-
derung der Verwaltung zwingend eine umfassende Aufga-
benkritik stehen muss. Diese Aufgabenkritik hat alle Ver-
waltungsebenen und Teilbereiche zu umfassen. Da genügt
es nicht, nur einzelne Verwaltungen zu untersuchen und
für andere nichts zu tun. Diese einschränkende Teilbe-
trachtung trifft auch auf die gutachterliche Aussage des
Rechnungshofs für den Bereich der Amtsgerichte zu. Das
kann man allerdings nicht den Autoren zum Vorwurf ma-
chen, wenn vom Auftraggeber die Rahmenbedingungen
für ein Gesamtkonzept nicht vorgelegt werden.

(Heinrich Heidel (FDP): Na ja!)

Es fehlt nach wie vor die konzeptionelle Aussage, wie es
mit den Verwaltungen in Hessen in Gänze weitergehen
soll.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
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Solange sich die Landesregierung um eine klare Festle-
gung drückt, wer auf welcher Verwaltungsebene – unter
Einschluss der kommunalen Ebene – was zu machen hat,
so lange wird es kein Gesamtkonzept geben, und alle Ak-
tivitäten bleiben Stückwerk.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir in Hessen wollen endlich wissen, wie die regionale
Neugliederung in welcher Verfasstheit aussehen soll. Die
Zukunft des Landes wird verspielt, wenn hier nicht end-
lich klare Rahmenbedingungen für alle Beteiligten ge-
schaffen werden. Das Ballungsraumgesetz hat sich nach-
weislich als untauglich erwiesen.

Welche Bereiche der Verwaltung sollen einer Bündelung
unterliegen? Wie soll die mittlere Verwaltungsebene ge-
staltet werden? Welche Verwaltungsebene soll entfallen?
Wie soll die regionale Zuordnung der Kommunen ausse-
hen? Welche Aufgaben sollen an die Gemeinden delegiert
werden? Mit welchen Schritten sollen diese in die Lage
versetzt werden, die neuen Aufgaben zu meistern? – Dies
ist nur ein kleiner Auszug des Fragenkatalogs, der einer
Beantwortung seitens der Landesregierung harrt.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, glauben Sie wirklich, dass eine
umfassende Verwaltungsreform durch die vermehrte Bil-
dung von Landesbetrieben gestaltet werden kann? Wie
kurzsichtig und kurzfristig diese Entscheidungen der Lan-
desregierung sind, wird aus der Auflösung des erst vor
kurzer Zeit mit großen Vorschusslorbeeren bedachten
Hessischen Dienstleistungszentrums für Landwirtschaft,
Gartenbau und Naturschutz deutlich. Hieran kann exem-
plarisch belegt werden, dass fachspezifische Entscheidun-
gen ohne eine Einbindung in das Gesamtkonzept letzt-
endlich falsch sind. Der Anspruch des vorgelegten Ge-
setzentwurfs, einen Gesamtüberblick über die beabsich-
tigte Strukturreform zu verschaffen, kann nicht eingelöst
werden.

Ohne den Einzelberatungen zum Gesetzentwurf vorgrei-
fen zu wollen, möchte ich – da es doch auffällt – darauf
hinweisen, dass bestehende regionale Grenzen nicht be-
achtet werden. Zu den einzelnen Standortentscheidungen
wird meine Kollegin Heike Hofmann nähere Ausführun-
gen machen, sodass ich mir diese jetzt sparen kann.

Inhaltliche Fachdiskussionen sollten wir in den Aus-
schussberatungen führen. Die grundsätzlichen Bedenken
der SPD-Landtagsfraktion gegen die Einrichtung neuer
Sonderbehörden habe ich Ihnen bereits im Dezember
2003 vorgetragen. Auch wenn wir hier nicht bestreiten
wollen, dass die Form der Landesbetriebe mehr Flexibi-
lität bei ihrer Leitung ermöglicht, kann nicht in jedem Fall
unterstellt werden, dass auch effektiver gearbeitet wird.
Landesbetriebe sind aufgrund ihrer besonderen Verfasst-
heit von der politischen Verantwortlichkeit weiter ent-
fernt als Regieverwaltungen. Es wird allerdings nicht ge-
lingen, die politische Verantwortlichkeit der Landesregie-
rung an die Leiter der Landesbetriebe weiterzugeben,
auch wenn deren Stellen – trotz leerer Haushaltskassen –
höher dotiert werden.

Der Eindruck, dass die CDU-Landesregierung wenig von
der Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter hält, wird durch die weitere Einschränkung des HPVG
im Rahmen dieses Gesetzentwurfs erneut bestätigt.

Wenn Personalräte bei der Regelung lokaler Angelegen-
heiten in den Außenstellen nicht mehr für nötig gehalten
werden, ist dies ein deutlicher Beweis dafür, dass die Be-

teiligung der unmittelbar Betroffenen für lästig gehalten
wird. Die Begründung, dass die Verfahren länger dauern
würden, kann nicht akzeptiert werden, wenn man an einer
Verwaltungsmodernisierung zusammen mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern interessiert ist. Jede Moder-
nisierung wird scheitern, wenn gegen die Betroffenen ge-
handelt wird und keine qualifizierte Mitbestimmung vor-
gesehen ist. Die Stimmung in den Verwaltungen ist so
schlecht, dass auf eine Beteiligung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verstärkt Wert gelegt werden müsste. –
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Abg. Rudi Haselbach für die Fraktion
der CDU.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Rudi! Welch ein Glück am Nachmit-
tag!)

Rudi Haselbach (CDU):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wenn es um die Verwaltungsreform geht, trägt die
Opposition immer wieder geradezu gebetsmühlenartig
vor,

(Günter Rudolph (SPD): Weil es wahr ist!)

man müsse zunächst einmal eine Aufgabenkritik durch-
führen.Verehrter Kollege Bender, das Einmaleins der Or-
ganisation beherrscht jedes Mitglied dieser Landesregie-
rung.

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Dass man eine Aufgabenkritik vornimmt, bevor zwei Be-
hördenstandorte zusammengelegt werden und alles neu
organisiert wird, ist selbstverständlich. Ich weiß gar nicht,
was Sie mit Ihrer Kritik eigentlich zum Ausdruck bringen
wollen.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): In den zuständigen Ausschüssen konnten
Sie keinen Beweis dafür nennen!)

Wenn Herr Rudolph sagt, man könne eine Verwaltungs-
reform nur mit den Mitarbeitern, aber nicht gegen sie ma-
chen, antworte ich ihm: Solche Selbstverständlichkeiten,
solche Plattheiten gehören überhaupt nicht in das Parla-
ment. Es ist selbstverständlich, dass wir uns bemühen, un-
sere Entscheidungen zusammen mit den Mitarbeitern
vorzubereiten und zu treffen. Dass ein Staatsdiener nicht
gerade hocherfreut ist, wenn er künftig mit seinem Auto
10 km weiter zur Arbeit fahren muss, weiß doch jeder. Ich
weiß überhaupt nicht, wie Sie daraus den Schluss ziehen
können, die Verwaltungsreform sei gescheitert.

Roland Koch, die Hessische Landesregierung und die sie
tragende Hessenpartei CDU stehen bei den Bürgern die-
ses Landes im Wort. Sie haben sich verpflichtet, eine kos-
tengünstige, effiziente und natürlich auch bürgernahe
Landesverwaltung zur Verfügung zu stellen.

Damit stehen wir voll in der Kontinuität der Politik unse-
rer Vorgängerregierung Koch/Wagner. Wir müssen Gott
sei Dank nicht mehr bei null beginnen, sondern wir kön-
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nen zum Teil bereits auf eine erfolgreiche und effiziente
Verwaltungsstrukturreform hinweisen.

(Beifall des Abg. Dr. Franz Josef Jung (Rheingau)
(CDU))

Im ersten Verwaltungsstrukturgesetz – der Herr Staatsmi-
nister hat darauf hingewiesen – haben wir Sonderbehör-
den aufgelöst: ein Essential unserer Regierungspolitik.
Wir haben Widerspruchsverfahren abgeschafft und in ei-
nem sehr großen Umfang Delegationen ermöglicht. Zu-
stimmungs- und Genehmigungsvorbehalte wurden abge-
baut. Wir haben eine bemerkenswerte Zahl von Vor-
schriften, Erlassen und sogar Gesetzen außer Kraft ge-
setzt. Das ist das, was die Bürger von uns verlangen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Entgegen unserer ursprünglichen Absicht – das wollen
wir gerne zugeben – haben wir die Regierungspräsidien
nicht aufgelöst, sondern wir haben sie unter dem Strich
sogar gestärkt. Aber wir haben ihre Bündelungsfunktion
gestärkt. Wir haben zu einer erheblichen Verschlankung
beigetragen. In einem weiteren Verwaltungsstrukturge-
setz werden wir die Verwaltungsabläufe und die Zustän-
digkeiten der Regierungspräsiden auf der Grundlage ei-
ner Aufgabenkritik modernisieren.

Herr Kollege Bender, Sie haben den einen Satz nicht voll-
ständig zitiert: Aufgabenabbau und Straffung des inneren
Behördenaufbaus reichen selbstverständlich für eine um-
fassende Verwaltungsstrukturreform nicht aus. – Das ist
wahr. Es müssen nämlich auch die Standortprobleme ge-
löst werden – so unangenehm das sein mag. Aber dazu
sind wir gewählt. Wenn wir die Verwaltungsstrukturen in
diesem Land verbessern wollen, geht es nicht ganz ohne
Härten ab.

Die Standortstruktur, wie wir sie im Land Hessen vorfin-
den, ist teilweise historisch bedingt; das ist überhaupt
keine Frage. Sie hat sich den Veränderungen in der Auf-
gabenstellung bisher nicht optimal anpassen können.

Die Landesregierung kann über Rechtsverordnungen
eine Fülle von Maßnahmen ergreifen und verändern. Sie
macht das auch. Ich verweise z. B. auf die Zentralisierung
der Beihilfebearbeitung, die Zentralisierung der Versor-
gungsfestsetzung beim Regierungspräsidium in Kassel
und auf strukturelle Veränderungen in den Finanzämtern.
Das alles meistert die Landesregierung durch Rechtsver-
ordnungen.

Insbesondere wenn es um die Standorte geht, ist aber
auch eine Fülle von Entscheidungen in Gesetzesform zu
gießen. In dem Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur
Verwaltungsstrukturreform in Hessen wird die Anzahl
der Amtsgerichte vermindert. Eine Zusammenlegung der
Kataster- und Flurbereinigungsbehörden zu Bodenmana-
gementbehörden ist vorgesehen. Wir reduzieren die Zahl
der Außenstellen der Ämter für Straßen- und Verkehrs-
wesen.Wir schließen bzw. verlagern Abteilungen der Ver-
waltungsfachhochschule in Wiesbaden. Wir lösen das
Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft auf und über-
tragen diese Aufgaben zwei neu zu schaffenden Landes-
betrieben.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das haben Sie doch erst mit einem großen
Brimborium eröffnet!)

Der Landesbetrieb Landwirtschaft soll als Informations-
und Beratungsstelle für Landwirtschaft und Gartenbau
dienen.

Die Landesregierung erwartet allein von den Struktur-
veränderungen im Gerichtswesen jährliche Einsparungen
von 1 Million c. Diese Möglichkeiten zu geben ist eine
schlichte Selbstverständlichkeit gegenüber dem Steuer-
zahler im Lande Hessen.

(Beifall des Abg. Gottfried Milde (Griesheim)
(CDU))

Wir lassen uns davon durch kleinliche, zum Teil kleinka-
rierte, parteipolitisch motivierte Kritik der Opposition in
keiner Weise abhalten.

Die Schaffung der neuen Bodenmanagementbehörden ist
nur ein erster Schritt zu mehr Effizienz und mehr Bürger-
nähe. Ein nächster Schritt wird die Zusammenführung mit
den Grundbuchämtern sein. Dazu ist allerdings etwas
Vorarbeit von Bundesseite erforderlich. Sie sind alle auf-
gefordert, hier tätig zu werden, um diesen Vorgang zu be-
schleunigen, sodass wir am Ende eine Behörde haben, die
alles rund ums Grundstück – so will ich einmal umschrei-
ben – bewältigen kann. Diese Form der neuen Behörde
wird, so denke ich, Vorbildcharakter haben.

Wir wollen nicht nur die Effizienz und Kostenstruktur un-
serer Verwaltung verbessern,

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Sie können es selbst nur nicht!)

wir wollen natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im hessischen Landesdienst mitnehmen.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Verschlechtbessern! – Günter Rudolph
(SPD): Warum machen Sie es dann nicht?)

Dass das nicht immer nur zur großen Freude der Mitar-
beiter passiert, das liegt doch wohl auf der Hand. Wenn
Sie das für ein großes Problem halten, dann erklären Sie
doch bitte den Mitarbeitern bei Opel in Rüsselsheim, was
da im Moment passiert. Die Landesbediensteten können
sehr stolz darauf sein, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz
haben und durch die Landesregierung in die Lage versetzt
werden, einen modernen und zukunftsträchtigen Arbeits-
platz zu haben, an dem das Arbeiten für die Bürger des
Landes Hessen noch Freude macht.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Dann müssen Sie einmal in ein Büro gehen!)

Ich freue mich darauf, dass wir im Ausschuss zunächst eine
Anhörung haben und diesen Gesetzentwurf angeregt dis-
kutieren werden. – Ich bedanke mich für die Aufmerk-
samkeit.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Abg. Frömmrich für die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es ist schon erstaunlich, wenn der Kollege Haselbach
hier vorne hintritt und uns erklärt, wie toll diese Regie-
rung ist und wie toll diese Verwaltungsstrukturreform ist,
die Sie machen. Dann frage ich mich, warum Sie die Rede
nicht schon vor sechs Jahren gehalten haben, Sie sind
schon sechs Jahre im Amt. Wenn das doch alles so ganz
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toll gewesen ist, frage ich Sie, warum Sie das nicht schon
vorher gemacht haben, bzw. Teile davon gemacht haben.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Herr Kollege Haselbach, ein zweiter Punkt, mit dem man
einmal aufräumen sollte – das will ich jetzt hier auch ein-
mal tun –:Wenn Sie sich hier – Herr Metz scheint das jetzt
in jede Rede zu schreiben – als Hessenpartei bezeichnen,
dann sollten Sie sich doch fragen, ob wir in Hessen nicht
alle hessischen Parteien sind.Wir sind aber keine Hessen-
parteien. Mit Staatsparteien haben wir in anderen Regi-
men Erfahrungen gemacht, die sollten wir uns nicht zu Ei-
gen machen. Von daher fordere ich Sie auf, das einmal zu
überdenken.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bei der Verabschiedung des so genannten Zukunftssiche-
rungsgesetzes und bei der Veränderung der Behörden-
struktur haben wir schon gesagt, dass Sie das Pferd vom
falschen Ende her aufzäumen. Wir haben gefordert, erst
Aufgabenkritik zu machen, dann über die Struktur der
hessischen Landesverwaltung zu diskutieren und an-
schließend über das Personal zu entscheiden. Sie haben
das genau andersherum gemacht.

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP))

Sie streichen die Stellen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, melden sie in die PVS und fangen jetzt an, die Ver-
waltung so zu stricken, dass die Verwaltung mit weniger
Personal auskommen kann. Das ist Ihre Vorstellung von
Verwaltungsreform. Wir stellen uns Verwaltungsreform
anders vor, nämlich erst einmal die Aufgaben zu definie-
ren, die wir als Landesverwaltung noch erfüllen wollen,
müssen oder können,

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP))

und nach der Aufgabendefinition daran zu gehen, die
Strukturen zu ändern. Sie haben das genau andersherum
gemacht, und das setzt sich auch in diesem Gesetzentwurf
durch.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Jetzt reden Sie
doch einmal hochdeutsch!)

Die Einbringung dieses Gesetzentwurfs zeigt ja schon,
von welchem Chaos diese Regierung getrieben ist. Ich
habe es einmal mit nach vorne genommen, damit man
hier auch einmal weiß, um was es geht.

(Der Redner hält Unterlagen hoch.)

Das sind die beiden Gesetze, nämlich das dritte und das
zweite Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform. Sie leiten
uns erst ein „Zweites Gesetz zur Verwaltungsstrukturre-
form“ zu; das leiten Sie im Übrigen auch denen zu, die An-
zuhörende waren. Dann bekommen wir letzten Dienstag
einen Entwurf mit dem Titel „Zweites Gesetz zur Verwal-
tungsstrukturreform“ ins Fach gelegt, in dem all das, was
Sie vorher den Anzuhörenden und uns zugeleitet haben,
nicht mehr drinsteht. Das zeigt, wie Sie Verwaltungsstruk-
turreform angehen.Wir haben das in der Landespersonal-
kommission schon gesagt. Die Landespersonalkommis-
sion hat in der letzten Woche noch eine zweite Stellung-
nahme zu einem Gesetzentwurf zur Verwaltungsstruktur-
reform abgegeben, das gar nicht mehr „Zweites Gesetz“
war, weil Sie nämlich dem Hessischen Landtag am nächs-
ten Morgen einen anderen Gesetzentwurf zugeleitet ha-
ben als den, zu dem angehört worden ist. So sieht die Re-

alität der Verwaltungsreform bei Ihnen in Hessen aus:
größtmögliches Chaos bei der Gesetzgebung.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Ministerpräsident Koch hat irgendwann einmal gesagt:
Regieren muss man nicht nur wollen, regieren muss man
auch können.

(Demonstrativer Beifall bei der CDU)

Ich frage Sie: Warum machen Sie das eigentlich nicht?

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie ändern 53 Gesetze und Verordnungen, fast alle Berei-
che der Landesverwaltung sind betroffen, besonders das
Innenministerium, das Umweltministerium und das Jus-
tizministerium. Wo ist eigentlich das Projekt, das Sie uns
immer großspurig vorgestellt haben, nämlich die Abschaf-
fung der Widerspruchsverfahren? Das war im alten zwei-
ten Gesetzentwurf zur Verwaltungsstrukturreform eines
Ihrer Highlights. Wir haben von Anfang an gesagt, dass
die Abschaffung der Widerspruchsverfahren das Gegen-
teil von Bürgerfreundlichkeit und Effizienz ist. Es werden
dadurch viel mehr Verfahren vor die Verwaltungsgerichte
getragen.

Die Personaleinsparungen, die Sie bei den Regierungs-
präsidien vornehmen, werden durch Mehrbelastung in
den Verwaltungsgerichten wieder wettgemacht. Das Pi-
kante ist, dass das ausgerechnet von dem Minister zu ver-
antworten ist, der sozusagen ein Eintrittsgeld für Ge-
richtsverfahren erheben will. Er führt Eintrittsgelder für
Gerichtsverfahren ein, schafft Widerspruchsmöglichkei-
ten für die Bürgerinnen und Bürger ab und zwingt sie so
vor die Verwaltungsgerichte, damit die Verwaltungsge-
richte belastet werden. So sieht die Verwaltungsreform
dieser Landesregierung aus.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das Gleiche machen Sie bei den Amtsgerichten. Bei der
Schließung von kleinen Amtsgerichten beziehen Sie sich
permanent auf das Gutachten des Hessischen Rech-
nungshofs. Sie haben aber nur Teile des Gutachtens des
Hessischen Rechnungshofs umgesetzt.

(Heike Hofmann (SPD): Genau!)

Die Frage ist doch immer noch offen: Warum machen Sie
einzelne Gerichtsstandorte dicht und gliedern sie anderen
Gerichten an? Warum lassen Sie andere wiederum als
Außenstellen bestehen? Warum lassen Sie ganz kleine
Gerichte bestehen? Andere Gerichte, die Sie anderen zu-
ordnen, sind vorher vollkommen renoviert worden. Dabei
versteht kein Mensch, warum dieser Gerichtsstandort zu-
gemacht wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
hilft es dabei vielleicht, wenn der Direktor eines Amtsge-
richts verwandtschaftliche Kontakte ins Kabinett hat? Im
Falle Fritzlar haben wir gesehen, dass es zumindest nicht
schadet.

Bei der Polizei passiert genau das Gleiche. Warum der
neue Landespolizeidirektor statt der Besoldungsgruppe
B 3 wie der Vorgänger jetzt die Besoldungsgruppe B 4 er-
halten soll, das bleibt alleine Ihr Geheimnis.

(Zurufe des Ministers Volker Bouffier und der Abg.
Birgit Zeimetz-Lorz (CDU))

Herr Minister, was Sie gesagt haben, das lese ich in dem,
was Sie vorgelegt haben, nicht. In dem Entwurf, den Sie
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vorgelegt haben, lese ich nur die Aufstockung von B 3
nach B 4. So sieht die Realität hier in Hessen aus.

Während bei den kleinen Verwaltungen, z. B. bei den Po-
lizeibeamten, das Geld gespart und eingesammelt wird –
Zukunftssicherungsgesetz haben Sie das genannt, wir sa-
gen dazu „düstere Zukunft“ –, befördern Sie den Herrn
Inspekteur bei der Polizei in die Gehaltsgruppe B 4.

Dem kleinen Polizeibeamten streichen Sie das Urlaubs-
geld und Teile des Weihnachtsgeldes, und er muss 42 Stun-
den in der Woche arbeiten.

(Zuruf der Abg. Birgit Zeimetz-Lorz (CDU))

Der kleine Beamte hat einen Gehaltsverlust von 12 %. –
Frau Zeimetz-Lorz, ich weiß, dass Ihnen das nicht gefällt,
aber so sind die Realitäten in Hessen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie führen eine
neue Stelle ein und dotieren sie mit B 4. Das ist die Rea-
lität in Hessen.

In vielen anderen Bereichen sind Sie immer noch dabei,
die „Operation düstere Zukunft“ nachzubereiten. Nach
und nach müssen Sie alte Dienstleistungsbezeichnungen
einsammeln und durch neue Sprachbegriffe ersetzen.
Man muss nicht weiter darüber sprechen. Das sind keine
reformerischen Großtaten, sondern das ist das Umsetzen
dessen, was wir „Operation düstere Zukunft“ nennen.
Das Gleiche gilt für die Zerschlagung des hessischen
Dienstleistungszentrums für Landwirtschaft, Gartenbau
und Naturschutz, das Sie selbst vor etwa drei Jahren ge-
gründet haben. Da war es noch ein Modellprojekt für die
gelb-schwarze Landwirtschaftspolitik.

(Martin Häusling (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Der Leuchtturm ist gesunken! – Zuruf der Abg. Ur-
sula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN))

Dieses Reformprojekt lösen Sie nach drei Jahren auf, ma-
chen daraus im Prinzip zwei Behörden. Nach drei Jahren
ist das, was Sie uns vorher als Reform verkauft haben,
weggewischt. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
so sieht die Realität der Verwaltungsreform in Hessen bei
Ihnen aus.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Was ist das Ziel des Landesbetriebes Landwirtschaft? Wie
soll der Landesbetrieb wirtschaftlich arbeiten? Er soll
Einnahmen erzielen. Einnahmen können Sie aber nur
generieren, wenn Sie demnächst den Landwirten die Be-
ratung in Rechnung stellen. Ich erinnere daran, dass im
Kammerauflösungsgesetz seinerzeit z. B. gesagt worden
ist, dass für Beratung von den Bauern kein Geld genom-
men werden soll. Jetzt führen Sie durch die Hintertür für
die Beratung von Bauern Gebühren ein und gehen damit
sozusagen einen ganz anderen Weg. Sie waren früher die-
jenigen, die in diesem Hause immer gefordert haben, dass
die Beratung für die Landwirtinnen und Landwirte um-
sonst sein soll.

(Birgit Zeimetz-Lorz (CDU): Nicht umsonst, das
wollen wir festhalten! – Jörg-Uwe Hahn (FDP):
Das ist die Realität in diesem Lande!)

Jetzt machen Sie Ihr großes Reformprojekt, das Sie hier
angekündigt haben, wieder rückgängig.

Wenn man loben kann, soll man auch loben. Ich will das
an dieser Stelle ausdrücklich tun. Es betrifft den Natio-

nalpark Kellerwald. Da sind Sie endlich sozusagen auf
den Pfad der Tugend zurückgekommen.Wir haben immer
gesagt, dass im Nationalparkamt die Zuständigkeiten für
Naturschutz, Forst und Jagd gebündelt sein müssen. Sie
haben das immer abgelehnt. Jetzt vollziehen Sie es nach.
Man kann noch hoffen, dass Sie ab und an Anregungen
und Forderungen der Opposition aufnehmen. Das ist
wirklich eine sinnvolle Forderung, die wir gestellt haben.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Zeimetz-
Lorz, ich bin gespannt, wie wir uns nachher über die An-
hörung verständigen. Das ist auch so ein Ding: Sie berei-
ten einen Riesengesetzentwurf vor, in dem 53 Artikel ge-
ändert werden, und gestern kommt die Information ins
Fach, dass wir heute eine Sondersitzung des Innenaus-
schusses machen müssen, um die Anhörung der Verbände
zu klären. Ich denke, dass Sie genügend Zeit gehabt hät-
ten, ein vernünftiges Gesetzgebungsverfahren zu machen.
Dann müssten wir jetzt nicht sozusagen im Schweinsga-
lopp – Frau Apel ist im Moment nicht da, dann darf ich das
sagen –

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

noch vor Ende des Jahres das Gesetz verabschieden.

Präsident Norbert Kartmann:

Ihre Redezeit ist zu Ende.

Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich komme sofort zum Schluss. – Wer soll denn zuständig
sein? Wir haben einmal gesagt, dass für die Verwaltungs-
reform der Hauptausschuss zuständig ist. Sie sagen jetzt,
federführend soll der Innenausschuss sein. Auch der Um-
weltausschuss ist von diesem Gesetzentwurf stark betrof-
fen. Ferner ist der Rechtsausschuss in vielen Teilen be-
troffen. Ich frage mich, wie wir hier ein geordnetes Ge-
setzgebungsverfahren und geordnete Anhörungen ma-
chen können und wie wir zu einem Gesetz kommen sol-
len, das den Namen „Zweites Gesetz zur Verwaltungs-
strukturreform“ verdient. Meine Damen und Herren, das,
was Sie in dem Bereich bisher veranstaltet haben, ist nur
Chaos.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Abg. Hahn für die Fraktion der FDP.

Jörg-Uwe Hahn (FDP):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und
Kollegen! Herr Kollege Frömmrich, ich glaube, wir kön-
nen uns darauf einigen, dass es das zweite Gesetz zum
Thema Verwaltungsstrukturreform ist.

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Drittes!)

Es gab ein erstes „Zweites Gesetz“. Jetzt gibt es ein zwei-
tes „Zweites Gesetz“. Aber ich glaube schon, dass es der
Denkleistung eines Abgeordneten des Hessischen Land-
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tages entsprechen kann – wir haben es alle geschafft –, das
auseinander zu halten. Es gibt verschiedene Entwürfe.
Herr Innenminister, offensichtlich hat das zweite „Zweite
Gesetz“ das erste „Zweite Gesetz“ bei den Beratungen
überholt. Das haben wir festgestellt. Der Kollege Frömm-
rich hat es eben noch einmal ausgeführt. Ich muss geste-
hen: Mich interessiert das wenig. Aber wenn Sie hier so
viele Worte und so viel Zeit darauf verwenden, wollte ich
wenigstens darauf hinweisen, dass es nunmehr ein ganz
vernünftiges Verfahren gibt, dass nämlich der Gesetzent-
wurf, der nun eingebracht worden ist, das „Zweite Ge-
setz“ ist. Dann werden wir schauen, was das „Dritte Ge-
setz“ beinhaltet, z. B. ob die Regelungen über die Wider-
spruchsverfahren enthalten sein werden. Ich hoffe, dass
sie nicht so enthalten sein werden, wie sie im Entwurf ste-
hen, den z. B. die Landespersonalkommission und andere
erörtert haben. Aber das werden wir sehen.

(Beifall des Abg. Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Der Gesetzentwurf, der uns nun im Hause vorliegt und
der den Titel „Zweites Gesetz“ trägt, enthält viele gute
Punkte, manche schlechte Punkte und eine ganze Reihe
von Punkten, die wir als FDP-Fraktion noch nicht ab-
schließend beurteilen können. Ich will deshalb nur kurz
etwas zu fünf Punkten sagen und hoffe, in keinster Weise
die verabredeten zehn Minuten nutzen zu müssen.

Erstens. Die Reduzierung der Amtsgerichte. Jawohl, Herr
Innenminister, Sie haben vollkommen Recht. Der Lan-
desrechnungshof – der Vizepräsident ist anwesend – hat
der Landesregierung eine Empfehlung gegeben, in der
gesagt worden ist, dass unter speziellen Kriterien die und
die Amtsgerichte wegfallen sollen. Hätten Sie das 1 : 1 um-
gesetzt – jetzt müsste ich eigentlich zu dem Kollegen Jus-
tizminister schauen, der aber leider gerade gestört ist, also
komme ich wieder zu Ihnen zurück –,

(Minister Dr. Christean Wagner spricht mit Abg.
Margaretha Hölldobler-Heumüller (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN).)

was der Rechnungshof aufgeschrieben hat, dann hätte
man sich anders verhalten. Ich will Ihnen nur sagen: Das
Amtsgericht Bad Vilbel stand nicht in dem Auflösungss-
zenario des Landesrechnungshofes. Trotzdem hat diese
Landesregierung – jetzt ist der Justizminister befreit;

(Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Entstört!)

entstört – beschlossen, das Amtsgericht in Bad Vilbel zu
schließen. Ich will damit nicht sagen, dass ich das hundert-
prozentig gut oder schlecht finde. Sie wissen, dass ich das
in der Öffentlichkeit auch nicht groß kritisiert habe. Sie
können aber nicht vortragen, dass Sie das gemacht haben,
was der Rechnungshof gesagt hat. Sie haben in diesem
Bereich etwas anderes gemacht. Dann begründen Sie es
hier aber auch korrekt und nicht nach dem Motto: „Wir
machen nur das, was der immer vernünftige Rechnungs-
hof als die obere Gewalt vorgesehen hat“.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Der Justizminister weiß, dass es bei der Schließung der
Amtsgerichte ein bisschen am Handwerk gehapert hat.
Ich möchte das Amtsgericht Butzbach hier hervorheben.

(Zuruf des Abg. Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Es ist richtig, dass im Bericht des Rechnungshofes steht,
dass das Amtsgericht Butzbach aus den und den Gründen

zu schließen ist. In der ersten, von Stefan Grüttner im De-
zember des letzten Jahres vorgetragenen Euphorie hieß
es: Das Amtsgericht Butzbach wird geschlossen. Es geht
alles zum Amtsgericht nach Gießen. – Dann hat man
irgendwann gemerkt, dass das so nicht ganz passend ist,
weil schon jetzt ein Teil der Aufgaben, die zum Amtsge-
richt Butzbach gehören, im Amtsgericht Friedberg abge-
arbeitet wird, z. B. Familiensachen und Insolvenzen. Dann
gab es eine zweite Lösung, die hieß: Wir teilen das Gebiet
auf.Von den vier Gemeinden kommen zwei zum Amtsge-
richt nach Gießen und zwei zum Amtsgericht nach Fried-
berg. – Das wurde dann auch in der örtlichen Presse von
Kollegen Landtagsabgeordneten als die Lösung des Übels
verkauft. Jetzt haben wir eine dritte Lösung:Alles kommt
nach Friedberg. – Ich will damit nur sagen: Herr Justizmi-
nister, Herr Innenminister, meine sehr verehrten Kolle-
ginnen und Kollegen von der Union: Das war kein struk-
turelles Verwaltungshandeln.

(Beifall bei der FDP, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und bei Abgeordneten der SPD – Zuruf
des Abg. Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))

Sie haben damit nicht gerade den Schönheitspreis der
Operation „Wir regieren dieses Land hundertprozentig
sauber“ gewonnen. Trotzdem sagen wir: Okay, wir gucken
uns das noch einmal an. Ob das nun letztlich in Friedberg
oder in Gießen ist, ist von der Bürgernähe her relativ egal.
Sie sollten sich aber nicht hierhin stellen und so tun, als ob
das alles gottgegeben so gemacht werden müsste. Erstens
war es nicht gottgegeben.

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP))

Der Rechnungshof hat etwas anderes vorgeschlagen.
Zum Zweiten war es handwerklich – ein gemeinsamer
Freund von uns, Herr Innenminister, würde sagen – sub-
optimal organisiert.

Zweiter Punkt. Gerichtstage. Ich weiß, dass der Präsident
des Landesarbeitsgerichtes, Herr Dr. Koch, schon seit ei-
niger Zeit vorschlägt, die Gerichtstage aufzulösen. Es lässt
sich darüber streiten, ob die Begründung von mir und von
der Kollegin Beer als der Fachsprecherin als überzeugend
empfunden worden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es
immer noch günstiger ist, wenn ein Richter reist, als wenn
25 Anwälte oder Parteien reisen. Aber wenn man Ge-
richtsstandorte hat und keine detachierten Sitzungen ha-
ben möchte, kann ich das nachvollziehen.

Auch hier ist ein Widerspruch aufzudecken, Herr Justiz-
minister. Bei den Amtsgerichten soll es jetzt Gerichtstage
geben, jedenfalls bei dem einen oder anderen aufzulösen-
den Gericht. Das finde ich – von der Logik gesehen – ein
bisschen befremdlich. Entweder sind Gerichtstage immer
schlecht, oder sie sind es nicht, aber sie sind nicht nur
schlecht bei den Arbeitsgerichten und bei den Amtsge-
richten. Wir werden in den Ausschussberatungen noch
einmal darauf hinweisen, dass wir das suboptimal gelöst
finden.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
SPD)

Drittens. Große Unterstützung gibt es von uns bei der Zu-
sammenführung der Kataster- und der Flurbereinigungs-
behörden. Das ist schon in der letzten Legislaturperiode
von uns angedacht worden. Staatsminister a. D. Dieter
Posch hat das für seinen Geschäftsbereich schon deutlich
nach vorne gebracht. Wir Liberale haben vorgeschlagen,
dass das kreisbezogen gemacht wird. Sie wollen eine noch
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viel engere Lösung und sagen, es sollen nur noch sieben
Ämter in ganz Hessen sein. Auch da werden wir nachfra-
gen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist.

Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, diese Behörde auch
noch mit den Grundbuchämtern zusammenzulegen, das
stelle ich für die FDP-Fraktion ausdrücklich infrage. Na-
türlich ist es klug, alles, was mit Grundstücken zu tun hat,
in einer Behörde zu organisieren, aber bei der Verschie-
denheit der zwei betroffenen Gewalten, der Exekutive
und der Judikative, glaube ich, dass das auch angesichts
der zu erwartenden organisatorischen Probleme zu über-
denken ist. Ich weiß, die FDP-Fraktion hat diese Zu-
sammenlegung in ihrem Wahlprogramm ausdrücklich be-
fürwortet.Aber wir haben uns mit dem Problem noch ein-
mal auseinander gesetzt. Kollegin Beer hat in Baden-
Württemberg und in Rheinland-Pfalz die entsprechenden
Modellbehörden besucht. Über ihre dabei gewonnenen
Erkenntnisse sollten wir noch einmal reden.

Der vierte Punkt ist die Schließung bzw. Verlagerung ei-
ner Abteilung der Verwaltungsfachhochschule Wiesba-
den. Das ist einfach nur vernünftig. Man kann nichts da-
gegen sagen. Das sollte so sein, und das muss so sein. Da-
mit wird auch Geld gespart. Das hat etwas mit dem zu tun,
was wir Liberale in unserem 45-Punkte-Programm gefor-
dert haben, nämlich dass die Behörden, wenn möglich, aus
den zentralen Lagen der Großstädte verlegt werden, in
diesem Falle nach Mühlheim. Das spart schon allein bei
den Kosten für die Gebäude viel Geld.

Der letzte Punkt betrifft das Hessische Dienstleistungs-
zentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz
und dessen Auflösung. Ich muss gestehen, ganz persönlich
begrüße ich das sehr, weil ich allein schon mit dem Wort
und mit der Abkürzung HDLGN meine Schwierigkeiten
habe. Wir werden in den Ausschussberatungen aber sehr
gezielt nachfragen, warum nicht der eine oder andere Auf-
gabenbereich des HDLGN privatisiert wurde. Wir haben
eben am Rande schon darüber diskutiert, dass es Vorstel-
lungen auch aus der gemeinsamen Regierungszeit gab,
manche Aufgabenbereiche nicht nur gemäß dem Subsidi-
aritätsprinzip nachgeordneten Behörden zu übertragen,
sondern voll und ganz zu privatisieren.

Das heißt, wir gehen ergebnisoffen, wie es im EU-Sprach-
gebrauch heißt, in die Verhandlungen der Ausschüsse.Wir
sind vom Grundsatz her dafür, dass die Verwaltung
schlanker und effizienter wird. Man muss es aber hand-
werklich korrekt machen.

Lassen Sie mich ein Letztes sagen. Ich beantrage hiermit,
dass der Ausschuss für Umwelt, ländlichen Raum und
Verbraucherschutz in die Beratungen einbezogen wird,
weil eine Reihe von Themen, wie Sie eben gemerkt haben,
nichts mit dem Geschäftsbereich von Herrn Innenminis-
ter Bouffier, sondern schlicht und ergreifend mit dem Ge-
schäftsbereich des Umweltministers, der meinen klugen
Ausführungen zu dem Punkt leider nicht folgen konnte,
zu tun hat. Ich schätze, er wird das im Ausschuss vom
Herrn Kollegen Heidel, dem Ausschussvorsitzenden, zu
hören bekommen.

(Beifall bei der FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Frau Kollegin Hofmann für die Fraktion der
SPD.

Heike Hofmann (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte
auf zwei Punkte des Gesetzentwurfs näher eingehen, zum
einen auf die Schließung von Amtsgerichten, zum ande-
ren auf die so genannten hohen Managementbehörden.

Sie wollen ohne nachvollziehbares Konzept oder eine ent-
sprechend belastbare Kosten-Nutzen-Analyse acht Amts-
gerichte auflösen und vier weitere zu Zweigstellen ma-
chen. Sie haben die letzten zehn Monate nicht genutzt,
Kritikpunkte oder Mängel, auf die Sie hingewiesen wor-
den sind, auszumerzen, und verschanzen sich politisch im-
mer noch hinter dem Bericht des Landesrechnungshofs.

Das Amtsgericht Bad Vilbel ist als Beispiel bereits ge-
nannt worden. Auch das Amtsgericht Bad Arolsen, das
auf der Abschussliste des Landesrechnungshofs steht,
bleibt Gott sei Dank erst einmal von Schließung ver-
schont.

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Ge-
setzentwurf mit sehr heißer Nadel gestrickt worden ist.
Das sieht man daran, dass aus Wald-Michelbach – man
muss sich bei den Odenwäldern fast entschuldigen –
„Wald-Michelbuch“ wird, an einer Stelle die Nummerie-
rung falsch ist und die Zuständigkeit für die Stadt Lich in
Ihrem Entwurf gänzlich unter den Tisch fällt.

Stichpunkt Kosten-Nutzen-Analyse. Sie wissen selbst
ganz genau, dass die Gebäude der meisten Amtsgerichte,
die jetzt geschlossen werden sollen, z. B. Hochheim oder
Witzenhausen, unter Denkmalschutz stehen und damit
faktisch unveräußerbar sind.

(Widerspruch der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt)
(FDP))

Herr Justizminister, das konnte uns auch der Präsident
des Landesrechnungshofs im Ausschuss nicht erklären – –

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP))

– Frau Wagner, wir haben das im Ausschuss dezidiert
nachgefragt. Man konnte uns nicht erklären, welcher
Kaufpreis für diese Immobilien zu erzielen ist.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Das ist etwas
anderes!)

Ich frage mich:Was passiert denn mit diesen Liegenschaf-
ten? Wie unausgegoren Ihre Überlegungen sind, die
Standorte zusammenzuführen, zeigt sich daran, dass Sie
Amtsgerichte erst dem einen Landgerichtsbezirk zuge-
schustert haben und dann dem anderen, wie z. B. im Fall
des Amtsgerichts Butzbach, aber auch im Fall des Amts-
gerichts Hochheim. Sie rühmen sich jetzt, dass Sie be-
sonders klug gewesen seien und „nachjustiert“ hätten. Für
mich ist völlig unverständlich, was Sie für ein Verständnis
von Regierungs- bzw. Verwaltungshandeln haben.

(Beifall bei der SPD)

Für Sie haben auch die regionalen Besonderheiten keine
Rolle gespielt. Es hat z. B. keine Rolle gespielt, dass beim
Amtsgericht Witzenhausen pro Jahr rund 300 Betreu-
ungsverfahren anhängig sind und dass die zuständigen
Richter für mündliche Anhörungen sehr weite Wege auf
sich nehmen müssen. Eschwege liegt z. B. 29 km von die-
sem Gericht entfernt.Außerdem hat das Amtsgericht Wit-
zenhausen erst im Juli 2004 das elektronische Grundbuch
erhalten. Das sind doch Investitionen, die jetzt für die
Katz und schlichtweg in den Wind geschossen worden
sind.
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(Beifall bei der SPD)

Ihre Schließungsgedanken gehen von der Annahme aus –
ich darf aus der Gesetzesbegründung zitieren –, dass in
den letzten Jahrzehnten verbesserte Verkehrsanbindun-
gen für die Bürger und die Rechtsvertreter entstanden
seien. Es ist unbestritten, dass die Mobilität der Bürgerin-
nen und Bürger in Hessen zugenommen hat, gerade was
den PKW-Verkehr angeht. Das ist auch gut so. Aber wir
wissen doch, dass es in den ländlichen Regionen auch auf-
grund der defizitären Haushalte der Kommunen ganz an-
ders aussieht und dass die hessischen Bürgerinnen und
Bürger viel längere und teurere Wege zurücklegen müs-
sen, um zu ihrem Recht zu kommen, als das jetzt der Fall
ist.

(Beifall bei der SPD)

Herr Haselbach, ich verstehe nicht – Sie könnten ruhig
einmal zuhören –, in welcher Welt Sie leben, wenn Sie sa-
gen, es sei doch selbstverständlich, dass man derartige
Verwaltungsstrukturreformen nicht gegen die Mitarbei-
ter, sondern mit ihnen umsetze. Was haben Sie denn ge-
macht? Sie haben die betroffenen Direktoren der Amts-
gerichte und die Bediensteten vor Ort aus der Presse da-
rüber informiert, dass ihr Amtsgericht geschlossen wird.
Bestenfalls flatterte parallel zu der Pressemeldung eine E-
Mail ein. Bedeutet das bei Ihnen Beteiligung oder Ab-
sprache, oder Mitbestimmung? 

Ich weiß nicht, in welchen Behörden Sie waren, Herr Ha-
selbach. Ich kenne keinen, der sagen kann, es sei ihm eine
besondere Freude, für das Land Hessen zu arbeiten. Na-
türlich sind die meisten froh darüber, dass sie einen eini-
germaßen sicheren Arbeitsplatz haben. Aber die Motiva-
tion in den Amtsstuben, insbesondere auch bei den Amts-
gerichten, ist im Moment denkbar schlecht: Denken Sie
nur an die Einführung von SAP, die Verlängerung der Wo-
chenarbeitszeit und die Streichung des Weihnachts- und
Urlaubsgelds. Schauen Sie sich um, wie es in den Amts-
stuben tatsächlich aussieht. Es gehört zu Ihrem Job, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Landes auch in
einer schwierigen Haushaltslage zu motivieren.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Ihre Redezeit ist zu Ende, Frau Kollegin.

Heike Hofmann (SPD):

Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen.

Präsident Norbert Kartmann:

Nein, ich habe Sie schon eine Minute länger reden lassen.
Ich gebe Ihnen nur noch für einen Schlusssatz das Wort.

Heike Hofmann (SPD):

Es klingt natürlich sehr gut, Herr Bouffier, was Sie eben
gesagt haben: alles in einer Hand, Grundbuch und Katast-
erwesen. Sie verkennen oder ignorieren dabei, dass es
schon heute rechtlich zulässig und technisch möglich ist,
dass das elektronische Liegenschaftskataster mit dem
elektronischen Grundbuch vernetzt wird, und dass es ei-
nen entsprechenden Kabinettsbeschluss gibt, hier eine
Schnittstellenlösung zu schaffen.

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kollegin, bitte, es geht wirklich nicht mehr.

Heike Hofmann (SPD):

Mein letzter Satz: Die Fachwelt und auch der Justizminis-
ter wissen ganz genau, dass das, was Sie im Moment pla-
nen und was auf Bundesebene Gott sei Dank erst einmal
gestoppt worden ist, absoluter Murks ist.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Meine Damen und Herren, es liegt hierzu keine weitere
Wortmeldung vor. Dann stelle ich fest, dass die erste Le-
sung durchgeführt worden ist.

Es ist vereinbart, den Gesetzentwurf zur Vorbereitung ei-
ner zweiten Lesung dem Innenausschuss zu überweisen,
begleitend dem Ausschuss für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz.

(Wortmeldung des Abg. Reinhard Kahl (SPD))

– Herr Kollege Kahl.

Reinhard Kahl (SPD):

Herr Präsident! Wir beantragen, dass der Innenausschuss
federführend für diesen Gesetzentwurf zuständig ist und
der Rechtsausschuss, der Umweltausschuss, der Wirt-
schaftsausschuss und der Sozialpolitische Ausschuss an
den Beratungen beteiligt werden.

Hier ist nämlich eine ganze Reihe von Fachbereichen be-
troffen. Es ist sicherlich nicht möglich, dass der Innenaus-
schuss über Probleme der Amtsgerichtsbezirke befindet.
Das muss schon im zuständigen Ausschuss geschehen. Für
die anderen Ausschüsse kann man das genauso heraus-
stellen – ich könnte Ihnen die einzelnen Punkte nennen.
Diese Fachausschüsse sind alle zu beteiligen, weil es um
Gegenstände dieser Ausschüsse geht.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Kollege Gotthardt.

Frank Gotthardt (CDU):

Herr Präsident! Es ist immer die Frage, wie viele Aus-
schüsse man beteiligt, wenn ein Gesetz mehr als einen Be-
reich betrifft.Aus unserer Sicht reicht der Innenausschuss
vollkommen aus, um das beurteilen zu können. Ich könnte
mir allerdings – –

(Widerspruch bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Er ist doch noch gar nicht fertig. – Langsam, Herr Kollege.

(Weitere Zurufe von der SPD, dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und der FDP)

Der Kollege Gotthardt hat noch nicht geendet. – Bitte
schön, Herr Gotthardt.
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Frank Gotthardt (CDU):

Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass – wenn wir uns
darin einig sind – alle Ausschüsse, die eben vom Kollegen
Kahl genannt worden sind, an einem Tag gemeinsam ta-
gen. Dann könnten wir uns auf dieses Verfahren verstän-
digen.

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Beer.

Nicola Beer (FDP):

Herr Präsident! Ich glaube, wir haben bei der Beratung
des Zukunftssicherungsgesetzes damals gesehen, dass es
sich bewährt hat, die jeweiligen Fachausschüsse zu beteili-
gen. Auf die Beteiligung des Rechtsausschusses und des
Umweltausschusses kann man hier auf gar keinen Fall
verzichten. Ich glaube, damals hat es sich auch bewährt,
dass wir nicht eine Megasitzung gemacht haben, sondern
dass damals – beispielsweise – die Anhörung zu den Stu-
diengebühren im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst
stattgefunden hat. Deshalb denke ich, man sollte die ver-
schiedenen Teile jeweils dem zuständigen Fachausschuss
zuweisen. Fast die Hälfte des Gesetzes beschäftigt sich mit
umweltpolitischen Themen – damit muss sich der Um-
weltausschuss befassen. Die gesamte Gerichtsorganisa-
tion ist nun wahrlich ein Thema des Rechtsausschusses.

(Jürgen Walter (SPD): So ist es!)

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Kollege Kaufmann.

Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident! Ich kann dem, was die Vorrednerin gesagt
hat, nur zustimmen.

Ich bitte doch den Kollegen Gotthardt, dem Überwei-
sungsvorschlag an den Innenausschuss, federführend, und
an die anderen genannten Ausschüsse, beteiligt, zuzustim-
men. Ich habe keine Bedenken, wenn die Ausschussvor-
sitzenden dann ein möglichst effektives Beratungsverfah-
ren untereinander abstimmen.Aber das können wir ihnen
hier nicht vorgeben. Es ist so organisierbar, dass man na-
türlich auch gemeinsam bei einer Anhörung zusammen-
kommt. Ich denke aber, das sollten die Ausschussvorsit-
zenden klären. Ich halte sie auch für dazu in der Lage.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Gotthardt.

Frank Gotthardt (CDU):

Herr Präsident, ich bleibe dabei: Wenn diese Ausschuss-
sitzungen alle gemeinsam an einem Tag stattfinden, kann
ich mir das vorstellen. Getrennte Beratungen kann ich mir
nicht vorstellen. Ich bitte um Abstimmung.

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP) –
Nicola Beer (FDP): Was soll ich in einer Anhörung
des Umweltausschusses?)

Präsident Norbert Kartmann:

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir kommen
dann zur Beschlussfassung. Mir liegt kein Antrag vor, dass
diese Ausschüsse gemeinsam tagen sollen, das ist nur eine
Empfehlung des Kollegen Gotthardt. – Das ist der Tatbe-
stand.

Über diesen Antrag muss ich entscheiden lassen. Er lau-
tet: Der Innenausschuss ist federführend. – Das ist Kon-
sens, okay.

Ich habe vier weitere Vorschläge für Ausschussüberwei-
sungen. Die gehen wir jetzt nacheinander durch. Der eine
kommt vielleicht, der andere nicht – mal sehen, wer es be-
kommt.

Wer für die Beteiligung des Rechtsausschusses ist, den
bitte ich um sein Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Wer
enthält sich der Stimme?

(Zurufe von der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der FDP: Das gibt es doch gar nicht!
– Das darf doch nicht wahr sein!)

Damit keine Beteiligung.

(Jürgen Walter (SPD): Ich zweifle die Mehrheit
an!)

– Okay, dann werden wir auszählen.

Wer ist für die Beteiligung des Rechtsausschusses? Den
bitte ich um das Handzeichen. – Jetzt müssen wir zählen.
– Wer ist dagegen? – Wer enthält sich der Stimme? – Es ist
eindeutig – bei der derzeitigen Besetzung des Hauses –,
dass die Mehrheit dagegen ist, den Rechtsausschuss zu be-
teiligen.

(Michael Siebel (SPD): Das ist ein Hammer!)

– Wir sind in der Abstimmung. Meine Damen und Herren,
ich bitte, das einfach so zur Kenntnis zu nehmen. Was Sie
dazu äußern wollen, können Sie danach tun.

(Zuruf der Abg. Sarah Sorge (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))

– Die Zahl ist eindeutig. Wer es anzweifelt, soll es bitte
zählen – aber es sind fast doppelt so viele auf der anderen
Seite, das können wir klar erkennen.

Wer dafür ist, dass der Umweltausschuss beteiligt wird,
den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen?

(Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Unglaublich!)

Wer enthält sich der Stimme? – Damit ist beschlossen,
dass der Umweltausschuss hier nicht beteiligt wird.

Wer ist dafür, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Ver-
kehr beteiligt wird? Den bitte ich um das Handzeichen.

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP))

Wer ist dagegen? – Wer enthält sich der Stimme? – Damit
ist beschlossen, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Ver-
kehr nicht beteiligt wird.

Wer dafür ist, dass der Sozialpolitische Ausschuss beteiligt
wird, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dage-
gen? – Wer enthält sich der Stimme? – Damit ist beschlos-
sen, dass er nicht beteiligt wird.

Es bleibt also dabei, dass sich der Innenausschuss feder-
führend und alleine mit diesem Gesetzentwurf beschäf-
tigt.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rufe Tages-
ordnungspunkt 9 auf:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP
für ein Gesetz zur Stärkung der Eigenverantwortung der
Hessischen Studentenwerke (Studentenwerkstärkungs-
Gesetz) – Drucks. 16/2724 –

Es ist beschlossen, dass wir uns dafür eine Redezeit von
fünf Minuten je Fraktion nehmen. Das Wort hat Frau Kol-
legin Beer für die einbringende Fraktion der FDP.

Nicola Beer (FDP):

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch
nach einer derart unfassbaren Abstimmung – dass sach-
lich an sich vorrangige Ausschüsse nicht in eine Gesetzes-
beratung einbezogen werden, obwohl das zu keinerlei
Verzögerung führen würde – vielleicht trotzdem im Sinne
der Hochschulausbildung – –

(Unruhe)

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kollegin Beer, ich darf Sie bitten, kurz innezuhalten.
Ich rechne Ihnen diese Redezeit nicht an. Ich warte jetzt,
bis Ruhe im Saal ist.

(Anhaltende Unruhe)

Von mir aus warte ich noch eine halbe Stunde. – Ich bitte
Platz zu nehmen. Wer nicht Platz nimmt, geht bitte aus
dem Saal.

(Unruhe)

Ich darf die Kolleginnen und Kollegen, die nicht sitzen,
bitten, aus dem Saal zu gehen oder sich hinzusetzen. –
Herr Kollege Irmer, Herr Kollege Dietzel, das gilt auch
für Sie. – Herr Heidel, ebenfalls. – Frau Hofmann, Frau
Fuhrmann, Herr Grumbach. – Frau Kölsch. – Bitte neh-
men Sie Platz. – Herr Kaufmann, bitte. – Auch die Mitar-
beiter. – Herr Beuth.

Frau Beer, bitte fangen Sie von vorn an. Ihre Redezeit be-
ginnt bei null.

(Frank Gotthardt (CDU): Von vorne bitte nicht!)

Nicola Beer (FDP):

Herr Präsident, ganz herzlichen Dank. Es war eben ge-
rade mein Bemühen gewesen, die Aufmerksamkeit der
Kolleginnen und Kollegen auf den Bildungsbereich zu
lenken, und hier vor allem auf das Thema Eigenverant-
wortung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP legt Ihnen
heute einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Eigenver-
antwortung der Studentenwerke vor.Worum geht es uns?
Wir, die FDP, möchten mit der Autonomiegewährung
Ernst machen, und zwar auf allen Ebenen. Das betrifft im
Hochschulwesen nicht nur die Hochschulen – also Uni-
versitäten und Fachhochschulen – im engeren Sinne, son-
dern das betrifft dort unserer Meinung nach auch die Stu-
dentenwerke. Daher legen wir Ihnen heute einen Gesetz-
entwurf vor, mit dem wir zweierlei erreichen wollen.

Zum einen wollen wir erreichen, dass die Festsetzung der
Essens- und Wohnheimpreise vom Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst auf die Vorstände der jeweiligen Stu-
dentenwerke – also unserer fünf Studentenwerke in Hes-

sen: in Kassel, Marburg, Gießen, Frankfurt und Darmstadt
– übertragen wird.

Zum Zweiten wollen wir erreichen, dass sich das Ministe-
rium für Wissenschaft und Kunst von der Fachaufsicht
über die Studentenwerke auf die reine Rechtsaufsicht zu-
rückzieht.

Meine Damen und Herren, warum wollen wir das? Wir
sind der Meinung, dass wir mehr Freiheit vor Ort schaffen
müssen. Die Studentenwerke vor Ort, an den eben von
mir aufgeführten Hochschulstandorten, sind am besten in
der Lage, regional Entscheidungen zu treffen – sowohl
über Angebot und Nachfrage beim Mensaessen als auch
darüber, wie dies bepreist werden sollte. Zum anderen ist
es auch so, dass wir bei den Prüfungen – also der Aufsicht
– einen ganz erheblichen Anteil an Kosten sparen könn-
ten.

Wir haben momentan die Situation, dass wir eine Dop-
pelprüfung vornehmen – einmal im Rahmen der Fachauf-
sicht durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst.
Hier ist ein kompletter Mitarbeiter mit nichts anderem
beschäftigt, als durch das Land Hessen von Studenten-
werk zu Studentenwerk zu reisen und die einzelnen Buch-
haltungsbelege zu prüfen. Wir haben parallel noch eine
Prüfung durch den Landesrechnungshof. Diese Prüfung
ist nicht nur in der Landeshaushaltsordnung verankert,
sondern sie ist in § 11 Abs. 5 Studentenwerkgesetz aus-
drücklich abgesichert.

Wir meinen, dass man sich diese Doppelprüfungen sparen
kann. Wir wollen damit einen Beitrag leisten, um Kosten
zu sparen, aber auch um unnötige Bürokratie abzubauen.
Wir sind gleichzeitig der Meinung, dass wir die eminent
wichtige Frage der Essenspreise in der Mensa und auch
der Preise für Wohnheimplätze durchaus vor Ort ent-
scheiden können.

(Beifall bei der FDP)

Wir haben diesen Vorstoß nicht zum ersten Mal gemacht.
Zumindest die Kolleginnen und Kollegen aus dem hoch-
schulpolitischen Bereich werden sich daran erinnern, dass
wir schon im Rahmen der Beratung des TUD-Gesetzes
entsprechende Vorschläge wenigstens für das Studenten-
werk in Darmstadt gemacht haben. Das ist bei den ande-
ren Fraktionen dieses Hauses leider nicht auf Zustim-
mung gestoßen, allerdings – das hat uns aufhorchen lassen
– eher aus formalen Gründen: Dies sei keine Materie, die
mit dem TUD-Gesetz zu diskutieren sei. Das müsse man
separat diskutieren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, von daher machen wir
einen erneuten Vorstoß. Wir legen Ihnen dieses Gesetz
nun für alle Standorte unserer Studentenwerke separat
vor. Wir sind der Meinung, wenn es die Landesregierung
ernst damit meint, die Autonomie im Hochschulbereich
zu stärken, mehr Verantwortung zu geben, Einsparpoten-
ziale zu nutzen, dann kommt man um eine Zustimmung
zu unserem Gesetzentwurf – das gilt auch für die anderen
Fraktionen – nicht herum.

(Beifall bei der FDP)

Wenn man es einmal auf die Spitze treiben wollte – ich
mag an und für sich auch solche pointierten Aussagen –,
dann glaube ich, Herr Minister Corts, dass Sie wahrlich
Wichtigeres zu tun haben, als sich persönlich um den Preis
einer Portion Kartoffeln in der Mensa von Frankfurt zu
kümmern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, von daher
haben Sie heute die Möglichkeit, mit diesem Gesetzent-
wurf der FDP-Fraktion denjenigen vor Ort die Entschei-
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dung zu geben, die sich vor Ort auskennen. Ich denke, wer
mehr Autonomie auf allen Ebenen gewähren will, der
kann letztendlich diesem Gesetzentwurf nur zustimmen.
Von daher ist dieser Gesetzentwurf eine Nagelprobe, wie
viel Autonomie die anderen Fraktionen dieses Hauses zu
gewähren bereit sind. – Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Frau Abg. Kühne-Hörmann für die Fraktion
der CDU.

Eva Kühne-Hörmann (CDU):

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Die FDP hat einen Gesetzentwurf nur
zu zwei einzelnen Punkten vorgelegt. Es ist ein interes-
santer Vorschlag, den man sicherlich diskutieren muss. Es
gibt derzeit Gespräche mit den Vertretern der Studenten-
werke und mit den Hochschulen. Es gibt zwei Positionen.
Die eine Position ist, die Eigenverantwortung der Studen-
tenwerke zu stärken, verbunden mit der Frage, ob man
dann die Studentenwerke in mehr Wettbewerb entlässt,
und die andere Position ist, die Studentenwerke wieder
unter das Dach der Hochschulen zu holen. In diesem
Spannungs- und Diskussionsfeld befinden wir uns. Des-
wegen will ich für meine Fraktion sagen: Die Gespräche
finden statt. Ich könnte mir sogar noch mehr Neuorgani-
sation der Studentenwerke vorstellen, als im Gesetzent-
wurf der FDP vorgesehen ist.

(Nicola Beer (FDP): Das kann man machen!)

Lassen Sie uns deshalb im Ausschuss mit einer ausführ-
lichen Anhörung darüber diskutieren, was im Bereich der
Studentenwerke an Reformen möglich ist. Dazu sind wir
bereit. Ich freue mich auf die Anhörung und die Ausfüh-
rungen im Ausschuss.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Nächste Wortmeldung, Herr Dr. Spies für die Fraktion der
SPD.

(Zuruf von der CDU: Jetzt wird es kompliziert!)

Dr. Thomas Spies (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Nicola
Beer, dieser Gesetzentwurf ist schon kurz und knapp ge-
halten.

(Nicola Beer (FDP): Eben!)

Meine Damen und Herren, die Frage einer Novelle des
Studentenwerkgesetzes ist seit mindestens zehn Jahren in
der Diskussion. Nur weil es in der letzten Legislaturpe-
riode nicht geschafft wurde,

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Oh!)

ist dann doch der Versuch einer so überaus überschauba-
ren Detailnovelle vielleicht eher eine Feigenblattaktion
denn eine solche, die der notwendigen Novelle des Stu-
dentenwerkgesetzes nahe kommt.

(Zuruf der Abg. Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP))

Wenn wir schon darüber nachdenken, Aufgaben an die
Hochschulen zu übertragen – wir hatten vor nicht allzu
langer Zeit einen analogen Fall, als wir auf Initiative des
Ministeriums die Graduiertenförderung in die Hände der
Hochschulen gaben, wobei seinerzeit die Argumentation
der Hochschulen war: wir kriegen eh nichts mehr extra –,
dann wollten sie wenigstens selbst entscheiden. Bei die-
sem Gesetzentwurf sind die Frage der finanziellen Mittel,
die damit verbunden sind, und die Frage der Finanz-
ströme leider völlig außen vor geblieben. Es ist noch nicht
einmal die Notwendigkeit gesehen worden, sich in irgend-
einer Art und Weise dazu zu äußern.

Der zweite Punkt ist, dass die Übertragung der Aufgaben
in die Autonomie, wie sie hier vorgesehen ist, an manchen
Hochschulstandorten relativ unproblematisch ist, dass
aber gerade an Standorten wie Frankfurt, wo eine Viel-
zahl von Hochschulen von ein und demselben Studenten-
werk betreut werden, gar kein Gedanke daran ver-
schwendet wird, ob dieser Vorstand in seiner Form über-
haupt der richtige Ansprechpartner ist, um das für alle zu
übernehmen. Auch das ist eine Frage, die man sehr in
Ruhe angucken muss.

Ein letzter Punkt. Mehr Autonomie in der Peripherie – ja.
Meine Damen und Herren, aber wenn es einen Bereich
gibt, der mehr in die Hände der verfassten Studenten-
schaften gehört, dann sind es doch wohl die Studenten-
werke. Wenn sich denn tatsächlich das Ministerium aus
der Feinsteuerung der Studentenwerke herausziehen soll,
wenn denn die Aufgabe Studentenwerke in die Peripherie
und in den Bereich der Hochschulautonomie gegeben
werden soll, warum ist das in Gottes Namen nicht wirklich
eine Aufgabe, die in die Selbstverwaltung der Studieren-
den gehört und an der der Rest der Hochschule sich viel-
leicht in dem Umfang genauso wenig befassen muss, wie
es Frau Beer dem Ministerium nicht mehr zumuten
wollte?

(Beifall des Abg. Michael Siebel (SPD))

Präsident Norbert Kartmann:

Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Wagner, Herr
Kollege Dr. Spies?

(Dr. Thomas Spies (SPD): Selbstverständlich!)

– Frau Kollegin Wagner.

Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP):

Lieber Herr Spies, wären Sie bereit, bei der Frage einer
vollständigen Privatisierung zur Kenntnis zu nehmen,
dass die bisherige Subventionierung der hessischen Stu-
dentenwerke durch den hessischen Staat im Länderver-
gleich am geringsten ist und Sie dann überlegen müs-
sen, ob Sie z. B.Wohnungsbau, Studentenwohnheime, Be-
treuung, das ganze Essen usw. selbstständig machen müs-
sen – sollen die dann einen Haushalt kriegen, für den sie
selbst verantwortlich sind und zu dem das Land kein Geld
mehr dazugibt?

Dr. Thomas Spies (SPD):

Liebe Frau Wagner, ich danke Ihnen für das Stichwort.
Das bringt mich auf einen Punkt zurück, den ich von Frau
Kühne-Hörmann hörte, als sie von mehr Wettbewerb
sprach, was in dem Zusammenhang doch eher als Dro-
hung aufzufassen ist. Nein, Frau Wagner, davon, dass wir
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privatisieren, habe ich, mit Verlaub, kein Wort gesagt.
Nicht im Entferntesten ist an Privatisierung gedacht, son-
dern an die Frage nach mehr Autonomie im Bereich der
Studentenwerke. Das ist eine Frage, die ausschließlich die
Studierenden betrifft. Mehr Autonomie heißt, dass die
Präsidenten und wer auch immer darüber entscheiden, ob
an der Stelle nicht der angemessene Partner für mehr
Autonomie die Studierenden sind, also die verfasste Stu-
dentenschaft. Von Privatisierung, mit Verlaub, kein Wort.
Wenn Sie schon die Frage ansprechen, was mit den Mit-
teln aus dem Landeshaushalt ist: Genau das habe ich kri-
tisiert, dass sich der Gesetzentwurf der FDP in seiner
überschaubaren Dichte mit dieser Frage überhaupt nicht
befasst.

(Zurufe von der FDP)

Im Zusammenhang mit der Umverteilung von Zuständig-
keiten wäre natürlich die Frage der Sicherung der Finanz-
ströme allemal mitzubehandeln.

Präsident Norbert Kartmann:

Ihre Redezeit ist zu Ende.

Dr. Thomas Spies (SPD):

Letzter Satz. – Meine Damen und Herren, wir werden die-
sen Gesetzentwurf der FDP mit aller Freundlichkeit und
allem Wohlwollen prüfen, aber, mit Verlaub, eine große
Aussicht auf Zustimmung in dieser Form durch meine
Fraktion sehe ich nicht. – Danke schön.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Ruth Wagner
(Darmstadt) (FDP): Das ist die SPD! – Abg. Nicola
Beer (FDP) tritt ans Rednerpult.)

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Beer, bei einer Redezeit von fünf Minuten gibt es
keine Kurzintervention.

(Nicola Beer (FDP): Dann habe ich sicherlich noch
restliche Redezeit!)

– Frau Kollegin, Sie haben nur noch neun Sekunden Re-
dezeit. Ich wünsche Ihnen gute Verrichtung. Falls sich der
Herr Minister noch zu Wort meldet, kriegen wir für Sie
noch etwas gebacken.

Frau Sorge, Sie haben das Wort.

Sarah Sorge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, herzlichen Dank. – Meine Damen und
Herren! Durch die zunehmende Autonomie und die da-
mit einhergehende zunehmende Profilbildung der Hoch-
schulen werden auch die sozialen Angebote immer wich-
tiger, die eine Hochschule ihren Studierenden macht.
Denn diese sozialen Angebote für Studierende sind ein
nicht unbedeutender Faktor bei der Entscheidung, an wel-
cher Hochschule man ein Studium aufnehmen will.

(Beifall des Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) und bei Abgeordneten der
SPD)

– Herzlichen Dank, das ist zu dieser späten Stunde sehr
freundlich. – Deshalb muss jede Hochschule für sich ent-
scheiden können, welche zusätzlichen Angebote sie ihren
Studierenden unterbreiten will. Gute Angebote machen

Hochschulen attraktiv. Denn der Studienerfolg hängt für
deutsche wie auch für ausländische Studierende in hohem
Maße von den Service- und Beratungsleistungen der
Hochschulen ab. Zudem ergeben sich gerade auch aus der
wachsenden Internationalisierung der Hochschulen neue
Aufgaben für die Studentenwerke.

Eine Aufgabe der Hochschule besteht darin, ihre Leistun-
gen gemeinsam mit den Studentenwerken entsprechend
den neuen Anforderungen kontinuierlich zu überprüfen
und aktuell zu halten. Denn die Anforderungen sind zum
Teil sehr unterschiedlich.Außerdem kommen neue hinzu.
In Frankfurt sind beispielsweise die Lebenshaltungs-
kosten der Studierenden vor allem wegen der hohen Mie-
ten sehr hoch. An den kleinen Hochschulstandorten da-
gegen besteht eher das Bedürfnis nach einer verbesserten
Mobilität.

Hinzu kommen neue Aufgaben. Es sollte z. B.Aufgabe der
Studentenwerke werden – in Hamburg ist dies bereits ge-
schehen –, Studierenden mit Kindern Betreuungsange-
bote zu machen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Um den Anforderungen der Studierenden an ihrer Uni-
versität oder Fachhochschule gewachsen zu sein, müssen
die Studentenwerke die Möglichkeit für mehr Flexibilität
erhalten. Dazu gehört nicht nur ein Höchstmaß an finan-
zieller Autonomie. Vielmehr müssen sie auch die Ent-
scheidungskompetenz für die Leistungserbringung erhal-
ten. Ein solches Konzept muss im Einvernehmen und in
enger Abstimmung mit der Hochschulleitung und den
Studierenden erarbeitet werden. Ein zielgenaues Kon-
zept, das den Studierenden ein gutes Angebot für den Stu-
dienstart bietet, ausländischen Studierenden den Einstieg
in das Studium erleichtert und bedürftigen Studierenden
Hilfeleistung anbietet, wird für die Hochschulen ein ent-
scheidender Standortvorteil bei der Konkurrenz um die
Studierenden werden. Je besser die Hochschulen auf ihre
Studierenden eingehen können, umso mehr Chancen
werden sie bei diesem Wettbewerb haben.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und des Abg. Michael Siebel (SPD))

Der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion wird diesen Anfor-
derungen nicht gerecht. Die FDP glaubt nämlich, wenn
man zwei Paragraphen des Gesetzes ändern würde,
könnte man Einsparungen erzielen. Laut der FDP kann
dadurch eine Stelle eingespart werden. Das ist aber wirk-
lich eine typische Milchmädchenrechnung. Denn die zu-
ständige Mitarbeiterin oder der zuständige Mitarbeiter im
Ministerium würde dann einfach nur andere Aufgaben zu-
gewiesen bekommen.

(Nicola Beer (FDP): Eben!)

Dieser Vorschlag ist ein Schnellschuss. Deshalb lehnen wir
ihn ab. Wir werden unter dem Motto „Damit Studieren
gelingt“ eigene Vorstellungen zur Modernisierung der
Studentenwerke einbringen. Das ist übrigens auch das
Motto, unter das die Studentenwerke oft ihre Arbeit stel-
len. Ich finde, das Motto ist gut getroffen.

Frau Kühne-Hörmann hat eben schon angekündigt, dass
es zu einer konstruktiven Beratung im Ausschuss kom-
men wird. Falls wir uns einig werden, werden wir zu dem
Gesetzentwurf eine Anhörung durchführen. Ich hoffe auf
eine konstruktive Beratung. – Vielen Dank.
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(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der Abg. Dr. Thomas Spies und Michael Siebel
(SPD))

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Staatsminister Corts.

Udo Corts, Minister für Wissenschaft und Kunst:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Ich will es kurz machen. Ich begrüße ausdrücklich,
dass man sich vorgenommen hat, den Gesetzentwurf im
Ausschuss zu beraten und eine Anhörung durchzuführen.

Ich kann für meinen Teil Folgendes sagen: Seitdem ich
diese Aufgabe übernommen habe, habe ich dreimal die
Mitglieder der Geschäftsführung der Studentenwerke bei
mir gehabt.

Frau Beer, ich glaube, wir müssen sehr viel weiter gehen
als das, was Sie mit Ihrem Gesetzentwurf vorgeschlagen
haben. Dazu gibt es auch noch andere Vorstellungen. Frau
Kühne-Hörmann hat sie angesprochen. Das sollten wir
prüfen.

Das Gesetz stammt aus dem Jahr 1962. Im Jahr 2000 er-
folgte eine kleine Änderung. Ich denke, wenn wir es än-
dern, dann sollten wir es richtig fit machen für das nächste
Jahrhundert.Wir sollten dann umfassend reformieren und
jetzt nicht einen Schnellschuss abgeben. Vielmehr sollten
wir das genauestens beraten.Vielleicht kommen wir dann
auch zu einer einvernehmlichen Entscheidung.

Es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, das, was jetzt vor-
liegt, reicht noch nicht aus. Man muss in diesem Zu-
sammenhang auch sehen, dass sich die gesamte Hoch-
schullandschaft verändert. Das betrifft die Universitäten
und die Fachhochschulen.Auch da gibt es einige Verände-
rungen.

Ich nehme den Ball gerne auf und werde auch konstruk-
tive Vorschläge dazu machen. Wir sollten auch einige an-
hören, die andere Modelle vorgeschlagen haben. – Vielen
Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Kollegin Beer, Sie haben das Wort.

Nicola Beer (FDP):

Herr Minister, Frau Kollegin Kühne-Hörmann, ich nehme
den Ball gerne auf. Wir können da gerne weitere Punkte
einbeziehen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Ich habe
in den letzten fünf Jahren die Diskussion um die Reform
der Studentenwerke verfolgt und kenne auch die Bemü-
hungen, die es in der letzten Legislaturperiode zu der
Frage gegeben hat, ob man nicht noch irgendwie in Rich-
tung Privatisierung gehen sollte, weil das gerade für die
Studierenden vor Ort Vorteile bringen könnte. Ich bin auf
diesem Feld etwas zurückhaltender geworden.

Letztendlich haben wir mit unserem Gesetzentwurf das
vorgelegt, was wir in diesem Haus als das gemeinsam
Machbare ansehen. Denn ich glaube, niemand kann gegen
die zwei mit dem Gesetzentwurf beantragten Verände-
rungen sein. Herr Kollege Spies, ich dachte eigentlich, dass

auch niemand in der SPD-Fraktion gegen diese Änderun-
gen sein kann. Ich habe Ihre Einlassungen weder hin-
sichtlich der Entscheidungsfindung im Studentenwerk
noch hinsichtlich der Frage der Finanzierung verstanden.
Das mag aber daran liegen, dass Sie kein Jurist sind. Wir
wollen an der Finanzierung nichts ändern, weil die im Stu-
dentenwerkgesetz geregelt ist. Dort werden die entspre-
chenden Einnahmequellen genannt. Dabei geht es auch
um die Einnahmen aus Zuschüssen des Landes. Daran
wollen wir nicht gehen. Wir wollen es bei diesem System
belassen. Wenn jetzt angeboten wird, in der Anhörung
auch noch weiter gehende Möglichkeiten prüfen zu las-
sen, werden wir uns dem sicherlich nicht verschließen.
Aber Ihrem Anliegen, die Finanzströme nicht zu kappen,
wird dieser Gesetzentwurf, so kurz er auch sein mag, ge-
rade gerecht.

Hinsichtlich der Frage der Studentenferne oder -nähe
komme ich zu einer anderen Einschätzung als Sie. Wenn
Sie in das Gesetz hineingeschaut hätten, hätten Sie gese-
hen, dass wir mit unserem Vorschlag, die Festsetzung der
Preise dem Vorstand des Studentenwerks zu übertragen,
ein Organ mit dieser Entscheidung betrauen wollen, in
dem nicht nur die zuständigen Präsidenten sitzen. Viel-
mehr sitzen in diesem Vorstand noch ein Professor, zwei
Studierende und auch zwei Personalräte. Das heißt, es
handelt sich hier um ein Gremium, das ausgesprochen
ausgeglichen ist.

Vor dem Hintergrund der vorgesehenen Änderungen
hinsichtlich der verfassten Studierendenschaft, die wir
gestern im Rahmen der Novellierung des Hessischen
Hochschulgesetzes diskutiert haben, und der Änderun-
gen, die sich nach der Meinungsäußerung der Mitglieder
der Mehrheitsfraktion dieses Hauses abzeichnen, muss
ich sagen, ich wäre sehr vorsichtig, jetzt der verfassten Stu-
dierendenschaft noch eine Aufgabe wie die der Leitung
des Studentenwerks zu übertragen. Denn auf der anderen
Seite soll die verfasste Studierendenschaft über eine Sen-
kung der Beiträge der Studenten von der Mehrheit der
CDU ausgehungert werden. Ich wüsste gar nicht, wovon
sie das dann bestreiten soll.

(Beifall der Abg. Florian Rentsch und Roland von
Hunnius (FDP))

Meistens wird man als Jurist gelobt, wenn man knappe
Dinger verfasst und keine Schwarten präsentiert. Der Ge-
setzentwurf ist kurz und knapp gehalten. Er sollte das
Machbare enthalten. Wenn uns darüber hinaus eine An-
hörung nahe legen sollte, umfangreichere Reformen zu
machen, wird sich die FDP-Fraktion diesem sicherlich
nicht verschließen. – Danke schön.

(Beifall des Abg. Roland von Hunnius (FDP))

Präsident Norbert Kartmann:

Frau Beer, vielen Dank. – Damit wurde der Gesetzent-
wurf in erster Lesung eingebracht. Es handelt sich dabei
um den Entwurf des Studentenwerkstärkungs-Gesetzes.

(Zuruf)

– Man sollte es auf SwsG abkürzen. Dann würde man das
etwas schneller über die Lippen bekommen.

Zur Vorbereitung der zweiten Lesung soll der Gesetzent-
wurf dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst überwie-
sen werden. Dem wird nicht widersprochen? – Dann ist
dies hiermit erfolgt.
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Gesetz zur organisatorischen Fortentwicklung der
Technischen Universität Darmstadt (TUD-Gesetz) –
Drucks. 16/2717 zu Drucks. 16/2354 –

Berichterstatterin ist Frau Abg. Beer.

(Nicola Beer (FDP): Ich suche gerade die Beschlus-
sempfehlung!)

Frau Beer, Sie haben das Wort.

Nicola Beer, Berichterstatterin:

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Aus-
schuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum,
den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Ände-
rungsantrag Drucks. 16/2716 – und damit in der aus der
Anlage der Drucksache ersichtlichen Fassung; ihnen allen
liegt die Drucksache vor – in zweiter Lesung anzuneh-
men.

Der Gesetzentwurf war dem Ausschuss für Wissenschaft
und Kunst in der 40. Plenarsitzung am 17. Juni 2004 nach
der ersten Lesung zur Beratung überwiesen worden.

Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat sich in sei-
nen Sitzungen am 1. Juli und am 28. September 2004 mit
dem Gesetzentwurf befasst. Er hat eine schriftliche An-
hörung durchgeführt, zu der 17 Stellungnahmen eingin-
gen.Am 10. September 2004 hat er eine öffentliche münd-
liche Anhörung mit zehn Anzuhörenden durchgeführt.

In seiner Sitzung am 28. September 2004 ist der Ausschuss
für Wissenschaft und Kunst zur Beschlussfassung gelangt.
Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucks. 16/2559, wurde
mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
Der Änderungsantrag der Fraktion der FDP, Drucks.
16/2668, wurde von der antragstellenden Fraktion zurück-
gezogen.

Nachdem der Änderungsantrag Drucks. 16/2716 mit den
Stimmen von CDU und FDP bei Stimmenthaltung von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen
worden war, hat der Ausschuss mit demselben Stimmen-
verhältnis den eben wiedergegebenen Beschluss gefasst,
also die Empfehlung, dem Gesetzentwurf in zweiter Le-
sung zuzustimmen.

(Beifall)

Präsident Norbert Kartmann:

Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. – Ich begrüße den Prä-
sidenten der TU Darmstadt, Herrn Prof. Wörner,

(Beifall)

eröffne die Aussprache und gebe Herrn Siebel aus Darm-
stadt das Wort.

Michael Siebel (SPD):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Es war eine große Leistung von Frau Kollegin Beer,
diese Berichterstattung hier abzuliefern. Diese Leistung
kann nur noch größer werden, wenn Sie bereit stehen, in
der dritten Lesung ebenfalls die Berichterstattung für die-
ses Gesetz zu machen.

(Nicola Beer (FDP): Ich möchte eigentlich keine
dritte Lesung, Herr Kollege!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beraten
heute das Gesetz für die Modelluniversität, die Techni-
sche Universität in Darmstadt, vor dem Hintergrund, dass
wir uns bereits bei Einbringung des Gesetzes in weiten
Teilen sehr einig waren über die Grundzüge dessen, was in
diesem Gesetz zu besorgen ist. Wir waren uns einig da-
rüber, dass die Bauherrneigenschaft genauso wie die
Dienstherrneigenschaft übertragen werden soll und dass
ein höheres Maß an Autonomie in der inneren Organisa-
tion verwirklicht werden soll.

Wir waren uns aber genauso einig – ich glaube, das hat die
Diskussion gezeigt, sowohl die öffentliche Diskussion als
auch die Diskussion in der Anhörung –, dass klar ist, dass
unser gemeinsamer politischer Wille ist, dass die Techni-
sche Universität eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts ist, dass keine Übertragung von immobiliarem Ei-
gentum vorgesehen ist und dass es nach wie vor eine
Rechtsaufsicht und eine Dienstaufsicht gegenüber dem
Präsidenten geben soll. Das ist auch seitens des Ministeri-
ums noch einmal festgestellt worden in der Antwort auf
einen Berichtsantrag, den wir zu diesem Thema gestellt
haben.

Auf Einladung von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN haben wir dann einen Prozess begonnen und auf re-
lativ guten Weg gebracht. Wir haben versucht, einen ge-
meinsamen, interfraktionellen Antrag hinzubekommen,
um zu ermöglichen, dass dieses Gesetz eine einvernehm-
liche Mehrheit im Hessischen Landtag finden kann, dass
alle Fraktionen diesem Gesetz zustimmen können.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind auch
in wesentlichen Punkten so weit gekommen, dass wir Ein-
vernehmen hergestellt haben.Wir konnten beispielsweise
Einvernehmen über einen Punkt herstellen, der uns Sozi-
aldemokraten sehr wichtig war: Wie wird mit dem Perso-
nal umgegangen, wenn es im Rahmen des TUD-Gesetzes
zu Ausgründungen kommt? Es hat in diesem Zusammen-
hang dankenswerterweise eine Mitteilung von Herrn
Prof. Wörner gegeben. Ich habe gesagt, das ist so etwas
Ähnliches wie eine Protokollnotiz bei Staatsverträgen.
Darin hat Herr Prof.Wörner mir und anderen Mitgliedern
des Parlaments, unter anderem Frau Kühne-Hörmann,
mitgeteilt:

Bezug nehmend auf Ihre Anfrage möchte ich Ihnen
mitteilen, dass derzeit keinerlei Ausgründung von
Leistungen der Universität im Sinne einer Privati-
sierung mit dem Übergang von Personal geplant ist.
Es ist daran gedacht, gegebenenfalls eine Service-
GmbH zu gründen, die verschiedene Bereiche ab-
decken soll. Dabei handelt es sich aber weder um
die Privatisierung von bisherigen Leistungen der
TUD, noch sollen dabei Personen umgesetzt wer-
den.

Ich will aber bei dieser Gelegenheit auch darauf
hinweisen, dass Befürchtungen, wir wollten durch
Privatisierung Personen aus der Universität in
schlechtere Beschäftigungsverhältnisse bringen,
völlig aus der Luft gegriffen sind, wie Beispiele der
Vergangenheit – Kraftwerk und Innovationsgesell-
schaft – eindeutig belegt haben.

Ich glaube, mit dieser Einlassung seitens des Präsidenten
ist sehr eindeutig zum Ausdruck gebracht worden, dass
die Ängste, die bei den Beschäftigten in diesem Zu-
sammenhang bestanden, in vollem Umfang ausgeräumt
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sind. Das ist die Brücke, über die wir an diesem Punkt
ganz klar gehen können.

Zweitens. Wir haben uns bei der Anzahl der Vizepräsi-
denten flexibel gezeigt. Ich glaube, es ist die richtige Lö-
sung, das so zu machen. Man muss nicht unbedingt eine
Festlegung auf bestimmte Dezernate treffen. Das kann
man durchaus der TU überlassen.

Wir haben uns außerdem – das will ich hier betonen – ge-
meinsam nach der Einlassung der VhU beispielsweise auf
eine frühere und insofern klarere und näher an die Öf-
fentlichkeit gebundene Evaluation in diesem Kontext ver-
ständigt. Das sind Sachen, die in Ordnung gehen.

Auch das Streichen der „staatlichen Einrichtung“ in § 2
geht in Ordnung, weil uns entsprechend vermittelt wor-
den ist, dass die Rechtswirksamkeit dieser Formulierung
nicht relevant ist für das, was es zu besorgen gilt.

Wir haben aber in zwei Punkten einen nach wie vor be-
stehenden Dissens. Der erste Dissens besteht bei den Vor-
kehrungen, die unserer Ansicht nach dafür getroffen wer-
den sollten, dass sich die Interessen der verschiedenen
Mitglieder der Hochschule im Hochschulrat wieder fin-
den. Ich kann nach wie vor nicht ganz verstehen, warum es
nicht möglich ist, an diesem Punkt zu einem Kompromiss
zu kommen, der letztendlich bedeutet, dass man im Kon-
text der Konstitution eines Hochschulrats die innere Mo-
tivation derer, die dies an Hochschulen zu besorgen ha-
ben, generiert. Deshalb möchte ich alle Fraktionen des
Hessischen Landtags noch einmal einladen, in einer wei-
teren Runde bei dem Punkt zu einer Lösung zu kommen.

Ich glaube, es wäre ein deutliches Signal und ein wichtiges
Signal in das Land und auch an die, die das an der Techni-
schen Universität in Darmstadt zu besorgen haben, wenn
wir dieses Gesetz einstimmig im Hessischen Landtag ver-
abschieden könnten.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP):
Dann tut es doch!)

Ein zweiter Punkt. Meine sehr verehrten Damen und
Herren, es ist völlig unstreitig, dass die Grundordnung als
eine Satzung der Universität vom Ministerium natürlich
zu genehmigen ist. Aber ich glaube, in einer Situation, in
der die Technische Universität in einem schärferen öf-
fentlichen Rampenlicht, und zwar nicht nur der Fachwelt
der anderen Universitäten, sondern durchaus der Öffent-
lichkeit insgesamt, steht, bedürfen Vereinbarungen zwi-
schen Ministerium und der Technischen Universität im
Kontext von Zielvereinbarungen einer öffentlichen De-
batte und auch einer öffentlichen Feststellungen.

Deshalb ist erneut unser Vorschlag, dass die Zielvereinba-
rungen im Parlament, meinetwegen im Ausschuss für Wis-
senschaft und Kunst, beratend zur Kenntnis genommen
werden. Darüber haben wir noch Verhandlungen vorzu-
nehmen.

Frau Wagner, weil ich Sie immer wieder so interessante
Zwischenrufe machen höre, möchte ich eine kleine Be-
merkung zur FDP loslassen.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Wir bitten darum!)

Ich finde es schon bemerkenswert, und es zeugt von der
Lernfähigkeit von Oppositionsfraktionen:Wir hatten ges-
tern den Kontext von Berufsakademien, bei dem sich die
SPD-Fraktion in der Vergangenheit als lernfähig erwiesen
hat. Wir haben einen Prozess der Lernfähigkeit der FDP
insofern zu verzeichnen, als sie es in Regierungsverant-

wortung vier Jahre lang nicht hinbekommen hat, ein Mo-
delluniversitätsgesetz auf die Beine zu stellen.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Was für ein
Quatsch!)

Aber in dieser Situation äußern Sie sich mit besonderer
Schärfe und besonders bedeutsamen Formulierungen:
Wir wollen die Hochschulen vom Haken der Ministerial-
bürokratie befreien, wir wollen die Entstaatlichung – –

(Demonstrativer Beifall bei der FDP)

Manchmal meint man, Sie wissen nicht genau, was Sie da
sagen.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Jetzt keine Schärfe hinein-
bringen, Herr Kollege! Macht das in Darmstadt un-
ter euch aus!)

Sie wissen nicht, was Sie taten. Das wird mittlerweile zum
Running Gag in der parlamentarischen Debatte.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Lachen des Abg. Jörg-Uwe Hahn
(FDP))

Sie müssen mittlerweile Ihre eigene Begrifflichkeit „Frei-
heit und Autonomie“ mit Adjektiven überhöhen, indem
Sie sagen: „echte Freiheit“ und „vollständige Autono-
mie“. Da bin ich ein bisschen skeptisch, auch vor folgen-
dem Hintergrund.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Kollege Siebel, lassen Sie eine Zwischenfrage von
Frau Kollegin Wagner zu?

Michael Siebel (SPD):

Nein, ich möchte im Zusammenhang reden.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Nimm erst einmal die
Hand aus der Hose, das ist ja unerhört!)

Wenn man eine Reform will, dann muss man das Rad so
groß machen, dass es noch zu drehen ist.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Sie haben doch
in den letzten vier Jahren alles abgelehnt!)

Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Sie das Rad der
Reform so groß machen wollen, dass Sie die Gefahr des
Scheiterns, nämlich dass es überhaupt nicht in Bewegung
kommt, billigend in Kauf nehmen.

(Beifall bei der SPD – Jörg-Uwe Hahn (FDP):
Okay, weiter, nächstes Thema!)

Letzte Bemerkung zum inhaltlichen Teil. Ich möchte an
dieser Stelle erneut unterstreichen, dass es nach unserer
Auffassung richtig wäre, in den Diskussionsprozess eine
Fachhochschule einzubeziehen. Ich glaube, dass es durch-
aus Fachhochschulen in der hessischen Hochschulland-
schaft gibt, die bereit und auch in der Lage wären, die Ver-
antwortung als Modellhochschule zu übernehmen. Ich
teile in dem Zusammenhang nicht die Einschätzung des
Ministeriums, zumindest noch vom April dieses Jahres,
dass der Reformprozess, den wir hier eingeleitet haben,
ausschließlich in der Reflexion der Technischen Univer-
sität Darmstadt zu sehen ist,

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Was haben Sie
denn eingeleitet?)
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sondern dass er durchaus auch an einer Fachhochschule
evaluiert werden kann. Wir wissen alle, dass die Bereit-
schaft dort besteht, und man sollte diese Bereitschaft auch
aufnehmen.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende.

Michael Siebel (SPD):

Letzte Bemerkung.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Allerletzte!)

Vor dem Hintergrund dessen, was jetzt noch finanziell zu
besorgen ist, auch vor dem Hintergrund des vorgelegten
Haushaltsentwurfs, sind wir alle gut beraten – und ich be-
antrage dies hiermit förmlich –, eine dritte Lesung des Ge-
setzentwurfs zu machen. Man mag sich darüber streiten,
dass der negative Strukturausgleich für die Technische
Universität 44 Millionen c ausmacht und gleichzeitig eine
Studiergarantie im Gesetz festgelegt ist. Dies kann man
noch klarziehen. Aber ich halte es wirklich für ein Pro-
blem, dass nach unserer Recherche die 20 Millionen c In-
vestitionsmittel, die im Gesetz stehen, im Haushalt nicht
vollständig gedeckt sind. Diese Frage muss geklärt wer-
den, bevor wir abschließend über dieses Gesetz beraten
können. Nach unserer Rechnung sind 15 bis 17 Millionen
c im Haushalt. Aber es muss klar vom Ministerium fest-
gestellt werden, spätestens in der kursorischen Lesung, ob
die 20 Millionen c, die im Gesetz stehen, auch tatsächlich
auf dem Tisch des Herrn liegen oder ob dies nicht der Fall
ist.

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Kollege, es ist jetzt zu Ende.

Michael Siebel (SPD):

Solange dies nicht geklärt ist, ist das Gesetz in der jetzigen
Form nicht zustimmungsfähig. Ich lade Sie ein, in den
nächsten Tagen zu einer gemeinsamen Lösung zu kom-
men, zu einem gemeinsamen Änderungsantrag, der das
Gesetz für alle Fraktionen zustimmungsfähig macht. –
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Frau Kollegin Kühne-Hörmann für die
Fraktion der CDU.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Nehmen Sie die Einla-
dung an, dann sind wir schnell fertig!)

Eva Kühne-Hörmann (CDU):

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Wir debattieren heute in zweiter Lesung
das Gesetz über die Modellhochschule Darmstadt. Mit
diesem Gesetz rücken wir bundesweit ins Rampenlicht.
Bundesweit erfahren wir positive Rückmeldungen und
Gratulationen zu dem Mut, der TUD mehr Freiheiten ein-
zuräumen.

(Beifall bei der CDU und der Abg. Ruth Wagner
(Darmstadt) (FDP))

Die neuen Freiheiten für die TU Darmstadt werden diese
Modellhochschule, davon bin ich tief überzeugt, zu einem
Erfolgsmodell machen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

In der mündlichen und schriftlichen Anhörung des Aus-
schusses für Wissenschaft und Kunst haben sich alle An-
gehörten zu den Grundsätzen des Gesetzentwurfes posi-
tiv geäußert. Meine Damen und Herren, das ist wirklich
etwas Besonderes und kommt nicht sehr häufig vor.Auch
die Oppositionsfraktionen – das haben wir eben auch von
Herrn Siebel gehört – haben sich bislang positiv zu dem
vorliegenden Gesetzentwurf geäußert.

Das TUD-Gesetz ist ein echtes Leuchtturmprojekt, und
darauf sind wir sehr stolz. Wir kämpfen schon lange für
das TUD-Gesetz und sind froh, dass es endlich diesen
Stand erreicht hat.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Das Ziel der CDU-Fraktion war es von Anfang der Bera-
tung an, alle Fraktionen bei diesem Vorhaben mitzuneh-
men. Die Obleute haben mehrmals zusammengesessen –
Herr Siebel hat es eben erwähnt – und versucht, sich auf
einen gemeinsamen Änderungsantrag zu verständigen.
Ich bedauere sehr, dass das am Ende nicht geglückt ist. Es
ist letztlich an einem einzigen Satz gescheitert. Herr Sie-
bel hat eben noch andere Punkte aufgeführt, die aber am
Ende der Beratung in der Obleutebesprechung nicht
mehr so gravierend waren. Es ging letztlich nur um einen
einzigen Satz.

Herr Siebel, an der Stelle will ich auch einmal sagen: Zu
dem Thema Ausgründungen, das bei Ihnen ein Problem
war, hat der Präsident der TU Darmstadt, Herr Wörner,
eine Protokollerklärung abgegeben, die er nicht hätte ab-
geben müssen. Er hat sich damit aus seiner Sicht gebun-
den. Das hat bedauerlicherweise bei dem wichtigen
Punkt, den Sie angemahnt haben, trotzdem bisher nicht
dazu geführt, dass Sie dem Gesetz zustimmen konnten.
Das finde ich wirklich bedauerlich.

Der von CDU und FDP eingebrachte Änderungsantrag
enthält bis auf einen Satz Änderungen, die auch SPD und
GRÜNE in den Gesprächen mitgetragen haben. Wir ha-
ben die „staatliche Einrichtung“ in § 2 Abs. 1 Satz 1 ge-
strichen, um zu dokumentieren, dass wir der TU Darm-
stadt echte Freiheiten einräumen wollen.Wir haben es der
TU Darmstadt überlassen, wie viele Vizepräsidenten sie
sich künftig leisten will. Für die Zusammensetzung des
Hochschulrates haben wir neu vorgeschlagen, dass Ange-
hörige der Landesregierung, hessischer Ministerien nicht
Mitglieder des Hochschulrates werden können, ein Ver-
treter der Landesregierung jedoch an den Sitzungen des
Hochschulrates mit Rede- und Antragsrecht teilnehmen
kann. Diese Änderung soll dokumentieren, dass der
Hochschulrat als ganz wichtiges Gremium unabhängig
und unbeeinflusst vonseiten der Landesregierung und des
Ministeriums agieren kann.

Ich will aber auch nicht verschweigen – Herr Siebel hat es
eben angesprochen –, dass insbesondere GRÜNE und
SPD die Bestellung der Mitglieder des Hochschulrates
beschränken möchten. Es war zunächst vorgeschlagen,
eine Formulierung aufzunehmen, dass Statusgruppen im
Hochschulrat vertreten sein sollten, dann war von Inter-
essengruppen die Rede, die im Hochschulrat vertreten
sein sollen. Wir haben dagegengestellt, jede Hochschule
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möge sich den Hochschulrat so gestalten können, wie sie
es möchte, und wir möchten keine Einschränkungen ha-
ben. An der TU Darmstadt gibt es genau über diesen
Punkt eine rege Diskussion. Wir halten in diesem Zu-
sammenhang eine Beschränkung nicht für richtig. Für uns
gehört die jetzige Regelung dazu, dass wir mehr Autono-
mie haben wollen. Die Hochschule muss selbst bestim-
men können, wen sie in den Hochschulrat entsendet.

Bei der begleitenden Evaluation waren wir uns ebenfalls
einig.Wir haben eine Änderung dahin gehend vorgenom-
men, dass wir eine jährliche Berichterstattung aufgenom-
men haben. Neu ist auch, dass diese Berichterstattung ge-
genüber dem Parlament erfolgt. Spätestens nach vier Jah-
ren soll ein Gesamtbericht vorliegen.

Weiterhin heißt es in der Formulierung des Änderungsan-
trags: „Die Evaluationsergebnisse werden laufend darauf
überprüft, ob eine Übertragung auf die Regelungen für
andere Hochschulen des Landes Hessen möglich und
sinnvoll ist.“ 

Ich hoffe, dass wir uns in den kommenden Wochen vor der
dritten Lesung noch einmal zusammensetzen und darauf
verständigen. Herr Siebel, da appelliere ich an Sie, einen
konkreten Formulierungsvorschlag zu machen, damit wir
noch einmal darüber debattieren können.Wir stehen dem
offen gegenüber. Aber ich sage ganz deutlich, ich halte es
auch für dringend erforderlich, dass das Gesetz über die
TUD jetzt endlich beschlossen wird,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und des Abg.
Michael Siebel (SPD))

um das Signal nach Darmstadt zu senden, dass wir die
TUD wollen und dass wir sie schnell wollen, damit endlich
Sicherheit besteht, mit dem Modellprojekt anzufangen.

Im Interesse der Modellhochschule Darmstadt fordere
ich alle in diesem Haus auf, diesem Gesetzentwurf zuzu-
stimmen,

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Dann muss man sich auch ein bisschen
bewegen, um einen Kompromiss zu finden!)

und setze darauf, dass sich viele Regelungen dieses Geset-
zes bewähren werden, damit auch die übrigen Hochschu-
len Hessens noch mehr Autonomie erhalten.

(Beifall bei der CDU und der Abg. Ruth Wagner
(Darmstadt) (FDP))

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Frau Kollegin Sorge für die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Sarah Sorge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein bisschen
komisch ist das schon, was sich in den letzten Wochen bei
den Gesprächen zum TUD-Gesetz zugetragen hat. Wir
haben bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs noch
sehr viel Euphorie gehabt, uns hier einigen zu können.
Wir haben uns dann zu mehreren Obleutegesprächen ge-
troffen, um uns über die unterschiedlichen Nuancen – so
möchte ich fast sagen – im Verständnis davon, wie viel
Freiheit die TUD bekommen soll oder wie dieses Modell-
gesetz aussehen soll, zu verständigen.

Wir – das heißt die SPD und die GRÜNEN – haben nach
der Einbringung des Gesetzentwurfs durch die CDU ei-
nen Änderungsantrag eingereicht, in dem wir unsere Vor-
stellungen dargelegt haben. Diesen Änderungsantrag ha-
ben wir ziemlich früh eingereicht, sodass er rechtzeitig zur
Anhörung vorlag. In der Anhörung konnte also dazu Stel-
lung genommen werden. Einige unserer Vorstellungen
wurden in der Anhörung positiv bewertet, sodass wir in
dem Obleutegespräch – Herr Siebel und Frau Kühne-
Hörmann haben eben teilweise dargestellt, wie das gelau-
fen ist – bei der Einigung gut vorankamen.

Etwas erstaunt mich: Ich meine, schon vor der ersten Le-
sung vom Wissenschaftsminister signalisiert bekommen
zu haben, dass es ihm sehr wichtig ist, den Entwurf für ein
Modellgesetz im Konsens zu verabschieden, weil das et-
was Zukunftsweisendes ist und weil SPD und GRÜNE
dieses Modellgesetz schon in der vergangenen Legislatur-
periode, als es bei Schwarz und Gelb im Regierungspro-
gramm stand, eingefordert haben. Insofern sind wir nicht
die Blockierer. Wir wollten dieses Gesetz schon lange.

Aber der Redebeitrag von Frau Kühne-Hörmann hat mir
gezeigt, dass sie offensichtlich überhaupt nicht verstanden
hat, worum es geht. Frau Kühne-Hörmann, genau die For-
mulierung, über die wir verhandelt haben, stand bereits in
unserem Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf. Wir
haben nie gewünscht, dass die Statusgruppen im Hoch-
schulrat vertreten sind. Es ist selbstverständlich, dass die
Statusgruppen in einem Hochschulrat, der die Hoch-
schule von außen berät, nicht in einem Verhältnis von 1 : 1
pro Gruppe vertreten sein können.

Hier besteht ein politischer Unterschied, der meines Er-
achtens auch zeigt, in welche Richtung Sie denken und
warum eine Einigung nicht gelingen kann.Wir sagen – das
ist meiner Meinung nach selbstverständlich –: Der Hoch-
schulrat bekommt viel mehr Befugnisse, als wir es uns ei-
gentlich wünschen – wenn wir einen eigenen Gesetzent-
wurf vorlegen und ihn alleine verabschieden könnten,
wäre das nicht so –, sodass wir wenigstens festschreiben
wollen, dass die Interessen der Studierenden und des Per-
sonals in diesem Hochschulrat Berücksichtigung finden.
Dass Sie sich hier verweigern, verstehe ich nicht; denn
dass ein Hochschulrat die Interessen der Studierenden
und des Personals berücksichtigt, finde ich, ehrlich gesagt,
selbstverständlich.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Jetzt noch einmal zum Einigungsprozess. Ich habe nicht
verstanden, woran es liegt – offensichtlich haben das auch
andere Mitglieder Ihrer Fraktion nicht verstanden –, dass
Sie jetzt zurückgerudert sind.Wir hatten nämlich in einem
unserer Gespräche bereits eine Einigung erzielt, die, in-
dem die Formulierung „Statusgruppen“ verwendet
wurde, sogar noch weiter ging. Dass Sie bei einer solch
selbstverständlichen Formulierung einen Rückzieher ge-
macht haben, finde ich ein bisschen komisch. Ich verstehe
das nach wie vor nicht. Nach Ihrem Redebeitrag kann ich
es mir nur so erklären, dass Sie wirklich nicht verstanden
haben, worum es geht.

Ich will aber sagen, dass das für uns, obwohl wir uns in den
anderen Punkten, die CDU und FDP vorgelegt haben,
geeinigt haben, ein sehr wichtiger Punkt ist, weil wir eben
eine andere politische Auffassung von der Funktion eines
Hochschulrats bzw. von der Macht, die ein Hochschulrat
in einer Hochschule bekommen kann, haben. In den
Hochschulen werden die Prozesse gemeinsam mit den
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Beteiligten ausgehandelt, nicht aber von Menschen, die
von außen kommen.

Deswegen kommen wir Ihnen schon weit entgegen, in-
dem wir diese Formulierung wählen. Ich hoffe, dass Sie
sich hier einen Ruck geben und dass wir über diese For-
mulierung noch einmal reden können.Ansonsten sehe ich
die TU Darmstadt mit diesem Modellversuch auf einem
sehr guten Weg. Ich hoffe, dass wir hier noch zu einer Ei-
nigung kommen. – Ich bedanke mich.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Frau Kollegin Beer, FDP-Fraktion.

Nicola Beer (FDP):

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der
Autonomiezuwachs für die TU Darmstadt als Modelluni-
versität ist und bleibt eine begrüßenswerte Sache. Das ha-
ben auch alle Rednerinnen und Redner der anderen Frak-
tionen hier betont.

Die FDP-Fraktion ist froh, dass sie sich bei dem jetzt zur
Verabschiedung anstehenden Gesetzentwurf aufgrund
des Änderungsantrags, den wir gemeinsam mit der CDU
beschlossen haben, in drei wichtigen Punkten durchge-
setzt hat. Damit ist die jetzige, liberalere Version besser als
das Original und macht sie für uns schon in zweiter Le-
sung zustimmungsfähig, Herr Kollege Siebel.

(Beifall bei der FDP)

Das liegt einfach daran, dass es uns gelungen ist, ein paar
der Widerhaken auf dem Weg zur Autonomie zu entfer-
nen, auf die wir in der ersten Lesung deutlich hingewiesen
haben. Dabei wäre die FDP lieber – das haben wir mit un-
serem Änderungsantrag dokumentiert – noch ein paar
Schritte weiter gegangen.

Lieber Kollege Siebel, ich lasse mir von Ihnen hier nicht in
Abrede stellen, dass wir noch wesentlich weiter gegangen
wären, wenn das möglich gewesen wäre. Das hat unser
Änderungsantrag bewiesen.

(Beifall bei der FDP)

Ich lasse mir von Ihnen auch nicht vorwerfen, wir seien
mit diesen Vorschlägen zu spät gekommen. Blicken wir
ein wenig auf die letzte Legislaturperiode zurück. Die
FDP/CDU-Regierung hat unter der Federführung der da-
maligen Wissenschaftsministerin Ruth Wagner schon im
Jahr 2000 eine umfangreiche und im gesamten Bundesge-
biet beachtete Hochschulgesetznovelle vorgelegt, die
sämtlichen hessischen Hochschulen eine weitgehende
Autonomie eingeräumt hat.

Im Jahr 2001 waren wir damit beschäftigt, den Hoch-
schulpakt abzuschließen, der allen hessischen Hochschu-
len eine finanzielle Planungssicherheit gegeben hat.

Im Jahre 2002 haben wir uns mit den einzelnen Ziel- und
Leistungsvereinbarungen zwischen dem Land Hessen auf
der einen Seite, vertreten durch das Wissenschaftsministe-
rium, und den einzelnen Hochschulen auf der anderen
Seite befasst. Die leistungsorientierte Mittelzuweisung,
die damit zusammenhängt, wurde im Jahre 2003 einge-
führt.

Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass es nach den dama-
ligen Planungen, vor allen Dingen nach den Planungen

der FDP, schon im Jahre 2003 zu diesem TUD-Gesetz
kommen sollte. Es hat dann Schwierigkeiten bei den Ver-
handlungen mit dem Finanzministerium gegeben. Der
Kollege Corts wird einiges über die Interna berichten
können.

(Zuruf des Abg. Michael Siebel (SPD))

Herr Kollege Siebel, Fakt war, dass schon unter der Fe-
derführung der Ministerin Wagner ein, zumindest aus der
Sicht der FDP, verabschiedungsfähiger Gesetzentwurf auf
den Tisch gelegt wurde. Es hat wahrlich nicht an uns gele-
gen, dass wir nicht schon in der letzten Legislaturperiode
zu Potte gekommen sind. Von daher lasse ich mir nicht
von Ihnen in Abrede stellen, dass wir gerne noch ein paar
Schritte weiter gegangen wären. Ich werde später noch ein
paar Takte dazu sagen.

Wichtig ist für uns jetzt – das macht diesen Gesetzentwurf,
wie gesagt, für uns schon in zweiter Lesung zustimmungs-
fähig –, dass wir zum einen dafür gesorgt haben, dass die
Passage, in der es heißt, die TU Darmstadt sei eine staatli-
che Einrichtung, gestrichen wird. Herr Kollege Siebel, es
ist auch nicht richtig, dass an diese Streichung keinerlei
Rechtswirkung gebunden ist. Sie haben Recht, wenn Sie
sagen, dass es uns damit nicht gelungen ist, z. B. ein voll-
ständiges eigenes Haushaltsrecht, die volle Dienstherrn-
fähigkeit der TUD zu schaffen. Aber wir erreichen damit,
dass bei der Auslegung des Gesetzes im Zweifelsfall klar
wird, dass die Hochschule vom Haken des Ministeriums
gelöst ist. Wir erreichen damit auch Änderungen im Hin-
blick auf den Wirtschaftsplan.

Zum anderen war es uns wichtig – das habe ich in der ers-
ten Lesung deutlich gemacht –, dass es sich bei den stimm-
berechtigten Mitgliedern des Hochschulrats weder um
Mitglieder der Regierung noch um Mitarbeiter der Minis-
terien handelt. Das hätte für uns wirklich bedeutet, dass
der verlängerte Arm des Ministeriums in die TU Darm-
stadt hineingereicht hätte. Das wäre für uns unvorstellbar
gewesen. Diese Passage ist entsprechend geändert wor-
den.

(Beifall bei der FDP)

Wir müssen das, was Frau Kollegin Kühne-Hörmann vor-
getragen hat, als Kompromiss hinnehmen, nämlich dass
ein Gesandter des Ministeriums für Wissenschaft und
Kunst, der mit einem Antrags- und Rederecht ausgestat-
tet ist, im Hochschulrat sitzt. Das ist – der Minister ist mi-
litärisch versiert – eine Art vorgeschobener Beobach-
tungsposten in der TUD. Ehrlich gesagt, war es schwierig
für mich, das zu akzeptieren. Im Hinblick auf die Findung
eines Kompromisses, der diesen Gesetzentwurf gerade
bei dem Thema „Mitarbeiter des Ministeriums im Hoch-
schulrat der TUD“ verbessert, haben wir dies letztendlich
akzeptiert, auch wenn es uns nicht leicht gefallen ist.

Als dritter Punkt war uns wichtig, die begleitende Evalu-
ation in einer Form einzuführen, die sicherstellt, dass es
eine laufende Überprüfung der Ergebnisse der Evalua-
tion daraufhin gibt, ob die Möglichkeit besteht, dies auf
alle anderen hessischen Hochschulen zu übertragen. Die-
ser Satz ist aus unserem Änderungsantrag in den Gesetz-
entwurf übernommen worden.

Herr Kollege Siebel, das ist uns deshalb so wichtig, weil
unsere Fraktion diejenige ist, die bei der Gewährung von
Autonomie an unseren Hochschulen Druck auf die Pipe-
line gibt, weil es uns nicht schnell genug geht. Deswegen
hat es uns so gestört, dass wir mit dem Gesetzentwurf erst
jetzt zu Potte kommen. Das führt nämlich dazu, dass wir
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bei der anstehenden Hochschulgesetznovelle die Erfah-
rungen mit diesem Modellgesetz noch nicht übernehmen
können. Das ist eine Sache, die mich persönlich sehr är-
gert.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP kann trotzdem
nicht vollständig zufrieden sein, dafür war unser Ände-
rungsantrag zu umfangreich. Uns fehlen vor allem die Ge-
währung der vollen Dienstherrneigenschaft für die TUD
und ein eigenes Haushaltsrecht. Es sind einfach noch viel
zu viele Vorschriften bezüglich der Landeshaushaltsord-
nung in diesem Gesetzentwurf enthalten, die die TUD
einschränken werden. Dasselbe betrifft – das haben wir
eben diskutiert – die Eigenverantwortung der Studenten-
werke.

Gleiches gilt für die Frage der Finanzierung.Wir halten es,
gelinde gesagt, für suboptimal, dass die Finanzierungszu-
sagen, die man der Technischen Universität Darmstadt für
die zusätzlich übernommenen Aufgaben macht, im Ge-
setzentwurf selbst nicht abgesichert werden. Hier werden
wir uns auf die Verhandlungen im Rahmen der Haus-
haltsberatungen verlegen müssen.

Herr Kollege Siebel, ich sehe aber überhaupt nicht, wie
dieser Punkt, gerade im Hinblick auf die 20 Millionen c,
die im Gesetz erwähnt sind, die Beratung dieses Gesetz-
entwurfs aufhalten sollte.Wenn wir diesen Gesetzentwurf
mit den darin enthaltenen 20 Millionen c Bau-, Unter-
haltungs- und Sanierungskosten annehmen, dann ist dies
ein gesetzlicher Auftrag an das Ministerium, und dann ist
das entsprechend im Haushaltsplan im Einzelplan 15 ab-
zusichern. Da kann der Minister dann nicht mehr drum
herum.

Von daher gilt es eher, wenn man in Ihrer Argumenta-
tionslinie bleibt, den Minister an dieser Stelle gesetzlich
zu packen, damit er nachher auch durch Gesetz gestärkt
beim Finanzminister sagen kann, er habe die 20 Millio-
nen c zu bekommen. Herr Kollege Siebel, es ist unsere
Aufgabe, dem Minister und vor allem auch dem Finanz-
minister auf die Finger zu schauen, dass diese Kosten nicht
zulasten der Bauunterhaltungsmittel der anderen Hoch-
schulen in unserem Land gehen.

(Michael Siebel (SPD): Sie hatten doch mit dem Fi-
nanzminister über die Kosten geplaudert!) 

Die FDP wird bei diesen Punkten, die wir noch nicht ab-
gesichert sehen, sicherlich nicht locker lassen. Wir haben
einen Anfang, mit dem vorher diskutierten Tagesord-
nungspunkt zu den Studentenwerken, gemacht. Wir wer-
den die eben skizzierten Ziele auch weiter mit entspre-
chenden Anträgen und Initiativen verfolgen.Wir möchten
aber, dass dieses Gesetz jetzt schnellstmöglich auf den
Weg gebracht wird, damit wir Autonomiebereiche mo-
dellhaft an der Technischen Universität Darmstadt aus-
probieren können. – Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Wissenschaftsminister Corts.

Udo Corts, Minister für Wissenschaft und Kunst:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Frau Beer, Herr Siebel, ich bitte um Verständnis, dass
ich mich nicht an Ihrer Diskussion beteiligen werde, wer
was wann hätte machen können und sollen. Das gebietet

auch die Loyalität meiner Vorgängerin gegenüber. Wir
beide sind uns einig, wie wir das machen.

Ich freue mich zunächst darüber, dass die FDP dabei ist,
das Ganze mit einem gemeinsamen Antrag mit der CDU
fortzuentwickeln.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Kuschelopposition! – Sarah Sorge
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die sind doch im-
mer dabei!)

Ich möchte aber eines festhalten: Wenn wir in die dritte
Lesung gehen – was ich akzeptiere, ich werde auch noch
Anregungen geben, wenn Sie sie annehmen –, bitte ich
doch darum, dass Sie die Grundidee beibehalten, nämlich
das Stichwort Autonomie. Damit haben wir bundesweit
ein unheimliches Renommee für Hessen gewonnen. Das
ist auch einer der Gründe, warum alle vier Fraktionen mit-
machen. Aus diesem Grund muss dieses Stichwort beibe-
halten bleiben.

Herr Siebel, ich bitte um Verständnis dafür, dass wir dann
Formulierungen finden – ich will dabei auch kreativ sein –,
die nicht am Ende den Eindruck erwecken, dass das Stich-
wort Autonomie durch irgendwelche anderen Interessen
überlagert wird und die Abhängigkeit von der Minis-
terialverwaltung durch eine andere ersetzt werden soll.

(Sarah Sorge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die
Interessen der Studierenden und des Personals
müssen an Hochschulen sinnvoll vertreten sein!)

Ich bin offen für die dritte Lesung. Wir sollten aber kurz-
fristig versuchen, noch eine Einigung zu erzielen. Frau
Sorge, ich hatte es gesagt, es war mein Wunsch, es ist ein
gutes Zeichen, wenn alle vier Fraktionen dabei sind.

Der aufmerksame Zuhörer dieser kleinen Debatte wird
festgestellt haben, dass eigentlich alle ziemlich einig sind.
Es handelt sich nur um Nuancen, in denen wir unter-
schiedlicher Auffassung sind. Ich hoffe, dass wir uns da-
rüber einigen werden. Dann haben wir ein gutes Gesetz.

Obwohl in der Bundesrepublik zurzeit viel über Autono-
mie diskutiert wird, müssen wir auch zur Kenntnis neh-
men, dass sich keiner so weit wagt, wie wir jetzt gekom-
men sind. Frau Beer, Sie sagen immer, es müsste noch wei-
ter gehen.

(Nicola Beer (FDP): Ich bin eben etwas forscher!)

Einige kopieren das, das wäre schön. Ich glaube aber, dass
die anderen noch nicht so weit sind.

Herr Siebel, ein Stichwort wollte ich noch einmal aufneh-
men, das Sie zur Fachhochschule und zur Modellfach-
hochschule gesagt haben. Ich stimme Ihnen durchaus zu,
dass man darüber nachdenken könnte. Vielleicht ist das
aber zurzeit auch zu kurz gesprungen. Wenn Sie sich den
Bologna-Prozess vor Augen führen und die Möglichkeit,
dass Bachelor- und Masterstudiengänge an der Fachhoch-
schule und an der Universität absolviert werden können,
sollte man vielleicht überlegen – das tue ich zurzeit –, ob
man in Hessen nicht noch einen Schritt weiter geht und
eine Modellhochschule kreiert, die sich in irgendeiner
Form aus beiden zusammensetzt. Ich spreche weder von
einer Fusion noch von einer Gesamthochschule. Darüber
müssen wir aber nachdenken.

(Michael Siebel (SPD): Den Begriff Gesamthoch-
schule finde ich gut!)

Darüber haben auch andere schon nachgedacht. Der Be-
griff Gesamthochschule ist leider negativ besetzt, das wis-
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sen Sie. Wenn man eine Fachhochschule alleine nimmt,
würde man zu kurz springen. Lassen Sie uns bei dieser
Frage in einen Diskussionsprozess einsteigen.

Ich freue mich also auf den Ausschuss. Vielleicht werden
wir diese kleine Nuance noch so hindrehen, dass wir am
Ende alle vier Fraktionen dabei haben. – Herzlichen
Dank.

(Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Meine Damen und Herren, es liegen mir keine weiteren
Wortmeldungen vor.

Es ist ein Antrag auf dritte Lesung gestellt worden. Das
bedeutet, dass wir jetzt die zweite Lesung abschließen und
den Gesetzentwurf nach der zweiten Lesung zur Vorbe-
reitung der dritten Lesung an den Ausschuss für Wissen-
schaft und Kunst überweisen. – Dem widerspricht nie-
mand, dann ist dies so beschlossen.

Ich bin gebeten worden, Tagesordnungspunkt 8 noch ein-
mal aufzurufen:

Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung
für ein Zweites Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform –
Drucks. 16/2723 –

Ich erteile dem parlamentarischen Geschäftsführer der
CDU-Fraktion das Wort.

Frank Gotthardt (CDU):

Herr Präsident, wie immer, haben sich die Geschäftsfüh-
rer auf eine gute Regelung verständigt. Nachdem der Äl-
testenrat beschlossen hat, allein den Innenausschuss mit
der Beratung dieses Gesetzentwurfs zu befassen, haben
wir uns jetzt darauf verständigt, dass der Innenausschuss
federführend wird, der Rechtsausschuss, der Hauptaus-
schuss – der insbesondere für Verwaltungsreform zustän-
dig ist – und auch der Umweltausschuss beteiligt werden.
Der Sozialpolitische Ausschuss soll nicht beteiligt werden.
Die Anhörung soll gemeinsam durchgeführt werden. Der
Innenausschuss tagt im Anschluss an die Plenarsitzung
und wird einen entsprechenden Termin vorschlagen, an
dem alle Ausschüsse gemeinsam tagen können.

(Reinhard Kahl (SPD): Auch an den Wirtschafts-
ausschuss!)

– Wenn es notwendig ist, beteiligen wir auch den Wirt-
schaftsausschuss.

Präsident Norbert Kartmann:

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass der Vor-
schlag von Herrn Gotthardt von Herrn Kahl erweitert
wurde. Gibt es dagegen Widerspruch? – Das ist nicht der
Fall, dann wird das so gemacht.

Es ist noch ein Änderungsantrag der Fraktionen der SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucks. 16/2763, ein-
gegangen. Dabei handelt es sich um einen Änderungsan-
trag zu dem Dringlichen Entschließungsantrag der CDU-
Fraktion betreffend Standort des Opel-Werks in Rüssels-
heim, Drucks. 16/2762, und er wird mit diesem gemeinsam
aufgerufen.

Meine Damen und Herren, als letzten Punkt der heutigen
Tagesordnung rufe ich Tagesordnungspunkt 11 auf:

Dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU
für ein Gesetz zur Sicherung der staatlichen Neutralität –
Drucks. 16/2741 zu Drucks. 16/2638 und zu Drucks.
16/1897 neu –

Die Redezeit beträgt zehn Minuten. Bevor wir in die De-
batte eintreten, hat Frau Kollegin Zeimetz-Lorz das Wort
zur Berichterstattung.

Birgit Zeimetz-Lorz, Berichterstatterin:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ich berichte wie folgt:

Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetz-
entwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen.

Der Gesetzentwurf sowie der Änderungsantrag der Frak-
tion der FDP waren dem Innenausschuss, federführend,
und dem Kulturpolitischen Ausschuss, beteiligt, in der 45.
Plenarsitzung am 15. September 2004 zur Vorbereitung
der dritten Lesung überwiesen worden.

Der Kulturpolitische Ausschuss hat den Gesetzentwurf in
seiner Sitzung am 28. September 2004 beraten und dem
Innenausschuss mit den Stimmen der CDU gegen die
Stimmen der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
und der FDP vorgeschlagen, dem Plenum die unverän-
derte Annahme des Gesetzentwurfs in dritter Lesung zu
empfehlen.

Zuvor wurde der Änderungsantrag der Fraktion der FDP
mit den Stimmen der CDU und des BÜNDNISSES
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimme der FDP bei Stim-
menenthaltung der SPD abgelehnt.

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sit-
zung am 29. September 2004 beraten und mit den Stim-
men der CDU gegen die Stimmen der SPD, des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN und der FDP die zuvor ge-
nannte Beschlussempfehlung gefasst.

Zuvor waren Nr. 1, 3 und 4 des Änderungsantrages der
Fraktion der FDP mit den Stimmen der CDU und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen
der SPD und der FDP und Nr. 2 des Änderungsantrages
der Fraktion der FDP mit den Stimmen der CDU gegen
die Stimmen der SPD, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN und der FDP abgelehnt worden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU und der FDP)

Präsident Norbert Kartmann:

Vielen Dank, Frau Abg. Zeimetz-Lorz. – Ich eröffne die
Aussprache und erteile als erstem Redner Herrn Dr. Jung
für die Fraktion der CDU das Wort.

Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wir wollen heute in dritter Lesung das so genannte
Kopftuchgesetz im Hessischen Landtag beschließen. Des-
halb möchte ich mich zunächst auf das beziehen, was wir
bereits in der ersten und in der zweiten Lesung inhaltlich
vorgetragen haben, und möchte dies nicht im Einzelnen
wiederholen, sondern mich auf die wesentlichen Punkte
konzentrieren.

Wir wollen mit diesem Gesetz die Möglichkeit des
Bundesverfassungsgerichts wahrnehmen, das Tragen des
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islamischen Kopftuches für Lehrerinnen und Beamtinnen
in Hessen zu verbieten.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, wir handeln damit im Auftrag
unserer Verfassung, denn das islamische Kopftuch steht
nicht im Einklang mit den Grundrechten und unserem
freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat.

(Beifall bei der CDU)

Das islamische Kopftuch ist eben nicht nur ein Glaubens-
symbol, sondern es ist ein politisches Symbol. Es steht für
Unterdrückung und Unfreiheit. Es steht für einen funda-
mentalistischen Gottesstaat und damit im klaren Wider-
spruch zu unserer Verfassung.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, offensichtlich haben auch
SPD-Politikerinnen und Politikerinnen der GRÜNEN
diese Auffassung, und sie unterstützen in diesem Sinne
unsere Position. Wenn ich einmal zitieren darf: „Das
Kopftuch ist ein Symbol geworden für den politischen
Kampf der Fundamentalisten.“ – „Kopftuchverbot in
Schulen und Amtsstuben.“ 

Auch der Aufruf, der damals nicht nur von der Fraktions-
vorsitzenden der SPD in Frankfurt, sondern auch von
Frau Ebeling unterzeichnet worden ist, ist aus meiner
Sicht bezeichnend. Ich möchte eine Passage daraus zitie-
ren:

Ist es verkehrt, dass den islamistischen Kräften eine
Grenze gezeigt wird, deren Übertreten ein wichti-
ges Prinzip unserer Verfassung verletzt? Nach unse-
rer Auffassung ist eine solche Deutlichkeit in einer
demokratisch verfassten Gesellschaft erforderlich,
um den islamistischen Kräften zu signalisieren, dass
diese Gesellschaft nicht vor ihnen zurückweicht
und ihnen nicht Schritt für Schritt immer mehr
Raum im öffentlichen Leben überlässt.

Es geht weiter:

Die Erfahrung zeigt, dass diese Kräfte jede Erwei-
terung ihres Spielraums nutzen, um ihre antidemo-
kratischen, antisemitischen und frauenfeindlichen
Positionen durchzusetzen.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, dem habe ich nichts hinzuzu-
fügen. Diese Aussage ist zutreffend.

(Beifall bei der CDU)

Aus diesem Grund ist es notwendig, ein derartiges Verbot
zu erlassen.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, es trifft doch zu, dass gerade
das Tragen des islamischen Kopftuches

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sie sind ein Scharfmacher!)

in staatlichen Institutionen längst zum Kampfprogramm
von islamistischen Kräften geworden ist und deshalb eine
gesetzliche Regelung zwingend geboten ist.

(Zuruf des Abg.Armin Klein (Wiesbaden) (CDU))

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Al-Wazir,
ich habe Ihnen gerade gesagt: Es ist in der „taz“ abge-
druckt.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Na und?)

Diese Zeitung steht, wenn ich es richtig sehe, Ihnen etwas
näher als uns.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU – Tarek Al-
Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Nicht alles,
was in der „taz“ steht, ist wahr!)

Ich glaube, dass die Position deutlich wiedergegeben wor-
den ist. Der Zwang zur Verhüllung, dem muslimische
Frauen ausgesetzt sind, das Züchtigungsrecht des Mannes
und die Scharia sind mit unserer Verfassung unter keinen
Umständen vereinbar. Deshalb ist ein solches Gesetz not-
wendig.

(Beifall bei der CDU – Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN):Was ist das für ein Argument?)

Meine Damen und Herren, wer dieses Symbol beispiels-
weise als Lehrerin tragen will, ist eben persönlich nicht ge-
eignet, unsere Kinder im Interesse unserer Verfassung zu
erziehen.

(Beifall bei der CDU)

Das gilt aus unserer Sicht genauso für die Beamtinnen.
Denn man kann das nicht differenzieren. Sie dürfen in der
Debatte nicht einen Fehler machen: Nach Art. 3 Grund-
gesetz müssen Sie Gleiches gleich behandeln. Eine Beam-
tin ist unserem Staat besonders verpflichtet und hat eine
Treuepflicht gegenüber der Verfassung. Wer als Beamtin
auf dem Tragen des islamischen Kopftuches beharrt, wen-
det sich gegen unsere Verfassung.Auch deshalb ist hier ein
derartiges Verbot notwendig.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, mit unserer Position befinden
wir uns im Einklang mit der Rechtsprechung, nicht nur
mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Deutsch-
land, sondern auch mit der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes für Menschenrechte. Er hat nämlich
wörtlich formuliert:

Das Gebot des Kopftuchtragens ist schwerlich mit
dem Grundsatz der Gleichheit der Geschlechter
vereinbar. Auch ist das Tragen des islamischen
Kopftuches mit der Botschaft der Toleranz, des Re-
spekts gegenüber dem anderen und vor allem der
Gleichheit und der Nichtdiskriminierung schwer
vereinbar.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit unserem
Gesetzentwurf berücksichtigen wir aber auch die Tatsa-
che, dass unser Land von einer christlichen und humani-
stischen Tradition geprägt ist, so, wie es beispielsweise in
unserer Verfassung, aber auch konkret im Hessischen
Schulgesetz zum Ausdruck kommt.

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist ein Beitrag
für das friedliche Zusammenleben auf der Grundlage ei-
ner wertorientierten Gesellschaft. Deshalb bitten wir die-
ses Parlament um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf
im Interesse einer wehrhaften Demokratie, im Interesse
der neuen Qualität des Staates, im Interesse der Integra-
tion, im Interesse einer wertorientierten Gesellschaft, im
Interesse unserer freiheitlichen und demokratischen Ver-
fassung. – Besten Dank.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)
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Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Frau Abg. Ruth Wagner für die FDP-Frak-
tion.

Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP):

Meine Damen und Herren! Wir haben in der zweiten Le-
sung des Gesetzentwurfes einen eigenen Änderungsan-
trag eingebracht. Wir haben deutlich gemacht, dass es in
dieser Frage um die Abwägung verschiedener Rechtsgü-
ter geht, vor allem, verehrter Herr Kollege Jung, darum,
dass ein Landesgesetz, das vom Bundesverfassungsgericht
eingefordert worden ist, auch tatsächlich dem durchaus
differenzierten Urteil des Gerichtes gerecht wird. Dass
eine differenzierte Betrachtungsweise bedacht und be-
hutsam, aber zugleich auch wirksam und durchsetzbar ist,
ist eine Frage, wenn ein Gesetzgeber neues Recht schafft.

Lieber Herr Jung, liebe Kolleginnen und Kollegen von der
CDU, ich will ganz deutlich sagen: Wir als Liberale haben
den Eindruck, dass beim Kopftuchverbot die CDU mit
dem Kopf durch die Wand will.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, ich sage ganz offen: Das scha-
det meist nicht der Wand, sondern dem Kopf, der das ver-
sucht.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Nach all dem, was wir von den juristischen Experten und
den Diskussionen in anderen Länderparlamenten wissen,
sage ich erneut voraus, dass das Gesetz, das Sie jetzt ver-
suchen in dritter Lesung zu verabschieden, vor dem
Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben wird.
Das meinen wir sagen zu können.

Meine Damen und Herren, warum – das ist wirklich nicht
irgendeine rhetorische Frage, liebe Kolleginnen und Kol-
legen von der CDU – haben Sie nicht die Brücke geschla-
gen, die im Saarland mit den Stimmen der SPD und in
Niedersachsen und Baden-Württemberg mit den Stim-
men der FDP geschlagen wurde, nämlich eine differen-
zierte Haltung einzunehmen,

(Beifall bei der FDP, der SPD und bei Abgeordne-
ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

die nach Rechtsauffassung mindestens der beiden Frak-
tionen von FDP und SPD eher eine Chance hat, vor Karls-
ruhe zu bestehen, als das hessische Gesetz, das Sie jetzt
verabschieden wollen?

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
SPD)

Differenzierte Lösungen, die nicht alle Beamtinnen und
Beamten betreffen, wären notwendig. Ich habe Ihnen
schon damals vorgehalten – Herr Bökel kennt die Dis-
kussion –, dass auch wir, SPD und FDP, in den Siebziger-
und Achtzigerjahren Lehrgeld haben zahlen müssen bei
der Position, man könne die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Partei und die Kandidatur für eine solche Partei
als einen Ablehnungsgrund für die Aufnahme in den öf-
fentlichen Dienst ansehen. Das ist nicht gelungen, und ich
sage Ihnen voraus: Mit diesem Verbot werden Sie eben-
falls nicht erfolgreich sein.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Deshalb haben wir uns in einer durchaus kontroversen
Diskussion – es ehrt alle Kolleginnen und Kollegen in die-
sem Hause, dass sie es sich nicht leicht gemacht haben –
am Ende hinter die Argumentation von Dorothea Henz-
ler gestellt, die uns in eindrucksvoller Weise die Vorbild-
wirkung der Lehrerinnen an den Schulen klargemacht
hat. Dorothea Henzler hat uns vorgetragen, dass die Leh-
rerinnen und Lehrer an einer Schule mit einem sehr ho-
hen Ausländeranteil im Landkreis Offenbach gemeinsam
mit den Eltern islamischer Kinder und den Eltern christ-
licher Kinder durchgesetzt haben, dass an dieser Schule
keine Lehrerin angestellt wird, die ein Kopftuch trägt,
weil man der Meinung war, dass man die Integration
schon so weit im Griff hat, dass die zwischen den Religio-
nen und den verschiedenen Kulturen herrschende Tole-
ranz Grundlage dieser Entscheidung sein konnte. Verehr-
ter Herr Jung, ein Gesetz kann am Ende doch nur dann er-
folgreich umgesetzt werden, wenn es nicht an der Wirk-
lichkeit und dem Handeln, den Einstellungen und den
Mentalitäten der Menschen vorbeigeht. Das ist, glaube
ich, die große Schwäche Ihres Gesetzentwurfs.

(Beifall bei der FDP)

Die Gefahr für unsere rechtsstaatliche Ordnung kann
darin bestehen – ich wiederhole die Aussage des Bundes-
verfassungsgerichts, die anders lautet als das, was Sie vor-
getragen haben, Herr Kollege Jung –, dass das Kopftuch
als ein religiös-politisches Symbol gewertet wird. Es muss
aber nicht so gewertet werden. Das Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe hat hier einen Automatismus ausge-
schlossen. Es hat gesagt, ein Kopftuch kann, aber es muss
nicht so interpretiert werden.

Die Vorstellung der Frauen-Union, dass Schülerinnen
nicht mit einem Kopftuch in die Schule kommen dürfen,
war für uns nie nachvollziehbar und auch nicht akzepta-
bel, weil die jungen Frauen die Bedeutung des Tragens ei-
nes Kopftuchs noch nicht abwägen können.

(Beifall bei der FDP)

Unser eigener Gesetzentwurf hat den Schutz von Schüle-
rinnen und Schülern vor Indoktrination, die Erhaltung
des Neutralitätsgebots des Staates und die Erwartung an
die Lehrerinnen zum Ziel, Neutralität und die Toleranz zu
wahren.

Das Entscheidende – in diesen Zielen sind wir uns ja
überhaupt nicht uneinig – ist die Methode, mit der Sie das
erreichen wollen. Wenn aber Ihre Methode schon vor der
Verabschiedung des Gesetzes von allen Verfassungsjuri-
sten als rechtlich untauglich angesehen wird, dann wäre es
an der Zeit, dass Sie sich ganz schnell besinnen, verehrter
Herr Dr. Jung.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Ihr Kol-
lege Schmidt-Jortzig ist auf meiner Seite!)

– Ich weiß.Auf den Zwischenruf habe ich gewartet.Trotz-
dem sage ich Ihnen, er hat in seiner Stellungnahme, die
wir zu unserem Gesetzentwurf eingeholt haben, geschrie-
ben, unser Entwurf scheine sinnvoller und differenzierter
zu sein als der Entwurf der CDU.

(Beifall bei der FDP – Lachen bei der CDU – Frank
Gotthardt (CDU): Da ist er ja auch befangen!)

– Das ist nicht wahr. Die FDP trägt ihre Konflikte öffent-
lich aus; das ist vielleicht ihre Schwäche, aber auch ihre
Stärke.

(Beifall bei der FDP – Zurufe von der CDU)
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Verehrte Union, Sie und wir müssen aufpassen, dass wir in
den gesamten Auseinandersetzungen – die in den letzten
Wochen zwischen Religionen und Kulturen weltweit ein-
getreten sind und die man in ihrer Schärfe nicht unter-
schätzen darf – die Freiheit aller nicht durch Verbote, die
mehr Sicherheit bewirken sollen, Schaden nehmen lassen.
Das ist meine große Besorgnis. Wir werden unsere Frei-
heit nicht durch immer mehr Einschränkungen der Frei-
heit aller schützen. Wir sind in einer sehr verletzlichen Si-
tuation – anders als Terroristen und Diktatoren. Das ist
ganz klar. Aber eine rechtliche Methode, die am Ende
nicht greift, die nicht bedachte und differenzierte Hand-
lungsweisen zum Ziel hat, wird scheitern.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Deshalb möchte ich noch einmal an Sie appellieren, sich
an der Union Niedersachsens, an der Union des Saarlan-
des und an der Union Baden-Württembergs zu orientie-
ren. Sie sind nicht die Hessen-Partei – das wollen wir Ih-
nen sowieso nicht durchgehen lassen –, aber eine Hessen-
Union mit diesem Touch zu sein, ich weiß nicht, ob das für
Sie erstrebenswert ist.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Norbert Kartmann:

Ich erteile Herrn Abg. Walter für die Fraktion der SPD
das Wort.

Jürgen Walter (SPD):

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Nach der Rede der Frau Kollegin Wagner könnte ich es ei-
gentlich relativ kurz machen, denn ich kann für die SPD-
Fraktion sagen, dass ich wirklich jedes Wort und jedes
Komma in Ihrer Rede nur unterstreichen kann, Frau Wag-
ner.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der
FDP)

Herr Kollege Jung, Sie haben die Pressemeldung zu dem
Thema schon verteilt, das offensichtlich für die Union so
wichtig ist, dass sogar ein Flyer erstellt wurde, der Ihre Po-
sition darstellt. Sie schreiben in Ihrer Pressemeldung:
Hessen ist damit nach Niedersachsen, Baden-Württem-
berg und dem Saarland das vierte Bundesland, das die
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gefor-
derte gesetzliche Regelung schafft. – Was Sie in Ihrer
Pressemeldung nicht schreiben: dass in den von Ihnen er-
wähnten Bundesländern SPD und CDU gemeinsam zu ei-
ner Lösung gekommen sind, die aber nicht die Lösung ist,
die Sie heute hier in dritter Lesung als Gesetz verabschie-
den wollen. Herr Jung, was Sie heute hier nicht gesagt ha-
ben: Die Übertragung des Kopftuchverbot, des Verbots
des Tragens eines aufdringlichen religiösen Symbols, auf
alle Beamtinnen wurde in diesen drei Ländern explizit
und mit guten Gründen nicht gewollt und nicht verab-
schiedet.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der
FDP)

Da wir in der dritten Lesung sind, macht es Sinn, sich die
juristische Ausgangssituation zu betrachten – jenseits von
dem, was politisch gewollt ist. Ihre Aussage, es handle sich
um eine vom Verfassungsgericht geforderte gesetzliche

Regelung, ist schon falsch. Es ist nicht richtig, meine sehr
verehrten Damen und Herren, dass das Bundesverfas-
sungsgericht von den Landesgesetzgebern eine entspre-
chende gesetzliche Regelung gefordert hat.

(Widerspruch bei der CDU)

Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt: Wenn religiöse
Symbole wie das Kopftuch im Schuldienst verboten wer-
den sollen, dann bedarf es einer gesetzlichen Regelung. –
Das Bundesverfassungsgericht hat aber nicht gesagt, das
ist bitter notwendig. Es ist vielmehr eine freie Entschei-
dung der Landesgesetzgeber.

(Beifall bei der SPD und der FDP – Zurufe von der
CDU)

Es ist eine freie Entscheidung über das politische Wollen.

(Frank Gotthardt (CDU): Das Gericht sagt aber,
dass es gesetzlich geregelt werden muss!)

Bei der Entscheidung über das politische Wollen im Be-
reich der Schule sind wir einer Meinung, Herr Gotthardt.
Da sagen – zumindest soweit ersichtlich – CDU, SPD und
auch FDP, an den Schulen ist ein Kopftuchverbot wichtig.

Dann machen Sie in Ihrer Argumentation aber einen
Grundfehler. Ich weiß nicht, ob es ein juristischer Fehler
ist oder ob das, was politisch gewollt ist, der Vater des Ge-
dankens war. Herr Jung, Sie sagen nämlich, Sie wollen
deshalb ein Verbot, das für alle Beamtinnen gilt, weil das
Kopftuch der Muslimin ein Zeichen der Unterdrückung
ist, weil es für die Scharia steht, weil es für die Ungleich-
behandlung von Männern und Frauen steht. Darauf be-
schränken Sie die Wirkung des Kopftuchs.

Dies ist nicht so, Herr Kollege Jung. Vorwürfe gegen die
Trägerin eines Kopftuchs zu erheben geht völlig an der Sa-
che vorbei. Das ist nicht der Grund, warum wir Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten für ein Kopftuchver-
bot eintreten.

(Beifall bei der SPD)

Denn – das wird von Ihnen nicht bestritten werden – nur
ganz wenige der muslimischen Frauen, die ein Kopftuch
tragen, werden dieses Kopftuch explizit als ein Zeichen
verfassungswidrigen Handelns oder als ein Zeichen der
Ablehnung unserer Verfassungswerte sehen. Für einen
Großteil der Kopftuchträgerinnen ist das Kopftuch
schlicht nichts anderes als ein unverzichtbarer Bestandteil
ihrer gesellschaftlichen Würde.

Aber auf diese Sichtweise alleine kann man das Kopftuch
nicht beschränken, und das hat das Bundesverfassungsge-
richt richtigerweise auch nicht getan. Denn natürlich ist
auch der objektive Erklärungsgehalt des Kopftuchs zu
würdigen.

An dieser Stelle gebe ich Ihnen natürlich Recht: Das
Kopftuch ist a u c h – sozusagen in einer Doppelfunk-
tion – ein Zeichen für die Unterdrückung der Frau. Die
Formulierung, die ich gelegentlich aus den Kreisen höre –
es geht hier um Gleichwertigkeit, aber nicht um Gleich-
berechtigung –, ist eine, die niemand, der auf dem Boden
des Grundgesetzes steht, auch nur in irgendeiner Weise
akzeptieren kann. Deshalb kann ich die vielen Zitate, die
von Ihnen gebracht wurden – von Bündnisgrünen, von Li-
beralen und von Sozialdemokraten, auch von vielen Sozi-
aldemokratinnen, die gesagt haben, wir wollen das nicht –,
nur für richtig halten.Aber, Herr Dr. Jung, dies betrifft al-
lein die Schule. Warum?
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Sie kennen die Antwort. In der Schule haben wir eine ein-
zigartige Situation: Kleine Kinder, Schülerinnen und
Schüler – vor allem die Schülerinnen – müssten von einer
Lehrerin unterrichtet werden, die ein Kopftuch trägt, und
zwar ohne Ausweg, denn das staatliche Schulsystem muss
man besuchen. Diese Situation ist einzigartig, und deshalb
wollen wir das nicht.

Damit kommen wir zu dem Punkt, warum es auch juri-
stisch falsch ist, dass Sie dies auf alle Beamtinnen und Be-
amten ausweiten. Denn dann reden Sie über die Staatsrä-
son und unterstellen sämtlichen Beamtinnen und Beam-
ten: Eine Frau, die ein Kopftuch trägt, sei per se eine Ver-
fassungsfeindin, gegen die Grundwerte unserer Gesell-
schaft und unserer Verfassung. – Herr Dr. Jung, das ist
kompletter Unsinn.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Grundrechtsschutz ist das Geschäft, das wir als Juristen
permanent zu tätigen haben – Abwägung des Grund-
rechts der Muslimin auf Religionsfreiheit. Es ist natürlich
ein Eingriff in die Religionsfreiheit, einer Muslimin das
Tragen des Kopftuchs zu verbieten. Deshalb hat das
Bundesverfassungsgericht gesagt, wir brauchen eine ge-
setzliche Regelung. Auf der anderen Seite stehen die
Grundrechte der Kinder und auch die Grundrechte der
Eltern der Kinder.

Bei dieser Abwägung kommen wir relativ klar zu dem Er-
gebnis: Ja, wir brauchen ein Kopftuchverbot. Beim letzten
Mal habe ich hier aus meiner persönlichen Erfahrung be-
richtet. Es kann nicht angehen und darf nicht passieren,
dass in einer Familie, in der sich eine junge Frau, eine
junge Muslimin emanzipieren will und sagt: „Ich will das
Kopftuch nicht tragen“, ihr von den Eltern, Großeltern
oder Geschwistern gesagt wird: Aber siehst du, selbst
deine Lehrerin trägt ein Kopftuch. – Das wollen wir nicht.
Deshalb sind wir für das Kopftuchverbot.

Aber diese Situation haben wir nicht überall bei den Be-
amten.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Selbst-
verständlich!)

Lieber Herr Kollege Jung, Sie sagen: Die Beamtin, die im
Keller sitzt, wäre nicht Ihr Problem – denn in dem Mo-
ment, in dem sie im Keller das Kopftuch aufzieht, würde
sie gegen die Verfassung verstoßen. – Nein, das ist nicht
die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts. Denn
hier besteht keine konkrete Situation, bei der in andere
Grundrechte eingegriffen wird. Es sei denn, ich behaupte
das, was Sie behaupten – dass das alleinige Tragen des
Kopftuchs klares Symbol eines Verfassungsverstoßes sei.

Herr Dr. Jung, jetzt kommen wir zu dem, was die Vorred-
nerin, Frau Kollegin Wagner, hier gesagt hat: Das ist ein
ganz gefährlicher Weg, den Sie hier einschlagen. Denn
dann sind wir beim Clash of Civilizations.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der FDP)

Dann sprechen Sie nämlich auf einmal Wohlmeinenden
aus der muslimischen Gemeinschaft die Redlichkeit ab
und sagen, allein weil sie ein Kopftuch tragen – oder weil
ihre Frau ein Kopftuch trägt –, seien sie per se ein Verfas-
sungsfeind, und sie dürften nicht bei uns im Staatsdienst
geduldet werden.

Herr Dr. Jung, so kommen wir nicht in den Dialog. Ich
glaube, Frau Kollegin Wagner hat hier sehr deutlich ge-

macht, wie notwendig dieser Dialog gerade in der jetzigen
Zeit ist.

(Lebhafter Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und der FDP)

Herr Dr. Jung, wir sind einer Meinung darin, dass dies ein
sensibles Thema ist. Sie begehen mit Ihrer absoluten
Mehrheit hier einen großen Fehler, wenn Sie den Ein-
wendungen von Verfassungsjuristen, von Ihrem ehemali-
gen liberalen Koalitionspartner, von Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten hier im Hause überhaupt
keine Beachtung schenken. Ich glaube, es wäre richtig und
im Sinne der Sache gewesen, hier zu einer gemeinsamen
Entscheidung zu kommen – die wahrscheinlich auch die
richtigere Entscheidung gewesen wäre.

(Gerhard Bökel (SPD): Er weiß das auch!)

Da Sie zu diesem Schritt nicht bereit waren, müssen Sie es
sich gefallen lassen, dass ich das wiederhole, was ich be-
reits in der letzten Debatte dieses Themas gesagt habe: Es
geht Ihnen nicht um die Kopfbedeckung Kopftuch, son-
dern Sie brauchen diese Position – Muslime sind per se
verfassungsfeindlich, wenn sie ein Kopftuch tragen –, um
in Ihren eigenen Reihen zu wirken.

(Lachen des Abg. Hans-Jürgen Irmer (CDU))

Sie wollen Zustimmung, wo Sie sie möglicherweise be-
kommen können – aber das wird nicht unserer Gesell-
schaft und dem Frieden in unserer Gesellschaft dienen.
Ihnen geht es nicht um das Kopftuch, sondern um die
Stahlhelmfraktion in Ihrer eigenen Partei.

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der SPD und
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Widerspruch
bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Kollege Al-Wazir, Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN.

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs hatten wir
am 18. Februar dieses Jahres. Jetzt sind wir im Oktober,
und es ist die dritte Lesung. Dazwischen gab es zwei Aus-
schussbefassungen, eine schriftliche und eine mündliche
Anhörung. Ich muss Ihnen sagen, ich hätte diese Haltung
einer absoluten Mehrheit nicht für möglich gehalten, trotz
des desaströsen Echos der juristischen Fachwelt auf die-
sen Gesetzentwurf, trotz der Bitten von solch unter-
schiedlichen Gruppen. Zwischen SPD, FDP und GRÜ-
NEN gibt es nicht immer nur Gemeinsamkeiten in diesem
Parlament,

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Wohl wahr!)

aber in diesem Punkt sagen wir, so geht es nicht. Die Op-
position sagt es, und zwar alle drei Fraktionen. Die juristi-
schen Fachleute sagen es. Die Fachleute, die wir angehört
haben – auch Orientalisten –, sagen es. Diejenigen, die
sich mit der Integration in diesem Land beschäftigen, sa-
gen es. Eigentlich sagen es Ihnen alle. Ich hätte es nicht für
möglich gehalten, dass die absolute Mehrheit in diesem
Hause so beratungsresistent ist und nicht nur absolute
Mehrheit an den Tag legt, sondern absolute Arroganz.
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Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir hier heute
in dieser dritten Lesung so etwas wie den absoluten Tief-
punkt des Parlamentarismus – zumindest in dieser Legis-
laturperiode – erleben.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der FDP – Widerspruch bei der CDU – Frank
Gotthardt (CDU): Das ist ein interessantes Demo-
kratieverständnis!)

Ich möchte Ihnen auch sagen, warum. Meine Damen und
Herren, wir haben in diesem Land einen Graben zwischen
den Religionen. Ja, wir haben auch Probleme. Wenn man
in die Zeit zwischen dem 11. September 2001 und heute
zurückschaut – wir haben gerade die Buchmesse in Frank-
furt, Schwerpunkt arabische Welt –, dann können wir fest-
stellen, dass die Probleme größer geworden sind anstatt
kleiner.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Ja!)

Ich frage Sie – und auch Sie müssen sich diese Frage stel-
len –, ob das, was Sie hier tun, die Probleme größer oder
kleiner macht. Ich sage Ihnen: Leider wird das die Pro-
bleme größer machen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei Abgeordneten der SPD – Frank Gotthardt
(CDU): Sie verwechseln Ursache und Wirkung!)

Ich möchte Ihnen das auch begründen. Herr Kollege Dr.
Jung, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt – erster
Punkt –: Einschränkungen des Grundrechts auf Glau-
bensfreiheit müssen sich aus der Verfassung selbst erge-
ben. Das bedeutet, es müssen andere Grundrechte betrof-
fen sein.

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Die Men-
schenwürde!)

Herr Kollege Dr. Jung, deswegen hat das Bundesverfas-
sungsgericht gesagt: Wenn man in das Grundrecht auf
Glaubensfreiheit eingreift, dann kann man das nur in der
Schule tun – wo beispielsweise auch negative Glaubens-
freiheit betroffen ist.

(Widerspruch des Abg. Dr. Franz Josef Jung
(Rheingau) (CDU) – Frank Gotthardt (CDU): Das
hat das Gericht nicht gesagt!)

Herr Kollege Dr. Jung, ich biete Ihnen eine Wette an. Es
ist ja das Schlimme, dass es so ist.

(Frank Gotthardt (CDU): Zitieren Sie doch einmal
diese Passage vom Bundesverfassungsgericht!)

Ich wette mit Ihnen, dass Sie dieses Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts seit dem einen Jahr, in dem es auf dem
Markt ist, niemals bis zum Ende gelesen haben. Wenn Sie
es nämlich bis zum Ende gelesen hätten,

(Frank Gotthardt (CDU): Zitieren Sie es doch!)

könnten Sie nicht solche Reden halten und einen solchen
Gesetzentwurf einbringen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD – Frank Gotthardt (CDU): Wo steht
denn, dass das auf Schulen beschränkt sein muss?)

– Herr Kollege Gotthardt, ich zitiere aus dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts:

Die in Art. 4 Abs. 1 und 2 Grundgesetz verbürgte ...

(Zurufe von der CDU)

– Sie wollten doch ein Zitat des Urteils haben. Dann hö-
ren Sie doch einmal zu.

Die in Art. 4 Abs. 1 und 2 Grundgesetz verbürgte
Glaubensfreiheit ist vorbehaltlos gewährleistet.
Einschränkungen müssen sich daher aus der Ver-
fassung selbst ergeben.

Dann zitiert das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich
die Schule und nennt mögliche Konflikte zwischen Glau-
bensfreiheit, der Verpflichtung des Staates zu einer neu-
tralen Entziehung, dem Erziehungsrecht der Eltern und
der negativen Glaubensfreiheit der Schülerinnen und
Schüler. – Ende des Zitats aus dem Bundesverfassungsge-
richtsurteil.

(Frank Gotthardt (CDU): Das heißt, Erziehung fin-
det nur in der Schule statt?)

Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren von der CDU,
das ist der Grund, warum es so absolut maßlos ist, wenn
Sie mit Ihrem Gesetzentwurf alle Beamtinnen und Beam-
ten treffen und sich nicht nur auf den Bereich beschrän-
ken, wo auch Grundrechte anderer betroffen sind.

Einen zweiten Punkt muss ich leider auch nennen. Ich
sage das jetzt zum dritten Mal. Das Bundesverfassungsge-
richt hat nicht gesagt, dass man ein Kopftuchverbot ma-
chen kann oder machen muss, sondern das Bundesverfas-
sungsgericht hat gesagt, dass die Länderparlamente die
Wahl haben, ob sie religiöse Symbole in der Schule ein-
schränken wollen oder nicht – religiöse Symbole, nicht das
Kopftuch. Die Privilegierung der anderen religiösen Sym-
bole, die Sie machen, ist eminent und eklatant verfas-
sungswidrig und widerspricht dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Frau Kollegin Zeimetz-Lorz, es gibt auch bei uns in der
Partei und in der Fraktion unterschiedliche Meinungen,
ob man das machen sollte oder nicht machen sollte.Wenn
Ihnen daran gelegen wäre, Kopftücher aus der Schule –
das sage ich als jemand, der gegen ein Verbot religiöser
Symbole ist –

(Birgit Zeimetz-Lorz (CDU): Das haben wir begrif-
fen!)

zu verbannen, und zwar gerichtsfest, sodass sie auch wirk-
lich verbannt sind, dann hätten Sie hier einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, der sich auf die Schule beschränkt und
dort alle religiösen Symbole verbietet.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Wie es die FDP vorge-
schlagen hat!)

Aber darum geht es Ihnen nicht, meine Damen und Her-
ren,

(Zurufe von der CDU)

sondern es geht Ihnen, Herr Kollege Dr. Jung, um Spal-
tung und Scharfmacherei. Das ist der Skandal, mit dem
wir es hier zu tun haben.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Es gibt nur zwei mögliche Wege, auf die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zu reagieren. Entweder lassen
wir religiöse Symbole in der Schule zu und reagieren im
Einzelfall mit allen Möglichkeiten des Disziplinarrechts,
wenn eine Beamtin oder ein Beamter sich pflichtwidrig
verhält. Oder wir schränken alle religiösen Symbole ein
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und reagieren danach immer noch mit allen Möglichkei-
ten des Disziplinarrechts, wenn eine Beamtin oder ein Be-
amter sich pflichtwidrig verhält. Pflichtwidriges Verhalten
hat nicht nur etwas mit der Kleidung zu tun.

Diese beiden Möglichkeiten haben wir. Aber das, was Sie
hier vorhaben, geht auf keinen Fall. Ich möchte Ihnen sa-
gen, dass ich den Kollegen Walter in seiner Analyse unter-
stützen möchte. Ich glaube, dass die Bilanz Ihrer eigenen
Landespolitik so schlecht ist,

(Lachen des Abg. Hans-Jürgen Irmer (CDU))

dass Sie krampfhaft nach allen Möglichkeiten suchen, von
Ihrer eigenen Bilanz der Landespolitik abzulenken.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD – Widerspruch bei der CDU)

Herr Kollege Dr. Jung, wenn Sie gestern in der „Süddeut-
schen Zeitung“ ein Interview geben, in dem Sie sagen –
das ist die Wahrheit völlig auf den Kopf gestellt –, es sei
ein Verfassungsgebot, ein solches Gesetz zu machen

(Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Das ist es
auch!)

– Sie brechen also die Verfassung und sagen, es sei ein Ge-
bot aus der Verfassung, so zu handeln; das ist ja völlig ab-
surd –, aber dann noch eine Linie ziehen und sagen, wer
gegen das Kopftuchverbot sei, müsse auch für das Hand-
abhacken sein – da ist die Verwirrung in Ihren Köpfen
schon sehr weit fortgeschritten, meine Damen und Her-
ren.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD – Frank Gotthardt (CDU): Er hat die
„Zeit“ zitiert! Im „Stern“ ist es richtig! Nehmen Sie
die Behauptung zurück! – Zuruf des Abg. Hans-
Jürgen Irmer (CDU))

– Wissen Sie, wie viele Zeitungen erscheinen? Wissen Sie,
wie viel Unsinn gesagt wird? Die Frage ist doch, ob man
sich das Zitierte zu Eigen macht und danach sagt, man
habe dem nichts hinzuzufügen. Das ist doch genau der
Punkt.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Ich glaube, es ist das alte Rezept der CDU: Provokation
und Polarisierung, um von eigenen Fehlern abzulenken. –
Das Schlimme ist, dass Sie das an einem Punkt tun, wo Sie
der Integration und der Lösung der Probleme in diesem
Land einen Bärendienst erweisen.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD – Frank Gotthardt (CDU): Sie ver-
wechseln schon wieder Ursache und Wirkung!)

– Im Gegenteil, Sie stärken mit solchem Vorgehen die
Fundamentalisten. Ich sage Ihnen, warum: weil die Fun-
damentalisten, die es gibt, auf genau die Ungleichheit ver-
weisen werden, dass nämlich die Symbole der einen Reli-
gion erlaubt und die der anderen verboten sind, und sagen
werden: Seht ihr, wir sind die Opfer.

(Frank Gotthardt (CDU): Ihr sagt, es ist in Ord-
nung, dass es das gibt! Ihr wollt die in Ruhe lassen!)

Genau so etwas brauchen Fundamentalisten für ihre Rat-
tenfängerei.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende.

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Ich komme zum Schluss.

Meine Damen und Herren, deswegen glaube ich, es ist
kein Zufall, dass wir den Tag heute mit einer Türkeide-
batte beginnen, wo der Landtag wenig zu sagen hat, und
mit einer solchen Scharfmacherei beenden, wie sie der
Kollege Jung betrieben hat. Das ist Provokation und Po-
larisierung.

Letzter Satz, Herr Präsident. – Die CDU-Fraktion hat
26,8 % Juristen in ihren Reihen. Das sind 15 von 56 Ab-
geordneten. Da wir sehen wollen, ob alle 56 wirklich der
Meinung sind – inklusive der 15 Juristen –, einen solch
eklatant verfassungswidrigen Gesetzentwurf verabschie-
den zu wollen, beantragen wir hiermit die namentliche
Abstimmung über diesen Gesetzentwurf. – Vielen Dank.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Innenminister Bouffier.

Volker Bouffier, Minister des Innern und für Sport:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte Ge-
legenheit, in der zweiten Lesung die Position der Landes-
regierung vorzutragen. Im Blick auf die Zeit will ich mich
zunächst darauf beziehen und noch zwei, drei Bemerkun-
gen aufnehmen. Zunächst gibt es ein paar Punkte, über
die wir uns alle einig sind. Unabhängig von der Frage, wie
dieses Gesetz im Einzelfall aussieht, ist die Frage, wie wir
eine friedliche und erfolgreiche Entwicklung aller Men-
schen, die hier leben, organisieren, weit mehr als die Frage
eines Gesetzes. Deshalb bleiben alle Anstrengungen und
Notwendigkeiten, einen erfolgreichen Integrationspro-
zess zu führen, neben diesem Thema stehen.

(Jürgen Walter (SPD): Neben dem Thema!)

Ich denke, darüber sind wir uns alle einig. Das ist das
Erste. Das Zweite trifft zumindest auf drei Fraktionen im
Hause zu. SPD, CDU und FDP sind der Auffassung, dass
in einem besonderen Bereich – Sie sprechen von den
Schulen – eine gewisse Schutzfunktion des Gesetzgebers
für die Kinder eingefordert wird.

(Jürgen Walter (SPD): Negative Religionsfreiheit!)

– Negative Religionsfreiheit, ich will das nicht auf den Be-
griff verengen. – Bis dahin besteht bei den dreien noch Ei-
nigkeit. Worüber streiten wir? – Wir streiten im Ergebnis
über die Frage: Ist es vertretbar, ist es richtig, jenseits ei-
ner politischen Überzeugung zu sagen, wir behandeln den
öffentlichen Dienst und hier die besondere Gruppe der
Beamten einheitlich oder differenziert? – Das ist der
Kern, um den hier gestritten wird. Ich hatte das letzte Mal
ausgeführt, nach meiner Position ist die Beamtenschaft
einheitlich zu behandeln. Ich halte daran ausdrücklich
fest.

(Beifall bei der CDU)

Ich räume ausdrücklich ein, dass man dies auch anders se-
hen kann und das juristisch umstritten ist. Wer wollte das
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bestreiten? – Nahezu alle Fragen, die wir miteinander ver-
fassungsrechtlich diskutieren, finden unterschiedliche
Antworten. Deshalb möchte ich Gelegenheit nehmen, da-
rauf hinzuweisen, was das Entscheidende ist. Wir unter-
scheiden uns in einem Ansatz. Die Diskussion, die Sie füh-
ren, ist immer ausgelöst vom individuellen Blick der Trä-
gerin.

Sie haben gesagt:Wenn jemand ein Kopftuch trägt, wissen
wir nicht, ob sie verfassungsfeindlich eingestellt ist. Da-
hinter steht sozusagen der Gedanke, es müsse die allge-
meine Vermutung geben: Jede, die das Kopftuch trägt, ist
eine Verfassungsfeindin. – Das ist zu kurz gesprungen.
Außerdem ist das meines Erachtens auch der falsche An-
satz. Der für mich richtige Ansatz ist folgender: Dieser
Staat und insbesondere das Berufsbeamtentum bauen auf
das Vertrauen der Bevölkerung in die neutrale Erfüllung
der Amtspflicht aller Beamten auf.

(Beifall bei der CDU)

Da unterscheiden wir uns. Ich will das deshalb noch ein-
mal deutlich machen. Ich setze nicht bei der Fragestellung
an, wie weit Art. 4 Grundgesetz reicht und wie weit den
Individuen ihr Glauben oder was auch immer gewährt
werden muss. Ich sage ausdrücklich: Das tritt für mich hin-
ter die Verpflichtung des Staates zurück, die Neutralität
aller seiner Amtsträger und deren korrekte Amtsführung
zu gewährleisten. Das gilt nicht nur in der Schule, sondern
für alle Beamten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Das macht doch den Kern aus. Da kann man jetzt abwä-
gen. – Frau Kollegin, ich möchte diesen Gedanken gerne
noch zu Ende führen. – Da kann man abwägen. Natürlich
kann man dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen kom-
men. Ich sage Ihnen: Ich glaube, wenn man das nur für die
Schule einführt, springt man zu kurz. – Was wollen Sie
dann eigentlich bei den Beamtinnen der Kriminalpolizei
machen, bei denen keine Pflicht zum Tragen einer Uni-
form besteht? Sie müssen in sehr schwierigen Situationen
Menschen gegenübertreten.Auch sie haben die Verpflich-
tung, ihr Amt korrekt auszuführen. Sie müssen das immer
aus der Sicht des Bürgers betrachten, der das Vertrauen in
die Neutralität der Amtsführung haben muss.

Wie wollen Sie das in der Ausländerbehörde, ausgerech-
net in der Ausländerbehörde, regeln? Was wollen Sie bei
den Bediensteten des Sozialamts machen? Was wollen Sie
eigentlich bei den im Standesamt Beschäftigten machen?
Was wollen Sie bei Richterinnen unternehmen, die ei-
gentlich nach unserem Verfassungsverständnis die Krö-
nung der Neutralität dokumentieren müssen? Das gilt
auch für Äußerlichkeiten.

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ist Großbritannien Ihrer Meinung nach ein Gottes-
staat? Dort gibt es das nämlich!)

Gerade die Juristen tragen die Robe, um die Neutralität
zu dokumentieren. Das zeigt, das dort ist nicht Frau Mül-
ler, sondern die Justiz, die Gerechtigkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU)

Ich glaube deshalb, dass Sie zu kurz springen, wenn Sie
das nur für diese eine Gruppe fordern.

Wenn Sie dann darüber hinausgehen wollen, kommen Sie
in eine ganz schwierige Abwägung, wo man es denn ver-
bieten soll und wo nicht. Im Ergebnis bin ich der Auffas-
sung, dass man dann springen muss. Man muss dann sa-
gen, wem und welcher Überlegung man die Priorität ein-

räumt. Will man der individuellen Verwirklichung auch
der Amtsträger den Vorrang einräumen oder dem staat-
lichen Neutralitätsgebot, dem alle Amtsträger verpflichtet
sind? Im Ergebnis bedeutet das: Bist du in deinem Amt,
dann gelten die Regeln der staatlichen Neutralität mit den
hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums und
allem, was wir dazu haben. Privat kannst du dich verhal-
ten, wie du willst. Wenn du diese Grenze für dich nicht als
erträglich ansiehst, dann musst du dich im Ergebnis dafür
entscheiden, dass ein öffentliches Amt für dich nicht das
Richtige ist.

(Beifall bei der CDU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es handelt sich dabei um
eine Frage außerordentlichen Gewichts. Wer wollte das
bestreiten? Aus Sicht der Landesregierung ist das, was
Herr Kollege Dr. Jung allein unter dem juristischen Ge-
sichtspunkt jenseits der Frage der Integration vorgetragen
hat, vor sehr großer Bedeutung. Deswegen kann ich hier
für die Landesregierung erklären, dass wir uns diesen
Überlegungen anschließen.

Ich wäre dankbar, wenn man diesen schwierigen Sachver-
halt nicht immer mit Überlegungen würzen würde, wer
dabei warum auch immer wieder welche Strategien ver-
folgt. Am Schluss einer längeren Entwicklung werden wir
entweder gemeinsam – –

(Zuruf der Abg. Sarah Sorge (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN))

– Langsam, ich habe mich bewusst auf die Juristerei bezo-
gen. – Mein Ceterum censeo ist:Wir werden entweder ge-
meinsam erfolgreich sein, wenn wir klare Grenzen ziehen,
die besagen, wie in diesem Land die Dinge sein sollen,
oder wir werden in eine diffuse Zwischenlandschaft gera-
ten, bei der am Schluss niemand gewinnen wird. – Man
muss da von vornherein zugeben: Man kann sich da irren.
– Man muss da auch das Risiko eingehen, dass das juris-
tisch vielleicht anders beurteilt wird. Das entbindet einen
aber nicht von der Pflicht, klar zu sagen, welche Position
man einnimmt. Das habe ich für die Landesregierung ge-
tan.

(Anhaltender Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Ich erteile Frau Kollegin Wagner das Wort zu einer Kurz-
intervention.

Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP):

Lieber Herr Kollege Bouffier! Sie haben am Ende Ihrer
Ausführungen gesagt: Da muss man springen. – Darf ich
Sie fragen, ob Sie die Fragen, die Sie an uns, die Mitglieder
der Opposition, gestellt haben, auch den Ministerpräsi-
denten Teufel, Wulff und Müller gestellt haben?

(Gerhard Bökel (SPD): Und den eigenen Juristen!)

Falls Sie das getan haben, frage ich Sie: Können Sie ver-
stehen, dass diese drei Landesregierungen mit den Stim-
men der Abgeordneten der SPD und der FDP der jewei-
ligen Parlamente anders gesprungen sind?

(Gerhard Bökel (SPD): Sehr richtig!)

Lieber Herr Bouffier, lieber Herr Jung, da das so ist, müs-
sen Sie uns zugestehen, dass auch wir uns die Abwägung
nicht leicht gemacht haben.
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(Beifall bei der FDP, der SPD und bei Abgeordne-
ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Eines möchte ich noch aus meiner Erfahrung heraus sa-
gen. Das hat mich damals wirklich umgetrieben. In der 9.
Legislaturperiode hat Heinz Herbert Karry, nicht an die-
sem Pult hier, sondern an einem anderen Pult, eine be-
merkenswerte Rede gehalten, in der es um die Aufnahme
der Frau Gingold in den hessischen Schuldienst ging. Er
hat damals dargelegt, dass man da sehr wohl differenziert
unterscheiden kann, dass die allgemeinen Grundsätze des
Dienstrechts gelten und dass der Eid geleistet wird.
Außerdem wies er darauf hin, dass im Konfliktfall das Dis-
ziplinarecht angewandt werden kann und dass es noch an-
dere Möglichkeiten gibt, um striktes rechtstaatliches Ver-
halten der Beamtinnen und Beamten und Lehrerinnen
und Lehrer zu erreichen.

Ich möchte jetzt noch einmal das aufgreifen, was am An-
fang gesagt wurde, und damit den Bogen zu der Debatte
schlagen, die hier heute Morgen stattgefunden hat. An-
ders als Herr Al-Wazir bin ich der Meinung, dass in dem
rechtsstaatlich orientierten europäischen Raum keine
Beitrittsverhandlungen geführt werden dürfen, in denen
einem Land zugestanden wird, dass in ihm nur grundsätz-
lich nicht gefoltert wird. Ich will, dass wir in einem Europa
leben, in dem überhaupt nicht gefoltert wird.

(Beifall bei der FDP – Zurufe)

– Einen Moment bitte. – Deshalb sage ich Ihnen: Diese
Diskussion – –

(Evelin Schönhut-Keil (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das ist extrem unfair!)

– Nein, das ist nicht unfair. Die Frage des Beitritts der Tür-
kei war eigentlich eine, die wir heute Morgen erörtert ha-
ben.

(Evelin Schönhut-Keil (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das ist extrem unfair!)

Sie haben das jetzt wieder aufgegriffen. Ich unterstelle
niemandem von Ihnen allen, dass Sie für ein bisschen Fol-
ter wären.

(Zuruf der Abg. Evelin Schönhut-Keil (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Das können Sie so hinnehmen. Meine Damen und Her-
ren, Sie wollen das jetzt durchziehen. Herr Bouffier, Sie
haben das so gesagt – ich finde, das ist ein schöner Satz –:
Jetzt müssen wir springen. – Haben Sie Ihr Urteil aber
wirklich abgewogen und sich dabei auch die Frage ge-
stellt, ob Sie damit nicht in der Tat Märtyrer schaffen? An-
gesichts der Situation, wie sie sich in den letzten Wochen
leider dargestellt hat, müssen wir alles daransetzen, dass
es zu keinen neuen Märtyrern kommt.

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten der
SPD)

Es wäre in dem Fall dieses Gesetzentwurfs wirklich des
Nachdenkens wert gewesen, ob man in dieser Frage nicht
differenziert vorgehen sollte. Ich bedauere sehr, was jetzt
geschieht. Ich sage Ihnen voraus: Das Gesetz wird in
Karlsruhe scheitern.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Nur der Form halber möchte ich Folgendes sagen: Frau
Kollegin, ich habe aus der Kurzintervention eine Wort-
meldung gemacht. Denn Ihrer Fraktion haben noch fünf
Minuten Redezeit zugestanden. Sonst hätte ich Ihre Rede
nach zwei Minuten abbrechen müssen. Ich nehme an, dass
Sie nachträglich damit einverstanden sind.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Herr Präsident,
danke!)

– Bitte schön.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Nein!)

– Klar, dass du dagegen bist. Jetzt habt ihr nämlich keine
Redezeit mehr. Das ist richtig. – Danke schön.

Ich erteile Herrn Abg. Klemm von der SPD-Fraktion das
Wort.

Lothar Klemm (SPD):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister
Bouffier hat einen Satz gesagt, den jedenfalls ich unter-
schreiben würde. Er hat gesagt: Entweder werden wir ge-
meinsam bei dieser Auseinandersetzung erfolgreich sein,
oder nicht.

(Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP): Ja!)

Bei einer so grundsätzlichen Frage halte ich das in der Tat
für entscheidend.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Er hat sich für „oder
nicht“ entschieden!)

Aus meiner Sicht ergibt sich daraus die nächste Frage.Wir
diskutieren das hier ja als ein juristisches Thema. Was
macht Sie denn so sicher, dass Sie allein gegen den Rest
der Mitglieder dieses Hauses im Besitz der allein juris-
tisch richtigen Position sind?

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der FDP –
Frank Gotthardt (CDU): Was macht Sie denn so si-
cher, dass Sie Recht haben?)

Nun gebe ich allen Juristenkollegen hier im Hause, die
Anwälte, Staatsanwälte oder Richter sind, zu bedenken,

(Frank Gotthardt (CDU): Den letzten Rechtsstreit
haben wir gerade gewonnen, gegen Sie!)

dass in der juristischen Argumentation der Kollege Bouf-
fier gerade sagte: Wollen wir zulassen, dass die Richterin
das Kopftuch trägt? Das sagte er zum Begründungszu-
sammenhang dieses Gesetzes.

Lieber Kollege Bouffier, die Amtstracht des Richters, des
Staatsanwalts und des Rechtsanwalts ist abschließend ge-
ordnet. Dazu bedarf es dieser gesetzlichen Begründung
nicht, die Sie hier gebracht haben.

(Lebhafter Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und der FDP – Zurufe von der
CDU)

Zu dem Thema Robe und zum Thema weißer Schlips des
Strafverteidigers haben wir eine ganze Reihe von Ent-
scheidungen. Mich macht sehr nachdenklich, dass diese
einfache Wahrheit hier zur Verwirrung bei der CDU führt.

(Frank Gotthardt (CDU): Da ist keine Verwir-
rung!)
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Schauen Sie sich die Rechtslage an, ehe Sie in eine solche
Spaltung hineinkommen.

(Lebhafter Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und der FDP)

Ich verstehe eines nicht. Man weiß, dass es sich hier um
ein schwieriges Thema handelt, bei dem es letzten Endes
darum geht: Kriege ich eine Gesellschaft in einen Dialog
auf dem Weg in eine friedlichere, gewaltfreiere, toleran-
tere Zukunft, oder stärke ich letzten Endes diejenigen, die
darauf warten, dass Sie mit dem Kopf durch die Wand
wollen, beim Verfassungsgericht scheitern und zum
Schluss als die dastehen, die groß die Backen aufgeblasen,
aber nichts hinbekommen haben? 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und der FDP – Michael Bod-
denberg (CDU): Das ist doch nicht Ihre Sorge! –
Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU): Das ha-
ben Sie schon einmal gesagt, aber verloren!)

Das wird das Ergebnis einer Politik sein, die sich mit den
juristischen Fragen in Wirklichkeit nicht auseinander
setzt, die darauf abzielt, Flugblätter zu verteilen und den
Versuch zu machen, aus der Polarisierung parteipolitisch
Kapital zu schlagen. Das ist scheinheilig und gehört sich
nicht.

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der SPD und
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Zuruf des
Abg. Frank Gotthardt (CDU))

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat der Abg. Al-Wazir.

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich
zu drei Punkten noch einmal gemeldet. Frau Wagner, be-
vor ich Sie im dritten Punkt ein wenig korrigieren möchte,
möchte ich Ihnen in einem Punkt ausdrücklich zustim-
men: Wir dürfen keine neuen Märtyrer schaffen. Ich
glaube, wenn man sich die Geschichte der Berufsverbots-
debatte, auf die Sie angespielt haben, anschaut, dann kann
man behaupten, dass die DKP wahrscheinlich politisch
schon viel früher am Ende gewesen wäre, wenn man ihr
nicht diese Märtyrerrolle gegeben hätte. Ich glaube, dass
die SPD, die das Ende der Sechziger-, Anfang der Siebzi-
gerjahre teilweise mit betrieben hat, das heute anders ma-
chen würde.

Der zweite Punkt. Ich fand es sehr spannend, dass der In-
nenminister gesagt hat, dass natürlich auch das Risiko des
Scheiterns besteht.

(Gerhard Bökel (SPD): Der letzte Satz war hochin-
teressant!)

Ich habe das Gefühl, dass wir nach acht Monaten Diskus-
sion im letzten Beitrag in der dritten Lesung das Vor-
bauen für das absehbare juristische Scheitern erlebt ha-
ben.

(Frank Gotthardt (CDU): Oh! – Gerhard Bökel
(SPD): Was hat wohl die rechtsförmliche Prüfung
im Ministerium ergeben? – Lebhafte Zurufe von
der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat eindeutig Herr Abg. Al-Wazir.

Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Vielen Dank, Herr Präsident. – Ich habe in der ersten Le-
sung schon gesagt, dass es kein Zufall ist, dass es kein Ge-
setzentwurf der Landesregierung, sondern ein Gesetzent-
wurf der CDU-Fraktion ist. Denn jeder Beamte im Justiz-
ministerium, über dessen Tisch dieser Gesetzentwurf zur
rechtsförmlichen Prüfung gegangen wäre, hätte eine No-
tiz gemacht, dass das vor Gericht keinen Bestand haben
wird.

(Lebhafter Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und der SPD – Zuruf des Abg. Frank
Gotthardt (CDU))

Ich fände es der Sache angemessen, wenn man nicht als
Allerletzten vor der Abstimmung den Innenminister hi-
neinschickte, der vorbaut und sagt, das Risiko des Schei-
terns sei da, sondern wenn man von Anfang an Gesetze
machte, bei denen man zumindest davon ausgehen kann,
dass sie nicht vor Gericht scheitern.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD – Frank Gotthardt (CDU): Nichts an-
deres machen wir, Herr Kollege Al-Wazir! Aber
wollen Sie Richterinnen mit Kopftuch? Finden Sie
das in Ordnung oder nicht?)

– Herr Kollege Gotthardt, ich bin gerne bereit, auch auf
die abwegigsten Argumente einzugehen. Aber unterhalb
eines bestimmten Niveaus begebe ich mich heute nicht
mehr.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD – Frank Gotthardt (CDU): Ist es in
Ordnung, wenn eine Richterin ein Kopftuch trägt,
oder nicht?)

Herr Kollege Gotthardt, ich wollte gerade der Kollegin
Wagner einen dritten Punkt sagen.

(Frank Gotthardt (CDU): Antworten Sie lieber auf
meine Frage! Die kann man mit Ja oder Nein be-
antworten!)

– Herr Kollege Gotthardt, ich rede gerade mit Frau Kolle-
gin Wagner und nicht mit Ihnen.

Frau Kollegin Wagner, Sie haben in Ihrer Rede gesagt,
dass Sie im Gegensatz zu mir keinen Beitrittskandidaten
wollen, in dem ein bisschen gefoltert wird. Sie haben ge-
sagt, im Gegensatz dazu seien Sie für ein Europa, in dem
es überhaupt keine Folter gibt. Ich fand diesen Vorwurf,
gerade an uns – das ging nicht nur an mich, sondern an die
ganze Fraktion, dabei erinnere ich mich an die Debatte
heute morgen und die Rede von Frau Kollegin Hölldob-
ler-Heumüller –, extrem unfair.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD – Ruth Wagner (Darmstadt) (FDP):
Das habe ich doch nicht Ihnen persönlich gesagt.)

Denn ich glaube, dass gerade bei uns keinerlei Zweifel
daran bestehen kann, dass wir nicht nur für ein Europa
sind, in dem es überhaupt keine Folter gibt, sondern auch
für eine Welt, in der es überhaupt keine Folter gibt.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD – Frank Gotthardt (CDU): Wie war
das mit der Richterin mit Kopftuch?)
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Ich kann gerade für mich persönlich sagen, dass ich mich
um Asylbewerber aus der Türkei gekümmert habe, als an-
dere die Reste der NVA-Waffen an die Türkei geliefert
haben. Ich glaube, dass man in diesem Zusammenhang
sehr genau schauen muss.

(Zurufe von der CDU)

– Herr Irmer, da lachen Sie. Sie verstehen das alles nicht.
– Meine Damen und Herren, es ist wirklich ein Tiefpunkt
des Parlamentarismus, den wir heute erleben.

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und der SPD)

Präsident Norbert Kartmann:

Das Wort hat Herr Abg. Dr. Jung.

(Zurufe von der SPD: Der Justizminister hat sich
gemeldet!)

Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU):

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Herr Kollege Al-Wazir, ich halte es schon für aben-
teuerlich. Man kann in einer so wichtigen Frage durchaus
unterschiedlicher Auffassung sein. Das hat der Kollege
Walter deutlich gemacht.Aber wenn man in einer solchen
Debatte, in der es um die Frage geht, ob wir dem Verfas-
sungsgebot aus unserer Sicht Rechnung tragen, nämlich
dafür zu sorgen, dass in Hessen im Hinblick auf die Be-
amten und die Lehrerschaft die Gleichheit und die Men-
schenwürde eine entsprechende Rolle spielen und des-
halb das Tragen eines Kopftuchs verboten wird, behaup-
tet, dass das ein Tiefpunkt des Parlamentarismus sei, dann
richtet sich das gegen Sie selbst.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Da Sie mich vorhin falsch zitiert haben, will ich aus der
ersten Lesung, die Sie offensichtlich nicht mehr in Erin-
nerung haben, zitieren.

(Birgit Zeimetz-Lorz (CDU): Das ist zu lange her!)

Ich habe damals einen Artikel aus der Wochenzeitung
„Die Zeit“ zitiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass das
ein Parteiorgan der CDU Deutschland oder der hessi-
schen CDU wäre. In der liberalen Wochenzeitung „Die
Zeit“ wurde damals Namo Aziz, ein islamisch engagierter
Mann, wie folgt wiedergegeben:

Wer in Deutschland das Kopftuch an Schulen und
Universitäten toleriert, der sollte auch die Einfüh-
rung der von der Scharia vorgesehenen Strafen, die
Auspeitschung, Amputation und Steinigung, in Be-
tracht ziehen.

Das war das Zitat, das ich Ihnen vorgetragen habe.

Meine Damen und Herren, wer bestreitet denn – das ha-
ben Sie auch nicht bestritten, Herr Kollege Walter –, dass
das Kopftuch ein politisches Symbol ist, das auch für den
fundamentalistischen Gottesstaat steht, der auch die
Scharia beinhaltet? Deshalb verstößt es gegen unsere
Verfassung.

(Beifall bei der CDU – Jürgen Walter (SPD):
Auch!)

Präsident Norbert Kartmann:

Herr Dr. Jung, gestatten Sie Zwischenfragen? – Nein.

Dr. Franz Josef Jung (Rheingau) (CDU):

Herr Kollege Klemm, natürlich kann man sich über die
Frage der Verfassung streiten und bei unterschiedlichen
Auffassungen gegebenenfalls auch zu anderen Ergebnis-
sen kommen. Ich kann mich sehr gut an die letzte Frage
erinnern, da ging es um die Auflösung dieses Parlaments.
Da sind Sie mit vielen Professoren angetreten und haben
mit großer Verve gesagt, was wir alles vor dem Bundes-
verfassungsgericht erleben würden. Nur, wir haben vor
dem Bundesverfassungsgericht gewonnen. Das will ich Ih-
nen ebenfalls in Erinnerung rufen.

(Beifall bei der CDU – Jörg-Uwe Hahn (FDP): Da
war die FDP auch dabei! Da haben Sie auch die
Hinweise der FDP ernst genommen!)

Herr Kollege Klemm, wir sind von dem überzeugt, was
uns auch namhafte Verfassungsrechtler bestätigt haben.
Das scheint hier in Vergessenheit geraten zu sein. Prof.
Kirchhof, der im Verfassungsrecht kein Unbekannter ist,
hat Folgendes formuliert: „Insgesamt ist der Gesetzent-
wurf der CDU-Fraktion des Hessischen Landtags ... ver-
fassungsrechtlich ausgewogen und zur Lösung des Pro-
blems geeignet und angemessen.“

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!)

Der ehemalige Bundesjustizminister und Verfassungs-
rechtler Prof. Dr. Edzard Schmidt-Jortzig hat formuliert:

(Tarek Al-Wazir (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Er hat es widerrufen!)

„Verfassungsrechtlich ist damit der vorgelegte Gesetzent-
wurf ohne Bedenken.“

Der Grundgesetzkommentator Rupert Scholz – wir ken-
nen ihn alle, von Dürig bis Scholz – hat Folgendes formu-
liert: „Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vom
Land Hessen geplante gesetzliche Neuregelung in jeder
Hinsicht verfassungsgemäß ist ...“

(Beifall bei der CDU)

Meine Damen und Herren, wer hier behauptet, dass Ver-
fassungsrechtler das Gegenteil dargestellt hätten, der sagt
gerade die Unwahrheit.

(Beifall des Abg. Rudi Haselbach (CDU) – Zuruf
des Abg. Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))

Es ist teilweise verfassungsrechtlich umstritten, aber es
sind namhafte Verfassungsrechtler, die unsere Auffassung
teilen.

Meine Damen und Herren, die Grundfrage, wo wir ande-
rer Auffassung sind, ist die: Wir sind der Auffassung, man
kann und darf nicht differenzieren, wenn es um Lehrerin-
nen geht, wo Sie offensichtlich zustimmen, und wenn es
um Beamtinnen geht, wenn es um Polizeibeamtinnen
geht, wenn es selbstverständlich auch um Richterinnen
geht. Die Amtstracht ist eine Frage der Verordnung oder
des Erlasses. Aber halten Sie es für richtig, dass in unse-
rem demokratischen Staat eine Richterin mit islamischem
Kopftuch über unsere Verfassung, über unser Recht und
Gesetz entscheidet? Das ist falsch.
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(Beifall bei der CDU – Frank-Peter Kaufmann
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Das ist nur noch
demagogisch!)

Meine Damen und Herren, wenn ich Ihr Argument von
den Beamtinnen höre, die teilweise in den Hinterzimmern
arbeiten, muss ich sagen: Beamte sind diesem Staat und
unserer Verfassung verpflichtet. Sie werden nicht für
Hinterzimmer eingestellt, sondern um diesem Staat in
Treue zu dienen. Das ist die Auffassung nach dem Beam-
tenrecht.

(Beifall bei der CDU – Frank-Peter Kaufmann
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Warum sind Sie
so demagogisch, haben Sie es nötig?)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen
zu dem Ergebnis, dass es im Interesse unseres Rechtsstaa-
tes, im Interesse unserer Verfassung, aber auch im Inte-
resse eines friedlichen Zusammenlebens notwendig und
richtig ist,

(Petra Fuhrmann (SPD): Das ist ja Hohn!)

auch in dieser Frage Klarheit zu schaffen und nicht zuzu-
lassen, dass das islamische Kopftuch als Symbol sowohl
von Lehrerinnen als auch von Beamtinnen in Hessen ge-
tragen wird. Deshalb ist unserem Gesetzentwurf zuzu-
stimmen. – Besten Dank.

(Lebhafter Beifall bei der CDU)

Präsident Norbert Kartmann:

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegen keine
weiteren Wortmeldungen vor.

Beantragt ist namentliche Abstimmung.

(Zuruf der Abg. Petra Fuhrmann (SPD) – Gegenruf
des Abg. Hans-Jürgen Irmer (CDU)

– Meine Damen und Herren, wir sind in der Abstimmung.
Jetzt bitte ich um absolute Ruhe. – Wer dem Gesetzent-
wurf in dritter Lesung zustimmen möchte, sagt Ja, wer
nicht, sagt Nein. Frau Kollegin Dörr beginnt mit dem Auf-
ruf.

(Namensaufruf – Abstimmungsliste siehe Anlage)

Meine Damen und Herren, wir haben eine Differenz bei
den Neinstimmen.

(Frank-Peter Kaufmann (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) und Dr. Franz Josef Jung (Rheingau)
(CDU): 54 : 50! – Frank Gotthardt (CDU): Es müs-
sen vier Stück fehlen! – Volker Hoff (CDU): Nehmt
doch einen Mittelwert!)

Ich teile Folgendes mit: Mit Ja haben 54 Kolleginnen und
Kollegen gestimmt, mit Nein haben 50 Kolleginnen und
Kollegen gestimmt.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Das hätte ich schon vor
zehn Minuten sagen können!)

Damit hat der Gesetzentwurf eine Mehrheit bekommen
und ist in dritter Lesung angenommen und zum Gesetz er-
hoben.

(Beifall bei der CDU)

Wir wollen nun die Tagesordnung abhandeln. Ich rufe die
Tagesordnungspunkte auf, ohne die Drucksachennummer
zu nennen, und sage, was die parlamentarischen Ge-
schäftsführer dazu vereinbart haben.

Tagesordnungspunkt 12 wird an den Ausschuss für Wis-
senschaft und Kunst überwiesen. Die Tagesordnungs-
punkte 13 und 50 werden an den Hauptausschuss über-
wiesen.

(Jörg-Uwe Hahn (FDP): Abschließend!)

– Abschließend, das ist neu. Danke schön. – Der Tages-
ordnungspunkt 14 wird in das nächste Plenum geschoben.
Die Tagesordnungspunkte 15, 21 und 27 werden zur ab-
schließenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft
und Verkehr überwiesen. Tagesordnungspunkt 16 wird in
das nächste Plenum geschoben. Die Tagesordnungs-
punkte 17, 19 und 25 werden zur abschließenden Bera-
tung an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr über-
wiesen. Die Tagesordnungspunkte 18, 20, 23, 24 und 26
werden in das nächste Plenum geschoben.

Die Tagesordnungspunkte 29, 30, 34, 35, 36 und 40 werden
ebenfalls ins nächste Plenum geschoben. Der Tagesord-
nungspunkt 41 wird geschoben und bei den Haushaltsbe-
ratungen zusammen mit Einzelplan 06 aufgerufen. Tages-
ordnungspunkt 42 wird geschoben.

Die Tagesordnungspunkte 44 und 45 werden zur abschlie-
ßenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz überwiesen. Die Ta-
gesordnungspunkte 46, 53 und 70 werden geschoben. Ta-
gesordnungspunkt 76 wird zusammen mit dem Ände-
rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Drucks. 16/2763, vereinbarungsgemäß zur abschließen-
den Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Ver-
kehr überwiesen.

Ich komme jetzt zu den Beschlussempfehlungen. – Ich
rufe Tagesordnungspunkt 52 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses
zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN betreffend keine Abschreckungsgebühr bei den So-
zialgerichten – Drucks. 16/2691 zu Drucks. 16/2465 –

Berichterstatter ist Herr Abg. Klein (Freigericht). – Wir
verzichten auf die Berichterstattung.

Wer für die Beschlussempfehlung ist, den bitte ich um das
Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? –
Damit ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen von
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 54 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Hauptausschusses
zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU be-
treffend Abbau länderübergreifender Gremien und Ar-
beitsgruppen – Drucks. 16/2699 zu Drucks. 16/2477–

Berichterstatter ist der Abg. Hahn. – Auf eine Bericht-
erstattung wird verzichtet.

Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist
dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist die Beschluss-
empfehlung mit den Stimmen von CDU, FDP und SPD
gegen die Stimmen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
angenommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 55 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
treffend Maulkorberlass für hessische Förster – Drucks.
16/2710 zu Drucks. 16/2202 – 
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Berichterstatter ist der Abg. Dietz. – Auf die Bericht-
erstattung wird verzichtet.

Wer der Beschlussempfehlung zustimmen kann, den bitte
ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Wer enthält
sich? – Damit ist die Beschlussempfehlung mit den Stim-
men der CDU gegen die Stimmen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der FDP ange-
nommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 56 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
treffend Ökosystem Wald in Gefahr – Drucks. 16/2711 zu
Drucks. 16/2474 – 

Berichterstatter ist der Abg. Dietz. – Wir verzichten auf
die Berichterstattung.

Wer für die Annahme dieser Beschlussempfehlung ist,
den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? –
Wer enthält sich? – Damit ist diese Beschlussempfehlung
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und der FDP
gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 57 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem
Antrag der Fraktion der SPD betreffend Zukunft der
Dorferneuerung – Drucks. 16/2712 zu Drucks. 16/2344 –

Berichterstatter ist der Abg. Häusling. – Auf die Bericht-
erstattung wird verzichtet.

Wir stimmen ab.Wer dafür ist, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist
diese Beschlussempfehlung mit den Stimmen der CDU
gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der
FDP angenommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 58 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem
Antrag der Fraktion der CDU betreffend integrierte För-
derung des ländlichen Raumes – Drucks. 16/2713 zu
Drucks. 16/2481 –

Berichterstatter ist der Abg. Häusling. – Wir verzichten
auf die Berichterstattung.

Wir stimmen ab. Wer stimmt zu? – Wer stimmt dagegen?
– Wer enthält sich? – Damit ist die Beschlussempfehlung
mit den Stimmen der CDU gegen die Stimmen der Frak-
tionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei
Enthaltung der Fraktion der FDP angenommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 59 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
treffend Chaos bei der Marketinggesellschaft „Gutes aus
Hessen“ (MGH) – Drucks. 16/2714 zu Drucks. 16/2617 – 

Berichterstatter ist der Abg. Dr. Müller (Gelnhausen). –
Wir verzichten auf die Berichterstattung.

Wer stimmt zu? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? –
Damit ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen der

Fraktionen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung
der Fraktion der SPD angenommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 60 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem
Dringlichen Antrag der Fraktion der CDU betreffend zu-
kunftsweisendes Agrarmarketing in Hessen – Drucks.
16/2715 zu Drucks. 16/2648 –

Berichterstatter ist der Abg. Dr. Müller (Gelnhausen). –
Wir verzichten auf die Berichterstattung.

Wir stimmen ab. Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer
enthält sich? – Mit Ja hat die Fraktion der CDU gestimmt,
mit Nein die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die
Fraktionen der SPD und der FDP haben sich enthalten.
Somit ist die Beschlussempfehlung angenommen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 65 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsaus-
schusses zu dem Dringlichen Antrag der Fraktion der
FDP betreffend „Abschied von den Maastrichtkriterien“
– Drucks. 16/2737 zu Drucks. 16/2383 –

Berichterstatter ist der Kollege Wagner (Taunus). – Wir
verzichten auf die Berichterstattung.

Wir stimmen ab. Wer stimmt zu? – Wer stimmt dagegen?
– Wer enthält sich? – Damit ist diese Beschlussempfeh-
lung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und der
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 66 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsaus-
schusses zu dem Antrag der Fraktion der FDP betreffend
„keine Kreditermächtigung für 2005“ – Drucks. 16/2738
zu Drucks. 16/2416 –

Berichterstatter ist der Kollege Caspar. – Wir verzichten
auf die Berichterstattung.

Wer stimmt zu? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält
sich? – Damit ist die Beschlussempfehlung mit den Stim-
men der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD
und der FDP angenommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 67 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsaus-
schusses zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend
Vereinheitlichung der Steuerverwaltung – Drucks.
16/2739 neu zu Drucks. 16/2431 – 

Berichterstatter ist der Kollege von Hunnius. – Wir ver-
zichten auf die Berichterstattung.

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? –
Damit ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
der FDP gegen die Stimmen der Fraktion der SPD ange-
nommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 68 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsaus-
schusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU betreffend
Hessens Finanzämter brauchen keinen Hans Eichel –
Drucks. 16/2740 zu Drucks. 16/2482 –



Hessischer Landtag  ·  16. Wahlperiode  ·  49. Sitzung  ·  7. Oktober 2004 3333

Berichterstatter ist der Kollege Rudolph. – Wir verzichten
auf die Berichterstattung.

Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um
das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich
der Stimme? – Damit ist die Beschlussempfehlung mit
den Stimmen der Fraktionen der CDU und der FDP ge-
gen die Stimmen der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN angenommen worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 69 auf:

Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses
zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Landes-
regierung gefährdet den sozialen Frieden und ruiniert die
innere Sicherheit in Hessen – Drucks. 16/2742 zu Drucks.
16/2471 – 

Berichterstatter ist der Kollege Rhein. – Wir verzichten
auf die Berichterstattung und stimmen ab.

Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? –
Damit ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
angenommen.

Damit ist die Tagesordnung für heute erledigt. Ich darf
mich ganz herzlich für Ihre Mitarbeit während dieser drei
Tage bedanken. Wir haben noch sechs Tage in diesen hei-
ligen Hallen. Denken Sie daran. Ich wünsche Ihnen einen
schönen Abend, ein gutes Wochenende und eine schöne
Zeit.

Anschließend treffen sich die Mitglieder des Innenaus-
schusses in Raum 510 W. – Danke schön.

(Schluss: 19.23 Uhr)
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Anlage (zu Tagesordnungspunkt 11) 
 
Abstimmungsliste  
 
 
über die namentliche Abstimmung zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU für ein Gesetz zur Sicherung 
der staatlichen Neutralität – Drucks. 16/2741 zu Drucks 16/2638 und zu Drucks. 16/1897 neu – 
 
 
 

Name  
der/des Abgeordneten 

Frak- 
tion 

ja nein ent-
halten 

gefehlt 

Al-Wazir, Tarek  GRÜNE  x   
Apel, Elisabeth  CDU x    
Becker (Nidda), Gerhard  SPD    x 
Beer, Nicola  FDP  x   
Bellino, Holger  CDU x    
Bender, Bernhard  SPD  x   
Beuth, Peter  CDU x    
Boddenberg, Michael  CDU x    
Bökel, Gerhard  SPD  x   
Bouffier, Volker  CDU x    
Caspar, Ulrich  CDU x    
Corts, Udo  CDU x    
Denzin, Michael  FDP    x 
Dietz, Klaus  CDU x    
Dietzel, Wilhelm  CDU x    
Dörr (Bergstraße), Ilona  CDU x    
Eckhardt, Hannelore  SPD  x   
Faeser, Nancy  SPD  x   
Frankenberger, Uwe  SPD  x   
Frömmrich, Jürgen  GRÜNE  x   
Fuhrmann, Petra  SPD  x   
Gerling, Alfons  CDU x    
Gotthardt, Frank  CDU x    
Grumbach, Gernot  SPD  x   
Grüttner, Stefan  CDU    x 
Habermann, Heike  SPD  x   
Hahn, Jörg-Uwe  FDP  x   
Hammann, Ursula  GRÜNE  x   
Hartmann, Karin  SPD  x   
Haselbach, Rudi  CDU x    
Häusling, Martin  GRÜNE  x   
Heidel, Heinrich  FDP    x 
Henzler, Dorothea  FDP    x 
Hermanns, Rüdiger  CDU x    
Herr, Dr. Norbert  CDU x    
Hinz, Priska  GRÜNE  x   
Hoff, Volker  CDU x    
Hoffmann, Christel  SPD  x   
Hofmann, Heike  SPD  x   
Hofmeyer, Brigitte  SPD  x   
Hölldobler-Heumüller, Margaretha  GRÜNE  x   
Holler, Christoph  CDU x    
Holzapfel, Hartmut  SPD  x   
von Hunnius, Roland  FDP  x   
Irmer, Hans-Jürgen  CDU x    
Jung (Rheingau), Dr. Franz Josef  CDU x    
Jürgens, Dr. Andreas  GRÜNE  x   
Kahl, Reinhard  SPD  x   
Kartmann, Norbert  CDU x    
Kaufmann, Frank-Peter  GRÜNE  x   
Klee, Horst  CDU x    
Klein (Wiesbaden), Armin  CDU x    
Klein (Freigericht), Hugo  CDU x    
Klemm, Lothar  SPD  x   
Koch, Roland  CDU    x 

Name  
der/des Abgeordneten 

Frak- 
tion 

ja nein ent-
halten 

gefehlt 

Kölsch, Brigitte  CDU x    
Kühne-Hörmann, Eva  CDU x    
Landau, Dirk CDU x    
Lannert, Judith  CDU x    
Lautenschläger, Silke  CDU x    
Lenhart, Roger  CDU x    
Lennert, Dr. Peter  CDU x    
Lenz, Aloys  CDU x    
Lortz, Frank  CDU x    
Lübcke, Dr. Walter  CDU x    
May, Jürgen  SPD  x   
Milde (Griesheim), Gottfried  CDU x    
Möller, Klaus Peter  CDU x    
Müller (Gelnhausen), Dr. Rolf  CDU x    
Oppermann, Anne  CDU x    
Osterburg, Gudrun  CDU x    
Otto, Reinhard  CDU x    
Pauly-Bender, Dr. Judith  SPD  x   
Peuser, Helmut  CDU x    
Pfaff, Hildegard  SPD  x   
Pighetti, Marco  SPD  x   
Posch, Dieter  FDP  x   
Quanz, Lothar  SPD  x   
Ravensburg, Claudia  CDU x    
Reif, Clemens  CDU x    
Reißer, Rafael  CDU x    
Rentsch, Florian  FDP  x   
Reuter, Dr. Michael  SPD  x   
Rhein, Boris  CDU x    
Riege, Bernd  SPD  x   
Rudolph, Günter  SPD  x   
Schäfer-Gümbel, Thorsten  SPD  x   
Schaub, Manfred  SPD  x   
Schmitt, Norbert  SPD  x   
Scholz, Angelika  CDU x    
Schönhut-Keil, Evelin  GRÜNE  x   
Schulz-Asche, Kordula  GRÜNE  x   
Siebel, Michael  SPD  x   
Sorge, Sarah  GRÜNE  x   
Spies, Dr. Thomas  SPD  x   
Tesch, Silke  SPD  x   
Wagner (Lahntal), Dr. Christean  CDU x    
Wagner (Taunus), Mathias  GRÜNE  x   
Wagner (Darmstadt), Ruth  FDP  x   
Walter, Jürgen  SPD  x   
Waschke, Sabine  SPD  x   
Weimar, Karlheinz  CDU x    
Weinmeister, Mark  CDU x    
Wiegel, Kurt  CDU x    
Williges, Frank  CDU x    
Wintermeyer, Axel  CDU x    
Wolff, Karin  CDU x    
Ypsilanti, Andrea  SPD  x   
Zeimetz-Lorz, Birgit  CDU x    
Ziegler-Raschdorf, Margarete CDU x    
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